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> Abstracts 

Over the next two years the Federal Office for the Environment (FOEN) will be prepar-
ing a set of general environmental objectives. These will be specified in detail for
sectors that are in a position to make a substantial contribution to the achievement of
the general objectives. The present report outlines the environmental objectives for the
first of these sectors, agriculture, in the four areas of biodiversity and landscape, cli-
mate and air, water, and soil. The objectives have been determined in collaboration
with the Federal Office for Agriculture (FOAG). They are based on existing legal
requirements as reflected in various acts, ordinances, international treaties and deci-
sions of the Federal Council. 

 Keywords: 
Environmental objectives, 
agriculture, legal requirements, 
biodiversity, landscape, climate, 
air, water, soil 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erarbeitet in den kommenden zwei Jahren ein 
Umweltzielsystem. Dabei werden allgemeine Umweltziele definiert und für diejenigen
Sektoren spezifiziert, welche einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten.
Der vorliegende Bericht präsentiert für die vier Bereiche Biodiversität und Landschaft, 
Klima und Luft, Wasser sowie Boden die Umweltziele für den ersten Sektor, die
Landwirtschaft. Diese Umweltziele wurden zusammen mit dem Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) erarbeitet. Sie basieren auf bestehenden rechtlichen Grundlagen wie 
Gesetzen, Verordnungen, internationalen Abkommen und Bundesratsbeschlüssen. 

Stichwörter: 
Umweltziele, Landwirtschaft, 
rechtliche Grundlagen, 
Biodiversität, Landschaft, Klima, 
Luft, Wasser, Boden 

Dans les deux prochaines années, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) élabore-
ra un système d’objectifs environnementaux. Il s’agira de définir des objectifs environ-
nementaux généraux qui seront ensuite précisés pour les différents secteurs contribuant
largement à les atteindre. Le présent rapport détaille les objectifs pour le premier
secteur, l’agriculture, dans quatre domaines: biodiversité et paysage, climat et air, eaux
ainsi que sol. Ces objectifs environnementaux ont été élaborés en collaboration avec
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Ils reposent sur des bases légales existantes
telles que lois, ordonnances, conventions internationales et arrêtés du Conseil fédéral. 

 Mots-clés: 
Objectifs environnementaux, 
agriculture, bases légales, 
biodiversité, paysage, climat, air, 
eaux, sol 

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elaborerà nei prossimi due anni un sistema
di obiettivi ambientali. In tale ambito saranno definiti gli obiettivi ambientali generali, i
quali saranno specificati in funzione dei settori che contribuiscono in modo determi-
nante alla loro realizzazione. Il presente rapporto illustra gli obiettivi ambientali relativi
all’agricoltura, nei quattro comparti seguenti: biodiversità e paesaggio, clima e aria,
acqua e, infine, suolo. Gli obiettivi ambientali saranno elaborati congiuntamente con 
l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e sono basati sulle norme giuridiche vigenti,
ovvero su leggi, ordinanze, convenzioni internazionali e decreti federali. 

 Parole chiave: 
Obiettivi ambientali, agricoltura, 
basi giuridiche, biodiversità, 
paesaggio, clima, acqua, suolo 
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> Vorwort 

Die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat 1996 einem neuen Land-
wirtschaftsartikel in der Bundesverfassung zugestimmt. Neben der sicheren Versor-
gung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln soll die Landwirtschaft einen 
wesentlichen Beitrag zur dezentralen Besiedlung, zum Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft leisten. Seither haben sich die uner-
wünschten Nebeneffekte durch die landwirtschaftliche Tätigkeit auf Biodiversität, 
Landschaft, Luft, Wasser und Boden verringert − dies, obwohl die Produktion gestei-
gert werden konnte und die soziale Stabilität gewährleistet blieb. Evaluationen und 
Umweltbeobachtungsprogramme zeigen allerdings auch, dass die Anstrengungen für 
den Erhalt unserer Lebensgrundlagen noch verstärkt werden müssen.  

Dafür sind klar formulierte Ziele erforderlich. Unsere beiden Bundesämter haben 
deshalb Umweltziele für die Landwirtschaft formuliert, die aus Gesetzen, Verordnun-
gen, internationalen Abkommen und Bundesratsbeschlüssen hergeleitet werden. Auch 
für die anderen Sektoren werden in den kommenden zwei Jahren entsprechende 
Umweltziele erarbeitet. Das Umweltziele-System stellt die prioritären Handlungsfelder 
generell und in den einzelnen Sektoren dar und dient als Grundlage für zielorientierte 
Massnahmen.  

Bei der Festlegung der Agrarpolitik im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft sind 
die Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichwertig zu behandeln. Klare 
Umweltziele bilden für die Schweizer Bäuerinnen und Bauern einen stabilen Rahmen 
und zeigen ihre Leistungen transparent auf. Die Erarbeitung der Umweltziele ist ein 
klares Bekenntnis zu einer multifunktionalen und nachhaltigen Landwirtschaft. Quali-
tativ hochwertige Produkte, die in einer intakten Umwelt hergestellt werden, sind 
zudem ein Erfolgsfaktor auf dem nationalen Markt genauso wie im internationalen 
Wettbewerb. 

Bruno Oberle 
Direktor 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Manfred Bötsch 
Direktor 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
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> Die Umweltziele Landwirtschaft im Überblick 

 Allgemeines Umweltziel Umweltziel Landwirtschaft 

Biodiversität und Landschaft 

Biodiversität Erhalt und Förderung einheimischer Arten und ihrer  Die Landwirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und 
Lebensräume. Förderung der Biodiversität. Dies umfasst die Aspekte 1. Artenvielfalt und 

Vielfalt von Lebensräumen, 2. genetische Vielfalt innerhalb der Arten 
sowie 3. funktionale Biodiversität.  
1.  Die Landwirtschaft sichert und fördert die einheimischen, schwer-

punktmässig auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche vorkommen-
den oder von der landwirtschaftlichen Nutzung abhängigen Arten 
(nach Anhang 1) und Lebensräume (nach Anhang 2) in ihrem natür-
lichen Verbreitungsgebiet. Die Bestände der Zielarten werden erhalten 
und gefördert. Die Bestände der Leitarten werden gefördert, indem 
geeignete Lebensräume in ausreichender Fläche und in der nötigen 
Qualität und räumlichen Verteilung zur Verfügung gestellt werden. 

2.  Die Landwirtschaft erhält und fördert die genetische Vielfalt bei 
einheimischen, schwerpunktmässig auf der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche vorkommenden wildlebenden Arten. Sie leistet zudem 
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
von einheimischen Sorten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und von 
einheimischen Nutztierrassen.  

3.  Die landwirtschaftliche Produktion erhält die von der Biodiversität 
erbrachten Ökosystemdienstleistungen. 

Landschaft Die vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften mit Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften 
ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer mit ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer Bedeutung für 
Bedeutung für Biodiversität, Erholung, Identität, Biodiversität, Erholung, Identität, Tourismus und Standortattraktivität über 
Tourismus und Standortattraktivität erhalten, fördern, 1. Offenhaltung durch angepasste Bewirtschaftung; 
weiterentwickeln und vor Zersiedlung schützen. 2. Vielfalt der nachhaltig genutzten und erlebbaren Kulturlandschaften; 

3. Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung ihrer regionsspezifischen, 
charakteristischen, natürlichen, naturnahen und baulichen Elemente.  

Gewässerraum Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leit- Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit 
bildes Fliessgewässer mit gewässergerechtem Ufer- gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept im Land-
bereich gemäss Modulstufenkonzept. wirtschaftsgebiet. 

Klima und Luft 

Treibhausgase Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Reduktion der landwirtschaftlichen Kohlendioxid-, Methan- und Lachgas-
Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefähr- emissionen. 
liche Störung des Klimasystems verhindert wird. 

Stickstoffhaltige  1. Vorsorgliche Begrenzung der Emissionen so weit, Die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft betragen maximal 
Luftschadstoffe  als dies technisch und betrieblich möglich und 25 000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. 
(Ammoniak, Stickoxide) wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Keine übermässigen Immissionen, das heisst 
keine Überschreitung von Belastungsgrenzen wie 
Immissionsgrenzwerte, Critical Loads, Critical 
Levels und «Air Quality Guidelines». Verschärfte 
Emissionsbegrenzungen, falls trotz vorsorglicher 
Emissionsbegrenzung übermässige Immissionen 
verursacht werden. 

Dieselruss Reduktion der gesamten Dieselrussemissionen in der Die Dieselrussemissionen der Landwirtschaft betragen maximal 
Schweiz auf 100 Tonnen pro Jahr. 20 Tonnen pro Jahr. 
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 Allgemeines Umweltziel Umweltziel Landwirtschaft 

Wasser 

Nitrat 1. Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die 
der Trinkwassernutzung dienen oder dafür vorge-
sehen sind. 

2. Reduktion der Stickstoffeinträge in die Gewässer 
um 50 % gegenüber 1985. 

1. Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die der Trinkwassernut-
zung dienen oder dafür vorgesehen sind und deren Zuströmbereich 
hauptsächlich von der Landwirtschaft genutzt wird. 

2. Reduktion der landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer um 50 % gegenüber 1985. 

Phosphor Der Sauerstoffgehalt im Seewasser darf zu keiner 
Zeit und in keiner Seetiefe weniger als 4 mg Sauer-
stoff pro Liter betragen. Er muss zudem ausreichen, 
damit wenig empfindliche Tiere den Seegrund 
ganzjährig und in einer möglichst natürlichen Dichte 
besiedeln können. Besondere natürliche Verhältnisse 
bleiben vorbehalten. 

Der Gesamtphosphorgehalt in Seen, deren Phosphoreintrag hauptsäch-
lich aus der Landwirtschaft stammt, beträgt weniger als 20 µg Phosphor 
pro Liter. Besondere natürliche Verhältnisse bleiben vorbehalten. 

Pflanzenschutzmittel 1. Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesund-
heit durch Pflanzenschutzmittel.  

2. Maximal 0,1 μg organische Pflanzenschutzmittel 
und relevante Metaboliten pro Liter je Einzelstoff 
in oberirdischen Gewässern sowie im Grund-
wasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder 
dafür vorgesehen ist. Vorbehalten bleiben andere 
Werte aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens.  

3. Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel ist 
so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind 
naturräumliche Gegebenheiten zu berücksich-
tigen. 

1. Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Pflanzen-
schutzmittel aus der Landwirtschaft.  

2. Für Gewässer, deren Pflanzenschutzmittel-Eintrag hauptsächlich aus 
der Landwirtschaft stammt: maximal 0,1 μg organische Pflanzen-
schutzmittel und relevante Metaboliten pro Liter je Einzelstoff in ober-
irdischen Gewässern sowie im Grundwasser, das als Trinkwasser 
genutzt wird oder dafür vorgesehen ist. Vorbehalten bleiben andere 
Werte aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens. 

3. Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft ist 
so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind naturräumliche Gege-
benheiten zu berücksichtigen. 

Arzneimittel Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit 
durch Arzneimittel. 

Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Tierarzneimit-
tel, deren Eintrag hauptsächlich aus der Landwirtschaft stammt. 

Boden 

Schadstoffe im Boden Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und 
der Gesundheit durch anorganische oder organische 
Schadstoffe. 

1. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit 
durch anorganische oder organische Schadstoffe aus der Landwirt-
schaft. 

2. Der Eintrag einzelner Schadstoffe aus der Landwirtschaft in Böden  
ist kleiner als deren Austrag und Abbau. 

Bodenerosion 1. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit 
durch Erosion. 

2. Keine Beeinträchtigung der Gewässer und 
naturnaher Lebensräume durch abgeschwemmtes 
Bodenmaterial. 

1. Keine Richtwertüberschreitungen für Erosion und Verhinderung der 
Talwegerosion auf Ackerflächen.  

2. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch Erosion auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

3. Keine Beeinträchtigung der Gewässer und naturnaher Lebensräume 
durch abgeschwemmtes Bodenmaterial aus landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. 

Bodenverdichtung Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch 
Bodenverdichtung. 

Vermeidung dauerhafter Verdichtungen landwirtschaftlicher Böden. 
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> Aperçu des objectifs environnementaux 
pour l’agriculture 

 Objectif environnemental général Objectif environnemental pour l’agriculture 

Biodiversité et paysage 

Biodiversité Conserver et favoriser les espèces indigènes et leurs 
habitats. 

L’agriculture apporte une contribution essentielle à la conservation et au soutien de 
la biodiversité, sous trois angles: 1. diversité des espèces et diversité des habitats, 
2. diversité génétique à l’intérieur de chaque espèce et 3. biodiversité fonctionnelle. 
1.  L’agriculture assure la conservation et favorise les espèces indigènes  

(annexe 1) – en accordant la priorité aux espèces présentes sur les surfaces 
agricoles et à celles qui dépendent de l’agriculture – ainsi que des habitats 
(annexe 2) dans leur aire de répartition naturelle. Les populations des espèces-
cibles sont conservées et favorisées. Les populations des espèces caractéristi-
ques sont favorisées par la mise à disposition de surfaces suffisantes d’habitats 
adéquats ayant la qualité requise, bien répartis sur le territoire. 

2.  L’agriculture conserve et favorise la diversité génétique des espèces indigènes 
vivant à l’état sauvage, en accordant la priorité aux espèces présentes sur les 
surfaces agricoles. Elle apporte en outre une contribution essentielle à la con-
servation et à l’utilisation durable de variétés indigènes de plantes agricoles 
cultivées et de races indigènes d’animaux de rente.  

3.  La production agricole préserve les services écosystémiques rendus par la 
biodiversité. 

Paysage Conserver, favoriser, développer et préserver du 
morcellement les paysages naturels et ruraux variés 
avec leurs caractéristiques régionales spécifiques 
et leur contribution à la biodiversité, à la détente, à 
l’identité, au tourisme et à l’attrait de la place écono-
mique. 

Conserver, favoriser et développer les paysages ruraux variés avec leurs caracté-
ristiques régionales spécifiques et leur contribution à la biodiversité, à la détente, à 
l’identité, au tourisme et à l’attrait de la place économique, par: 
1.  le maintien d’espaces ouverts par une exploitation adaptée; 
2.  l’utilisation durable de paysages ruraux variés et accessibles;  
3.  la conservation, la mise en valeur et le développement de leurs éléments 

régionaux caractéristiques, naturels, proches de l’état naturel et architecturaux. 
Espace réservé  
aux cours d’eau 

Assurer un espace suffisant aux cours d’eau au sens 
des «Idées directrices – Cours d’eau suisses» avec 
des rives typiques d’un cours d’eau selon le système 
modulaire gradué. 

Assurer, dans les zones agricoles, un espace suffisant aux cours d’eau au sens 
des «Idées directrices – Cours d’eau suisses» avec des rives typiques d’un cours 
d’eau selon le système modulaire gradué. 

Climat et air 

Gaz à effet de serre Stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau évitant toute perturbation 
dangereuse du système climatique. 

Réduire les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote 
dans l’agriculture. 

Polluants  
atmosphériques 
azotés (ammoniac,  
oxydes d’azote) 

1. Limiter les émissions à titre préventif dans la mesu-
re où cela est réalisable sur le plan de la technique 
et de l’exploitation et économiquement supportable. 

2. Eviter les immissions excessives, à savoir les 
dépassements de limites de charge telles que les 
valeurs limites d’immission, les charges critiques, 
les niveaux critiques et lignes directrices de l’OMS 
pour la qualité de l’air (WHO Air Quality Guide-
lines). Limiter plus sévèrement les émissions si les 
limitations préventives ne suffisent pas pour éviter 
des immissions excessives. 

Limiter les émissions d’ammoniac de l’agriculture à 25 000 tonnes d’azote par an 
au maximum. 

Suies de diesel Ramener les émissions totales de suies de diesel en 
Suisse à 100 tonnes par an. 

Limiter les émissions de suies de diesel de l’agriculture à 20 tonnes par an au 
maximum. 
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 Objectif environnemental général Objectif environnemental pour l’agriculture 

Eaux 

Nitrates 1. Au maximum 25 mg de nitrates par litre dans les 
eaux utilisées comme eau potable ou destinées à 
l’être. 

2. Réduction de 50 % des apports en azote dans les 
eaux par rapport à 1985. 

1. Au maximum 25 mg de nitrates par litre dans les eaux utilisées comme eau 
potable ou destinées à l’être, et dont l’aire d’alimentation est consacrée en 
majeure partie à l’exploitation agricole. 

2. Réduction des apports en azote d’origine agricole dans les eaux de 50 % par 
rapport à 1985. 

Phosphore La teneur en oxygène des eaux lacustres ne doit être, 
à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure 
à 4 mg par litre. Elle doit en outre suffire pour que des 
animaux relativement peu sensibles puissent peupler 
le fond du lac durant toute l’année et en nombre aussi 
proche que possible de la densité naturelle. Les 
conditions naturelles particulières sont réservées. 

La teneur totale en phosphore des lacs dont la charge en phosphore provient 
principalement de l’agriculture est inférieure à 20 µg par litre. Les conditions 
naturelles particulières sont réservées. 

Produits  
phytosanitaires 

1. Eviter les atteintes environnementales et sanitaires 
liées à des produits phytosanitaires. 

2. Limiter la quantité de produits phytosanitaires 
organiques et de métabolites pertinents à 0,1 µg au 
maximum par substance et par litre dans les eaux 
superficielles ainsi que dans les eaux souterraines 
utilisées comme eau potable ou destinées à l’être. 
D’autres valeurs sont réservées sur la base de 
l’appréciation des différentes substances dans le 
cadre de la procédure d’autorisation.  

3. Réduire autant que possible les risques environne-
mentaux liés aux produits phytosanitaires, en te-
nant compte des particularités naturelles locales. 

1. Eviter les atteintes environnementales et sanitaires liées à des produits 
phytosanitaires issus de l’agriculture. 

2. Pour les eaux dans lesquelles les apports en produits phytosanitaires provien-
nent essentiellement de l’agriculture: limiter la quantité de produits phytosani-
taires organiques et de métabolites pertinents à 0,1 µg au maximum par sub-
stance et par litre dans les eaux superficielles ainsi que dans les eaux 
souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être. D’autres va-
leurs sont réservées sur la base de l’appréciation des différentes substances 
dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

3. Réduire autant que possible les risques environnementaux liés aux produits 
phytosanitaires utilisés dans l’agriculture, en tenant compte des particularités 
naturelles locales. 

Médicaments Absence d’atteintes à l’environnement et à la santé par 
des médicaments. 

Absence d’atteintes à l’environnement et à la santé par des médicaments vétéri-
naires dont l’apport provient principalement de l’agriculture. 

Sol 

Polluants dans le sol Eviter les atteintes à la fertilité du sol et à la santé liées 
à des polluants inorganiques ou organiques. 

1. Eviter les atteintes à la fertilité du sol et à la santé liées à des polluants 
inorganiques ou organiques issus de l’agriculture. 

2. Maintenir les apports des différents polluants d’origine agricole dans les sols à 
un niveau inférieur à la capacité d’exportation par les plantes et de dégradation 
du sol. 

Erosion du sol 1. Eviter les atteintes à la fertilité du sol résultant de 
l’érosion. 

2. Eviter les atteintes aux eaux et aux habitats 
proches de l’état naturel résultant de l’entraînement 
par ruissellement des terres fines. 

1. Eviter les dépassements des valeurs indicatives pour l’érosion ainsi que 
l’érosion par les eaux de ruissellement concentrées sur les terres assolées.  

2. Eviter les atteintes à la fertilité du sol liées à l’érosion sur les surfaces agricoles. 
3. Eviter les atteintes aux eaux et aux habitats proches de l’état naturel dues à 

l’entraînement par ruissellement des terres fines provenant de surfaces agrico-
les. 

Compaction Eviter les atteintes à la fertilité du sol résultant de la 
compaction. 

Eviter les compactions persistantes des sols agricoles. 
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> Sintesi degli obiettivi ambientali 
per l’agricoltura 

 Obiettivo ambientale generale Obiettivo ambientale per l’agricoltura 

Biodiversità e paesaggio 

Biodiversità Conservazione e promozione delle specie indigene e dei 
loro habitat. 

Il contributo che l’agricoltura fornisce alla salvaguardia e alla promozione della 
biodiversità è essenziale e comprende i seguenti aspetti: 1. diversità delle 
specie e degli habitat, 2. diversità genetica all’interno delle specie, 3. biodiversi-
tà funzionale.  
1.  L’agricoltura garantisce e promuove le specie indigene (secondo l’allegato 

1), presenti soprattutto sulle superfici agricole o dipendenti dall’utilizzazione 
agricola, nonché gli habitat (secondo l’allegato 2) nella loro area di diffusio-
ne naturale. Da un lato, l’agricoltura conserva e promuove le popolazioni 
delle specie bersaglio, dall’altro promuove le popolazioni delle specie faro 
rendendo disponibili habitat adeguati, dotati di superfici sufficienti e dei ne-
cessari requisiti in termini di qualità e distribuzione sul territorio. 

2.  L’agricoltura salvaguarda e promuove la diversità genetica delle specie 
indigene selvatiche presenti soprattutto sulle superfici agricole. Inoltre, essa 
fornisce un contributo fondamentale alla conservazione e all’utilizzazione 
sostenibile di varietà indigene di piante agricole e di razze indigene di ani-
mali da reddito.  

3.  L’agricoltura salvaguarda i servizi ecosistemici frutto della biodiversità. 
Paesaggio Salvaguardare, promuovere, potenziare e proteggere dalla 

dispersione edilizia la varietà dei paesaggi naturali e rurali 
con le loro specificità regionali come pure la loro importan-
za per la biodiversità, le attività ricreative, l’identità, il 
turismo e l’attrattiva del territorio. 

Salvaguardia, promozione e potenziamento della varietà dei paesaggi rurali con 
le loro specificità regionali e con la loro importanza per la biodiversità, le attività 
ricreative, l’identità, il turismo e l’attrattiva del territorio attraverso 
1.  la conservazione di spazi aperti mediante adeguati sistemi di sfruttamento 

agricolo, 
2.  l’utilizzazione sostenibile e l’accessibilità dei paesaggi rurali diversificati, 
3.  la salvaguardia, la promozione e il potenziamento dei loro elementi regiona-

li, caratteristici, naturali, seminaturali e architettonici.  
Spazio riservato ai 
corsi d’acqua 

Spazio sufficiente per i corsi d’acqua, ai sensi delle linee 
guida per la gestione dei corsi d’acqua provvisti di rive 
adeguate alle acque e secondo quanto previsto dal 
concetto basato su moduli e livelli. 

Spazio sufficiente, nelle zone agricole, per i corsi d’acqua, ai sensi delle linee 
guida per la gestione dei corsi d’acqua provvisti di rive adeguate alle acque e 
secondo quanto previsto dal concetto basato su moduli e livelli. 

Clima e aria 

Gas serra Stabilizzazione nell’atmosfera della concentrazione di gas 
serra a un livello che non comprometta il sistema climatico.

Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, metano e gas esilarante 
causate dall’agricoltura. 

Inquinanti atmosferici 
azotati (ammoniaca, 
ossidi di azoto) 

1. Limitazione preventiva delle emissioni nella misura 
possibile da un punto di vista tecnico e aziendale non-
ché accettabile da un punto di vista economico. 

2. Contenimento delle immissioni, ossia nessun supera-
mento di soglie critiche quali i valori limite d’immissio-
ne, i carichi critici, i livelli critici e le linee guida per la 
qualità dell’aria («Air quality guidelines»). Limitazioni 
più severe delle emissioni nel caso in cui, nonostante 
le limitazioni preventive delle emissioni, si produca un 
eccesso di immissioni. 

Le emissioni di ammoniaca riconducibili all’agricoltura ammontano a un 
massimo di 25 000 tonnellate di azoto l’anno. 

Fuliggine da diesel Riduzione delle emissioni di fuliggine da diesel in Svizzera 
a 100 tonnellate l’anno. 

Le emissioni di fuliggine da diesel riconducibili all’agricoltura ammontano a un 
massimo di 20 tonnellate l’anno. 



  > Sintesi degli obiettivi ambientali per l’agricoltura  13
    

     
 

 

 

 Obiettivo ambientale generale Obiettivo ambientale per l’agricoltura 

Acqua 

Nitrati 1. Un massimo di 25 mg di nitrati per litro nelle acque 
potabili o in quelle destinate a tale utilizzazione. 

2.  Riduzione del 50 % rispetto al 1985 degli apporti di 
azoto nelle acque. 

1. Un massimo di 25 mg di nitrati per litro nelle acque potabili o in quelle 
destinate a tale utilizzazione e il cui settore di alimentazione viene usato 
principalmente dalle attività agricole. 

2.  Riduzione del 50 % rispetto al 1985 degli apporti di azoto nelle acque dovuti 
all’agricoltura. 

Fosforo Il tenore di ossigeno nei laghi non deve essere in nessun 
momento e a nessuna profondità inferiore a 4 mg per litro. 
Deve, inoltre, essere tale che animali poco sensibili 
possano popolare il fondo dei laghi durante tutto l’anno e 
in quantità il più possibile vicine alla densità naturale. 
Restano riservate condizioni naturali particolari. 

Il tenore complessivo di fosforo nei laghi, dovuto principalmente ad apporti 
riconducibili all’agricoltura, è inferiore a 20 µg per litro. Restano riservate 
condizioni naturali particolari. 

Prodotti fitosanitari 1. Nessun pregiudizio per l’ambiente e la salute dovuto a 
prodotti fitosanitari.  

2.  Un massimo di 0,1 µg, per litro e per singola sostanza, 
di prodotti fitosanitari organici e di pertinenti metaboliti 
nelle acque superficiali nonché in quelle sotterranee 
che servono come acque potabili o per le quali è pre-
vista tale utilizzazione. Restano riservati altri valori 
sulla base delle valutazioni di singole sostanze 
nell’ambito della procedura di omologazione.  

3.  La più ampia riduzione possibile del rischio per 
l’ambiente provocato dall’impiego di prodotti fitosani-
tari. Inoltre, si devono prendere in considerazione le 
caratteristiche naturali locali. 

1. Nessun pregiudizio per l’ambiente e la salute dovuto a prodotti fitosanitari 
derivanti dall’attività agricola.  

2.  Per le acque con apporto di prodotti fitosanitari derivanti principalmente 
dall’attività agricola: un massimo di 0,1 µg, per litro e per singola sostanza, 
di prodotti fitosanitari organici e di pertinenti metaboliti nelle acque super-
ficiali nonché in quelle sotterranee che servono come acque potabili o per le 
quali è prevista tale utilizzazione. Restano riservati altri valori sulla base 
delle valutazioni di singole sostanze nell’ambito della procedura di omolo-
gazione. 

3.  La più ampia riduzione possibile del rischio per l’ambiente provocato 
dall’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura. Inoltre, si devono prende-
re in considerazione le caratteristiche naturali locali. 

Farmaci Nessun pregiudizio per l’ambiente e la salute dovuto a 
farmaci. 

Nessun pregiudizio per l’ambiente e la salute dovuto a medicamenti per uso 
veterinario, il cui apporto è riconducibile principalmente all’attività agricola. 

Suolo 

Sostanze nocive  
nel suolo 

Nessun degrado della fertilità del suolo e della salute 
dovuto a sostanze nocive inorganiche e organiche. 

1. Nessun degrado della fertilità del suolo e della salute dovuto a sostanze 
nocive inorganiche e organiche derivanti dall’attività agricola. 

2.  La quantità di singole sostanze nocive immessa nei suoli a seguito 
dell’attività agricola è inferiore a quella corrispondente emessa e degradata. 

Erosione del suolo 1. Nessun degrado della fertilità del suolo riconducibile 
all’erosione. 

2.  Nessun degrado delle acque e degli habitat seminatu-
rali dovuto a materiale di erosione del suolo. 

1. Nessun superamento dei valori indicativi per l’erosione e prevenzione 
dell’erosione a valle sulle superfici coltive.  

2.  Nessun degrado della fertilità del suolo causato dall’erosione sulle superfici 
agricole.  

3.  Nessun degrado delle acque e degli habitat seminaturali dovuto a materiale 
di erosione del suolo proveniente da superfici agricole. 

Compattazione  
del suolo 

Nessun degrado della fertilità del suolo dovuto alla sua 
compattazione. 

Prevenzione di compattazioni durature dei suoli agricoli. 
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> A summary of environmental objectives 
in the agriculture sector 

 General environmental objectives Agriculture-related environmental objectives 

Biodiversity and landscape 

Biodiversity Conservation and development of native species and 
their habitats. 

Agriculture contributes substantially to the conservation and promotion of 
biodiversity. There are three aspects to biological diversity: 1. species and 
habitat diversity, 2. genetic diversity within species, and 3. functional 
biodiversity.  
1.  Agriculture safeguards and promotes those native species (see 

Annex 1) and habitat types (see Annex 2) in their natural range that 
occur mainly on land used for agricultural purposes or depend on agri-
cultural use. Efforts are made to conserve and foster populations of 
target species. Efforts are made to conserve and foster populations of 
character species by making suitable habitats available with sufficient 
surface area and of the required quality and spatial distribution. 

2.  Agriculture conserves and fosters the genetic diversity of native wild 
species found mainly on land used for agricultural purposes. It also 
makes a substantial contribution to the conservation and sustainable 
use of native crop varieties and native farm animal breeds.  

3.  Agricultural production maintains the ecosystem services provided by 
biodiversity. 

Landscape Conservation, promotion, further development and 
protection from urban sprawl of the variety of natural 
and cultural landscapes with their specific regional 
characteristics and their importance for biodiversity, 
recreation, identity, tourism and location attractive-
ness. 

Conservation, promotion and further development of the variety of cultural 
landscapes with their specific regional characteristics and importance for 
biodiversity, recreation, identity, tourism and location attractiveness, by 
means of  
1.  the prevention, through appropriate management, of encroachment, 
2.  a diversity of sustainably used and accessible agricultural landscapes, 
3.  the conservation, promotion and further development of region-

specific, characteristic, natural, near-natural and human-built elements. 
Space for watercourses Sufficient space for watercourses on the basis of the 

“Guiding Principles for Swiss Watercourses” with 
banks appropriate to the watercourse in accordance 
with the Modular Stepwise Procedure. 

Sufficient space for watercourses in agricultural areas on the basis of the 
“Guiding Principles for Swiss Watercourses” with banks appropriate to the 
watercourse in accordance with the Modular Stepwise Procedure. 

Climate and air 

Greenhouse gases Stabilisation of the concentration of greenhouse 
gases in the atmosphere at a level that will prevent 
dangerous disturbance of the climate system. 

Reduction of carbon dioxide, methane and nitrous oxide emissions from 
agricultural activities. 

Nitrogenous air pollutants 
(ammonia, nitrogen oxides) 

1. Precautionary limitation of emissions to the extent 
that this is technically and operationally possible 
and economically viable. 

2. No excessive ambient pollution, i.e. no excee-
dance of load limits such as ambient air quality 
limit values, critical loads, critical levels and air 
quality guidelines. Stricter emission limits to be 
imposed if, despite precautionary emission con-
trol, excessive ambient pollution occurs. 

Ammonia emissions from agriculture amount to a maximum 25 000 tonnes 
of nitrogen per annum. 

Diesel soot particles Reduction of total diesel soot particle emissions in 
Switzerland to 100 tonnes per annum. 

Agricultural diesel soot particle emissions amount to a maximum of 20 
tonnes per annum. 
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 General environmental objectives Agriculture-related environmental objectives 

Water 

Nitrate 1. Maximum 25 mg of nitrate per litre in waters that 
serve as a source of potable water or whose use 
as such is intended. 

2. Reduction of nitrogen input to waters by 50 % 
from the 1985 baseline. 

1. Maximum 25 mg nitrate per litre in waters that serve as a source of 
potable water, or whose use as such is intended, in cases where the 
inflow is mainly from agricultural land. 

2. Reduction of nitrogen input of agricultural origin to waters by 50 % 
from the 1985 baseline. 

Phosphorus The oxygen (O2) content of lakes must not be less 
than 4 mg per litre at any time and at any depth. It 
must be sufficient to allow less sensitive organisms to 
occupy the bottom of the lake all year round and in 
the most natural possible density (unless there are 
exceptional conditions of natural origin). 

The total phosphorus content of lakes, in cases where the input is mainly 
of agricultural origin, is less than 20 µg P per litre (unless there are 
exceptional conditions of natural origin). 

Plant protection products 1. No impairment of human health or the environ-
ment from plant protection products.  

2.  Maximum 0.1 μg of organic plant protection 
products and relevant metabolites per litre and 
per substance in surface waters as well as in 
groundwater that serves as a source of potable 
water or whose use as such is intended. Other 
values, based on the assessment of individual 
substances during the authorisation procedure, 
remain reserved.  

3.  Reduction to the greatest possible extent of the 
risk to the environment from plant protection 
products, taking the local natural circumstances 
into account. 

1. No impairment of human health or the environment from the agricul-
tural use of plant protection products.  

2.  Where the input of plant protection products is mainly of agricultural 
origin: Maximum 0.1 μg of organic plant protection products and rele-
vant metabolites per litre and per substance in surface waters as well 
as in groundwater that serves as a source of potable water or whose 
use as such is intended. Other values, based on the assessment of 
individual substances during the authorisation procedure, remain re-
served. 

3.  Reduction to the greatest possible extent of the risk to the environment 
from plant protection products used for agricultural purposes, taking 
the local natural circumstances into account. 

Medicinal products No impairment of human health or the environment 
from medicinal products. 

No impairment of human health or the environment from veterinary 
medicinal products whose input is mainly from agriculture. 

Soil 

Pollutants in soil No impairment of soil fertility and health by inorganic 
or organic pollutants. 

1. No impairment of soil fertility and health by inorganic or organic 
pollutants of agricultural origin. 

2. The rate of input to the soil of individual pollutants of agricultural origin 
is less than the rate of their removal by plants and degradation in the 
soil. 

Soil erosion 1. No impairment of soil fertility by erosion. 
2. No impairment of waters and near-natural habitats 

by washed-out soil. 

1. Zero exceedance of reference values for erosion, and prevention of 
erosion due to concentrated runoff from arable land.  

2. No impairment of soil fertility by erosion of land used for agricultural 
purposes.  

3. No impairment of waters and near-natural habitats by soil washed out 
from land used for agricultural purposes. 

Soil compaction No impairment of soil fertility by soil compaction. Avoidance of lasting compaction of land used for agricultural purposes. 
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> Einleitung 

Lebensqualität und Wohlstand in der Schweiz sind untrennbar mit einer intakten 
Umwelt verbunden. Für die Wirtschaft sind die natürlichen Ressourcen wichtige Pro-
duktionsfaktoren. Ein schonender Umgang mit den Lebensgrundlagen Luft, Wasser, 
Boden, Biodiversität und Landschaft ist deshalb von zentraler Bedeutung. Dazu 
werden klare Zielvorgaben als stabile Rahmenbedingungen benötigt.  

Das Bundesamt für Umwelt erarbeitet in den nächsten zwei Jahren ein System von 
allgemeinen Umweltzielen, welche aus rechtlichen Grundlagen hergeleitet werden. 
Diese Umweltziele werden dabei für diejenigen Sektoren spezifiziert, welche einen 
wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung leisten.  

Die Landwirtschaft, die einen grossen Einfluss auf die Umwelt hat, ist der erste Sektor, 
für welchen Umweltziele formuliert werden. Die vorliegenden Ziele wurden vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
gemeinsam erarbeitet.  

Herleitung der Ziele 

Die Umweltziele beruhen auf bestehenden rechtlichen Grundlagen wie Gesetzen, 
Verordnungen, internationalen Abkommen und Bundesratsbeschlüssen. Dort, wo die 
Ziele in den rechtlichen Bestimmungen abstrakt gehalten sind, wurden sie anhand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse konkretisiert. Die Umweltziele sind nicht abschlies-
send.  

Im vorliegenden Bericht sind nur Themen aufgeführt, bei denen die Landwirtschaft zur 
Erreichung der allgemeinen Umweltziele einen massgeblichen Beitrag leisten soll. 
Dies betrifft beispielsweise die Themen Biodiversität und Pflanzenschutzmittel, nicht 
hingegen den quantitativen Bodenschutz. Die Bodenversiegelung ist zwar ein grosses 
Umweltproblem und entzieht der Landwirtschaft die Produktionsgrundlage. Da sie 
aber primär durch die Ausdehnung des Siedlungsraums verursacht wird, wird das 
Thema in einem Folgebericht mit Umweltzielen für andere Sektoren behandelt. 

Die Umweltziele sind nicht mit zeitlichen Vorgaben versehen, da die Rechtsgrundlagen 
in der Regel auch nicht terminiert sind. Massnahmen und allfällige Etappenziele zur 
Erreichung der Umweltziele sind nicht Gegenstand des Berichts. Diese werden für 
die einzelnen Sektoren unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts, anderer 
gesetzter Ziele und der wirtschaftlichen Auswirkungen in den einzelnen Sektoren 
festgelegt.

 

Ein System von Umweltzielen 

Umweltziele Landwirtschaft 

Ziele basieren  

auf rechtlichen Grundlagen 
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Umwelt und Landwirtschaft 

Gemäss Artikel 104 der Bundesverfassung sorgt der Bund dafür, dass die Landwirt-
schaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen we-
sentlichen Beitrag leistet zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur dezentralen 
Besiedlung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kul-
turlandschaft. Obwohl die Landwirtschaft seit Beginn der neuen Agrarpolitik Anfang 
der 1990er-Jahre grosse und beachtliche ökologische Fortschritte erzielt hat, besteht in 
manchen Bereichen nach wie vor Handlungsbedarf. Der Bericht «Umwelt Schweiz 
2007» hält fest, dass eine zu intensive Landwirtschaft die Produktionsgrundlagen 
langfristig belastet und die Erhaltung der natürlichen Lebensräume mit ihren zahlrei-
chen einheimischen Tieren und Pflanzen nicht gewährleistet. Die Landwirtschaft will 
daher ihre ökologischen Leistungen weiter verbessern, unter anderem durch eine 
erhöhte ökologische Effizienz im Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Die Um-
weltziele für die Landwirtschaft dienen unter anderem als Grundlage für den Bericht 
zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems, den der Bundesrat gemäss einer 
Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates bis 2009 vor-
legen muss.  

Aufbau des Berichts 

Der Bericht ist nach vier Umweltbereichen gegliedert:  

> Biodiversität und Landschaft  (Kapitel 1) 
> Klima und Luft  (Kapitel 2) 
> Wasser  (Kapitel 3)  
> Boden  (Kapitel 4) 

Unter diesen vier Bereichen finden sich insgesamt 13 Kapitel – von der Biodiversität 
über Pflanzenschutzmittel bis zur Bodenverdichtung. In einem Einführungstext wird in 
jedem Kapitel die Umweltproblematik erläutert sowie der Beitrag der verschiedenen 
Sektoren – insbesondere der Landwirtschaft – dargestellt. Die beiden Unterkapitel 
«Allgemeines Umweltziel» und «Umweltziel Landwirtschaft» bestehen jeweils aus der 
Definition des Ziels, der Herleitung, den rechtlichen Grundlagen, den Messgrössen und 
dem Stand der Zielerreichung. 

Ökologische Leistungen  

der Landwirtschaft  

sollen verbessert werden 
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1   > Biodiversität und Landschaft 
  

 Etwa drei Milliarden Jahre hat es gedauert, bis sich aus den ersten Urlebewesen eine schier unglaubliche 
Anzahl von Spezies entwickelt hat. Allein in der Schweiz gibt es rund 40 000 Tier- und 3000 Pflanzenarten.  
Die Schweiz verfügt aber nicht nur über eine grosse Artenvielfalt, sondern weist auch viele unterschiedliche 
Lebensräume auf. Für die Landschaftsqualität ist diese Biodiversität einer der wichtigsten Faktoren.  

Biodiversität und Landschaft sind zentrale Ressourcen sowohl für die Lebensqualität der Bevölkerung  
als auch aus wirtschaftlicher Sicht, beispielsweise für die Landwirtschaft oder den Tourismus. So hat das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den Nutzen der Landschaft für den Schweizer Tourismus  
mit mindestens 2,5 Milliarden Franken pro Jahr beziffert. Tier- und Pflanzenarten haben aber auch einen 
Eigenwert.  

Biodiversität und Landschaft sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark unter Druck geraten. Der 
Handlungsbedarf zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung dieser natürlichen Ressourcen ist in allen 
Politikbereichen gross. In diesem Kapitel werden Umweltziele für die Biodiversität, die Landschaft  
und den Gewässerraum formuliert. 

 

1 
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1.1 Biodiversität 

Biodiversität, die Vielfalt des Lebens, hat im Kulturland seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark abgenommen.  
 

Einführung 

Der Begriff Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt, beschreibt die gesamte 
Vielfalt des Lebens. Biodiversität ist keine statische Grösse, sondern Veränderungen 
unterworfen. Sie umfasst vier verschiedene hierarchische Ebenen, zwischen denen eine 
enge Wechselbeziehung besteht:  

1. Am häufigsten wird Biodiversität auf der Ebene der Arten beschrieben, im einfachs-
ten Fall durch die Erfassung der Arten von ausgewählten Organismengruppen wie 
Vögel oder Pflanzen auf einer bestimmten Fläche.  

2. Die Vielfalt innerhalb der Arten wird als genetische Vielfalt bezeichnet. Hierzu 
gehört auch die Vielfalt von Sorten und Rassen bei Nutzpflanzen und Nutztieren. 
Die genetische Vielfalt ermöglicht es den Arten, sich an Veränderungen der Umwelt 
anzupassen sowie Krankheiten und Schädlingen zu widerstehen. Ihre Bedeutung 

Was ist Biodiversität? 
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wird mit dem Klimawandel stark zunehmen, da dieser teilweise ein hohes Mass an 
Anpassungsfähigkeit erfordern wird.  

3. Zur Biodiversität zählt auch die regionale Vielfalt der Lebensräume und Ökosyste-
me, in denen Arten leben.  

4. Die funktionale Biodiversität beschreibt die Vielfalt realisierter ökologischer Funk-
tionen und Prozesse im Ökosystem (z. B. Stoffabbau-Kapazitäten). 

Die Schweiz beherbergt eine vergleichsweise hohe Biodiversität. Zu verdanken hat sie 
dies vor allem den beachtlichen Höhengradienten und der vielfältigen Topografie, die 
zu einer grossen Anzahl natürlicher Lebensräume geführt haben. Durch die Schaffung 
der Kulturlandschaft hat der Mensch zudem über Jahrhunderte nicht nur die Anzahl 
Lebensräume und Arten stark erhöht, sondern auch die genetische Vielfalt von Kultur-
pflanzen und Nutztieren gefördert, die eng mit der naturräumlichen und kulturellen 
Vielfalt verbunden ist.  

In den vergangenen Jahrzehnten ist diese Vielfalt aber zunehmend unter Druck geraten 
(siehe Abb. 1). Alle Ebenen der Biodiversität sind betroffen (Baur et al. 2004). In der 
Schweiz sind nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) mehr Arten und Lebensräume gefährdet als in den meisten 
anderen europäischen Ländern (OECD 2007). 

Die Biodiversität hat einen Eigenwert. Die Ökosysteme mit ihren Gemeinschaften von 
Organismen und ihren Funktionen erbringen zudem Leistungen von grossem ökonomi-
schem Wert (Baur et al. 2004). Eine reichhaltige Bodenfauna erhält beispielsweise den 
Nährstoffkreislauf aufrecht, lockert den Boden und bewahrt damit die Bodenfruchtbar-
keit. Tiere wie Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen und Raubmilben sind zudem 
hervorragende Schädlingsvernichter. Neue Forschungsresultate haben beispielsweise 
gezeigt, dass Wildbienen die Bestäubungsarbeit der im Rückgang begriffenen Honig-
biene übernehmen können (z. B. Winfree et al. 2007). Das gilt allerdings nur für Gebie-
te mit ausreichend naturnahen Landschaftselementen. Dieses Beispiel verdeutlicht den 
Wert der Biodiversität als Versicherung gegen den Ausfall einzelner Komponenten in 
der Natur. Nur eine hohe biologische Vielfalt ist in der Lage, die Funktionsfähigkeit 
von Ökosystemen langfristig zu gewährleisten.  

Biodiversität unter Druck 
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Abb. 1 > Aussterberisiko verschiedener Artengruppen in der Schweiz 

Mehr als die Hälfte der Arten ist zumindest potenziell gefährdet. 

Grosspilze: 4960 Arten
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Ungenügende Datengrundlage

Brutvögel: 195 Arten Reptilien: 19 Arten Amphibien: 20 Arten

Fische/Rundmäuler: 55 Arten Heuschrecken: 105 Arten Libellen: 72 Arten
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Quelle: Biodiversitäts-Monitoring Schweiz BDM  
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Beitragende Sektoren 

Die Biodiversität nimmt ab, weil Lebensräume zerstört, geschädigt oder fragmentiert 
werden. Zu deutlichen Biodiversitätsverlusten geführt haben der hohe Landverbrauch 
für Siedlungen und Verkehrswege, die intensivierte landwirtschaftliche Produktion, die 
Nutzungsaufgabe von Grenzertragsflächen, die veränderte Waldnutzung, invasive 
Arten, nicht nachhaltige Freizeitaktivitäten, der Klimawandel sowie Schadstoffemissi-
onen.  

Rolle der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft als der grösste Flächennutzer in der Schweiz hat eine besonders 
grosse Verantwortung für die Biodiversität. Sie beeinflusst diese direkt durch die 
Bewirtschaftung, aber auch indirekt, beispielsweise durch Stickstoffimmissionen über 
die Luft in empfindliche Ökosysteme. Die technischen und ökonomischen Entwicklun-
gen seit Mitte des 20. Jahrhunderts (z. B. Mechanisierung, Mineraldünger, Pflanzen-
schutzmittel, erhöhte Schnittfrequenz in den Wiesen, neue Methoden zur Schnittgut-
aufbereitung, zum Teil hohe Viehdichte verbunden mit grossem Nährstoff- bzw. 
Gülleanfall) haben die Nutzung des Grün- und Ackerlandes stark verändert.  

Auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen nimmt die Biodiversität deutlich ab: 
Nährstoffarme und artenreiche Grünlandökosysteme sind selten geworden; die Acker-
begleitflora ist weitgehend aus den Äckern verschwunden. Landschaftselemente, die 
die Bewirtschaftung erschwerten, wurden laufend ausgeräumt. So wurden Hecken, 
Sträucher, Einzelbäume, Steinhaufen, Feuchtgebiete, Tümpel und topografische Un-
ebenheiten beseitigt, Waldränder begradigt und Bäche eingedolt. Dank der neuen 
Agrarpolitik konnte diese Entwicklung abgebremst, aber nur zum Teil gestoppt wer-
den.  

Die einst reichhaltige Biodiversität in den verschiedenen landwirtschaftlichen Öko-
systemen ist vor allem im Talgebiet grossflächig zurückgegangen. Im Berggebiet 
verstärkt sich immer noch der Trend der Intensivierung von gut bewirtschaftbaren 
Flächen und der Vergandung von schlechter bewirtschaftbaren, oft aber ökologisch 
wertvollen Flächen (Stöcklin et al. 2007). 

Intensive Landnutzung  

bedroht Biodiversität 
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1.1.1 Allgemeines Umweltziel  

Erhalt und Förderung einheimischer Arten und ihrer Lebensräume. 

 

Herleitung 

Das allgemeine Umweltziel ist rechtlich breit abgestützt. In globalen und europäischen 
Abkommen werden gemeinsame Vereinbarungen zwischen den Staaten zum Schutz 
der Biodiversität festgehalten. Die drei wichtigsten Abkommen sind das Übereinkom-
men über die Biologische Vielfalt, die Berner Konvention und der Internationale 
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft. Mit 
der Biodiversitätskonvention hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, Strategien und 
Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt zu 
entwickeln (Art. 6). Das Land muss dazu die Erhaltung und nachhaltige Nutzung in 
ihre sektoralen und sektorübergreifenden Politiken und Programme einbeziehen. Im 
Rahmen der Berner Konvention hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, eine nationale 
Politik zur Erhaltung wildlebender Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebens-
räume zu entwickeln, wobei vor allem die gefährdeten und endemischen Arten sowie 
die gefährdeten Lebensräume im Zentrum der Bemühungen stehen (Art. 3). Mit der 
Unterzeichnung des Internationalen Vertrages über pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft hat sich die Schweiz bereit erklärt, die genetische 
Vielfalt der Kulturpflanzen zu erhalten und nachhaltig zu nutzen (Art. 3). Dazu erarbei-
ten die Vertragsparteien geeignete politische und rechtliche Massnahmen (Art. 6).  

Artikel 78 der Bundesverfassung verlangt den Schutz der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt und die Erhaltung ihrer Lebensräume. Bedrohte Arten sind zu schützen. 
Im Jahre 1966 wurde das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 
verabschiedet, das die Grundlage des derzeitigen Biodiversitätsschutzes bildet. Es 
verpflichtet den Bund zum Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie 
ihrer biologischen Vielfalt und ihrer natürlichen Lebensräume (Art. 1). Zudem verlangt 
es vom Bund, Biotope von nationaler Bedeutung zu erhalten (Art. 18a). Für die Umset-
zung des Gesetzes sind Bund und Kantone verantwortlich. Verschiedene Verordnun-
gen konkretisieren die Ausführung.  

Im Umweltschutzgesetz (USG) geht es allgemein um den Schutz von Mensch, Tier und 
Lebensgemeinschaften vor Immissionen (Art. 1). Dazu können beispielsweise uner-
wünschte Stickstoffeinträge in empfindliche Lebensräume wie Moore und Trocken-
wiesen gezählt werden. Das Waldgesetz (WaG) von 1991 will unter anderem den Wald 
als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen (Art. 1). Zur Erhaltung der Artenvielfalt 
von Fauna und Flora können die Kantone angemessene Flächen als Waldreservate 
ausscheiden (Art. 20). Im Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säuge-
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tiere und Vögel (Jagdgesetz JSG) von 1986 sowie im Bundesgesetz über die Fischerei 
(BGF) von 1991 ist jeweils in Artikel 1 festgelegt, dass die Artenvielfalt und die 
Lebensräume wildlebender Säugetiere und Vögel bzw. Fische, Krebse und Fischnähr-
tiere zu erhalten und bedrohte Tierarten zu schützen sind. Das Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer (GSchG) und das Bundesgesetz über den Wasserbau bezwecken 
die Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt 
und die Erhaltung von Fischgewässern (Art. 1 bzw. 4).  

Seit 1991 sind die Roten Listen formal in Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d der Natur- 
und Heimatschutzverordnung (NHV) als Indikatoren zur Bezeichnung der schützens-
werten Biotope erwähnt. Ein Meilenstein beim Schutz der Biodiversität war das Land-
schaftskonzept Schweiz (LKS) (BUWAL et al. 1998), das ein Konzept nach Artikel 13 
des Raumplanungsgesetzes (RPG) ist und im Dezember 1997 vom Bundesrat gutge-
heissen wurde. Es fordert in den Sachzielen, dass keine zusätzlichen Arten in die Roten 
Listen kommen und dass gefährdete Arten und ihre Lebensräume so weit erhalten 
werden, dass keine Art in der Gefährdungseinstufung schlechter klassiert werden muss. 
Die Zahl der Arten in den Roten Listen soll zudem jährlich um 1 % reduziert werden 
können. Laut dem allgemeinen Ziel Natur und Landschaft des LKS sollen Naturland-
schaften, natürliche Landschaftsformen und -elemente in ihrer Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit erhalten bleiben. Freiräume für die Eigenentwicklung und Dynamik der 
Natur sind zuzulassen, das Wasser in der Landschaft ist aufzuwerten, und es sind 
Lebensräume für die Erhaltung der vielfältigen heimischen Flora und Fauna sicherzu-
stellen, aufzuwerten und zu vernetzen. 
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Rechtliche Grundlagen 

Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische 
Vielfalt (mit Anhängen), SR 0.451.43  
Biodiversitätskonvention, Convention on Biological Diversity, CBD 

Art. 6 Allgemeine Massnahmen zur Erhaltung und  
nachhaltigen Nutzung 
Jede Vertragspartei wird entsprechend ihren besonderen 
Umständen und Möglichkeiten 
 a) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Er-

haltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck ihre beste-
henden Strategien, Pläne und Programme anpassen, in 
denen unter anderem die in diesem Übereinkommen 
vorgesehenen Massnahmen, die für die jeweilige Ver-
tragspartei von Belang sind, zum Ausdruck kommen; 

 b) die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt, soweit möglich und sofern angebracht, 
in ihre diesbezüglichen sektoralen oder sektorenüber-
greifenden Pläne, Programme und Politiken einbezie-
hen. 

Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen  
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 
Lebensräume (Berner Konvention), SR 0.455  
Abgeschlossen in Bern am 19. September 1979 

Art. 3 
1  Im Einklang mit diesem Übereinkommen unternimmt jede 

Vertragspartei die notwendigen Schritte, um die nationa-
le Politik zur Erhaltung wildlebender Pflanzen und Tiere 
sowie ihrer natürlichen Lebensräume zu fördern, wobei 
den gefährdeten und den empfindlichen Arten, vor allem 
den endemischen Arten, sowie den gefährdeten Lebens-
räumen besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird. 

Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft, SR 0.910.6  
Abgeschlossen in Rom am 3. November 2001 

Art. 1 Ziele 
1.1 Ziele dieses Vertrags sind im Einklang mit dem Überein-

kommen über die biologische Vielfalt die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie die ausgewogene 
und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung  
ergebenden Vorteile zur Erreichung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und Ernährungssicherheit. 

Art. 6 Nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer  
Ressourcen 
6.1 Die Vertragsparteien erarbeiten geeignete politische und 

rechtliche Massnahmen zur Förderung der nachhaltigen 
Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft und erhalten diese Massnahmen auf-
recht. 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
SR 101 vom 18. April 1999 

Art. 78 Natur- und Heimatschutz 
2  Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

Rücksicht auf die Anliegen des Natur- und Heimatschut-
zes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche 
Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie 
ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebie-
tet. 

4  Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflan-
zenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der 
natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Aus-
rottung. 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den  
Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451 

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz hat zum Zweck, im Rahmen der Zuständigkeit 
des Bundes nach Artikel 24sexies Absätze 2–5 der Bundesver-
fassung: 
 d. die einheimische Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre 

biologische Vielfalt und ihren natürlichen Lebensraum 
zu schützen; 

Art. 18 Schutz von Tier- und Pflanzenarten 
1  Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten 

ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume 
(Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegen-
zuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen 
land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu 
tragen. 

1bis Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete 
und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feld-
gehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine 
ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen  
oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebens-
gemeinschaften aufweisen. 
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1ter Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Le-
bensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung 
aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher 
für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem 
Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemes-
senen Ersatz zu sorgen. 

2 Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Gift-
stoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- 
und Pflanzenarten nicht gefährdet werden. 

Art. 18a Biotope von nationaler Bedeutung 
1  Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone 

die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die 
Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest. 

2  Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der 
Biotope von nationaler Bedeutung. Sie treffen rechtzeitig 
die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre 
Durchführung. 

Art. 18b Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung 
und ökologischer Ausgleich 
1 Die Kantone sorgen für Schutz und Unterhalt der Biotope 

von regionaler und lokaler Bedeutung. 
2 In intensiv genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von 

Siedlungen sorgen die Kantone für ökologischen Aus-
gleich mit Feldgehölzen, Hecken, Uferbestockungen oder 
mit anderer naturnaher und standortgemässer Vegeta-
tion. Dabei sind die Interessen der landwirtschaftlichen 
Nutzung zu berücksichtigen. 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 1 Zweck 
1  Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädli-
che oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 
Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft 
erhalten. 

2  Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald  
(Waldgesetz, WaG), SR 921.0 

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll: 
 a. den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen 

Verteilung erhalten; 
 b. den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen; 
 c. dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, na-

mentlich seine Schutz, Wohlfahrts- und Nutzfunktion 
(Waldfunktionen) erfüllen kann; 

Art. 20 Bewirtschaftungsgrundsätze 
4  Die Kantone können zur Erhaltung der Artenvielfalt von 

Fauna und Flora angemessene Flächen als Waldreser-
vate ausscheiden. 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, 
JSG), SR 922.0 

Art. 1 Zweck 
1  Dieses Gesetz bezweckt: 
 a. die Artenvielfalt und die Lebensräume der einheimi-

schen und ziehenden wildlebenden Säugetiere und  
Vögel zu erhalten; 

 b. bedrohte Tierarten zu schützen; 

Art. 7 Artenschutz 
4  Die Kantone sorgen für einen ausreichenden Schutz  

der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung. 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF),  
SR 923.0 

Art. 1 Zweck 
1  Dieses Gesetz bezweckt: 
 a. die natürliche Artenvielfalt und den Bestand einheimi-

scher Fische, Krebse und Fischnährtiere sowie deren 
Lebensräume zu erhalten, zu verbessern oder nach 
Möglichkeit wiederherzustellen; 

 b. bedrohte Arten und Rassen von Fischen und Krebsen 
zu schützen; 
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Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen 
Einwirkungen zu schützen. 
Es dient insbesondere: 
 a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 
 c. der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die ein-

heimische Tier- und Pflanzenwelt; 
 d. der Erhaltung von Fischgewässern; 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über den Wasserbau 
(WBG), SR 721.100 

Art. 4 Anforderungen 
2 Bei Eingriffen in das Gewässer muss dessen natürlicher 

Verlauf möglichst beibehalten oder wiederhergestellt 
werden. Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, 
dass: 

 a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als 
Lebensraum dienen können; 

 b. die Wechselwirkungen zwischen ober- und unterirdi-
schen Gewässern weitgehend erhalten bleiben; 

 c. eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann. 
4  Für die Schaffung künstlicher Fliessgewässer und die 

Wiederinstandstellung bestehender Verbauungen nach 
Schadenereignissen gilt Absatz 2 sinngemäss. 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) 

Der Bundesrat hat die Ziele (Allgemeine Ziele Natur und 
Landschaft sowie Sachziele) am 19. Dezember 1997 als 
verbindlich gutgeheissen und die Bundesstellen mit deren 
Umsetzung beauftragt. 

Allgemeine Ziele Natur und Landschaft 
– Naturlandschaften, natürliche Landschaftsformen und  

-elemente in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit  
erhalten. 

– Freiräume für die Eigenentwicklung und Dynamik der 
Natur zulassen.  

– Wasser in der Landschaft aufwerten.  
– Lebensräume für die Erhaltung der vielfältigen, heimi-

schen Flora und Fauna sicherstellen, aufwerten und  
vernetzen.  

Sachziele Natur-, Landschafts- und Heimatschutz 
Verbindlichkeit: Die zuständigen Bundesstellen berücksich-
tigen die Sachziele bei ihren Tätigkeiten. 
7A Die von Menschen ausgehenden Einflüsse auf Natur und 

Landschaft so gestalten, dass keine zusätzlichen Arten in 
die Roten Listen kommen. Weitverbreitete Arten in ihrem 
Bestand nicht durch anthropogene Einflüsse reduzieren. 

7B Gefährdete Arten und deren Lebensräume so weit  
erhalten, dass keine Art in der Gefährdungseinstufung 
schlechter klassiert werden muss und dass die Zahl der 
Arten in den Roten Listen jährlich um 1 % reduziert  
werden kann.  

7C Das grobmaschige Mosaik von national wichtigen 
Lebensräumen (Inventare) innerhalb von 10 Jahren ver-
vollständigen und zusammen mit regionalen und lokalen 
Lebensräumen zu einem Netz ausbauen. 

 
 
Messung der Zielerreichung 

Die Roten Listen sind ein wertvolles Instrument, um die Zielerreichung zu messen, da 
sie Verbreitung und Gefährdungsgrad der seltenen und gefährdeten Arten regelmässig 
dokumentieren.  

Als eines der ersten Länder weltweit überwacht die Schweiz ihre biologische Vielfalt 
(BDM 2006). Im Rahmen des Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM) wird die 
Biodiversität der Schweiz in Kennzahlen, den sogenannten Indikatoren, erfasst. Ins-
gesamt berücksichtigt das BDM 32 Indikatoren. Einige davon werden von Fachleuten 
im Auftrag des BAFU im Feld erhoben. Die Mehrheit der Indikatoren wird jedoch 
ausgehend von anderweitigen Datenreihen errechnet.  

Rote Listen 

Biodiversitäts-Monitoring Schweiz 
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Das BDM kann negative und positive Entwicklungen der biologischen Vielfalt frühzei-
tig erkennen und Massnahmen auslösen. Zudem lässt sich überprüfen, ob bestimmte 
Umweltziele erreicht werden (der Indikator Z11 erfasst beispielsweise die Qualität der 
wertvollen Biotope in der Schweiz). Als Ergänzung zu den Roten Listen, die sich 
definitionsgemäss nur auf die seltenen und gefährdeten Arten konzentrieren, erfasst das 
BDM auch häufige und verbreitete Arten und dokumentiert damit die biologische 
Vielfalt insgesamt.  

Eine weitere wichtige Messgrösse ist der Swiss Bird Index SBI®, der von der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach erarbeitet wurde und der die Bestandesentwicklung der 
Vogelwelt in der Schweiz aufzeigt (Keller et al. 2007). Das Konzept des SBI wurde im 
Jahr 2005 vorgestellt. Aufgrund der sehr guten Datenlage konnte der Indexverlauf 
rückwirkend bis 1990 berechnet werden. Als Referenzjahr des SBI wurde die Jahr-
tausendschwelle gewählt; der Index 100 steht also für die Zahl der Brutpaare im Jahr 
2000.  

Stand der Zielerreichung 

Die ersten Ergebnisse des BDM zeigen, dass sich die Gesamtartenzahl der Säugetiere, 
Amphibien, Reptilien, Vögel und Fische, die in der Schweiz leben und sich hier fort-
pflanzen, zwischen 1997 und 2005 kaum verändert hat (BDM 2006). Allerdings sind in 
dieser Zeit fünf Brutvogelarten verschwunden oder brüten nur noch unregelmässig in 
der Schweiz, darunter die Bekassine und der Grosse Brachvogel, die in Feuchtgebieten 
legen. Die ausgeglichene Bilanz darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele 
gefährdete Arten nur noch in kleinen Beständen an wenigen Stellen vorkommen. Die 
Ersterhebung des BDM hat zudem grosse regionale Unterschiede zutage gefördert. Auf 
der Nord- und Südflanke der Alpen ist die Artenvielfalt vergleichsweise gross. Im 
Gegensatz zu den höheren Lagen ist die Artenvielfalt im Mittelland gering.  

Der Swiss Bird Index SBI® zeigt langfristige Entwicklungen. Schwankungen von Jahr 
zu Jahr dürfen nicht überbewertet werden. Für die Gesamtheit der regelmässigen 
Brutvögel ist seit 1990 kein Trend erkennbar (Keller et al. 2007). Bei den gefährdeten 
Arten der Roten Liste (ohne die Arten, die immer selten waren) ist der Trend anhaltend 
negativ (siehe Abb. 2). Fasst man die Arten entsprechend ihren Hauptlebensräumen 
zusammen, zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Der Trend für viele Arten des 
Kulturlandes (Abb. 3) und der Feuchtgebiete (Abb. 2) ist seit 1990 negativ, jener der 
Waldbewohner positiv (Abb. 2). 

In Bezug auf die genetische Vielfalt hat sich auf politischer Ebene in der Schweiz in 
den letzten Jahren ein stärkeres Bewusstsein entwickelt. Eine Inventarisierung und 
Sicherung der genetischen Vielfalt im Wald hat begonnen. So hat der Bund zum Bei-
spiel fünf Gebiete zu Wäldern von «besonderem genetischem Interesse» (BGI-Wälder) 
ernannt. Diese dienen dem Schutz von lokalen Baumpopulationen mit besonderen 
genetischen Eigenschaften.  

Swiss Bird Index 

Ziele nicht erreicht 
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Abb. 2 > Der Swiss Bird Index SBI® zeigt die Bestandesentwicklung verschiedener Vogelgruppen  

Während der kombinierte Index für alle regelmässigen Brutvögel einen leicht positiven Trend zeigt, nehmen die Bestände der 
prioritären Vogelarten und der Rote-Liste-Arten tendenziell ab. Fasst man die Arten entsprechend ihrer Hauptlebensräume 
zusammen, zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen (siehe Regressionsgeraden). Im Wald ist der Trend positiv, in den 
Feuchtgebieten/Gewässern negativ: Diese Trendaussagen gelten für den Zeitraum 1990 bis 2007. Das Referenzjahr des SBI ist die 
Jahrtausendschwelle.  
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Quelle: Schweizerische Vogelwarte Sempach  
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1.1.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität. Dies umfasst die Aspekte  
1. Artenvielfalt und Vielfalt von Lebensräumen, 2. genetische Vielfalt 
innerhalb der Arten sowie 3. funktionale Biodiversität.  

1. Die Landwirtschaft sichert und fördert die einheimischen, schwerpunkt-
mässig auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche vorkommenden oder 
von der landwirtschaftlichen Nutzung abhängigen Arten (nach 
Anhang 1) und Lebensräume (nach Anhang 2) in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet. Die Bestände der Zielarten werden erhalten und 
gefördert. Die Bestände der Leitarten werden gefördert, indem geeignete 
Lebensräume in ausreichender Fläche und in der nötigen Qualität und 
räumlichen Verteilung zur Verfügung gestellt werden. 

2. Die Landwirtschaft erhält und fördert die genetische Vielfalt bei ein-
heimischen, schwerpunktmässig auf der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche vorkommenden wildlebenden Arten. Sie leistet zudem einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von 
einheimischen Sorten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und von 
einheimischen Nutztierrassen.  

3. Die landwirtschaftliche Produktion erhält die von der Biodiversität 
erbrachten Ökosystemdienstleistungen. 

 

Herleitung 

Artikel 104 der Bundesverfassung verlangt von der Landwirtschaft einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Pflege der Kulturlandschaft. 
Das Landwirtschaftsgesetz (LwG) von 1998 legt in Artikel 1 die nachhaltige Nutzung, 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Pflege der Kulturlandschaft 
als Ziele der Schweizer Landwirtschaft fest. Gemäss Artikel 70 LwG erhalten nur 
diejenigen Landwirte allgemeine und ökologische Direktzahlungen, die einen ökologi-
schen Leistungsnachweis erfüllen, der unter anderem einen Mindestanteil an ökologi-
schen Ausgleichsflächen fordert. Besonders naturnahe und umweltfreundliche Produk-
tionsformen sollen mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen gefördert werden (Art. 76). 
Beiträge für Strukturverbesserungen werden auch zur Erreichung ökologischer Ziele 
gewährt (Art. 87). Die Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) gibt Anreize zur Verbesserung 
der Qualität und der Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen (Art. 1).  
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In der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007, unverändert über-
nommen in die Botschaft zur AP 2011) fordert der Bundesrat einen Anteil der ökologi-
schen Ausgleichsflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Talgebiet von 
65 000 Hektaren. Im Landschaftskonzept Schweiz (LKS) hat der Bundesrat festgelegt, 
dass diese Flächen als qualitativ wertvolle ökologische Ausgleichsflächen bewirtschaf-
tet werden sollen (das LKS wurde 1997 als verbindlich gutgeheissen).  

Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) verpflichtet die Kantone, in intensiv 
genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von Siedlungen für ökologischen Ausgleich 
zu sorgen (Art. 18b). Die Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV) bezweckt mit 
dem ökologischen Ausgleich insbesondere, isolierte Biotope miteinander zu verbinden 
(je nach Bedarf auch durch die Neuschaffung von Biotopen), die Artenvielfalt zu 
fördern, eine möglichst naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen und das 
Landschaftsbild zu beleben (Art. 15). Für die landwirtschaftliche Nutzfläche wird die 
Forderung des NHG seit der Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik durch die 
Anforderungen an den für den Bezug von Direktzahlungen obligatorischen Mindestan-
teil an ökologischen Ausgleichsflächen unterstützt. Für den ökologischen Ausgleich 
wurden bis ins Jahr 2005 folgende Wirkungsziele festgelegt (BLW 1999):  

> Die natürliche Artenvielfalt und die Vielfalt der Lebensräume sollen gefördert 
werden.  

> Es soll zu keinen weiteren Artenverlusten (Rote Listen) im Kulturland kommen, und 
bedrohte Arten sollen sich wieder ausbreiten.  

Bei der Formulierung des Umweltziels Landwirtschaft im Bereich Artenvielfalt und 
Vielfalt von Lebensräumen wurden die gesetzlichen Anforderungen an die Landwirt-
schaft konkretisiert. Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Landwirtschaft und Naturschutz sowie Expertinnen und Experten für 
Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Insekten, Gefässpflanzen, Moose, Pilze und 
Flechten hat Listen mit landwirtschaftsrelevanten Zielarten, Leitarten und Lebens-
räumen zusammengestellt. Bei den Arten bedeutet landwirtschaftsrelevant, dass sie 
schwerpunktmässig auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche vorkommen oder von 
landwirtschaftlicher Nutzung abhängig sind; bei den Lebensräumen gelten diejenigen 
als landwirtschaftsrelevant, die von einer landwirtschaftlichen Nutzung abhängig sind. 
Die Listen (siehe Anhang 1 und 2) sind Basis und Referenz des Umweltziels Landwirt-
schaft. Zielarten sind lokal bis regional vorkommende, aber national gefährdete Arten, 
die erhalten und gefördert werden sollen und für welche die Schweiz in Europa eine 
besondere Verantwortung hat. Leitarten sind charakteristisch für eine Region und 
repräsentativ für ein bestimmtes Habitat und dienen damit als «Messgrösse» für die 
Qualität des Lebensraums, den sie besiedeln. Mit der Auswahl von Leitarten, die aus 
verschiedenen Lebensräumen der Kulturlandschaft stammen, wird die Erhaltung der 
Artenvielfalt mit der Förderung der Lebensraumvielfalt kombiniert. Die Lebensraum-
vielfalt umfasst sowohl die Typen der ökologischen Ausgleichsflächen gemäss Direkt-
zahlungsverordnung (Art. 40 DZV) als auch schützenswerte Lebensraumtypen gemäss 
Natur- und Heimatschutzverordnung (Anhang 1).  

Ziel 1 
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Die Lebensraumbedürfnisse vieler Leitarten sind komplex und verlangen bestimmte 
Kombinationen verschiedener Lebensraumtypen. Daher soll darauf hingearbeitet 
werden, dass Lebensraumvielfalt auch kleinräumig möglich wird. Während für die 
Leitarten der ökologische Ausgleich von zentraler Bedeutung ist, sollen die Zielarten 
zusätzlich durch spezifische, auf die jeweilige Zielart abgestimmte (lokale oder regio-
nale) Massnahmen gefördert werden.  

Genetische Vielfalt ist eine Voraussetzung dafür, dass wildlebende Arten langfristig 
überleben können. Das NHG will nicht nur die einheimische Tier- und Pflanzenwelt 
schützen, sondern auch ihre «biologische Vielfalt» (Art. 1), das heisst die genetische 
Vielfalt innerhalb der Arten. Das erste Umweltziel Landwirtschaft (Artenvielfalt und 
Vielfalt von Lebensräumen) fördert eine ausreichende Verbreitung der Arten und 
schafft die dazu notwendigen Lebensräume. Damit wird die genetische Variabilität 
erhalten und gefördert. Es kann allerdings vorkommen, dass genetisch besonders 
wertvolle Populationen speziell geschützt werden müssen.  

Im Rahmen des Nationalen Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt der 
Bund Projekte und Sammlungen zur Erhaltung genetischer Ressourcen bei den Pflan-
zen. Die Tierzuchtverordnung regelt die Unterstützung von Projekten zur Erhaltung der 
Schweizer Rassen (Art. 1). Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse, die ihren Ursprung in 
der Schweiz hat oder nachgewiesenermassen seit mindestens 50 Jahren in der Schweiz 
gezüchtet wird (Art. 16).  

Zur funktionalen Biodiversität zählen Ökosystemdienstleistungen wie ein fruchtbarer 
Boden, die natürliche Schädlingsbekämpfung und die Bestäubung durch Insekten. Das 
NHG verlangt, dass diejenigen Lebensräume zu schützen sind, die «eine ausgleichende 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen» (Art. 18 Abs 1bis NHG).  

Mit dem ökologischen Leistungsnachweis werden Bewirtschaftungsweisen unterstützt, 
die die natürlichen Regulationsmechanismen nutzen (Art. 70 LwG). Ein wichtiges Ziel 
der Fruchtfolgevorschriften ist die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Noch stärker auf 
Nützlingsförderung und Bodenqualität ausgerichtet sind die Richtlinien des biologi-
schen Landbaus, die von rund 10 % der Betriebe befolgt werden. Die Berücksichtigung 
der natürlichen Kreisläufe und Prozesse wird in der Bio-Verordnung als wichtiger 
Grundsatz aufgeführt (Art. 3). 

Ziel 2 

Ziel 3 
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Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel sind folgende  
rechtlichen Grundlagen von Bedeutung:  

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
SR 101 vom 18. April 1999 

Art. 104 Landwirtschaft 
1  Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch 

eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Pro-
duktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 

 a. sicheren Versorgung der Bevölkerung; 
 b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur 

Pflege der Kulturlandschaft; 
 c.  dezentralen Besiedlung des Landes. 

Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsgesetz, LwG), SR 910.1 
Art. 1 Zweck 
Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine 
nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion 
einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 
 a. sicheren Versorgung der Bevölkerung; 
 b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; 
 c.  Pflege der Kulturlandschaft; 
 d. dezentralen Besiedelung des Landes. 

Art. 70 Grundsatz und Voraussetzungen  
(Direktzahlungen) 
1 Der Bund richtet Bewirtschaftern und Bewirtschafterin-

nen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben 
unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungs-
nachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge 
und Ethobeiträge aus.  

2  Der ökologische Leistungsnachweis umfasst: 
 c. einen angemessenen Anteil an ökologischen Aus-

gleichsflächen; 
 d. eine geregelte Fruchtfolge; 
 e.  einen geeigneten Bodenschutz;  
3  Er fördert mit ökologischen Direktzahlungen: 
 a. besonders naturnahe und umweltfreundliche Produk-

tionsformen (Ökobeiträge); 
 c.  die nachhaltige Nutzung von Sömmerungsbetrieben 

und Sömmerungsweiden (Sömmerungsbeiträge).  
4  Die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produk-

tion massgeblichen Bestimmungen der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung ist 

Voraussetzung und Auflage für die Ausrichtung von  
Direktzahlungen. 

Art. 76 Ökobeiträge 
3  Der Bund fördert in Ergänzung zum Bundesgesetz vom 

1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz die natür-
liche Artenvielfalt. Er gewährt Beiträge für die Förde-
rung eines angemessenen ökologischen Ausgleichs auf 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

4  Er kann die extensive Bewirtschaftung von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen mit Beiträgen fördern. 

5  Er bemisst die Beiträge so, dass sich die besondere 
ökologische Leistung wirtschaftlich lohnt. Er berück-
sichtigt dabei die am Markt erzielbaren Mehrerlöse. 

Art. 87 Grundsatz (Strukturverbesserungen) 
1  Der Bund gewährt Beiträge und Investitionskredite, um: 
 d. zur Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer 

und raumplanerischer Ziele beizutragen; 
 e. den naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu 

fördern. 

Verordnung vom 22. September 1997 über die biologische 
Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produ-
zierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung), 
SR 910.18 
Art. 3 Grundsätze 
Für die Produktion und die Aufbereitung biologischer 
Erzeugnisse gelten folgende Grundsätze: 
 a. Die natürlichen Kreisläufe und Prozesse werden 

berücksichtigt. 
 b. Der Einsatz chemisch-synthetischer Hilfsstoffe und 

Zutaten wird vermieden. 

Verordnung vom 16. Januar 1991  
über den Natur- und Heimatschutz (NHV), SR 451.1 
Art. 13 Grundsatz 
Der Schutz der einheimischen Pflanzen und Tiere soll wenn 
möglich durch angepasste land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung ihrer Lebensräume (Biotope) erreicht werden. 
Diese Aufgabe erfordert die Zusammenarbeit zwischen den 
Fachorganen der Land- und Forstwirtschaft und jenen des 
Natur- und Heimatschutzes. 
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Art. 15 Ökologischer Ausgleich 
1  Der ökologische Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 NHG) be-

zweckt insbesondere, isolierte Biotope miteinander zu 
verbinden, nötigenfalls auch durch die Neuschaffung von 
Biotopen, die Artenvielfalt zu fördern, eine möglichst 
naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen, 
Natur in den Siedlungsraum einzubinden und das Land-
schaftsbild zu beleben. 

2  Für Beiträge für besondere ökologische Leistungen in 
der Landwirtschaft gilt der Begriff des ökologischen 
Ausgleichs, wie er in der Öko-Beitragsverordnung vom 
26. April 1993 verwendet wird. 

Art. 20 Artenschutz 
1  Das unberechtigte Pflücken, Ausgraben, Ausreissen, 

Wegführen, Anbieten, Verkaufen, Kaufen oder Vernich-
ten, insbesondere durch technische Eingriffe, von wild-
lebenden Pflanzen der im Anhang 2 aufgeführten Arten 
ist untersagt. 

2  Zusätzlich zu den im Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 
über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel genannten gelten die wildlebenden Tiere der 
im Anhang 3 aufgeführten Arten als geschützt. Es ist 
untersagt, Tiere dieser Arten 

 a. zu töten, zu verletzen oder zu fangen sowie ihre Eier, 
Larven, Puppen, Nester oder Brutstätten zu beschädi-
gen, zu zerstören oder wegzunehmen; 

 b. lebend oder tot, einschliesslich der Eier, Larven, 
Puppen oder Nester, mitzuführen, zu versenden, anzu-
bieten, auszuführen, andern zu überlassen, zu erwer-
ben, in Gewahrsam zu nehmen oder bei solchen Hand-
lungen mitzuwirken. 

Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Beurteilung der 
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, SR 919.118  
Art. 9 Agroökologische Indikatoren 
1  Das Bundesamt stützt sich für die ökologische Beurtei-

lung auf folgende Indikatoren: 
 d. biologische Vielfalt; 

Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, 
Direktzahlungsverordnung (DZV), SR 910.13 
Art. 7 Angemessener Anteil an ökologischen  
Ausgleichsflächen 
1  Die ökologischen Ausgleichsflächen müssen mindestens 

3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten landwirt-
schaftlichen Nutzfläche und 7 Prozent der übrigen land-
wirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs betragen. 

Art. 40 Grundsatz 
1  Beiträge für den ökologischen Ausgleich werden auf der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche gewährt für: 
 a. extensiv genutzte Wiesen; 
 b. wenig intensiv genutzte Wiesen; 
 c. Streueflächen; 
 d. Hecken, Feld- und Ufergehölze; 
 e. Buntbrachen; 
 f. Rotationsbrachen; 
 g. Ackerschonstreifen; 
 h. Saum auf Ackerfläche; 
 i. Hochstamm-Feldobstbäume. 

Anhang 3.1.2 Nicht zu Beiträgen berechtigende  
ökologische Ausgleichsflächen: 
 – extensiv genutzte Weiden 
 – Waldweiden 
 – einheimische standortgerechte Einzelbäume und 

Alleen 
 – Wassergraben, Tümpel, Teiche 
 – Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle 
 – Trockenmauern 
 – Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt 
 – weitere ökologische Ausgleichsflächen: ökologisch 

wertvolle natürliche Lebensräume, die keinem der 
oben beschriebenen Elemente entsprechen. 

Verordnung vom 4. April 2001 über die regionale Förderung 
der Qualität und der Vernetzung von ökologischen  
Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft  
(Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV), SR 910.14 
Art. 1 
1  Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu för-

dern, unterstützt der Bund auf der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche ökologische Ausgleichsflächen von beson-
derer biologischer Qualität und die Vernetzung von  
ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen. 

Botschaft des Bundesrates zur Weiterentwicklung  
der Agrarpolitik, 06.038  
AP 2007, unverändert übernommen in die Botschaft zur AP 2011 

Der Anteil ökologischer Ausgleichsflächen an der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche erreicht im Talgebiet 65 000 ha 
(entspricht dem agrarökologischen Etappenziel für 2005). 
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Nationaler Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft 
3. Nationaler Aktionsplan  
Der nationale Aktionsplan richtet sich nach den Vorgaben 
des globalen Aktionsplanes der FAO. Er bezweckt die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengeneti-
schen Ressourcen und ergänzt in notwendiger Weise die 
bereits bestehenden Massnahmen und Anstrengungen im 
Bereich der Arten- und Ökosystemvielfalt. Aufgezeigt 
werden im nationalen Aktionsplan die bereits realisierten 
Massnahmen, die bestehenden Lücken sowie die Lösungs-
möglichkeiten. Der Geltungsbereich des nationalen Akti-
onsplanes umfasst die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 
und deren verwandte Wildpflanzen.  

Verordnung vom 14. November 2007 über die Tierzucht 
(Tierzuchtverordnung, TZV), SR 916.310 

Art. 1 
1  Im Rahmen der bewilligten Kredite können die anerkann-

ten Zuchtorganisationen für folgende tierzüchterische 
Massnahmen bei Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Schaf- 
und Ziegengattung sowie bei Equiden, Kaninchen, Geflü-
gel, Honigbienen und Neuweltkameliden mit Beiträgen 
unterstützt werden: 

 a. Herdebuchführung; 
 d. Durchführung von Projekten zur Erhaltung der 

Schweizer Rassen; 

Art. 16 Beiträge für Projekte zur Erhaltung von Schweizer 
Rassen 
1  Für die Erhaltung der Schweizer Rassen werden insge-

samt höchstens 900 000 Franken pro Jahr ausgerichtet. 
Zusätzlich können dafür nicht ausgeschöpfte Mittel nach 
Artikel 17 verwendet werden. 

2  Als Schweizer Rasse gilt eine Rasse, die ihren Ursprung 
in der Schweiz hat oder nachgewiesenermassen seit min-
destens 50 Jahren in der Schweiz gezüchtet wird. 

3  An anerkannte Zuchtorganisationen und anerkannte 
Organisationen oder Trägerschaften, die Projekte zur 
Erhaltung von Schweizer Rassen durchführen, können 
auf Gesuch hin zeitlich befristet Beiträge ausgerichtet 
werden. 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) 

Der Bundesrat hat die Ziele (Allgemeine Ziele Natur und 
Landschaft sowie Sachziele) am 19. Dezember 1997 als 

verbindlich gutgeheissen und die Bundesstellen mit deren 
Umsetzung beauftragt. 

Allgemeine Hinweise zur Landwirtschaft 
Für die Umsetzung der Bundespolitik im Bereich Land-
wirtschaft ist das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
verantwortlich. Das BLW hat gemäss Art. 79 des Land-
wirtschaftsgesetzes (LwG) sowie Art. 2c und 3 des Bundes-
gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) die 
Pflicht, bei seinen Subventionsentscheiden die Aspekte des 
Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes zu berücksichti-
gen. Die Landwirtschaft pflegt und nutzt weite Teile der 
Landschaft und hat dadurch eine wichtige Funktion bei der 
Gestaltung der Kulturlandschaft. Die Bundespolitik fördert 
eine natur- und landschaftsverträgliche Landwirtschaft. 

Sachziele Landwirtschaft 
Verbindlichkeit: Die zuständigen Bundesstellen berücksich-
tigen die Sachziele bei ihren Tätigkeiten. 
5A:  Die gesamte LN soll in absehbarer Zeit mit besonders 

umweltschonenden Methoden bewirtschaftet werden. 
5B:  Im Talgebiet sollen in absehbarer Zeit 65 000 ha LN 

als qualitativ wertvolle ökologische Ausgleichsflächen 
bewirtschaftet werden. 

5C:  Ökologische Ausgleichsflächen sollen in ökologischen 
Vorranggebieten verstärkt gefördert werden.  

5D:  Traditionelle Kulturarten sowie kulturgeschichtlich 
oder ökologisch wertvolle Bewirtschaftungsformen 
(wie Wässermatten oder Streuenutzung von Flach-
mooren) werden unterstützt. 

5E:  Die Arten- und Lebensraumvielfalt wird bei grösseren, 
raumrelevanten Strukturverbesserungsmassnahmen 
durch die Integration ökologischer Ausgleichsmass-
nahmen sowie projektbedingter Ersatzmassnahmen  
erhalten und gefördert. 

5F:  Strukturverbesserungsmassnahmen tragen der scho-
nenden Entwicklung der Kulturlandschaft Rechnung. 

5G:  Strukturverbesserungsmassnahmen unterstützen die 
Entwicklung einer standortangepassten landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung im Sinne der Ziele des 
Landschaftskonzeptes Schweiz, z. B. die Aufrecht-
erhaltung der Bewirtschaftung in Grenzertragslagen. 

Sachziele Natur- Landschafts- und Heimatschutz 
7D:  In den nächsten zehn Jahren im Talgebiet auf mindes-

tens 10 % der Fläche ökologisch wertvolle Lebens-
räume schaffen und in den Lebensraumverbund einbe-
ziehen. In Räumen mit (einigermassen) intaktem 
Lebensraumverbund den Anteil ökologisch wichtiger 
Flächen nicht verkleinern.
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Messung der Zielerreichung 

Zur Überprüfung der Zielerreichung bestehen bereits folgende Instrumente: 

> Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH), Zustandsindikator Z3:  
Mit diesem Indikator wird die Artenzahl ausgewählter Tiergruppen für die Schweiz 
und die biogeografischen Grossregionen ausgewiesen. Darunter sind auch viele 
Leitarten. 

> Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH), Zustandsindikator Z4:  
Mit diesem Indikator wird in der Schweiz das Vorkommen weltweit gefährdeter 
Arten erhoben. Darunter sind auch mehrere Zielarten. 

> Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH), Zustandsindikator Z6:  
Mit diesem Indikator werden beispielhaft die Bestände von 29 in der Schweiz vor-
kommenden bedrohten Arten erhoben. Darunter sind auch einige Zielarten. 

> Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH), Zustandsindikatoren Z7 und Z9:  
Mit diesen beiden Indikatoren werden die Artenvielfalt und damit die Qualität von 
Landschaften und Lebensräumen beschrieben. Unter den Lebensräumen befinden 
sich auch viele für Leitarten relevante Lebensräume. 

> Swiss Bird Index®:  
Mit diesen Indices wird die Bestandesentwicklung der Brutvögel der Schweiz 
dokumentiert.  

> Rote Listen:  
Mit den regelmässigen Aktualisierungen der Roten Listen nach einheitlichen Krite-
rien der International Union for Conservation of Nature (IUCN) ergeben sich Aus-
sagen über die Gefährdungsentwicklung von Zielarten und vielen Leitarten. 

> Agrarumweltmonitoring:  
Qualität der ökologischen Ausgleichsflächen: Ab 2009 sind Zusatzerhebungen auf 
Z7-Quadraten des BDM geplant. 

Diese Zustandsindikatoren liefern regelmässig Daten zu den Ziel- und Leitarten und zu 
den Lebensräumen. Ergänzt mit weiteren Angaben erlauben es diese Daten, den Ein-
fluss verschiedener Faktoren auf die Biodiversität abzuschätzen. 

Der Bund unterstützt Projekte für die Erhaltung der Wildpflanzen. Diese Projekte 
werden durch die Schweizerische Kommission zur Erhaltung von Wildpflanzen 
(SKEW) koordiniert. Im Fokus steht unter anderem die Erhaltung, nachhaltige Nut-
zung, Charakterisierung und Evaluierung der genetischen Vielfalt der wildwachsenden 
Pflanzenarten in der Schweiz. Vom Bund werden auch Projekte zur Erhaltung der 
tiergenetischen Ressourcen mit einem öffentlichen Beitrag unterstützt. Eingebunden 
sind elf Schweizer Rassen der Gattungen Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und Zie-
gen. Dabei handelt es sich sowohl um Rassen, die gemäss internationalen Kriterien 
gefährdet sind (Appenzellerziege, Bündner Strahlenziege, Pfauenziege, Stiefelgeiss, 
Engadinerschaf, Spiegelschaf), als auch um solche, die im Moment nicht gefährdet 
sind, deren Bestände jedoch sinkende Tendenz oder zunehmende Inzucht aufweisen 
(Freiberger Pferd, Original Braunvieh, Walliser Schwarzhalsziege, Nera-Verzasca-
Ziege, Schweizer Landrasse bei Schweinen). 

Ziel 1 

Ziel 2 
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Im Rahmen des BDM werden die Anzahl Nutztierrassen und -sorten (Zustandsindika-
tor Z1) sowie der Anteil der verschiedenen Nutztierrassen und -sorten am Gesamtbe-
stand (Zustandsindikator Z2) erhoben. Die Arbeit im Rahmen des Nationalen Aktions-
plans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft erfolgt auf Projektbasis. Vor dem Start der jeweils 
vierjährigen Projektphase wird der Handlungsbedarf abgeklärt. Daraus werden 
Schwerpunkte festgelegt. Unter den eingegebenen Projekten werden diejenigen zur 
Durchführung genehmigt, welche am ehesten zum Ziel führen. Die Aktivitäten werden 
von der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK) 
koordiniert.  

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) hat mehrere Projekte zum 
Thema funktionale Biodiversität gestartet. Ein landesübergreifendes Instrument zur 
Messung des Zustands dieser Ebene der Biodiversität existiert aber zurzeit nicht. 

Stand der Zielerreichung 

Die Gesamtbeurteilung der Wirkung der ökologischen Ausgleichsflächen fällt «mode-
rat positiv» aus (Herzog und Walter 2005). Mit dem ökologischen Ausgleich wurde 
zwar ein messbarer Nutzen für die Biodiversität erzielt; das Ziel, mit dem ökologischen 
Ausgleich den Rückgang der gefährdeten Arten zu stoppen und ihre Wiederausbreitung 
zu ermöglichen, wurde aber nicht erreicht (siehe auch Oppermann und Gujer 2003, 
Birrer et al. 2007). Die Anteile der qualitativ wertvollen ökologischen Ausgleichsflä-
chen variieren je nach Typ der Ausgleichsflächen zwischen 11 und 100 % (bei Streue-
flächen), wobei von den flächenmässig bedeutenden Typen der Ausgleichsflächen 
(extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen sowie Hochstammobstgärten) nur 
zwischen 11 und 29 % qualitativ wertvoll sind (Herzog und Walter 2005).  

Es muss allgemein festgestellt werden, dass die gesetzlichen Verpflichtungen, die sich 
aus der Bundesverfassung, den internationalen Abkommen und den Bundesgesetzen 
ergeben, unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht erfüllt sind. Die bisherigen 
Bemühungen der Landwirtschaft im Bereich Biodiversität reichen nicht, um die Bio-
diversität im Kulturland zu erhalten. Konkrete Daten liefert der Swiss Bird Index® 
(Abb. 3). Der Trend ist für viele Vogelarten des Kulturlandes seit Beginn der Messung 
negativ (Keller et al. 2007). Dies widerspiegelt die anhaltenden Schwierigkeiten vieler 
Vogelarten im Kulturland der Schweiz. Auch die Bestandesgrössen der meisten Ziel- 
und Leitarten gemäss Anhang 1 sowie die Flächenausdehnung der Lebensräume haben 
in den letzten Jahrzehnten zum Teil deutlich abgenommen. So zeigt ein Vergleich der 
Kartierung der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW) mit 
älteren, kantonalen Trockenraseninventaren, dass die Flächen mit Trockenwiesen 
und -weiden in den letzten 20 Jahren infolge Nutzungsintensivierung oder Nutzungs-
aufgabe um rund ein Fünftel abgenommen haben (Urech et al. 2007). Auch die Qualität 
der Hoch- und Flachmoore hat sich zwischen 1997/2001 und 2002/06 verschlechtert, 
unter anderem weil vielerorts Pufferzonen fehlen oder mangelhaft umgesetzt sind und 
die Nutzung von Flachmooren intensiviert oder aufgegeben wird (Klaus 2007). 

Ziel 3 

Ziel 1 
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Die Biodiversitätsziele im Bereich Landwirtschaft können nur dann erreicht werden, 
wenn der Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen in der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche erhöht und deren Qualität und Vernetzung verbessert wird (Dreier et al. 2002, 
Spiess et al. 2002). Das Sömmerungsgebiet muss so genutzt werden, dass die dortige 
Artenvielfalt erhalten bleibt. Umsetzungsziele für den ökologischen Ausgleich wurden 
im Rahmen der Agrarpolitik 2007 formuliert (Bundesblatt 2002). Bis ins Jahr 2005 
hätten im Talgebiet 65 000 Hektaren ökologische Ausgleichsflächen ausgeschieden 
sein müssen (ca. 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Talgebiet; ohne Hoch-
stammobstbäume). Dies entspricht nur quantitativ dem Ziel, das der Bundesrat im 
Landschaftskonzept Schweiz (LKS) festgelegt hat. Gemäss LKS sollten diese Flächen 
auch qualitativ wertvoll sein. Diese Ziele wurden nicht erreicht. Im Jahr 2007 waren im 
Talgebiet rund 58 000 Hektaren ökologische Ausgleichsflächen ausgeschieden. Damit 
beträgt der Anteil dieser Flächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Talgebiet 
9 %. Besonders ackerbauliche Gunstlagen weisen meist ein erhebliches Defizit an 
Ökoflächen auf. Der Anteil wertvoller ökologischer Ausgleichsflächen liegt dort in der 
Regel unter 1 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Die Flächenbedürfnisse und Qualitätskriterien können aus wissenschaftlichen Erkennt-
nissen verschiedener Aufwertungsprojekte hergeleitet werden. Untersuchungen im 
Klettgau (SH) und in der Champagne genevoise (GE) haben für die Talzone gezeigt, 
dass mit genügend wertvollen Flächen in der landwirtschaftlichen Nutzfläche die 
typischen Vögel der Kulturlandschaft gefördert werden können: Der Anteil ökologi-
scher Ausgleichsflächen in der Champagne genevoise betrug bereits 1999 18,9 %, 
wobei 5,2 % ökologisch wertvoll waren. Zwischen 1991 und 2000 nahmen die Bestän-
de verschiedener typischer Kulturlandvogelarten stark zu (Jenny et al. 2002). Im 
Klettgau setzte dieser positive Effekt später ein: In der Widen erhöhte sich der Anteil 
wertvoller ökologischer Ausgleichsflächen zwischen 1999 und 2006 von 3,5 auf 
10,6 %, während er in den anderen Gebieten Langfeld und Plomberg von 2,9 auf 4,8 % 
bzw. von 1,5 auf 4,0 % weniger deutlich stieg (Holzgang et. al 2006). In dieser Zeit-
spanne konnte im Gebiet Widen und in stark aufgewerteten Teilflächen der beiden 
anderen Gebiete eine markant positive Bestandsentwicklung bei einigen Kulturlandar-
ten festgestellt werden (Schweizerische Vogelwarte Sempach, unpublizierte Daten).  

Auch für die Hügelzone und die Bergzonen existieren Fallstudien. Am Farnsberg (BL) 
führte ein Anteil von 18,4 % (ohne Hochstammobstbäume) ökologisch hochwertiger 
Ausgleichsflächen in der landwirtschaftlichen Nutzfläche innerhalb kurzer Zeit dazu, 
dass sich die Bestände der Brutvogelarten stabilisierten oder gar leicht zunahmen. In 
Dötra (TI, Bergzone IV und Sömmerungsgebiet) halten sich die Bodenbrüterbestände 
dank eines hohen Anteils an wertvollen Flächen von 40 % auf einem hohen Niveau 
(Schweizerische Vogelwarte Sempach, unpublizierte Daten). Erfahrungen aus dem 
Unterengadin haben gezeigt, dass in den Bergzonen III und IV mindestens 30 % ökolo-
gisch wertvolle Wiesen notwendig sind, um die Qualitäten dieser Kulturlandschaften 
zu erhalten (Oppermann und Gujer 2003, Müller et al. 2006). Grundsätzlich entspre-
chen artenreiche Fettwiesen (Fromental, Goldhafer) sowie magere Feucht- und Tro-
ckenwiesen in den Berggebieten einer standortgerechten und damit einer nachhaltigen 
Nutzung.  
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Abb. 3 > Bestandesindices zeigen, dass der Trend für viele Arten des Kulturlandes seit Beginn der Messung negativ ist 
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Viele seltene Tier- und Pflanzenarten leben verstreut in kleinen, isolierten Populatio-
nen, in welchen die genetische Vielfalt stark zurückgeht. Das haben Untersuchungen 
an Beständen des Moorenzians (Swertia perennis; Lienert et al. 2002), des Deutschen 
Enzians (Gentianella germanica; Fischer und Matthies 1998) und des Uferhahnenfus-
ses (Ranunculus reptans; Fischer et al. 2000) gezeigt. Bei allen drei Arten waren kleine 
und isolierte Populationen genetisch weniger vielfältig als grosse.  

Im Bereich der phytogenetischen Ressourcen konnten viele alte Sorten der Kulturarten 
inventarisiert, in Genbanken eingelagert oder in Sammlungen gepflanzt werden. Damit 
ist die genetische Vielfalt der Kulturarten zu einem grossen Teil gesichert. Insgesamt 
werden in der Schweiz 20 195 Sorten/Akzessionen konserviert. Zurzeit werden im 
Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen 31 Sammlungen und 42 Projekte durchgeführt. Diese 
können aber nur teilweise verhindern, dass die genetische Vielfalt stark gefährdet ist 
und weiter zurückgeht. 

Gegenwärtig ist keine Aussage zum Zustand der funktionalen Biodiversität möglich. 

Ziel 2 

Ziel 3 
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1.2 Landschaft 

Die Landwirtschaft trägt eine grosse Verantwortung für die Qualität der Schweizer Landschaften.  
 

Einführung 

Eine Landschaft ist ein geografisch abgrenzbares Gebiet, welches sich durch eine 
bestimmte Kombination gemeinsamer Merkmale von anderen Gebieten unterscheidet. 
Relief, Gestein, Klima, Licht, Boden, Wasser und Biodiversität prägen das Land-
schaftsbild. Diese naturräumlichen Faktoren stehen in enger Wechselwirkung zur 
Nutzung und Besiedlung durch die Menschen (BUWAL et al. 1998). Im Laufe der 
Jahrhunderte haben die Bewohnerinnen und Bewohner die natürliche Kammerung der 
Schweiz durch spezifische Nutzungsformen verstärkt und eine attraktive Vielfalt an 
Kulturlandschaften geschaffen, für welche die Schweiz bekannt ist. Landschaften 
haben deshalb sowohl eine natürliche als auch eine kulturelle Dimension. 



1  > Biodiversität und Landschaft  43
    

     
 

 

 

Die Landschaftskonvention des Europarates (Konvention von Florenz 2000), welche 
von der Schweiz unterzeichnet, aber bislang nicht ratifiziert worden ist und damit noch 
keine rechtliche Verbindlichkeit erreicht hat, unterstreicht die Bedeutung des von den 
Menschen als Landschaft wahrgenommenen Raumes. Die Ästhetik der Landschaft 
stellt dabei eine unter mehreren sinnlichen Wahrnehmungs- und Erlebnismöglichkeiten 
von Landschaft dar, die zudem von den sich stetig wandelnden Wertvorstellungen der 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen beeinflusst werden. Trotzdem ist Landschaft 
nicht beliebig; auch hier finden allgemein anerkannte Grundsätze Anwendung, so etwa 
zu Ästhetik, Dimensionen, Materialisierung oder zur Kulturgeschichte und zum Natur-
raum – und zwar unabhängig von Raum, Zeit und gesellschaftlicher Stellung. 

Landschaften sind Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum für die Menschen sowie 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Da eine Landschaft mehr als die Summe ihrer 
Einzelelemente ist, wird sie zum individuellen, charakteristischen räumlichen Aus-
druck des naturgeschichtlichen wie auch des kulturellen Erbes. Die Eigenarten der 
einzelnen Landschaften erlauben es dem Menschen, sich in ihnen physisch wohlzu-
fühlen und sich geistig zu verorten, also eine «Heimat» zu finden.  

Noch vor wenigen Jahrzehnten verfügte jede Landschaft in der Schweiz über regional-
typische und vielfältige Landschaftselemente und spezifische Siedlungstypen. Doch 
diese charakteristischen Landschaftselemente drohen zu verschwinden. Die Ausdeh-
nung des Siedlungsraums, der Bau eines dichten Infrastrukturnetzes, die Zersiedlung 
der Landschaft, die intensive Landnutzung und die Aufgabe von Grenzertragsflächen 
haben zur Folge, dass sich die einzelnen Landschaften immer weniger voneinander 
unterscheiden.  

Landschaften sind Ausdruck des gesellschaftlichen Wertewandels und entwickeln sich 
ständig weiter. Die grosse Herausforderung besteht darin, die Landschaftsentwicklung 
so zu beeinflussen, dass die Qualität der einzelnen Landschaften erhalten bleibt und 
damit auch die Ansprüche der Menschen an diese befriedigt werden können. Die 
Landschaft kann und soll dabei nicht «eingefroren» werden. In Einzelfällen kann sich 
allerdings eine Erhaltung des Ist-Zustands als wünschbar erweisen. Dies gilt beispiels-
weise für bestimmte, anthropogen geprägte Waldtypen wie Mittelwälder oder kultur-
historisch bedeutsame Landschaftselemente, die irreversibel zu verschwinden drohen – 
und mit ihnen wichtige kulturelle Werte und Wissen im Umgang mit sensiblen Räu-
men.  

Beitragende Sektoren 

Die landschaftliche Entwicklung wird – abgesehen vom hier nicht betrachteten allge-
genwärtigen landschaftsrelevanten Handeln und Verhalten der Individuen und der 
Wirtschaft – durch alle raumrelevant tätigen Sektoralpolitiken bestimmt. Für den 
Bereich der Bundesaufgaben wurden diese Sektoralpolitiken im Landschaftskonzept 
Schweiz (LKS) aufgezeigt (BUWAL et al. 1998). Ihre landschaftliche Relevanz liegt 
primär in der linearen oder gar punktuellen Dimension. Im LKS wurden für die Sek-
toralpolitiken in einem partnerschaftlichen Ansatz landschaftspolitische Ziele und 
Massnahmen formuliert, aber nicht räumlich festgelegt.  

Die Landschaftsdefinition  

des Bundes 

Landschaften bilden die gelebte und 

erlebte räumliche Umwelt des 

Menschen, welche ihm als 

Individuum sowie der Gesellschaft 

die Erfüllung physischer und 

psychischer Bedürfnisse ermöglicht. 

Landschaften haben dabei vielfältige 

Bedeutungen. Sie sind Lebensraum 

für Menschen, Tiere und Pflanzen, 

vielfältiger Erholungs- und 

Identifikationsraum sowie räumlicher 

Ausdruck des kulturellen Erbes. 

Zudem leisten sie einen Beitrag zur 

Wertschöpfung. Landschaften sind 

dynamische Wirkungsgefüge und 

entwickeln sich aufgrund natürlicher 

Faktoren wie Gesteine, Boden, 

Wasser, Luft, Licht, Fauna und Flora 

im Zusammenspiel mit der mensch-

lichen Nutzung und Gestaltung. 
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Über diese in der Zuständigkeit des Bundes liegenden Bereiche hinaus haben vor allem 
die flächenwirksamen oder flächensteuernden Politikbereiche landschaftliche Auswir-
kungen: neben der zentralen Bedeutung der Landwirtschaft insbesondere die Waldwirt-
schaft, die Energiewirtschaft sowie die Siedlungsentwicklung und die Raumentwick-
lungspolitik. Diese Bereiche liegen weitestgehend (und mit Ausnahme allfälliger 
Subventionstatbestände) in der Zuständigkeit der Kantone oder sind – vor allem in 
Bezug auf die Nutzung – kaum reguliert und der privaten Initiative überlassen.  

Rolle der Landwirtschaft 

Über ein Drittel der Schweiz wird land- und alpwirtschaftlich genutzt. Ein weiteres 
Drittel ist Wald, den Rest teilen sich Siedlungs- und Verkehrsflächen (6,8 %) sowie 
sogenannt unproduktives Areal (v.a. Seen, Flüsse, Fels, Geröll, Gletscher, ungenutzte 
Vegetation). Die Landwirtschaft trägt somit eine grosse Verantwortung für die Qualität 
der Schweizer Kulturlandschaften. Diese Verantwortung wird von der Bundesverfas-
sung in Artikel 104 Absatz 1 als Teil des multifunktionalen Leistungsauftrags an die 
Landwirtschaft ausdrücklich anerkannt.  

Entwicklungen auf globaler Ebene, in der Gesellschaft, in der Landwirtschaftspolitik 
und in der Landwirtschaft verändern die Landschaft und die landschaftliche Vielfalt. 
Im Zuge der Intensivierung und Mechanisierung der Landwirtschaft seit den 1950er-
Jahren wurde der Wandel der Kulturlandschaft beschleunigt: Naturnahe Nutzungen 
wurden durch intensive Bewirtschaftungsformen abgelöst, naturnahe Landschaftsele-
mente wurden vielerorts beseitigt, Bäche eingedolt, Parzellen arrondiert und vergrös-
sert, das Netz an Erschliessungsstrassen verdichtet und verbessert, zahlreiche Wohn- 
und Ökonomiegebäude ausserhalb des Siedlungsraums neu erstellt oder vergrössert. 
Ein verändertes Bewusstsein und neue agrarpolitische Instrumente haben inzwischen 
dazu geführt, dass noch vorhandene Natur- und Kulturwerte erhalten und neue ökolo-
gische Ausgleichsflächen angelegt und räumlich mit den Erfordernissen der modernen 
Produktionsweise in Einklang gebracht werden können. Vor allem mit der finanziellen 
Abgeltung von ökologischen Ausgleichsflächen wurde in der Schweiz in den 1990er-
Jahren die Möglichkeit geschaffen, traditionelle Landschaftselemente landesweit zu 
erhalten und neue Landschaftselemente wie zum Beispiel Buntbrachen anzulegen. 

Flächenwirksame oder flächen-

steuernde Politikbereiche haben 

landschaftliche Auswirkungen 

Landwirtschaft bestimmt 

massgeblich die Qualität der 

Schweizer Kulturlandschaften 
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1.2.1 Allgemeines Umweltziel  

Die vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften mit ihren spezifischen 
regionalen Eigenarten und ihrer Bedeutung für Biodiversität, Erholung, 
Identität, Tourismus und Standortattraktivität erhalten, fördern, weiter-
entwickeln und vor Zersiedlung schützen. 

 

Herleitung 

Die Bundesverfassung verlangt vom Bund, dass er bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
die Landschaft schont (Art. 78). Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) präzisiert, 
dass der Bund in seinen Politiken sowie in Erfüllung seiner Aufgaben auf Projekt- und 
Programmebene die Wahrung des «heimatlichen Landschafts- und Ortsbildes» unter 
Einschluss weiterer Landschaftselemente wie geschichtliche Stätten oder Natur- und 
Kulturdenkmäler sicherzustellen hat (Art. 1). Es handelt sich demnach rechtlich um 
mehr oder weniger stark konkretisierungsbedürftige unbestimmte Rechtsbegriffe, zu 
deren Umsetzung die zuständigen Behörden des Bundes (sowie der Kantone, soweit sie 
Bundesaufgaben vollziehen) jedoch verpflichtet sind. Im Perimeter von Inventarobjek-
ten von nationaler Bedeutung – einschliesslich der bereits auf Verfassungsebene ste-
henden Moorlandschaften (Art. 78 Abs. 5) – gelten schutzzielspezifische Anforderun-
gen. Für die neuen Pärke wird der angestrebte Zustand in einer Charta festgelegt, 
welche als Grundlage für die Erteilung des Parklabels durch den Bund dient. In der 
Natur- und Heimatschutzverordnung (Art. 15) wird der ökologische Ausgleich als 
Instrument zur Bereicherung des Landschaftsbildes bezeichnet.  

Analog zu den programmatischen Bestimmungen des Zweckartikels des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes (NHG) finden sich auch im Zweckartikel des Raumplanungs-
gesetzes (RPG) sowie in den ebenfalls programmatisch ausgerichteten Planungsgrund-
sätzen (Art. 3) Verweise auf den Schutz der Landschaft − allerdings (mit Ausnahme 
der Infrastrukturen) ohne konkrete inhaltliche oder räumliche Zielvorgaben. Immerhin 
lassen sich insbesondere aus den Planungsgrundsätzen inhaltliche Hinweise auf den 
Umfang des Landschaftsverständnisses ableiten; eine eigentliche Landschaftsdefinition 
kennt das Bundesrecht jedoch nicht.  

Grosse Bedeutung kommt angesichts dieser rechtlichen Ausgangslage vertiefenden 
Instrumenten zu, so etwa dem Landschaftskonzept Schweiz (BUWAL et al. 1998), das 
ein vom Bundesrat beschlossenes Konzept im Sinne von Artikel 13 des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG) ist, dem Leitbild Landschaft 2020 des BAFU (BUWAL et al. 
1998) und weiteren Grundlagen als Arbeitshilfe zur inhaltlichen Konkretisierung der 
behördlichen Aufgaben und ihres Ermessensspielraumes. In diesen modernen Instru-
menten, die allerdings nicht den Rang eines Rechtssatzes haben, wird die auch von der 
Europäischen Landschaftskonvention zum Ausdruck gebrachte Erkenntnis deutlich, 
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dass Landschaft wesentlich auf der kulturellen und gesellschaftlichen Wahrnehmung 
basiert. Für den Umgang mit Landschaft wird damit ein partizipativer und regionali-
sierter Ansatz erforderlich. Dieser Umstand schliesst aber nicht aus, dass für Land-
schaften von nationaler Bedeutung inhaltliche Vorstellungen aus übergeordneter Warte 
erforderlich sind (Art. 5 ff. und 23 a–d NHG). Schliesslich ist der Bund für sein land-
schaftskonformes Handeln (Art. 2 und 3 NHG) auf allgemeingültige Grundsätze im 
Umgang mit Landschaft angewiesen.  

Das Landschaftskonzept Schweiz (LKS), das der Bundesrat am 19. Dezember 1997 als 
verbindlich gutgeheissen hat, baut auf allgemeinen Zielen für Natur und Landschaft 
auf, und erklärt diese auf Bundesebene als verbindlich (BUWAL et al. 1998): 

Naturwerte 

Naturlandschaften Naturlandschaften, natürliche Landschaftsformen und -elemente in ihrer Eigenart, Vielfalt 
und Schönheit erhalten. 

Eigenentwicklung Freiräume für die Eigenentwicklung und Dynamik der Natur zulassen. 
Wasser und Leben Wasser in der Landschaft aufwerten. 
Biotope und Arten Lebensräume für die Erhaltung der vielfältigen, heimischen Flora und Fauna sicherstellen, 

aufwerten und vernetzen.  

Kulturwerte 

Kulturlandschaften Kulturlandschaften in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit schonend entwickeln und ihre 
Geschichte und Bedeutung ablesbar halten.  

Wertvolle Kulturobjekte Schöne und einmalige Kulturlandschaften und Siedlungen sowie kulturhistorisch bedeu-
tungsvolle Stätten und Denkmäler in einem sinngebenden Umfeld erhalten.  

Ausgleichsräume Ruhige und vielfältige Ausgleichsräume erhalten und schaffen. 
Verbundenheit Die Verbundenheit mit Natur, Landschaft und Kulturgut stärken. 

Haushälterische, aufwertende Nutzung 

Standortverhältnisse Nutzungen auf die natürlichen Standortverhältnisse ausrichten, die Regenerationsfähigkeit 
erneuerbarer Ressourcen ermöglichen. 

Minimale Eingriffe Eingriffe in die Landschaft minimieren; den Landschaftsverbrauch durch überlagernde 
Nutzungen vermindern.  

Begrenzte Ressourcen Nicht erneuerbare Ressourcen der Landschaft erhalten, Ersatzstoffe verwenden und 
unabdingbare Nutzungen haushälterisch vornehmen. 

Nutzungen konzentrieren Bauten, Infrastrukturen und andere Anlagen auf das notwendige Minimum beschränken, 
zusammenfassen und zusammenhängende Lebensräume schaffen.  

Schonende, aufwertende Nutzung 

Besonderheit eines Ortes Bei Nutzungen und Eingriffen die Eigenart und Qualität des Ortes wahren und aufwerten. 
Säume Übergänge zwischen Nutzungen als naturnahe Lebensräume und zur Gestaltung der 

Landschaft erhalten und schaffen. 
Vielfalt der Nutzungen Vielfältige und abgestufte Nutzungen erhalten und schaffen.  
Ökologische Aufwertung Intensiv genutzte Landschaften, insbesondere Siedlungsgebiete, ökologisch aufwerten 

und lebenswert gestalten. 
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Das Leitbild Landschaft 2020 des BAFU (BUWAL 2003a, b) konkretisiert die allge-
meinen Ziele des Landschaftskonzeptes in acht Handlungsfeldern mit Qualitäts- und 
ergänzenden Vorgehenszielen (Programmelemente), die inhaltlich konkret, aber nicht 
bestimmten Räumen zugeordnet sind. Aus diesem fachlich-strategisch ausgerichteten 
und instrumentell abgestützten Zielsystem lässt sich das allgemeine Umweltziel Land-
schaft ableiten.  

Aktionsfeld 1:  
Landschaft und Landnutzung 

Die regional typischen Waldstrukturen sind erhalten oder ablesbar; die jeweiligen Funktionen sind dauernd  
gewährleistet. 
Das Auskommen in der Berglandwirtschaft basiert auf qualitativ hochstehenden Produkten, Leistungen im  
öffentlichen Interesse sowie flankierenden Betriebszweigen.  
Die Alpwirtschaft steht mit der ökologischen Tragfähigkeit und dem Charakter der Kulturlandschaft im Einklang. 
Die bewirtschafteten Wälder sind naturnah und ihre Ränder abgestuft. 
Alle Landwirtschaftsbetriebe erbringen den ökologischen Leistungsnachweis; ein massgeblicher Anteil der Betriebe  
ist biologisch bewirtschaftet. 

Qualitätsziele 

Landwirtschaftliche Vorrangflächen sind für die nachhaltige Nutzung in ihrer Ausdehnung und Qualität gesichert. 
Nachhaltiges Landschaftsmanagement für Flur und Wald durch integrierte Landnutzungspolitik anstreben. 
Auf der gesamten Waldfläche naturnahen Waldbau betreiben und Waldreservate fördern. 
Nachhaltiges Landschaftsmanagement in der Land- und Alpwirtschaft fördern. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Ökologischen Ausgleich in der Landwirtschaft umsetzen. 

Aktionsfeld 2:  
Landschaft und Raumordnungspolitik 

In kleineren und grösseren stadtnahen Gebieten wird die Natur ihrer eigenen dynamischen Entwicklung überlassen. 
Die Menschen finden in ihrer Wohnumgebung Oasen der Ruhe. 
Ökologische Ausgleichsräume in Siedlungen sind vielfältig und vernetzt. 
Zwischen den Siedlungen bestehen unbebaute Räume; die Siedlungsränder sind erkennbar. 

Qualitätsziele 

Die Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf Schwerpunkte, erfolgt flächensparend und nach innen. 
Die Zusammenarbeit in der Raumordnungspolitik verstärken. 
Aspekte von Natur und Landschaft in die neue Agglomerationspolitik des Bundes einbringen; insbesondere ein 
Freiraumkonzept erarbeiten. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Ein Landschaftsmanagement für Freizeit, Sport und Tourismus erarbeiten. 

Aktionsfeld 3:  
Landschaft und Gewässer 

Gewässer und ihre Uferbereiche sind natürlich oder naturnah gestaltet.  
Flüsse und Bäche verfügen über ausreichenden Raum. 
Gewässer weisen eine gute Wasserqualität auf, die heimischen Arten kommen entsprechend ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet vor.  

Qualitätsziele 

Flüsse und Bäche führen ausreichend Wasser, ihr Abfluss und Geschiebehaushalt ist natürlich oder naturnah. 
Den Fliessgewässern genügend Raum zur Verfügung stellen (vgl. Leitbild Fliessgewässer, S. 60, 3. Punkt). 
Die Anforderungen des Leitbildes Fliessgewässer an natürliche oder naturnahe Gewässerregimes umsetzen. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Gewässer als Kernelemente vieler Kulturlandschaften thematisieren und wieder in Wert setzen. 
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Aktionsfeld 4:  
Arten und Lebensräume 

Es bestehen genügend grossflächige Schutzgebiete, in denen die Natur Vorrang hat. 
Wo die Landnutzung aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr aufrechterhalten werden kann, kann der freien Entwick-
lung der Natur wieder Raum gegeben werden. 
Ökologische Ausgleichsflächen ergänzen und vernetzen Lebensräume und können als Pufferzonen für Schutzgebiete 
und als Auffangräume für Hochwasser dienen. 
Nicht ersetzbare Landschaftselemente und Lebensräume bleiben erhalten. 
Geschützte Biotope tragen zur Erhaltung der Vielfalt an Arten und Lebensräumen entscheidend bei; sie sind  
untereinander vernetzt. 

Qualitätsziele 

Waldreservate sichern in allen Regionen Waldgesellschaften und -formen, die eine besondere Bedeutung für die 
Vielfalt der Arten und Landschaften haben. 
Zeugen der Erdgeschichte (Geotope) bewahren. 
Organisation und Prioritäten im Artenschutz durch ein Konzept festlegen. 
Nationalen und internationalen Biotopschutz fortführen. 
Natur- und Landschaftspärke fördern. 
Naturnahe Lebensräume in Siedlungsgebieten verbessern. 
Das Konzept «Nationales ökologisches Netzwerk REN» fertigstellen und umsetzen. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Durchlässigkeit der Verkehrsinfrastrukturen verbessern. 

Aktionsfeld 5:  
Landschaftsästhetik und Identität 

Naturnahe und natürliche Gebiete ermöglichen Erholung und bieten Erfahrungen für alle Sinne. 
Bauten und Anlagen werden mit Respekt vor Natur und Landschaft gestaltet. 
Die Gestaltung der Siedlungen nimmt auf das Bedürfnis nach Erholung und Begegnung Rücksicht und lässt  
Freiräume. 
Unberührte Hochgebirgslandschaften bleiben unberührt. 
Die Landschaft ist grundsätzlich frei zugänglich.  

Qualitätsziele 

Die natürliche und kulturelle Eigenart und Vielfalt der Landschaft ist erkennbar; besondere Kulturlandschaften  
sind mit den darin heimischen Arten erhalten. 
Grundlagen zur Landschaftsgestaltung und -aufwertung beispielsweise durch Qualitätsziele vertiefen sowie  
die Aus- und Weiterbildung verstärken. 
Bewusste Wahrnehmung von Natur und Landschaft verbessern. 
Den nachhaltigen Umgang mit den gebauten Elementen der Kulturlandschaft durch Anreize verstärken. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Lebensqualität der Wohnumgebung fördern. 

Aktionsfeld 6:  
Partizipation 

Die Menschen fühlen sich in ihrer heimatlichen Landschaft wohl. 
Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen sich verantwortungsbewusst an der Gestaltung ihres Lebensraumes. 

Qualitätsziele 

Der Mensch verändert Landschaft in einem Mass, mit dem Menschen, Tiere und Pflanzen in ihrer unterschiedlichen 
Anpassungsfähigkeit Schritt halten können. 
Sensibilisierung und Information der Bevölkerung aufgrund eines Kommunikationskonzeptes verbessern. Vorgehensziele/Programmelemente 
Partizipative Planungsinstrumente wie Landschaftsentwicklungskonzepte LEK und Agenda 21 sowie Kooperationen 
verstärken. 
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Aktionsfeld 7:  
Wirtschaftliche Instrumente und Ressourcenverbrauch 

Der Einsatz öffentlicher Gelder trägt Natur und Landschaft Rechnung. 
Der Anteil versiegelten Bodens nimmt nicht zu. 

Qualitätsziele 

Standorte und Linienführung von Bauten und Anlagen sind im Einklang mit Natur und Landschaft gewählt, lineare 
Eingriffe gebündelt. 
Die Kohärenz der öffentlichen Gelder hinsichtlich ihrer Raumwirksamkeit verbessern. 
Die Auswirkungen institutioneller Regime auf die Landschaft überprüfen. 
Handelbare Zertifikate und Kontingente als neue Instrumente im Bereich Natur und Landschaft prüfen und entwickeln. 
Labels für natur- und landschaftsverträgliche Produkte und Dienstleistungen fördern. 
Rohstoffe und Energie sowie weitere Ressourcen nachhaltig nutzen. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Internationale Verantwortung wahrnehmen. 

Aktionsfeld 8:  
Früherkennung und Forschung 

Angewandte Forschung und der Transfer zwischen Forschung und Praxis werden zielgerichtet unterstützt. 
Das Verständnis für die Anliegen von Natur und Landschaft ist durch Aus- und Weiterbildung verbessert. 
Veränderungen in Natur und Landschaft werden frühzeitig erkannt sowie neue Lösungsansätze evaluiert. 

Qualitätsziele 

Die raumwirksamen Aufgaben, Massnahmen und Programme werden hinsichtlich ihrer Wirkung auf Natur  
und Landschaft überprüft. 
Früherkennung etablieren, Monitoring und Erfolgskontrollen für die prioritären Aufgaben installieren. 
Angewandte Forschung unterstützen. 

Vorgehensziele/Programmelemente 

Aus- und Weiterbildung von Fachbehörden und Spezialisten fördern. 

Der Landschaftsschutz – nach dem Wortlaut von Verfassung und Gesetz «Natur- und 
Heimatschutz» – ist über die Erfüllung von Bundesaufgaben und den Arten-, Biotop-, 
Moor- und Moorlandschaftsschutz hinaus grundsätzlich Sache der Kantone (Art. 78 
Bundesverfassung). Er ist für die Umsetzung direkt oder indirekt stark auf raumplane-
rische Instrumente angewiesen. Dazu gehören die Trennung von Bau- und Nichtbauge-
biet, der Umgang mit der Landschaft in der Richt- und Nutzungsplanung, die Konkreti-
serung von Schutzzonen und die Umsetzung der Ausnahmeregelungen zum Bauen 
ausserhalb der Bauzonen. Auf Bundesebene ist aber auch die Raumplanung lediglich in 
einem Rahmengesetz geregelt. Damit kann der Bund nicht konkret auf einen bestimm-
ten Perimeter zugreifen und beispielsweise dessen räumliche Nutzung oder seine 
landschaftliche Gestaltung und Entwicklung definieren; selbst im Perimeter von Bun-
desinventaren beschreibt er lediglich die Schutzinhalte und -ziele, nicht aber konkrete 
Gestaltungen oder Entwicklungen. Er ist somit auf eine enge Zusammenarbeit mit den 
Kantonen angewiesen. Bei der Umsetzung der programmatischen Bestimmungen im 
Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) und im Raumplanungsgesetz (RPG) kommt 
dementsprechend der Information und Sensibilisierung, der Aus- und Weiterbildung, 
der Bereitstellung von fachlichen Grundlagen, Arbeitshilfen, Empfehlungen sowie der 
konkreten Beratung der Kantone und der übrigen landschaftsrelevanten Akteure eine 
zentrale Bedeutung zu. 
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Rechtliche Grundlage 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
SR 101 vom 18. April 1999 

Art. 78 Natur- und Heimatschutz 
1  Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zu-

ständig. 
2  Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

Rücksicht auf die Anliegen des Natur- und Heimatschut-
zes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche 
Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie 
ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet. 

5  Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit 
und gesamtschweizerischer Bedeutung sind geschützt. Es 
dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenverände-
rungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Ein-
richtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirt-
schaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften 
dienen. 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966  
über den Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451  

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz hat zum Zweck, im Rahmen der Zuständigkeit 
des Bundes nach Artikel 78 Absätze 2–5 der Bundesverfas-
sung: 
 a. das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, die ge-

schichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kultur-
denkmäler des Landes zu schonen, zu schützen sowie 
ihre Erhaltung und Pflege zu fördern; 

Art. 3 Pflichten von Bund und Kantonen 
1  Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kanto-

ne sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, 
dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, ge-
schichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler 
geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an 
ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben.  

2  Sie erfüllen diese Pflicht, indem sie 
 a. eigene Bauten und Anlagen entsprechend gestalten und 

unterhalten oder gänzlich auf ihre Errichtung verzich-
ten (Art. 2 Bst. a); 

 b. Konzessionen und Bewilligungen nur unter Bedingun-
gen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern  
(Art. 2 Bst. b); 

 c.  Beiträge nur bedingt gewähren oder ablehnen  
(Art. 2 Bst. c). 

3  Diese Pflicht gilt unabhängig von der Bedeutung des 
Objektes im Sinne von Artikel 4. Eine Massnahme darf 
nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und 
seiner Umgebung erfordert. 

Art. 5 Inventare des Bundes von Objekten mit nationaler 
Bedeutung 
1  Der Bundesrat erstellt nach Anhören der Kantone Inven-

tare von Objekten von nationaler Bedeutung. 

Art. 6 Bedeutung des Inventars 
1  Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler 

Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, 
dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhal-
tung, jedenfalls aber unter Einbezug von angemessenen 
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen die grösst-
mögliche Schonung verdient.  

2  Ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im 
Sinne der Inventare darf bei Erfüllung einer Bundesauf-
gabe nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr be-
stimmte gleich- oder höherwertige Interessen von eben-
falls nationaler Bedeutung entgegenstehen. 

Art. 23a–d Moorlandschaften von besonderer Schönheit  
und von nationaler Bedeutung 
Grundsatz, Begriff, Abgrenzung und Schutz der Moore, 
insbesondere die Erhaltung der natürlichen und kulturellen 
Eigenheiten, welche die besondere Schönheit und die 
nationale Bedeutung begründen. Dafür sind spezifische 
Schutz- und Unterhaltsmassnahmen zu bezeichnen.  

Art. 23d Gestaltung und Nutzung der Moorlandschaften 
1  Die Gestaltung und die Nutzung der Moorlandschaften 

sind zulässig, soweit sie der Erhaltung der für die Moor-
landschaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen.  

2  Unter der Voraussetzung von Absatz 1 sind insbesondere 
zulässig: 

 a. die land- und forstwirtschaftliche Nutzung;  
 b. der Unterhalt und die Erneuererung rechtmässig 

erstellter Bauten und Anlagen; 
 c.  Massnahmen zum Schutz von Menschen vor Natur-

ereignissen; 
 d. die für die Anwendung der Buchstaben a–c notwendi-

gen Infrastrukturanlagen.  
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Verordnung vom 16. Januar 1991  
über den Natur- und Heimatschutz (NHV), SR 451.1 

Art. 15 Ökologischer Ausgleich 
1  Der ökologische Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 NHG) be-

zweckt insbesondere, isolierte Biotope miteinander zu 
verbinden, nötigenfalls auch durch die Neuschaffung von 
Biotopen, die Artenvielfalt zu fördern, eine möglichst 
naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen, 
Natur in den Siedlungsraum einzubinden und das Land-
schaftsbild zu beleben. 

Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 
(RPG), SR 700 

Art. 1 Ziele 
1  Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der 

Boden haushälterisch genutzt wird. Sie stimmen ihre 
raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirk-
lichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes 
ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei 
auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürf-
nisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 

2  Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung 
insbesondere die Bestrebungen, 

 a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, 
Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; 

Art. 3 Planungsgrundsätze 
1  Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten 

auf die nachstehenden Grundsätze: 
2  Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen 
 a. … der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten 

Kulturlandes erhalten bleiben; 
 b. Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft 

einordnen; 
 c. See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zu-

gang und Begehung erleichtert werden; 
 d. naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten 

bleiben; 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) 

Der Bundesrat hat die Ziele (Allgemeine Ziele Natur und 
Landschaft sowie Sachziele) am 19. Dezember 1997 als 
verbindlich gutgeheissen und die Bundesstellen mit deren 
Umsetzung beauftragt.  

Es umfasst: 

Allgemeine Ziele Natur und Landschaft 
Auftrag des Bundesrates an die 13 landschaftsrelevant 
tätigen Bundesstellen, darunter die Landwirtschaft,  
die Allgemeinen Ziele Natur und Landschaft bei ihren 
Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Sachziele 
Auftrag des Bundesrates an diese Bundesstellen, die zwi-
schen ihnen und dem damaligen BUWAL vereinbarten 
Sachziele im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Sachziele Natur-, Landschafts- und Heimatschutz  
(Verbundaufgabe Bund-Kantone) 
Der Aufgabenbereich des Natur-, Landschafts- und Heimat-
schutzes beim Bund ist sowohl Sektoralpolitik als auch 
Querschnittsaufgabe. Er umfasst den Arten- und Biotop-
schutz, die Erarbeitung von Grundlagen, das Erstellen der 
Inventare von Objekten nationaler Bedeutung, die Beurtei-
lung von Projekten und Planungen sowie die Beratung der 
Partnerämter bei Bundesaufgaben, die Unterstützung der 
Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, den gezielten 
Einsatz von Förderungsinstrumenten und die Öffentlich-
keitsarbeit. In diesem Politikbereich werden die Ziele des 
Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes als Sektoralpolitik 
des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft  
(BUWAL) und des Bundesamtes für Kultur (BAK) darge-
stellt. Bei Zielen, welche einen Bezug zu Querschnittsaufga-
ben haben, ist das BUWAL bzw. BAK gemeinsam mit den 
zuständigen Bundesstellen für deren Umsetzung verantwort-
lich. Ziele aus anderen Umweltschutzbereichen sind, soweit 
sie einen Bezug zu Natur-, Landschafts- und Heimatschutz 
haben, ebenfalls berücksichtigt. 

Verbindlichkeit 
Die zuständigen Bundesstellen berücksichtigen die Sach-
ziele bei ihren Tätigkeiten. 

Massnahmen 
Ergänzend zu den sektoralen Sachzielen wurden mit den 
Bundesstellen spezifische Massnahmen vereinbart, ih-
re Umsetzung zeitlich festgelegt und ein Controlling einge-
richtet. 
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Messung der Zielerreichung 

Das Projekt Landschaft unter Druck, die Arealstatistik, die Raumbeobachtung und – 
räumlich begrenzt – die Erfolgskontrolle Moorlandschaften liefern wertvolle quantita-
tive Daten zur Veränderung einzelner Aspekte der Landschaftsqualität. Im Zuge der 
Arbeiten zum Leitbild Landschaft 2020 (1999–2003) wurde zudem in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen und der Wissenschaft ein Kriterien- und Indikatorenset zur Überwa-
chung einer umfassenden nachhaltigen Landschaftsentwicklung erarbeitet. Dieses Set 
fand teilweise Eingang in das Indikatorenset, welches im Rahmen des Netzwerks 
Umweltbeobachtung Schweiz (NUS) unter Mitwirkung der Kantone zusammengestellt 
wurde.  

Im Rahmen einer Forschungszusammenarbeit zwischen dem BAFU und der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) wurden sowohl die 
NUS-Indikatoren als auch die Indikatoren für das Leitbild Landschaft 2020 in Hinblick 
auf eine Operationalisierung und Parametrisierung überprüft, präzisiert und komplet-
tiert. Darauf basierend wurde Ende 2007 ein Landschaftsmonitoringprogramm mit dem 
Titel «Monitoring der Landschaftsqualität in der Schweiz» als Teil des NUS gestartet. 
Basis für die Operationalisierung der Indikatoren bilden alle bisherigen (oben erwähn-
ten) landschaftsrelevanten Datenerhebungen; es werden aber auch neue Erhebungen 
notwendig sein. Für eine erste Überprüfung könnten bezüglich des allgemeinen Um-
weltziels folgende Messgrössen herangezogen werden (Auszug aus dem Monitoring-
programm): 

> Maschenweite der Landschaftszerschneidung  
> Versiegelungsgrad und Zersiedlungsgrad 
> Qualität des Wohnumfeldes 
> Erreichbarkeit von Erholungsgebieten 
> Vielfalt und Qualität der Landschaftstypen 

Monitoring der 

Landschaftsqualität  

in der Schweiz 
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Stand der Zielerreichung 

Das Projekt Landschaft unter Druck weist mit der Darstellung der Veränderung einzel-
ner charakteristischer Landschaftselemente auf die Tatsache hin, dass sich die Land-
schaft erheblich verändert und dass naturnahe Kulturlandschaften unter Druck bleiben 
(Tab. 1; ARE und BAFU 2007). Das Wachstum der Siedlungen, der Ausbau der Infra-
strukturen sowie der Wandel in der Land- und Waldwirtschaft wirken sich auf den 
Raum aus. Einen erheblichen Landschaftswandel dokumentiert auch die Arealstatistik 
des Bundesamts für Statistik (BFS 2005). Die Daten der Erfolgskontrolle Moorschutz 
Schweiz zeigen zudem, dass in den Moorlandschaften nach wie vor Gebäude, Strassen 
und Wege erstellt werden, die den Schutzzielen widersprechen (Klaus 2007).  

Die Zerschneidung der Landschaft hat in der gesamten Schweiz zugenommen: Die 
efffektive Maschenweite, die ein Mass für die Grösse der verbleibenden «Maschen» im 
Netz der grossen Verkehrslinien und Siedlungsflächen ist, hat in der Schweiz seit 1885 
von 580 Quadratkilometern auf 176 Quadratkilometer um 70 % abgenommen (Jaeger 
et al. 2007). Bereits im Zuge der Arbeiten zum Landschaftskonzept Schweiz und zum 
Leitbild Landschaft 2020 wurde festgestellt, dass viele Ziele noch ungenügend erreicht 
werden. Die Zielerreichung wird Anfang 2009 aufgrund erster Resultate aus dem 
umfassenden Landschaftsmonitoringprogramm vertieft überprüft. 

Tab. 1 > Jährliche Landschaftsveränderungen in der Schweiz 
 

Beobachtungsperioden 1972–1983 1978–1989 1984–1995 1989–2003 Bewertung 
aus Sicht Landschaft

Gebäude ausserhalb Bauzone (Anzahl) + 3 000 + 3 700 + 2 600 * /

Anlagen (Reservoir, ARA, Antennen; Anzahl) + 206 + 172 + 244 + 413 /

Lokalstrassen / Wege ** (km) + 2 505 + 1 726 + 1 385 + 1 841 /

Obstbäume *** (Anzahl) – 54 780 – 39 770 – 99 671 – 66 695 /

Bachläufe eingedeckt (km) + 86 + 92 + 85 + 119 /

Einzelbäume *** (Anzahl) + 730 + 6 240 + 11 418 + 9 637 ☺

Hecken *** (km) + 33 + 55 + 156 + 62 ☺

Bachläufe, neu offen (km) + 9 + 20 + 85 + 153 ☺

Waldflächen *** (ha) + 1 700 + 750 + 1 960 + 1 339 .

Gebüsch *** (ha) + 156 + 75 + 159 + 574 .

* Wegen zum Analysezeitpunkt noch fehlender Grundlagendaten konnte diese Teilauswertung nicht vorgenommen werden.  
Aus anderen, noch unveröffentlichten Analysen geht hervor, dass von keiner Trendumkehr auszugehen ist.  

** Summe von 1.- und 2.-Kl.-Strassen neu. 1./2.-Kl.-Strassen aus 3.-Kl.-Strassen, neue 3.-Kl.-Strassen, 3.-Kl.-Strassen aus 4./5.-Kl.-Wegen und neue 4./5.-Kl.-Wege.  
*** Differenz = Zugänge (neue) minus Abgänge (gelöschte). 
Quelle: Landschaft unter Druck 2007 (ergänzt) 

  

Grosse Landschaftsveränderungen 
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1.2.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften 
mit ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer Bedeutung für 
Biodiversität, Erholung, Identität, Tourismus und Standortattraktivität über 

1. Offenhaltung durch angepasste Bewirtschaftung; 
2. Vielfalt der nachhaltig genutzten und erlebbaren Kulturlandschaften; 
3. Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung ihrer regionsspezifischen,  

charakteristischen, natürlichen, naturnahen und baulichen Elemente. 

 

Herleitung 

Laut Bundesverfassung muss der Bund dafür sorgen, dass die Landwirtschaft einen 
wesentlichen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft leistet (Art. 104). Das Umwelt-
ziel Landwirtschaft leitet sich zudem wie das allgemeine Umweltziel ab aus dem 
Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG), dem Landwirtschaftsgesetz (LwG) sowie den 
Grundsätzen der Raumplanung und ihren Instrumenten zum haushälterischen Umgang 
mit dem Boden und zur Sicherung der Ernährungsbasis, die gleichzeitig auch die 
Erhaltung offener Landschaftsräume im intensiv genutzten Talgebiet bewirken.  

Ziel 1: Das Landwirtschaftsgesetz verlangt die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen und die Pflege der Kulturlandschaft (Art. 1). Für die Offenhaltung der Land-
schaft in den Berggebieten (Schutz vor Einwaldung) entrichtet der Bund Beiträge 
(Art. 75, 77 LwG). In den intensiv genutzten Talgebieten verlangt das Raumplanungs-
gesetz (RPG) die haushälterische Nutzung des Bodens (Art. 1) und die Erhaltung von 
genügend Flächen geeigneten Kulturlandes (Art. 3).  

Ziel 2 und 3: Es gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel.  

Die Konkretisierung dieser gesetzlichen Aufträge erfolgt mit den vom Bundesrat 
genehmigten allgemeinen und sektoriellen Zielen des Landschaftskonzeptes Schweiz. 
Weil der Bund aufgrund seiner beschränkten verfassungsrechtlichen Zuständigkeit im 
Bereich Landschaft keine räumlich konkretisierten Vorgaben machen kann, muss er 
sich auf eine programmatische, auf wenige Punkte beschränkte Konkretisierung des 
allgemein gehaltenen Umweltziels beschränken. Präzisere Vorstellungen ergeben sich 
aus den Schutzinhalten und -zielen in Zusammenhang mit spezifischen Landschafts-
typen in Landschaften von nationaler Bedeutung (Pärke, BLN-Objekte, Moorland-
schaften; inhaltliche Beispiele: Wytweiden, Wässermatten, Terrassenlandschaften).  
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Weiter gehende Kriterien, Leitgedanken und Strategien zur Landschaftsentwicklung 
kann der Bund nur in Zusammenarbeit mit den Kantonen entwickeln und diesen in 
Form von Arbeitshilfen und Leitlinien für eine gezielte Landschaftsentwicklung in den 
Regionen zur Verfügung stellen. Auf diesen politisch und inhaltlich breit abzustützen-
den Prozess kann deshalb hier nur als Vorgehensziel Bezug genommen werden. Die 
Ziele für die Landwirtschaft lassen sich folgendermassen präzisieren: 

> Die Kulturlandschaft bleibt grundsätzlich durch eine standortangepasste Bewirt-
schaftung offen Veränderungen der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie des Söm-
merungsgebietes erfolgen moderat und gehen nicht zulasten der kulturlandschaftli-
chen (oder biologischen) Vielfalt. 

> Die land- und alpwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft ist vielfältig, zugänglich 
und erlebbar. 

> Regional charakteristische Landschaftstypen und ihre typischen Landschaftselemen-
te bleiben durch eine nachhaltige Bewirtschaftung erhalten und werden mit geeigne-
ten Instrumenten weiterentwickelt. Die Zielsetzung erfolgt über Beteiligungsverfah-
ren in den Regionen, unter Einbezug interessierter Kreise. Bund und Kanton legen 
Rahmenbedingungen fest, welche unter anderem eine nachhaltige und schutzziel-
konforme Entwicklung von Landschaften von nationaler Bedeutung gewährleisten. 
Bauten und Anlagen für die Landwirtschaft sowie die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung tragen in gleicher Weise den agrarpolitischen Rahmenbedingungen und 
dem spezifischen Landschaftscharakter einschliesslich des Ortsbild- und Siedlungs-
charakters Rechnung und schonen die wertvollen natürlichen und gebauten Land-
schaftselemente.  

 
 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 
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Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel sind folgende 
rechtlichen Grundlagen von Bedeutung.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
SR 101 vom 18. April 1999 

Art. 104 Landwirtschaft 
1  Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch 

eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Pro-
duktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 

 b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur 
Pflege der Kulturlandschaft; 

Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsgesetz, LwG), SR 910.1 

Art. 1 Zweck 
Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine 
nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion 
einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 
  b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; 
  c.  Pflege der Kulturlandschaft; 

Art. 75 Hangbeiträge 
1  Der Bund richtet zur Förderung und Erhaltung der 

Landwirtschaft in Lagen mit erschwerenden Produkti-
onsbedingungen sowie für den Schutz und die Pflege 
der Kulturlandschaft Beiträge für landwirtschaftliche 
Nutzflächen in Hanglagen aus. 

Art. 77 Sömmerungsbeiträge 
1  Der Bund richtet für den Schutz und die Pflege der 

Kulturlandschaft Bewirtschaftern und Bewirtschafterin-
nen von Sömmerungsbetrieben und Sömmerungsweiden 
Beiträge aus. Er bemisst die Beiträge so, dass sich der 
Schutz und die Pflege der Kulturlandschaft wirtschaftlich 
lohnen. Er berücksichtigt dabei die am Markt erziel-
baren Mehrerlöse. 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) 

Der Bundesrat hat die Ziele (Allgemeine Ziele Natur und 
Landschaft sowie Sachziele) am 19. Dezember 1997 als 
verbindlich gutgeheissen und die Bundesstellen mit deren 
Umsetzung beauftragt.  

Es umfasst: 

Sachziele Landwirtschaft 
Für die Umsetzung der Bundespolitik im Bereich Landwirt-
schaft ist das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ver-
antwortlich. Das BLW hat gemäss Art. 79 des Landwirt-
schaftsgesetzes (LwG) sowie Art. 2c und 3 des Bundes-
gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) die 
Pflicht, bei seinen Subventionsentscheiden die Aspekte des 
Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes zu berücksichti-
gen. Die Landwirtschaft pflegt und nutzt weite Teile der 
Landschaft und hat dadurch eine wichtige Funktion bei der 
Gestaltung der Kulturlandschaft. Die Bundespolitik fördert 
eine natur- und landschaftsverträgliche Landwirtschaft. 

Massnahmen  
Ergänzend zu den sektoralen Sachzielen wurden mit den 
Bundesstellen spezifische Massnahmen vereinbart, ih-
re Umsetzung zeitlich festgelegt und ein Controlling einge-
richtet.  



1  > Biodiversität und Landschaft  57
    

     
 

 

 

Messung der Zielerreichung 

Die Zielerreichung kann aufgrund allgemeiner Landnutzungsparameter mit Bezug zur 
Landwirtschaft gemessen werden (Auszug aus der Liste der Parameter des Netzwerks 
Umweltbeobachtung Schweiz NUS: siehe allgemeines Umweltziel Landschaft). Für 
die drei Zielbereiche kommen die folgenden vier Schlüsselindikatoren infrage:  

> Veränderungen der Landwirtschaftsfläche und des Sömmerungsgebietes; 
> Vielfalt ökologisch wertvoller Landschaftselemente (Landschaft unter Druck) und 

die Erschliessung mit Fuss- und Wanderwegen; 
> Besondere regionaltypische Bewirtschaftungsformen; 
> Zerschneidungs- und Zersiedlungsgrad der Landschaft. 

Stand der Zielerreichung 

Bisher gab es keine systematisch aufgebauten landschaftsspezifischen Ziele für die 
Landwirtschaft und daher auch kein eigentliches Landschaftsmonitoring. Gewisse 
landschaftliche Veränderungen können jedoch aus der Entwicklung der ökologischen 
Ausgleichsflächen und ihrer Wirkung abgelesen werden. Ökologische Ausgleichsflä-
chen dienen nämlich nicht nur der Biodiversität, sie stellen gleichzeitig auch naturnahe 
Landschaftselemente dar und prägen je nach Typ und Ausmass mehr oder weniger 
stark das Landschaftsbild. Beispiele solcher landschaftsrelevanten Öko-Ausgleichs-
flächentypen sind – je nach Gegend – Hecken, extensiv genutzte Wiesen, Weiden und 
Streueflächen (prägend in Moorlandschaften), Hochstamm-Feldobstbäume (regional 
gar typlandschaftsbildend, etwa im Fricktal, im Thurgau oder im Zugerland). Die 
qualitative und quantitative Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen wird in 
Kapitel 1.1 (Biodiversität) aufgezeigt.  

Weitere landwirtschaftsbezogene Daten zur Landschaft ergeben sich aus der Areal-
statistik, aus Zahlen zu Gebäude- und Infrastrukturentwicklung sowie aus dem Projekt 
«Landschaft unter Druck», das allerdings nach Landschaftselementen gegliedert ist, 
was nur sehr beschränkt Aussagen zur Landwirtschaft zulässt.  
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1.3 Gewässerraum 

Fliessgewässer benötigen einen angemessenen Raum und eine standortgerechte Ufervegetation,  
um ihre ökologischen Funktionen im Naturhaushalt erfüllen zu können.  
 

Einführung 

Die Schweiz gilt bekanntlich als das Wasserschloss Europas. Die grossen Regenmen-
gen und die Schmelzwässer verlassen das Land über ein dichtes Netz aus Bächen und 
Flüssen. Diese Lebensadern der Natur prägen das Landschaftsbild der Schweiz. Natur-
nahe Fliessgewässer, denen genügend Raum zugestanden wird, erfüllen zahlreiche 
ökologische Funktionen: Sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, natürliche 
Vernetzungselemente sowie Erholungsräume für die Menschen. Zudem erneuern sie 
die Grundwasserreserven und können das Hochwasserrisiko durch natürlichen Rück-
halt vermindern.  
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Viele Fliessgewässer wurden zur Gewinnung von Siedlungsflächen und Kulturland 
eingeengt. Auch frühere Wasserbauprojekte haben zu dieser Entwicklung beigetragen. 
Heute wird die Bedeutung der Fliessgewässer im Natur- und Landschaftshaushalt 
allgemein anerkannt: Durch die Bereitstellung eines angemessenen Raumes und die 
Schaffung einer standortgerechten Ufervegetation kann die ökologische Funktions-
fähigkeit der Gewässer erhalten oder wiederhergestellt werden, und gleichzeitig lässt 
sich die Hochwassersicherheit verbessern. Die erhöhte Strukturvielfalt wirkt sich 
positiv auf die Biodiversität und das Landschaftsbild aus. Die Sicherung eines ange-
messenen Gewässerraums ist auch angesichts des Klimawandels von Bedeutung. 
Prognosen gehen davon aus, dass in Zukunft im Mittelland im Winter in kleineren und 
mittleren Einzugsgebieten mit häufigeren und stärkeren Hochwassern gerechnet wer-
den muss (OcCC / ProClim 2007).  

Beitragende Sektoren 

Der Gewässerraum wurde im 19. und 20. Jahrhundert durch verschiedene Eingriffe 
zum Teil stark eingeengt. Im Siedlungsgebiet verfügt ein Grossteil der Fliessgewässer 
über zu wenig Gewässerraum, weil dieser für die Siedlungsentwicklung beansprucht 
wurde. Die meisten Gewässer im Siedlungsraum wurden zum Schutz vor Hochwassern 
zudem hart verbaut. Der Bau von Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturanlagen hat 
den Gewässerraum ebenfalls verkleinert. Im Landwirtschaftsgebiet wurde der Gewäs-
serraum vor allem zur Gewinnung von Kulturland eingeengt. 

Rolle der Landwirtschaft 

Zwei Drittel der stark beeinträchtigten Fliessgewässer liegen im Landwirtschaftsgebiet. 
Vor allem kleine Fliessgewässer weisen einen hohen Anteil an Fliessgewässerkilome-
tern mit ungenügender Uferbreite auf. Die Landwirtschaft hat somit bei der Aufwer-
tung von Fliessgewässern eine grosse Verantwortung. Das Potenzial für Gewässerauf-
wertungen im Kulturland ist wesentlich grösser als im Siedlungsgebiet, wo die 
Bereitstellung eines ausreichenden Gewässerraums nicht nur um ein Vielfaches teurer, 
sondern oft auch wegen bestehender Gebäude praktisch auf lange Zeit nicht möglich 
ist.  

Fehlender Gewässerraum 
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1.3.1 Allgemeines Umweltziel  

Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit  
gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept. 

 

Herleitung 

Das Wasserbaugesetz (WBG) fordert, dass der Gewässerraum so unterhalten wird, dass 
der Hochwasserschutz gesichert ist (Art. 4). Bei Eingriffen in den Gewässerraum 
müssen Gewässer und Ufer so gestaltet werden, dass sie einer vielfältigen Tier- und 
Pflanzenwelt als Lebensraum dienen können und dass eine standortgerechte Ufervege-
tation gewährleistet ist. Diese Anforderung stellt auch das Gewässerschutzgesetz 
(GSchG) bei Verbauungen und Korrektionen von Fliessgewässern (Art. 37). 

In der Wasserbauverordnung (WBV) werden die Kantone verpflichtet, den Raumbe-
darf von Fliessgewässern festzulegen (Art. 21). Damit sollen der Schutz vor Hochwas-
ser und die ökologische Funktionsfähigkeit gewährleistet werden. Im Faltblatt «Raum 
den Fliessgewässern» (BWG, BUWAL, BLW, BRP 2000), in der Wegleitung «Hoch-
wasserschutz an Fliessgewässern» (BWG 2001) sowie im «Leitbild Fliessgewässer 
Schweiz» (BUWAL, BWG, BLW und ARE 2003) wird dieser Raumbedarf der Fliess-
gewässer umschrieben und mit der Schlüsselkurve konkretisiert.  

Die im Umweltziel gewählte Formulierung «Ausreichender Gewässerraum im Sinne 
des Leitbildes Fliessgewässer» bedeutet, dass die Schlüsselkurve (Abb. 4) bei der 
Bestimmung eines ausreichenden Gewässerraums anzuwenden ist. Die Schlüsselkurve 
beruht auf der Studie «Raumbedarf von Fliessgewässern. Naturwissenschaftliche 
Grundlagen» (BWW, BUWAL, ARE, BLW 1996). Die Resultate der Studie zeigen, 
dass die für die Funktionalität des Gewässers erforderliche Uferbereichsbreite je nach 
Gerinnesohlenbreite beidseitig der Gewässer 5 bis 15 Meter beträgt. Die Schlüsselkur-
ve gibt die notwendige Uferbereichsbreite für Fliessgewässer in Abhängigkeit von der 
natürlichen Sohlenbreite an. Die minimale Raumbedarfskurve definiert den minimal 
erforderlichen Gewässerraum zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der 
ökologischen Funktionen. Die Biodiversitätskurve gibt die Uferbereichsbreite an, die 
das Gewässer zur Erfüllung aller seiner vielfältigen ökologischen Funktionen (inkl. 
Vernetzung) benötigt.  

Die Schlüsselkurve gilt für durchschnittliche Fliessgewässer bis 15 Meter natürlicher 
Gerinnesohlenbreite – das betrifft rund 95 % aller Gewässer. Bei kleinen Gewässern 
bis zu 2 Metern Breite wird beidseits ein minimaler Uferbereich von 5 Metern empfoh-
len. Wenn ein Gewässer begradigt ist, muss die natürliche Gerinnesohlenbreite anhand 
der Vorgaben in der «Wegleitung Hochwasserschutz an Fliessgewässern» berechnet 
werden. Für ein begradigtes Gewässer mit beispielsweise 1,5 Metern Gerinnesohlen-
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breite bedeutet dies einen Faktor 2, das heisst die Schlüsselkurve wird für 3 Meter 
(= 2 x 1,5 m) natürliche Gerinnesohlenbreite angewendet. 

Gemäss dem «Leitbild Fliessgewässer Schweiz» ist in nationalen Vorranggebieten 
(Nationale Interessengebiete Naturschutz «NIN»; Inventare von nationaler Bedeutung) 
und in weiteren, von den Kantonen zu bezeichnenden Vorranggebieten (z. B. Natur-
schutzgebiete, Gewässerschutzbereiche, Fischschutzgebiete) der Raumbedarf nach 
Massgabe der Biodiversitätskurve anzustreben. Dieser dient der Sicherstellung und 
Förderung der natürlichen Vielfalt standortgerechter Tier- und Pflanzenarten (erwei-
terte Gewässerbreite, Vernetzungskorridor). Sofern eine entsprechende Zielsetzung 
besteht, ist der Raumbedarf in Inventarobjekten von nationaler Bedeutung (z. B. Auen), 
in ausgewiesenen Schutzgebieten und in Bereichen mit einer extensiven Nutzung im 
Sinne des «Pendelbandes» anzustreben. Das Pendelband (genügend Raum für die 
Bildung von Mäandern, Verzweigungen des Laufes, begrenzte Ufererosion erlaubt) 
dient der Sicherstellung der naturnahen Eingliederung des Fliessgewässers in die 
Landschaft. Massgebende Grösse ist die Pendelbandbreite.  

Zum Raumbedarf eines Fliessgewässers gehört auch ein gewässergerechter Ufer-
bereich. Dieser Übergangsbereich vom aquatischen zum terrestrischen Ökosystem 
erfüllt wichtige Funktionen als Lebensraum und Vernetzungselement der Landschaft. 
Hier werden zudem Nährstoffe aus der Umgebung abgepuffert. Für den Uferbereich 
gelten die ökologischen Ziele von Anhang 1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV): 
Die Lebensgemeinschaften sollen naturnah und standortgerecht sein. Laut Natur- und 
Heimatschutzgesetz (NHG) ist die Ufervegetation speziell geschützt (Art. 18 und 21).  

Abb. 4 > Die Schlüsselkurve: Uferbereichsbreite in Funktion zur natürlichen Gerinnesohle 

Die Schlüsselkurve gibt die notwendige Uferbereichsbreite für Fliessgewässer  
in Abhängigkeit von der natürlichen Sohlenbreite an. 

2

6

10

18

14

0 2

Natürliche Gerinnesohlenbreite in Metern

4 6 8 10 12 14 16 18

Biodiversitätskurve

Raumbedarfskurve minimal (empfohlene minimale Breite)

Uf
er

be
re

ic
hs

br
ei

te
 in

 M
et

er
n 

(e
in

se
iti

g)

 

Quelle: BUWAL, BWG, BLW, ARE 2003  
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Was ein gewässergerechter Uferbereich ist, wurde im Modulstufenkonzept beschrieben 
(BUWAL, 1998; siehe Tab. 2). Der darin genannte Wert von mindestens 25 % Besto-
ckung des Uferbereichs ist ein pragmatischer Mindestwert. Naturnahe Fliessgewässer 
sind immer bestockt. Angesichts der Klimaerwärmung ist eine ausreichende Beschat-
tung der Fliessgewässer durch die Ufervegetation wichtig, damit die Wassertemperatur 
nicht zu sehr ansteigt. Zu hohe Wassertemperaturen wirken sich negativ auf bestimmte 
Wasserlebewesen aus. 

Tab. 2 > Beurteilungskriterien für die Beschaffenheit des Uferbereichs 
 
Beschaffenheit 
 

Art/Material Erscheinungsbild 

Kies/Geröll/Fels Standorte mit natürlicherweise geringer oder keiner Vegetation (vorwiegend im Gebirge zu finden) 
Röhricht/Ried Geschlossener Gürtel 
Wald* Geschlossener Wald bis ans Gewässer 

Gewässergerecht 

Bäume/Sträucher mit extensiv 
bewirtschafteter Wiese oder 
Hochstauden 

Dichter und abwechslungsreicher Bestand (> 25 % der Fläche bedeckt) von einheimischen Bäumen und 
Sträuchern; offene Flächen mit extensiv bewirtschafteter Wiese (höchstens 2 Schnitte pro Jahr) oder 
Hochstauden  

Monotone Hochstaudenflur Feuchtigkeits- und nährstoffliebende mehrjährige Kräuter bis 1 m Höhe (z. B. Brennessel, Bocksbart), 
Bestockung nur rudimentär  

Extensiv bewirtschaftete Wiese Wiese wird höchstens 2-mal pro Jahr geschnitten, Bestockung fehlt weitgehend (< 25 %) 

Gewässerfremd 

Alleeähnliche Bestockung Monotone, geradlinige Bepflanzung mit regelmässigen Abständen 
Künstlich  Uferbereich vorhanden (schräge Böschung), aber vollständig verbaut, allenfalls ist eine Spaltenvegetation 

vorhanden.  
* Bei alpinen Fliessgewässern im Bereich der Baumgrenze kann angenommen werden, dass bis etwa 1700 bis 1800 m ü. M. im natürlichen Zustand ein Gehölzgürtel aus Weiden und 
Erlen entlang des Gewässers vorhanden sein müsste. Im Weiteren ist immer dann von einer Ufergehölzvegetation auszugehen, wenn sich in der näheren Umgebung des Gewässers oder 
innerhalb des Tales auf derselben Höhenstufe oder darüber einzelne Sträucher oder Staudengruppen (nicht Zwergstraucharten) finden lassen.  
Quelle: BUWAL 1998 

 

Rechtliche Grundlagen 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über den Wasserbau, 
SR 721.100 

Art. 4 Anforderungen 
1  Gewässer, Ufer und Werke des Hochwasserschutzes 

müssen so unterhalten werden, dass der vorhandene 
Hochwasserschutz, insbesondere die Abflusskapazität, 
erhalten bleibt. 

2  Bei Eingriffen in das Gewässer muss dessen natürlicher 
Verlauf möglichst beibehalten oder wiederhergestellt 
werden. Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, 
dass: 

 a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als  
Lebensraum dienen können;  

 b. die Wechselwirkungen zwischen ober- und unterirdi-
schen Gewässern weitgehend erhalten bleiben;  

 c. eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann. 

Verordnung vom 2. November 1994 über den Wasserbau 
(Wasserbauverordnung, WBV), SR 721.100.1 

Art. 21 Gefahrengebiete und Raumbedarf der Gewässer 
1  Die Kantone bezeichnen die Gefahrengebiete. 
2  Sie legen den Raumbedarf der Gewässer fest, der für 

den Schutz vor Hochwasser und die Gewährleistung der 
natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich ist. 

3  Sie berücksichtigen die Gefahrengebiete und den Raum-
bedarf der Gewässer bei ihrer Richt- und Nutzungspla-
nung sowie bei ihrer übrigen raumwirksamen Tätigkeit. 



1  > Biodiversität und Landschaft  63
    

     
 

 

 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 37 Verbauung und Korrektion von Fliessgewässern 
1  Fliessgewässer dürfen nur verbaut oder korrigiert 

werden, wenn: 
 a. der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten 

es erfordert;  
 b. es für die Schiffbarmachung oder für eine im öffent-

lichen Interesse liegende Nutzung der Wasserkraft nö-
tig ist; 

 c. dadurch der Zustand eines bereits verbauten oder 
korrigierten Gewässers im Sinn dieses Gesetzes  
verbessert werden kann. 

2  Dabei muss der natürliche Verlauf des Gewässers mög-
lichst beibehalten oder wiederhergestellt werden.  
Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, dass: 

 a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als  
Lebensraum dienen können;  

 b. die Wechselwirkungen zwischen ober- und unterirdi-
schem Gewässer weitgehend erhalten bleiben;  

 c. eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann. 

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV), 
SR 814.201 

Anhang 1 Ökologische Ziele für Gewässer 

1 Oberirdische Gewässer 
1  Die Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und 

Mikroorganismen oberirdischer Gewässer und der von 
ihnen beeinflussten Umgebung sollen: 

  

 a. naturnah und standortgerecht sein sowie sich selbst 
reproduzieren und regulieren;  

 b. eine Vielfalt und eine Häufigkeit der Arten aufweisen, 
die typisch sind für nicht oder nur schwach belastete 
Gewässer des jeweiligen Gewässertyps. 

2  Die Hydrodynamik (Geschiebetrieb, Wasserstands- und 
Abflussregime) und die Morphologie sollen naturnahen 
Verhältnissen entsprechen. Insbesondere sollen sie die 
Selbstreinigungsprozesse, den natürlichen Stoffaustausch 
zwischen Wasser und Gewässersohle sowie die Wechsel-
wirkung mit der Umgebung uneingeschränkt gewährleis-
ten. 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966  
über den Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451 

Art. 18 Schutz von Tier- und Pflanzenarten 
1bis Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete 

und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feld-
gehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine 
ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebens-
gemeinschaften aufweisen. 

Art. 21 Ufervegetation 
1  Die Ufervegetation (Schilf- und Binsenbestände, Auen-

vegetationen sowie andere natürliche Pflanzengesell-
schaften im Uferbereich) darf weder gerodet noch über-
schüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht 
werden. 

2  Soweit es die Verhältnisse erlauben, sorgen die Kantone 
dafür, dass dort, wo sie fehlt, Ufervegetation angelegt 
wird oder zumindest die Voraussetzungen für deren Ge-
deihen geschaffen werden. 

 

Messung der Zielerreichung 

Die Erhebungen zum Gewässerraum werden durch die Kantone gemäss Modulstufen-
konzept durchgeführt. Breite und Beschaffenheit des Uferbereichs (Ökomorphologie 
Stufe F, BAFU 1998) ergeben die Daten für das gesetzte Umweltziel. Das Programm 
zur ökomorphologischen Erhebung der Fliessgewässer in der Schweiz wurde von 1998 
bis 2005 von fast allen kantonalen Fachstellen auf freiwilliger Basis durchgeführt. 
Dabei wurde auch der minimale Raumbedarf der Fliessgewässer in die Methode integ-
riert (BWG, BUWAL, BLW und BRP 2000) und im Feld beurteilt. Die Auswertung 
der Daten erfolgt kantonsweise, aber auch als Übersicht für die ganze Schweiz.  

Erhebungen gemäss 

Modulstufenkonzept 
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Stand der Zielerreichung 

Eine Hochrechnung des Bundes aufgrund kantonaler Erhebungen hat ergeben, dass 
rund ein Viertel aller Fliessgewässer eine ungenügende morphologische Qualität 
aufweisen (Abb. 5), weil beispielsweise die Ufer oder die Sohle verbaut sind, oder der 
Uferbereich zu intensiv bewirtschaftet wird. Ein nicht unbedeutender Anteil der Fliess-
gewässer ist eingedolt und damit vom Erdboden verschwunden. Weniger als die Hälfte 
der Gewässer verfügt über einen ausreichenden Gewässerraum mit gewässergerechtem 
Uferbereich (Abb. 6).  

Abb. 5 > Ökomorphologischer Zustand der Schweizer Fliessgewässer 

Hochgerechnet auf die Gewässer des Massstabs 1:25 000. Die Darstellung zeigt die Gesamt-
bewertung des ökomorphologischen Zustands und bezieht sich nicht nur auf den Uferbereich. 
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Quelle: BAFU 2006  
 
Abb. 6 > Ausreichender Gewässerraum mit gewässergerechtem Uferbereich 

Anteil der kartierten Fliessgewässer gemäss Modulstufenkonzept,  
aufgeteilt in Gewässerbreiteklassen. 
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1.3.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit  
gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept im Landwirt-
schaftsgebiet. 

 

Herleitung 

Das Umweltziel Landwirtschaft für den Gewässerraum entspricht dem allgemeinen 
Umweltziel, eingeschränkt für das landwirtschaftlich genutzte Gebiet. Bei einem 
gewässergerechten Uferbereich im Landwirtschaftsgebiet gemäss Modulstufenkonzept 
ist mindestens ein Viertel mit einem dichten und abwechslungsreichen Bestand von 
einheimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern bestockt (siehe Tab. 2). Die 
restlichen Uferbereiche sollten aus extensiv bewirtschafteten Wiesen oder aus Hoch-
staudenfluren bestehen.  

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Gewässerraum.  

Messung der Zielerreichung 

Es gelten die gleichen Messgrössen wie für das allgemeine Umweltziel, bezogen auf 
das Landwirtschaftsgebiet.  

Stand der Zielerreichung 

Gut ein Viertel der im Landwirtschaftsgebiet erhobenen Gewässerkilometer sind in 
einem ökomorphologisch ungenügenden Zustand. Eine Analyse des BAFU hat zudem 
gezeigt, dass bei über der Hälfte der Fliessgewässer im Landwirtschaftsgebiet der 
Uferbereich zu intensiv genutzt wird oder eine nicht gewässergerechte Ufervegetation 
vorhanden ist (siehe Abb. 7). Je schmaler die Gewässer sind, desto höher ist der Anteil 
an ungenügenden Uferbreiten. Zurzeit fehlen im Uferbereich der Fliessgewässer im 
Kulturland rund 20 000 Hektaren (BAFU 2006). 
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Abb. 7 > Ausreichender Gewässerraum mit gewässergerechtem Uferbereich im Landwirtschaftsgebiet 

Anteil der kartierten Fliessgewässer gemäss Modulstufenkonzept,  
aufgeteilt in Gewässerbreiteklassen. 

20

40

60

100

80

0
0 – 1 m 1 – 2 m 2 – 5 m 5 – 10 m 10 – 15 m > 15 m

Gewässerbreiteklasse

Prozent

 

 
 

 
Literatur

BAFU 2006: Zwischenauswertung ökomorphologische Erhebungen der 
Kantone. Unveröffentlichter Bericht, Bern: 9 S. 

BUWAL (Hrsg.) 1998: Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der 
Fliessgewässer: Ökomorphologie Stufe F. Mitteilungen zum 
Gewässerschutz Nr. 27. Bern: 49 S. 

BUWAL, BWG, BLW, ARE 2003: Leitbild Fliessgewässer Schweiz. Für eine 
nachhaltige Gewässerpolitik. Bern: 12 S. 

BWG, BUWAL, BLW, BRP 2000: Raum den Fliessgewässern. Faltblatt. 
Bern. 

BWG 2001: Hochwasserschutz an Fliessgewässern, Wegleitung. Bern: 
72 S. 

BWW, BUWAL, ARE, BLW 1996: Raumbedarf von Fliessgewässern. 
Naturwissenschaftliche Grundlagen. Schlussbericht. Bern: 100 S. 

OcCC / ProClim (Hrsg.) 2007: Klimaänderungen und die Schweiz 2050. 
Akademie der Naturwissenschaften, Bern: 168 S. 

 





  Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen BAFU 2008   68
    

    

 
 

 

  

 
 

  

2   > Klima und Luft 
  

 Unter natürlichen Verhältnissen würde die Zusammensetzung der Luft in der Atmosphäre über Jahrtausende 
praktisch unverändert bleiben. Selbst Naturereignisse wie Vulkanausbrüche oder Waldbrände können  
die Luftzusammensetzung nicht längerfristig verändern.  

Viele Aktivitäten des Menschen führen nun dazu, dass jährlich grosse Mengen von Gasen und Staubteilchen  
in die Atmosphäre abgegeben werden. Diese Schadstoffemissionen in die Luft können sowohl  
in der Nähe der Emittenten wie auch weit davon entfernt zu erheblichen und andauernden Belastungen  
des Menschen und seiner Umwelt führen. Luftschadstoffe beeinflussen das Klima, schädigen die Gesundheit, 
bedrohen Ökosysteme und verursachen Kosten in der Höhe von mehreren Milliarden Franken pro Jahr.  
Für die Bereiche Treibhausgase, stickstoffhaltige Luftschadstoffe (Ammoniak, Stickoxide) und Dieselruss 
werden in diesem Kapitel Umweltziele aufgezeigt. 

  

2 
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2.1 Treibhausgase 

Die Landwirtschaft ist bei den Methan- und Lachgasemissionen die Hauptquelle.  
 

Einführung 

Der Treibhauseffekt spielt beim Klimawandel eine zentrale Rolle. Der Mensch ver-
stärkt dieses natürliche Phänomen durch die von ihm freigesetzten Treibhausgase 
(Abb. 8). Die wichtigsten klimawirksamen Gase sind Kohlendioxid (CO2), Methan 
(CH4) und Lachgas (N2O). Daneben spielen auch synthetische Stoffe wie teilhaloge-
nierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und 
Schwefelhexafluorid (SF6) eine Rolle. Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Werte 
aller Gase ihrem Klimaerwärmungspotenzial entsprechend in CO2-Äquivalente 
(CO2eq) umgerechnet. Die zunehmende Konzentration dieser Gase in der Atmosphäre 
trägt zur weltweiten Klimaerwärmung bei, die nachweislich eine Bedrohung für 
Mensch und Natur ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Schweiz mit ihren 
komplexen und empfindlichen Gebirgsökosystemen von den Folgen der Klimaverän-
derung besonders stark betroffen sein wird.  

Die Schweiz als Alpenland  

ist vom Klimawandel  

besonders betroffen 
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CO2 ist mit rund 85 % der Emissionen das bedeutendste Treibhausgas in der Schweiz. 
Es entsteht vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (Brenn- und Treib-
stoffe) und bei industriellen Prozessen. Methan und Lachgas stammen vorwiegend aus 
der Landwirtschaft und haben einen Anteil von 7 bzw. 6 % an den Treibhausgasemissi-
onen (BAFU 2008a). Die synthetischen Treibhausgase, die knapp 2 % der Emissionen 
ausmachen, sind zu einem grossen Teil Ersatzstoffe für die Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW), deren Einsatz wegen ihrer ozonschädigenden Wirkung verboten 
wurde.  

Abb. 8 > Abweichungen der Jahrestemperatur in der Schweiz 1864–2007 

Abweichungen vom Durchschnitt 1961–1990. Jahrestemperatur in der Schweiz 1864–2007. 
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Beitragende Sektoren 

Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen in der Schweiz sind der Verkehr, die 
Haushalte und die Industrie (siehe Abb. 9). 

Abb. 9 > Treibhausgasemissionen nach Verursachern 2006 
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Quelle: BAFU 2008a  
 

 
Rolle der Landwirtschaft 

Über die aus dem Landwirtschaftsbereich stammenden Treibhausgasemissionen und 
die relativ geringen Senkenpotenziale der Schweizer Landwirtschaft geben verschie-
dene Studien der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Auskunft 
(Minonzio et al. 1998, Schmid et al. 2000, Leifeld et al. 2003). Die Landwirtschaft ist 
zusammen mit der Forstwirtschaft für rund 11 % der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich (BAFU 2008a), wobei rund 10 % auf die landwirtschaftlichen Emissionen von 
Methan und Lachgas entfallen. Während der Beitrag der Landwirtschaft und der 
Forstwirtschaft an die CO2-Emissionen gering ist (unter 2 %), stellt die Landwirtschaft 
bei den Methan- und Lachgasemissionen die Hauptquelle dar.  

Rund 80 % der schweizerischen Methanemissionen (CH4) stammen aus der Tierhal-
tung. Bei den Lachgasemissionen (N2O) kommen 75 % aus der Hofdüngerlagerung und 
aus der Bearbeitung der landwirtschaftlichen Böden. Bezogen auf einen Zeithorizont 
von 100 Jahren hat Methan das 21-fache und Lachgas das 310-fache Erwärmungs-
potenzial im Vergleich zu CO2. 

Die Grösse des Tierbestandes ist in erster Linie eine Konsequenz der Konsumgewohn-
heiten, womit die Hauptverantwortung bei den Konsumentinnen und Konsumenten 
liegt. Solange diese nicht wahrgenommen wird und es nicht zu einer Verminderung des 
Milch- und Fleischkonsums kommt, hätte eine Verkleinerung des Tierbestandes ledig-
lich eine Verlagerung der Emissionen ins Ausland zur Folge und wäre somit − global 
betrachtet − nicht zielführend im Hinblick auf das allgemeine Umweltziel. 

Methan und Lachgas 
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2.1.1 Allgemeines Umweltziel  

Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem 
Niveau, auf dem eine gefährliche Störung des Klimasystems verhindert 
wird. 

 

Herleitung 

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, das von 
der Schweiz 1993 ratifiziert wurde, hat zum Ziel, die Treibhausgaskonzentrationen in 
der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem eine gefährliche anthropo-
gene Störung des Klimasystems verhindert wird (Art. 2). In den Berichten des wissen-
schaftlichen Klimabeirats der UNO wird darauf hingewiesen, dass beim Überschreiten 
einer Gesamt-Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre von 445 bis 490 ppm 
(parts per million) CO2-Äquivalenten (inkl. Aerosoleffekt) eine gefährliche anthropo-
gene Störung des Klimasystems befürchtet werden muss (IPCC 2007). Die Einhaltung 
dieser Konzentrationsschwelle ist nur dann möglich, wenn die globalen Treibhausgas-
emissionen bis ins Jahr 2050 um 50 bis 85 % gegenüber dem Jahr 2000 reduziert 
werden. Diese Reduktion würde den globalen mittleren Temperaturanstieg auf 2,0 bis 
2,4 °C gegenüber dem vorindustriellen Wert begrenzen, was von zahlreichen Wissen-
schaftlern als Bereich angesehen wird, bei welchem gravierende und irreversible 
Schäden mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit vermieden werden können.  

Im Kyoto-Protokoll haben sich die Industriestaaten 1997 erstmals verbindlich dazu 
verpflichtet, den Ausstoss von Treibhausgasen zu reduzieren, um so der drohenden 
Klimaerwärmung entgegenzutreten (Art. 3.1). Im Abkommen werden neben Kohlen-
dioxid auch Methan, Lachgas und die synthetischen Treibhausgase HFC, PFC und SF6 
berücksichtigt.  

Die Europäische Union und die Schweiz haben sich zu einer Reduktion ihrer Treib-
hausgasemissionen um 8 % gegenüber 1990 verpflichtet (Kyoto-Protokoll, Anlage B). 
Dieses Ziel soll in der Periode 2008 bis 2012 erreicht werden. Im Bewusstsein, dass die 
1997 vereinbarten Verpflichtungen nur ein erster Schritt im Hinblick auf die Erfüllung 
des Ziels der Klimakonvention sind, sieht das Kyoto-Protokoll in Artikel 3.9 vor, dass 
Reduktionsziele für anschliessende Verpflichtungsperioden rechtzeitig festzulegen 
sind. Diese Verhandlungen wurden 2005 aufgenommen und sollen gemäss den Be-
schlüssen der Vertragsparteienkonferenz von Bali (Dezember 2007) bis Ende 2009 zu 
einer Folgevereinbarung führen.  

Um die Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen zu unterstützen, hat die 
Schweiz am 1. Mai 2000 für den Teilbereich CO2, welchem quantitativ die grösste 
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Bedeutung zukommt, das CO2-Gesetz in Kraft gesetzt. Mit diesem Gesetz sollen vor 
allem diejenigen CO2-Emissionen vermindert werden, die auf die energetische Nut-
zung fossiler Energieträger (Brenn- und Treibstoffe) zurückzuführen sind (Art. 1). Sie 
sind bis zum Jahr 2010 gegenüber 1990 gesamthaft um 10 % zu vermindern (Art. 2). 
Als freiwillige Massnahme der Wirtschaft im Sektor Treibstoffe wird seit dem 
1. Oktober 2005 von der Stiftung Klimarappen eine Abgabe auf Benzin- und Dieselöl-
importe in Höhe von 1,5 Rappen pro Liter erhoben. Mit dem Abgabeertrag werden 
Projekte zur Emissionsreduktion im In- und Ausland finanziert. Per 1. Januar 2008 hat 
der Bundesrat zudem eine CO2-Abgabe auf Brennstoffe eingeführt, nachdem die CO2-
Emissionen auch in diesem Sektor nicht gemäss dem Zielpfad gesunken waren.  

Um die Verwendung und Emission von synthetischen Treibhausgasen zu vermindern, 
hat der Bundesrat am 30. April 2003 ein umfassendes Massnahmenpaket beschlossen. 
Die 2003 revidierte Stoffverordnung, die im Jahr 2005 in die Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung (ChemRRV) überführt wurde, erlaubt den Einsatz der syntheti-
schen Treibhausgase nur noch für Anwendungen, für die keine Ersatzstoffe verfügbar 
sind (Anhang 1.5).  
 

Rechtliche Grundlagen

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen  
über Klimaänderungen (1992), SR 0.814.01 
Durch die Schweiz ratifiziert am 10. Dezember 1993,  

in Kraft getreten am 21. März 1994.  

Artikel 2 Ziel 
Das Endziel dieses Übereinkommens und aller damit 
zusammenhängenden Rechtsinstrumente, welche die Konfe-
renz der Vertragsparteien beschließt, ist es, in Überein-
stimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Über-
einkommens die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentra-
tionen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, 
auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-
systems verhindert wird. Ein solches Niveau sollte inner-
halb eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit 
sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaände-
rungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung 
nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf 
nachhaltige Weise fortgeführt werden kann.  

Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der  
Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
Durch die Schweiz ratifiziert am 9. März 2003,  

in Kraft getreten am 16. Februar 2005. 

Artikel 3.1 
Die in Anlage A aufgeführten Vertragsparteien sorgen 
einzeln oder gemeinsam dafür, dass ihre gesamten anthro-
pogenen Emissionen der in Anlage A aufgeführten Treib-
hausgase in Kohlendioxidäquivalenten die ihnen zugeteilten 
Mengen, berechnet auf der Grundlage ihrer in Anlage B 
niedergelegten quantifizierten Emissionsbegrenzungs- 
und -reduktionsverpflichtungen und in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel, nicht überschreiten, mit dem Ziel, 
innerhalb des Verpflichtungszeitraums 2008 bis 2012 ihre 
Gesamtemissionen solcher Gase um mindestens 5 % unter 
das Niveau von 1990 zu senken. 

Artikel 3.9 
Die für Folgezeiträume geltenden Verpflichtungen der in 
Anlage A aufgeführten Vertragsparteien werden durch Än-
derungen der Anlage B festgelegt, die in Übereinstimmung 
mit Artikel 21 Absatz 7 beschlossen werden. Die als Tagung 
der Vertragsparteien dieses Protokolls dienende Konferenz 
der Vertragsparteien leitet die Erörterung derartiger 
Verpflichtungen mindestens sieben Jahre vor Ablauf des in 
Absatz 1 genannten ersten Verpflichtungszeitraums ein. 

Anlage B 
Vertragsparteien: 
 

Quantifizierte Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtung 
(in % des Basisjahrs oder Basiszeitraums):

Schweiz 92
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Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Reduktion  
der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz), SR 641.71 

Art. 1 Zweck 
Mit diesem Gesetz sollen die CO2-Emissionen vermindert 
werden, die auf die energetische Nutzung fossiler Energie-
träger (Brenn- und Treibstoffe) zurückzuführen sind. Das 
Gesetz soll auch zur Verminderung anderer schädlicher 
Einwirkungen auf die Umwelt, zur sparsamen und rationel-
len Energienutzung sowie zum verstärkten Einsatz erneuer-
barer Energien beitragen. 

Art. 2 Reduktionsziel 
1  Die CO2-Emissionen aus der energetischen Nutzung 

fossiler Energieträger sind bis zum Jahr 2010 gegenüber 
1990 gesamthaft um 10 Prozent zu vermindern. Massge-
bend für die Erreichung dieses Ziels ist der Durchschnitt 
der Jahre 2008 bis 2012. 

2  Die Emissionen aus der energetischen Nutzung fossiler 
Brennstoffe sind gesamthaft um 15 Prozent und die Emis-
sionen aus fossilen Treibstoffen (ohne Flugtreibstoffe für 
internationale Flüge) sind gesamthaft um 8 Prozent zu 
vermindern. 

3  Der Bundesrat setzt sich für eine Begrenzung der Emissi-
onen aus Flugtreibstoffen für internationale Flüge ein 
und regelt sie im Rahmen internationaler Abkommen. 

4  Die Gesamtmenge der Emissionen berechnet sich 
nach Massgabe der in der Schweiz für die energetische 
Nutzung in Verkehr gebrachten fossilen Energieträger. 

5  Der Bundesrat kann in Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Kreisen Ziele für einzelne Bereiche der Volkswirt-
schaft festlegen. 

6  Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung 
rechtzeitig Vorschläge zu Reduktionszielen für die Zeit 
nach dem Jahr 2010. Dazu hört er vorgängig die inte-
ressierten Kreise an. 

7  Verminderungen der Emissionen, die im Ausland erzielt 
und von der Schweiz oder von in der Schweiz ansässigen 
Unternehmen finanziert wurden, kann der Bundesrat bei 
der Berechnung der Emissionen nach diesem Gesetz 
angemessen berücksichtigen. Er regelt die Anforderun-
gen und berücksichtigt dabei international anerkannte 
Kriterien.

 

Messung der Zielerreichung 

Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre wird an mehreren, über den 
Globus verteilten Messstationen erfasst. Die Daten widerspiegeln die weltweiten 
Emissionen, aber auch die unterschiedliche Lebensdauer der einzelnen Gase. Ob die im 
Rahmen der Klimakonvention und des Kyoto-Protokolls formulierten Ziele erreicht 
werden, wird mithilfe der nationalen Treibhausgasinventare beurteilt. Diese beinhalten 
keine grauen, das heisst mit der Herstellung und dem Transport von Importgütern im 
Ausland verbundenen Emissionen. Folgende Treibhausgase bzw. -gasgruppen werden 
erhoben: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC und SF6. Die Emissionen müssen gemäss den 
Vorgaben der Klimakonvention und den detaillierten methodischen Richtlinien des 
IPCC (IPCC 1997, 2000, 2003) in über 100 Kategorien (Sektoren, Subsektoren) erfasst 
und dokumentiert werden. Die Resultate sind jedes Jahr beim Sekretariat der Konven-
tion in standardisierter Form einzureichen (BAFU 2008c).  

Für die Erstellung des schweizerischen Treibhausgasinventars ist das BAFU verant-
wortlich. Messgrösse ist die Emission (im Fall der Senkenkategorien die Absorption) 
in Tonnen pro Jahr. Um Vergleichbarkeit herzustellen, werden alle Emissionen in CO2-
Äquivalenten ausgedrückt, die dem Umstand Rechnung tragen, dass das Erwärmungs-
potenzial der einzelnen Gase unterschiedlich ist.  

Nationales Treibhausgasinventar 
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Stand der Zielerreichung 

Die gesamten Treibhausgasemissionen sind seit 1990 in etwa konstant geblieben 
(Abb. 10). Dieser Trend wird durch die CO2-Emissionen bestimmt, deren Umfang sich 
im betrachteten Zeitraum kaum verändert hat. Eine deutliche Reduktion kann bei den 
Methanemissionen (minus 19,1 % von 1990 bis 2006) und den Lachgasemissionen 
(minus 9,7 % von 1990 bis 2006) beobachtet werden. Die Emissionen der syntheti-
schen Treibhausgase haben im Zeitraum 1994 bis 2004 gesamthaft markant zugenom-
men, so dass sie heute deutlich über dem Stand von 1990 liegen. Mit dem Bericht des 
Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) über die zukünftige Klimapolitik der Schweiz wurde eine Abschätzung der 
erwarteten Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren 
bis ins Jahr 2030 publiziert (UVEK 2007).  

Abb. 10 > Treibhausgasemissionen nach Klimagasen 
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2.1.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Reduktion der landwirtschaftlichen Kohlendioxid-, Methan- und Lachgas-
emissionen. 

 

Herleitung 

Die Herleitung für das allgemeine Umweltziel gilt grundsätzlich auch für die Landwirt-
schaft. Im Kyoto-Protokoll werden für den Sektor Landwirtschaft im engeren Sinne 
(d. h. ohne energiebedingte CO2-Emissionen) folgende für die Schweiz relevante 
Bereiche erwähnt: enterische Fermentation (Emissionen aus dem Verdauungstrakt von 
Nutztieren), Düngewirtschaft und landwirtschaftliche Böden (Lagerung und Anwen-
dung von Düngern, Verlust organischer Substanz) sowie offene Verbrennung landwirt-
schaftlicher Rückstände (Anlage A).  

Die Emissionen aus dem landwirtschaftlichen Energieverbrauch (Gebäude und Anla-
gen, Maschinen und Fahrzeuge) unterstehen dem CO2-Gesetz. Für die energieunabhän-
gigen landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen existieren bislang keine nationalen 
Bestimmungen, welche die Vorgaben des Kyoto-Protokolls weiter konkretisieren.  

Für das Umweltziel Landwirtschaft sind zudem die Bestimmungen der Umweltschutz-, 
der Landwirtschafts- sowie der Energiegesetzgebung relevant, soweit diese die land-
wirtschaftlichen Emissionen von Treibhausgasen oder deren Vorläufersubstanzen, die 
Verbesserung der Kohlenstoffbilanz landwirtschaftlich genutzter Böden und die ener-
getische Nutzung von Hofdüngern, Ernterückständen und sonstigen landwirtschaft-
lichen Abfällen betreffen. Von besonderer Relevanz ist Artikel 70 des Landwirt-
schaftsgesetzes zu Grundsatz und Voraussetzungen für Direktzahlungen (ökologischer 
Leistungsnachweis in den Bereichen Düngerbewirtschaftung und Bodenschutz).  

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Treibhausgase. Folgende Präzisierung ist für das Umweltziel Landwirtschaft von 
Bedeutung. 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen  
über Klimaänderungen (1992), SR 814.01 

Artikel 4, Verpflichtungen, Absatz 1c:  
Alle Vertragsparteien werden […] die Entwicklung, Anwen-
dung und Verbreitung – einschliesslich der Weitergabe – 

von Technologien, Methoden und Verfahren zur Bekämp-
fung, Verringerung oder Verhinderung anthropogener 
Emissionen von […] Treibhausgasen in allen wichtigen 
Bereichen, namentlich Energie, Verkehr, Industrie, Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und Abfallwirtschaft, fördern 
und dabei zusammenarbeiten.
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Messung der Zielerreichung 

Die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen werden jährlich im Rahmen des 
Treibhausgasinventars der Schweiz erfasst (BAFU 2008a, 2008b). Die Methodik ist 
durch die IPCC-Richtlinien (IPCC 1997, 2000, 2003) vorgegeben. Eine Beschreibung 
der erfassten Kategorien sowie der verwendeten Daten und Methoden findet sich im 
Dokumentationsband zum Treibhausgasinventar der Schweiz (BAFU 2008b).  

Stand der Zielerreichung 

Die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen werden zum überwiegenden Teil 
durch den Rindviehbestand und die ackerbaulich bewirtschaftete Fläche bestimmt. Die 
gesamten landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen haben sich gemäss Treibhaus-
gasinventar zwischen 1990 und 2006 um 10 % vermindert. Der Rückgang beträgt bei 
den Methanemissionen 7,5 %, bei den Lachgasemissionen rund 13,5 %. Die CO2-
Emissionen aus dem Einsatz land- und forstwirtschaftlicher Maschinen sowie der 
Grastrocknung haben um 3 % abgenommen. Die Abnahme der landwirtschaftlichen 
Methanemissionen ist im Wesentlichen vor dem Jahr 2003 erfolgt. Seit 2004 kann ein 
leichter Anstieg dieser Emissionen beobachtet werden. Diese Entwicklung ist auf die 
wieder zunehmenden Rindviehzahlen zurückzuführen.  

Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen ist weitgehend von 
den zukünftigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen abhängig. Diese Rahmenbedin-
gungen beeinflussen nicht nur die Entwicklung von Tierbestand und bewirtschafteten 
Flächen, sie wirken sich auch auf für die Emissionsmenge relevante Praktiken auf 
betrieblicher Ebene aus. Dazu gehören die Fütterung, die Düngerlagerung und der 
Düngereinsatz, Massnahmen zum Boden- und Erosionsschutz (z. B. pflugloser Anbau), 
die Renaturierung kultivierter Moorböden sowie der Ersatz fossiler durch erneuerbare 
Energieträger.  
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2.2 Stickstoffhaltige Luftschadstoffe (Ammoniak, Stickoxide) 

Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft entstehen beispielsweise während und nach dem Ausbringen von Gülle.  
 

Einführung 

Wichtige stickstoffhaltige Luftschadstoffe sind Ammoniak (NH3), das vor allem bei 
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung entsteht, und Stickoxide (NOx), die vor allem 
bei der Verbrennung von fossilen Brenn- und Treibstoffen gebildet werden. Die 
Hauptquellen der Stickoxide sind der Verkehr sowie gewerbliche und industrielle 
Verbrennungsprozesse. In Bezug auf die vielfältigen Auswirkungen der stickstoffhalti-
gen Luftschadstoffe auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt müssen 
Ammoniak und Stickoxide immer gemeinsam betrachtet werden.  

Beide Luftschadstoffe werden in der Atmosphäre selbst verfrachtet. Die gasförmigen 
Stickoxide aus den Verbrennungsprozessen werden aufgrund ihrer im Vergleich zu 
Ammoniak geringeren Depositionsgeschwindigkeit über weitere Distanzen transpor-
tiert als Ammoniak. Etwa die Hälfte des emittierten Ammoniakgases wird im Umkreis 
von wenigen Kilometern deponiert. Anders sieht es dagegen bei den mithilfe des 
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Ammoniaks gebildeten ammoniumhaltigen Aerosolen und beim Ammonium im Wol-
kenwasser aus, die über Hunderte von Kilometern transportiert werden, bevor sie in 
trockener Form oder mit dem Niederschlag wieder auf der Erdoberfläche deponiert 
werden.  

Die stickstoffhaltigen Schadstoffimmissionen belasten vor allem Ökosysteme, die auf 
stickstoffarme Bedingungen angewiesen sind wie Wälder, Moore und artenreiche 
Wiesen (SAEFL 2003, EKL 2005). Ein übermässiger Stickstoffeintrag kann eine 
Verschiebung der Artendominanz und eine Abnahme der Artenvielfalt zur Folge haben 
und zu Nährstoffungleichgewichten und über die Bodenversauerung zur Freisetzung 
von toxischen Stoffen wie Schwermetallen in der Bodenlösung führen. Sie vermindern 
zudem die Resistenz vieler Pflanzenarten gegenüber Stressfaktoren wie Trockenheit 
und Parasitenbefall und können das Emissionspotenzial des klimaaktiven Gases N2O 
(Lachgas) aus Böden erhöhen und das Grundwasser mit Nitrat belasten. Sowohl Am-
moniak als auch die Stickoxide können in der Atmosphäre zur Bildung von sekundären 
Aerosolen beitragen, die Teil des gesundheitsgefährdenden Feinstaubes sind. Die 
Stickoxide spielen zudem als Vorläuferschadstoffe bei der Bildung von bodennahem 
Ozon (Sommersmog) eine wichtige Rolle.  

Gesamtschweizerisch tragen die reduzierten Stickstoffverbindungen (Ammoniak, 
Ammonium) je nach Standort rund 60 bis 80 % zum gesamten Stickstoffeintrag in 
die Ökosysteme bei. Der Rest stammt von oxidierten Stickstoffverbindungen, deren 
Ursprung die Stickoxide sind (EKL 2005).  

Beitragende Sektoren 

Bei den Stickoxiden aus Verbrennungsprozessen stammen 58 % vom Verkehr, 24 % 
von Industrie und Gewerbe, 12 % von der Land- und Forstwirtschaft und 6 % von den 
Haushalten. Beim Ammoniak steuert die Landwirtschaft 93 % zu den schweizerischen 
Emissionen bei (EKL 2005).  

Rolle der Landwirtschaft 

Der Stickstoffkreislauf der Landwirtschaft ist mit hohen Verlusten verbunden. Die 
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft stammen vor allem aus der Nutztierhal-
tung. Sie entstehen im Stall und während der Hofdüngerlagerung sowie nach dem 
Ausbringen von Mist und Gülle oder von ammonium-, nitrat- und harnstoffhaltigen 
Düngern. Im Bericht über die Reduktion der Umweltrisiken von Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln vom 21. Mai 2003 (BBl 2003) hat der Bundesrat daher darauf hinge-
wiesen, dass bei der Landwirtschaft ein verstärktes Engagement des Bundes und der 
Kantone im Bereich der Düngung, der Bodenbewirtschaftung und der Luftreinhaltung 
erforderlich ist.  

Problematischer Stickstoffeintrag 

in die Ökosysteme 



  Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen BAFU 2008   80
    

    

 
 

 

 

2.2.1 Allgemeines Umweltziel  

1. Vorsorgliche Begrenzung der Emissionen so weit, als dies technisch 
und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Keine übermässigen Immissionen, das heisst keine Überschreitung von 
Belastungsgrenzen wie Immissionsgrenzwerte, Critical Loads, Critical 
Levels und «Air Quality Guidelines». Verschärfte 
Emissionsbegrenzungen, falls trotz vorsorglicher Emissionsbegrenzung 
übermässige Immissionen verursacht werden. 

 

Herleitung 

Die allgemeinen Umweltziele im Bereich stickstoffhaltige Luftschadstoffe basieren 
gemäss geltendem Recht auf einem zweistufigen Konzept, dem eine emissions- und 
eine immissionsseitige Betrachtung zugrunde liegt (Art. 11 USG). Die zwei Stufen 
bzw. Ziele sind miteinander vernetzt, weshalb sie nachstehend nicht getrennt hergelei-
tet werden.  

Zunächst ist die Luftverschmutzung unabhängig von der bestehenden Umweltbelas-
tung so gering wie möglich zu halten, ohne dass eine erkennbare Gefährdung der 
Umwelt vorliegen muss. Für das Ergreifen von Massnahmen nach diesem Vorsorge-
prinzip genügt es, dass ein Schadstoff emittiert wird, der bei ungehinderter Verbreitung 
eine Gefährdung oder Beeinträchtigung gemäss den Kriterien des Umweltschutzgeset-
zes (Art. 8, 13 und 14 USG) bewirken könnte. Im Rahmen der Vorsorge spielen die 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten sowie die wirtschaftliche Tragbarkeit 
eine grosse Rolle. In vielen Fällen lässt sich damit bereits im Voraus verhindern, dass 
die von den verschiedenen menschlichen Aktivitäten ausgehende Luftbelastung über-
haupt je die Grenze des Schädlichen oder Lästigen erreicht. Anders verhält es sich dort, 
wo die Belastungsgrenze bereits überschritten ist oder wo eine solche Überschreitung 
trotz vorsorglicher Massnahmen unmittelbar bevorsteht. Hier sind, über das Mass der 
Vorsorge hinaus, strengere Massnahmen anzuordnen, damit das erforderliche Min-
destmass an Luftqualität erhalten werden kann (Art. 11 Abs. 3 USG sowie Art. 5, 9 und 
31–34 LRV). 

Das Luftreinhaltekonzept beruht also auf zwei Säulen: dem Vorsorgeprinzip und dem 
Prinzip der Belastungsgrenze. Diese beiden Prinzipien ergänzen einander. Generell 
steht bei relativ guter Luftqualität die emissionsseitige Betrachtung, das heisst das 
Vorsorgeprinzip, im Vordergrund: Man will Schäden gar nicht erst aufkommen lassen, 
sondern von vornherein vermeiden. Bei bereits schlechter Luftqualität steht umgekehrt 
die immissionsseitige Betrachtungsweise (d. h. die Grenze der Belastbarkeit) im Vor-
dergrund. Der Schutz von Mensch und Umwelt muss auf jeden Fall gewährleistet sein.  

Ziel e1 und 2 
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Die Erfahrung zeigt, dass es für eine wirksame Luftreinhaltepolitik beide Prinzipien 
braucht. Eine rein emissionsseitige Betrachtung nach technischen/betrieblichen/wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten vermag nämlich nicht zu verhindern, dass bei zunehmen-
der Zahl und Grösse der Emissionsquellen die Umwelt übermässig belastet wird. Und 
eine rein immissionsseitige Betrachtungsweise führt dazu, dass bis zur zulässigen 
Grenze (Immissionsgrenzwert) «aufgefüllt» wird, das heisst, dass auch Emissionen 
zugelassen werden, die ohne Weiteres vermieden werden könnten. 

Die Kriterien zur Festlegung der Grenze der Belastbarkeit sind in Artikel 14 des USG 
(Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen) festgehalten. Dabei sind die Einwir-
kungen sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken zu 
beurteilen (Art. 8 USG). Insbesondere müssen dabei auch die Wirkungen der Immissi-
onen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit wie Kinder, Kranke, Betagte 
und Schwangere berücksichtigt werden (Art. 13 USG). 

Die Festlegung der Immissionsgrenzwerte hat also unabhängig von der technischen 
und betrieblichen Realisierbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit von allenfalls 
zu treffenden Luftreinhaltemassnahmen zu erfolgen. Ebenso wenig ist zu berücksich-
tigen, wie hoch die Luftverschmutzung bereits ist. Vielmehr sind als bestimmende 
Grundlagen der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und die allgemeine Erfahrung 
über Schadstoffwirkungen heranzuziehen, aufgrund derer die Schutzbedürfnisse des 
Menschen und seiner Umwelt formuliert werden müssen.  

In der schweizerischen Luftreinhalte-Verordnung (LRV) wurde das zweistufige Kon-
zept konkretisiert. In den Artikeln 3 bis 5 wird das Vorgehen für die vorsorgliche und 
verschärfte Emissionsbegrenzung bei neuen stationären Anlagen vorgegeben, in den 
Artikeln 7 bis 11 das Vorgehen für bestehende Anlagen. Emittierende Anlagen der 
Landwirtschaft wie Ställe und Güllelager (ortsfeste Anlagen) oder Vorrichtungen zur 
Gülleausbringung (Geräte und Maschinen) sind ebenfalls Anlagen im Sinne der LRV 
(Art. 2 Abs. 1 LRV). Sind landwirtschaftliche Anlagen mit erfassten und abgeleiteten 
Emissionen zu beurteilen (z. B. geschlossene Ställe mit kontrollierter Lüftung), so 
finden gemäss Artikel 3 LRV die vorsorglichen Emissionsbegrenzungen von Anhang 1 
der LRV Anwendung. Quellen mit diffusen Emissionen (z. B. offene Freilaufställe, 
offene Güllelager, Ausbringen von Gülle) können grosse Mengen an Luftschadstoffen 
emittieren. Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung bei solchen Quellen richtet sich 
nach Artikel 4 LRV. Darin ist festgehalten, was unter Stand der Technik und wirt-
schaftlicher Tragbarkeit zu verstehen ist. Sind trotz vorsorglicher Emissionsbegrenzun-
gen übermässige Immissionen feststellbar oder zu erwarten, die von mehreren Anlagen 
verursacht werden, so richtet sich das Vorgehen nach den Artikeln 31 bis 34 LRV 
(Massnahmenplan).  

Die Immissionsgrenzwerte, welche die Grenze der Belastbarkeit angeben, sind für 
wichtige Luftschadstoffe im Anhang 7 der LRV festgelegt. Bestehen in Anhang 7 für 
einen Schadstoff keine Immissionsgrenzwerte, so richtet sich das Vorgehen zur Be-
urteilung der Übermässigkeit von Immissionen nach Artikel 2 Absatz 5 LRV. Dieser 
Absatz definiert die Immissionen als übermässig, wenn sie Menschen, Tiere, Pflanzen, 
ihre Lebensgemeinschaften oder ihre Lebensräume gefährden oder wenn aufgrund 
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einer Erhebung feststeht, dass sie einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem 
Wohlbefinden erheblich stören, Bauwerke beschädigen oder die Fruchtbarkeit des 
Bodens, die Vegetation oder die Gewässer beeinträchtigen. Zur Beurteilung der Über-
mässigkeit von Immissionen gelten somit die gleichen Kriterien wie in Artikel 14 des 
USG. In diesem Falle können zum Beispiel Richtwerte zur Luftqualität der Weltge-
sundheitsorganisation (Air Quality Guidelines: WHO/Europe 2000, WHO/Europe 
2006) oder kritische Konzentrationswerte (Critical Levels) oder kritische Eintragswerte 
(Critical Loads) der Konvention über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunrei-
nigung (UNECE) zur Beurteilung herangezogen werden, da sie ebenfalls rein wir-
kungsorientiert festgelegt und demnach von der Bedeutung her mit den Immissions-
grenzwerten der LRV vergleichbar sind (BUWAL 2002, Bosonnet 2002).  

Mit den Critical Loads, die im Rahmen der Konvention über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverunreinigung (UNECE) als kritische Belastungsgrenzen für Luft-
schadstoffeinträge eine wichtige Rolle einnehmen, wird die Empfindlichkeit von 
Ökosystemen gegenüber Luftschadstoffeinträgen charakterisiert. Critical Loads werden 
im ECE-Raum nach einheitlichen Vorgaben auf der Grundlage des Standes des Wis-
sens zu den Auswirkungen von Luftschadstoffbelastungen festgelegt (UNECE 2005). 
Critical Loads für Stickstoff sind die ökosystemspezifischen maximalen Stickstoff-
depositionen, die ein Ökosystem nach dem heutigen Stand des Wissens längerfristig 
ertragen kann, ohne bezüglich Funktion und Struktur geschädigt zu werden. Die Criti-
cal Loads für Stickstoff sind wissenschaftlich breit abgestützt und liegen für die meis-
ten Ökosysteme im Bereich von 5 bis 25 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr 
(SAEFL 2003, UNECE 2003, UNECE 2005). Neben den Critical Loads für Stickstoff 
spielen auch die Critical Loads für die Einträge von versauernden Luftschadstoffen 
eine bedeutende Rolle. 

Keine Überschreitung der Critical Loads für Stickstoff ist eines der ökologischen Ziele 
des Protokolls von Göteborg (Art. 2 UNECE 1999). Das Ziel soll gemäss Göteborg-
Protokoll längerfristig und schrittweise erreicht werden. Critical Loads sind ökosys-
temorientiert und unabhängig von Emissions-, Ausbreitungs- und Depositionsberech-
nungen und -modellierungen. Allfällige Änderungen bei Emissionsberechnungen und 
Ausbreitungsmodellierungen beeinflussen demnach das Ziel nicht.  

Das Ziel ist durch das Göteborg-Protokoll auf internationaler Ebene politisch breit 
abgestützt. Die Eidgenössischen Räte haben am 17. März 2005 den Bundesrat ermäch-
tigt, das Göteborg-Protokoll zu ratifizieren (BBl 2004). Das Protokoll ist auf inter-
nationaler Ebene am 17. Mai 2005 in Kraft getreten.  

Die Critical Loads als ökologische Ziele sind auch auf nationaler Ebene seit Längerem 
politisch breit abgestützt. Im Jahre 1996 haben die beiden Bundesämter BAFU und 
BLW im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und des Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD) gemeinsam den Bericht Strategie zur 
Reduktion von Stickstoffemissionen herausgegeben (BUWAL und BLW 1996). Der 
Handlungsbedarf bei den Ammoniak- und Stickoxidemissionen wurde in dieser ge-
samtschweizerischen Analyse ebenfalls auf die Einhaltung der Critical Loads für 
Stickstoff ausgerichtet. Auch im Bericht des Bundesrates über die lufthygienischen 

http://www.presseportal.ch/de/pm/100000042/eidg_departement_des_innern_edi�
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Massnahmen des Bundes und der Kantone vom 23. Juni 1999, der den Eidgenössi-
schen Räten unterbreitet wurde, sind die Critical Loads als Grundlage für die Her-
leitung des Handlungsbedarfs aufgeführt (BBl 1999). Schliesslich sind sie auch im 
Bericht des Bundesrates zur Reduktion der Umweltrisiken von Düngern und Pflanzen-
schutzmitteln vom 21. Mai 2003, der ebenfalls den Eidgenössischen Räten unterbreitet 
wurde, als international vereinbarte ökologische Zielwerte für Stickstoffimmissionen 
(Critical Loads) festgehalten (BBl 2003). 

Das Protokoll von Göteborg entspricht mit seinem wirkungsorientierten Ansatz dem 
geltenden schweizerischen Recht. So ist die Anwendung der besten verfügbaren Tech-
niken unter der Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen zur Emissionsminderung 
unerlässlich, um das längerfristige Ziel − keine Überschreitungen der Critical Loads − 
erreichen zu können. Der im Rahmen der Ausarbeitung des Göteborg-Protokolls 
erarbeitete und vom Exekutivorgan der Konvention verabschiedete Leitfaden zum 
Stand der Technik in Bezug auf die Minderung der Ammoniakemissionen (UNECE 
2007) gilt als Richtschnur für die Vertragsparteien zur Umsetzung von Artikel 3 Ab-
satz 8 des Protokolls.  

Rechtliche Grundlagen 

Nationales Recht 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädli-
che oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 
Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft 
erhalten. 

2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Art. 8 Beurteilung von Einwirkungen 
Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft 
und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt. 

Art. 11 Grundsatz 
1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und 

Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle 
begrenzt (Emissionsbegrenzungen).  

2 Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind 
Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begren-
zen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirt-
schaftlich tragbar ist.  

3 Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn 
feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen 
unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelas-
tung schädlich oder lästig werden. 

Art. 13 Immissionsgrenzwerte 
1 Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Ein-

wirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immis-
sionsgrenzwerte fest. 

2 Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissi-
onen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, 
wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere. 

Art. 14 Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen 
Die Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen sind so 
festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der 
Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte 
 a. Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-

schaften und Lebensräume nicht gefährden; 
 b. die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheb-

lich stören; 
 c. Bauwerke nicht beschädigen; 
 d. die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation und die 

Gewässer nicht beeinträchtigen.  
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Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV),  
SR 814.318.142.1 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung soll Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Bo-
den vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen 
schützen. 

2 Sie regelt: 
 a. die vorsorgliche Emissionsbegrenzung bei Anlagen 

nach Artikel 7 des Gesetzes, welche die Luft verunrei-
nigen; 

 a.bis die Abfallverbrennung im Freien;  
 b. die Anforderungen an Brenn- und Treibstoffe; 
 c. die höchstzulässige Belastung der Luft (Immissions-

grenzwerte); 
 d. das Vorgehen für den Fall, dass die Immissionen 

übermässig sind. 

Art. 2 Begriffe 
5  Übermässig sind Immissionen, die einen oder mehrere 

Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 überschreiten. Be-
stehen für einen Schadstoff keine Immissionsgrenzwerte, 
so gelten die Immissionen als übermässig, wenn: 

 a. sie Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemein-
schaften oder ihre Lebensräume gefährden; 

 b. aufgrund einer Erhebung feststeht, dass sie einen 
wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohl-
befinden erheblich stören; 

 d. sie die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation oder 
die Gewässer beeinträchtigen. 

2. Kapitel: Emissionen 

1. Abschnitt: Emissionsbegrenzung bei neuen stationären 
Anlagen 
Art. 3 Vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach den 
Anhängen 1–4 
1 Neue stationäre Anlagen müssen so ausgerüstet sein, 

dass sie die im Anhang 1 festgelegten Emissionsbegren-
zungen einhalten. 

Art. 4 Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen durch die 
Behörde 
1 Emissionen, für die diese Verordnung keine Emissions-

begrenzung festlegt oder eine bestimmte Begrenzung als 
nicht anwendbar erklärt, sind von der Behörde vorsorg-
lich so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieb-
lich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

2 Technisch und betrieblich möglich sind Massnahmen zur 
Emissionsbegrenzung, die 

 a. bei vergleichbaren Anlagen im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt sind oder 

 b. bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurden und nach 
den Regeln der Technik auf andere Anlagen übertra-
gen werden können. 

3 Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit von 
Emissionsbegrenzungen ist auf einen mittleren und wirt-
schaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche 
abzustellen. Gibt es in einer Branche sehr unterschied-
liche Klassen von Betriebsgrössen, so ist von einem mitt-
leren Betrieb der entsprechenden Klasse auszugehen. 

Art. 5 Verschärfte Emissionsbegrenzungen durch die 
Behörde 
1 Ist zu erwarten, dass eine einzelne geplante Anlage 

übermässige Immissionen verursachen wird, obwohl die 
vorsorglichen Emissionsbegrenzungen eingehalten sind, 
so verfügt die Behörde für diese Anlage ergänzende oder 
verschärfte Emissionsbegrenzungen. 

2 Die Emissionsbegrenzungen sind so weit zu ergänzen 
oder zu verschärfen, dass keine übermässigen Immissio-
nen verursacht werden. 

2. Abschnitt: Emissionsbegrenzung bei bestehenden 
stationären Anlagen 
Art. 7 Vorsorgliche Emissionsbegrenzung 
Die Bestimmungen über die vorsorgliche Emissionsbegren-
zung bei neuen stationären Anlagen (Art. 3, 4 und 6) gelten 
auch für bestehende stationäre Anlagen. 

Art. 8 Sanierungspflicht 
1  Die Behörde sorgt dafür, dass bestehende stationäre 

Anlagen, die den Anforderungen dieser Verordnung nicht 
entsprechen, saniert werden. 

2  Sie erlässt die erforderlichen Vorschriften und legt darin 
die Sanierungsfrist nach Artikel 10 fest. Notfalls verfügt 
sie für die Dauer der Sanierung Betriebseinschränkungen 
oder die Stilllegung der Anlage. 

3  Auf die Sanierung kann verzichtet werden, wenn sich der 
Inhaber verpflichtet, die Anlage innert der Sanierungs-
frist stillzulegen. 

Art. 9 Verschärfte Emissionsbegrenzungen 
1 Steht fest, dass eine einzelne bestehende Anlage über-

mässige Immissionen verursacht, obwohl sie die vorsorg-
lichen Emissionsbegrenzungen einhält, so verfügt die 
Behörde für diese Anlage ergänzende oder verschärfte 
Emissionsbegrenzungen. 
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2 Die Emissionsbegrenzungen sind so weit zu ergänzen 
oder zu verschärfen, dass keine übermässigen Immissio-
nen mehr verursacht werden. 

3 Die ergänzenden oder verschärften Emissionsbegrenzun-
gen werden durch Sanierungsverfügungen mit den Fris-
ten nach Artikel 10 Absatz 2 angeordnet. Notfalls verfügt 
die Behörde für die Dauer der Sanierung Betriebsein-
schränkungen oder die Stilllegung der Anlage. 

4 Werden die übermässigen Immissionen durch mehrere 
Anlagen verursacht, so richtet sich das Verfahren nach 
den Artikeln 31–34.  

3. Kapitel: Immissionen 

2. Abschnitt: Massnahmen gegen übermässige  
Immissionen 
Art. 31 Erstellung eines Massnahmenplans 
Die Behörde erstellt einen Massnahmenplan nach Art 44a 
des Gesetzes, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass trotz 
vorsorglicher Emissionsbegrenzungen übermässige Immis-
sionen verursacht werden durch: 
 a. eine Verkehrsanlage; 
 b. mehrere stationäre Anlagen. 

Art. 32 Inhalt des Massnahmenplanes 
1 Der Massnahmenplan gibt an: 
 a. die Quellen von Emissionen, die für die Entstehung der 

übermässigen Immissionen verantwortlich sind; 
 b. die Bedeutung der Emissionen der einzelnen Quellen 

für die Gesamtbelastung; 
 c. die Massnahmen zur Verminderung und Beseitigung 

von übermässigen Immissionen; 
 d. die Wirkung der einzelnen Massnahmen; 
 e. die rechtlichen Grundlagen, die für die einzelnen 

Massnahmen vorhanden oder noch zu schaffen sind; 
 f. die Fristen für die Anordnung und die Durchführung 

der Massnahmen; 
 g. die Behörden, die für den Vollzug der Massnahmen 

zuständig sind. 

Art. 33 Verwirklichung des Massnahmenplanes 
1 Die im Plan angegebenen Massnahmen sind in der Regel 

innert fünf Jahren zu verwirklichen. 
2 In erster Dringlichkeit ordnet die Behörde die Mass-

nahmen für Anlagen an, die mehr als 10 Prozent der 
Gesamtbelastung verursachen. 

3 Die Kantone überprüfen regelmässig die Wirksamkeit der 
Massnahmen und passen bei Bedarf die Massnahmen-
pläne an. Sie informieren darüber die Öffentlichkeit. 

Art. 34 Anträge der Kantone 
1 Sieht ein kantonaler Massnahmenplan die Anordnung 

von Massnahmen vor, welche in die Zuständigkeit des 
Bundes fallen, so unterbreitet der Kanton den Plan dem 
Bundesrat und stellt entsprechende Anträge. 

Anhang 7: Immissionsgrenzwerte 

Schadstoff 
 

Immissionsgrenzwert Statistische Definition 

30 µg/m³ Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) 
100 µg/m³ 95 % der ½-h-Mittelwerte eines Jahres ≥ 100 µg/m³ 

Stickstoffdioxid 
(NO2) 

80 µg/m³ 24-h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr 
überschritten werden 

100 µg/m³ 98 % der ½-h-Mittelwerte eines Monats ≥ 100 µg/m³ Ozon(O3) 
120 µg/m³ 1-h-Mittelwert;  

darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden 

 

Internationales Recht 

Konvention über weiträumige grenzüberschreitende  
Luftverunreinigung (UNECE 1979) 

Art. 2 Grundprinzipien 
Unter gebührender Berücksichtigung der jeweiligen 
Gegebenheiten und Probleme sind die Vertragsparteien 
entschlossen, den Menschen und seine Umwelt gegen 
Luftverunreinigung zu schützen; sie bemühen sich, die 
Luftverunreinigung einschliesslich der weiträumigen 
grenzüberschreitenden Luftverunreinigung einzudämmen 
und so weit wie möglich schrittweise zu verringern und 
zu verhindern. 

Art. 6 Massnahmen der Luftreinhaltung 
Unter Berücksichtigung der Artikel 2 bis 5, der laufenden 
Forschungsarbeiten, des Austausches von Informationen 
und der Überwachung und ihrer Ergebnisse, der Kosten 
und der Wirksamkeit örtlicher und sonstiger Abhilfemass-
nahmen und zur Bekämpfung der Luftverunreinigung, 
insbesondere der aus neuen oder umgebauten Anlagen 
stammenden, verpflichtet sich jede Vertragspartei, die 
bestmöglichen Politiken und Strategien einschliesslich der 
Systeme der Luftreinhaltung und der dazugehörenden 
Kontrollmassnahmen zu erarbeiten, die mit einer ausgewo-
genen Entwicklung vereinbar sind, vor allem durch den 
Einsatz der besten verfügbaren und wirtschaftlich vertret-
baren Technologie sowie abfallarmer und abfallfreier 
Technologien. 
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Protokoll zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung, betreffend die 
Verringerung der Versauerung, der Eutrophierung und 
bodennahem Ozon  
UNECE 1999, sogenanntes Göteborg-Protokoll 

Art. 2 Ziel 
Ziel dieses Protokolls ist es, die Emissionen von Schwefel, 
Stickstoffoxiden, Ammoniak und flüchtigen organischen 
Verbindungen, die anthropogenen Ursprungs sind und von 
denen angenommen werden kann, dass sie aufgrund der 
Versauerung, Eutrophierung oder bodennahem Ozon 
infolge weiträumigen grenzüberschreitenden atmosphäri-
schen Transports nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, die natürlichen Ökosysteme, 
Materialien und landwirtschaftliche Kulturen haben, zu 
begrenzen und zu verringern, und so weit wie möglich zu 
gewährleisten, dass die atmosphärischen Depositionen oder 
Konzentrationen langfristig und schrittweise sowie unter 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen Fortschritts 
folgende Werte nicht überschreiten: 
 a. für Vertragsparteien im geographischen Anwendungs-

bereich des EMEP und Kanada die in Anhang I be-
schriebenen kritischen Eintragsraten für Versauerung; 

 b. für Vertragsparteien im geographischen Anwendungs-
bereich des EMEP die in Anhang I beschriebenen kri-
tischen Eintragsraten für Stickstoff mit düngender 
Wirkung und 

 c. für Ozon 
  i)  für Vertragsparteien im geographischen  

 Anwendungsbereich des EMEP die in Anhang I 
 beschriebenen kritischen Konzentrationen für 
 Ozon; 

  ii)  für Kanada die landesweite Norm für Ozon und 
  iii)  für die Vereinigten Staaten von Amerika die 

 nationale Luftqualitätsnorm für Ozon. 

Art. 3 Grundlegende Verpflichtungen 
1 Jede Vertragspartei, für die in einer Tabelle des Anhangs 

II eine Emissionshöchstmenge angegeben ist, verringert 
entsprechend dieser Höchstmenge und den in jenem An-
hang angegebenen Fristen ihre jährlichen Emissionen 
und hält sie auf diesem Stand. Jede Vertragspartei be-
grenzt ihre jährlichen Emissionen umweltschädigender 
Verbindungen mindestens entsprechend den Verpflich-
tungen in Anhang II. 

2 Jede Vertragspartei wendet die in den Anhängen IV, V 
und VI festgelegten Grenzwerte auf jede neue ortsfeste 
Quelle innerhalb einer in jenen Anhängen genannten 

Kategorie ortsfester Quellen an, und zwar vor Ablauf der 
in Anhang VII angegebenen Fristen. Als Alternative kann 
eine Vertragspartei andere Strategien zur Emissionsmin-
derung anwenden, die für alle Kategorien von Quellen 
zusammen zu äquivalenten Gesamtemissionen führen. 

3 Jede Vertragspartei wendet, sofern dies technisch und 
wirtschaftlich machbar ist, unter Berücksichtigung von 
Kosten und Nutzen die in den Anhängen IV, V und VI 
festgelegten Grenzwerte auf alle bestehenden ortsfesten 
Quellen innerhalb einer in jenen Anhängen genannten 
Kategorie ortsfester Quellen an, und zwar vor Ablauf der 
in Anhang VII angegebenen Fristen. Als Alternative kann 
eine Vertragspartei andere Strategien zur Emissionsmin-
derung anwenden, die für alle Kategorien von Quellen 
zusammen zu äquivalenten Gesamtemissionen führen, 
oder, für Vertragsparteien ausserhalb des geographi-
schen Anwendungsbereichs des EMEP, die notwendig 
sind, um nationale oder regionale Ziele für die Minde-
rung der Versauerung zu erreichen und nationale Luft-
qualitätsnormen einzuhalten. 

5 Jede Vertragspartei wendet die in Anhang VIII genann-
ten Grenzwerte für Kraftstoffe und neue mobile Quellen 
an, und zwar vor Ablauf der in Anhang VII angegebenen 
Fristen. 

6 Jede Vertragspartei soll die besten verfügbaren Techni-
ken auf mobile Quellen und alle neuen und bestehenden 
ortsfesten Quellen anwenden und dabei die Leitfäden I 
bis V, die vom Exekutivorgan auf seiner siebzehnten Ta-
gung (Beschluss 1999/1) angenommen wurden, sowie 
eventuelle Änderungen derselben berücksichtigen. 

8 Jede Vertragspartei wird vorbehaltlich des Absatzes 10 
 a. mindestens die in Anhang IX festgelegten Massnahmen 

zur Ammoniakverringerung anwenden und 
 b. dort, wo sie es für geeignet hält, die besten verfügba-

ren Techniken zur Vermeidung und Verringerung von 
Ammoniakemissionen anwenden, wie sie in dem vom 
Exekutivorgan auf seiner siebzehnten Tagung (Be-
schluss 1999/1) angenommenen Leitfaden V und even-
tuellen Änderungen desselben aufgeführt sind. 

Art. 6 Strategien, Politiken, Programme, Massnahmen 
und Informationen 
1 Jede Vertragspartei wird, soweit erforderlich und auf der 

Grundlage solider wissenschaftlicher und wirtschaftli-
cher Kriterien, zur Erleichterung der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen nach Artikel 3 

 a. unverzüglich nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls 
für sie unterstützende Strategien, Politiken und Pro-
gramme verabschieden; 
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 b. Massnahmen zur Begrenzung und Verringerung der 
Emissionen von Schwefel, Stickstoffoxiden, Ammoniak 
und flüchtigen organischen Verbindungen ergreifen; 

2 Jede Vertragspartei sammelt und hält Informationen 
verfügbar über 

 a. die tatsächlichen Niveaus der Emissionen für Schwe-
fel, Stickstoffverbindungen und flüchtige organische 
Verbindungen, die Immissionskonzentrationen und 
Depositionen dieser Verbindungen und des Ozons, 
wobei für Vertragsparteien im geographischen An-
wendungsbereich des EMEP der Arbeitsplan des 
EMEP zu berücksichtigen ist, und 

 b. die Auswirkungen der Immissionskonzentrationen und 
der Depositionen von Schwefel, Stickstoffverbindun-
gen, flüchtigen organischen Verbindungen und Ozon 
auf die menschliche Gesundheit, terrestrische und 
aquatische Ökosysteme und Materialien. 

3 Jede Vertragspartei kann strengere als die in diesem 
Protokoll geforderten Massnahmen ergreifen. 

Anhang I: Kritische Eintragsraten und Konzentrationen 

I. Kritische Eintragsraten für die Versauerung 
A. Für Vertragsparteien innerhalb des geographischen 
Anwendungsbereichs des EMEP 
Die Ermittlung der kritischen Eintragsraten (im Sinne von 
Art. 1) im Hinblick auf die Versauerung von Ökosystemen 
erfolgt nach dem «Manual on methodologies and criteria 
for mapping critical levels/loads and geographical areas 
where they are exceeded». Sie stellen die Höchstmengen 
der von einem Ökosystem längerfristig ohne Schädigung 
tolerierbaren Deposition mit versauernder Wirkung dar. 
Bei den stickstoffbezogenen kritischen Säureeintragsraten 
werden auch die Stickstoff entziehenden Prozesse innerhalb 
des Ökosystems (z. B. Aufnahme durch Pflanzen) berück-
sichtigt. Bei den schwefelbezogenen kritischen Säureein-
tragsraten ist dies nicht der Fall. Bei einer kombinierten 
schwefel- und stickstoffbezogenen kritischen Säureeintrags-
rate wird Stickstoff nur dann berücksichtigt, wenn die 
Stickstoffdeposition grösser ist als die Stickstoff entziehen-
den Prozesse im Ökosystem. Alle von den Vertragsparteien 
gemeldeten kritischen Eintragsraten werden zusammenge-
fasst und für die integrierte Bewertungsmodellierung 
verwendet, um bei der Festlegung der Emissionshöchst-
mengen in Anhang II als Richtschnur zu dienen. 

II. Kritische Eintragsraten für Stickstoff  
mit düngender Wirkung 
A. Für Vertragsparteien innerhalb des geographischen 
Anwendungsbereichs des EMEP 
Die Ermittlung der kritischen Eintragsraten (im Sinne von 
Art. 1) im Hinblick auf Stickstoffeinträge mit düngender 
Wirkung (Eutrophierung) erfolgt nach dem «Manual on 
methodologies and criteria for mapping critical levels/loads 
and geographical areas where they are exceeded». Sie 
stellen die Höchstmengen der von einem Ökosystem länger-
fristig ohne Schädigung tolerierbaren eutrophierenden 
Stickstoffdeposition dar. Alle von den Vertragsparteien 
gemeldeten kritischen Eintragsraten werden zusammenge-
fasst und für die integrierte Bewertungsmodellierung 
verwendet, um bei der Festlegung der Emissionshöchst-
mengen in Anhang II als Richtschnur zu dienen. 

III. Kritische Konzentrationen für Ozon 
A. Für Vertragsparteien innerhalb des geographischen 
Anwendungsbereichs des EMEP 
Die Ermittlung der kritischen Konzentrationen (im Sinne 
des Artikels 1) für Ozon erfolgt zum Schutz von Pflanzen 
nach dem «Manual on methodologies and criteria for map-
ping critical levels/loads and geographical areas where 
they are exceeded». Sie werden als kumulative Exposition 
oberhalb eines Schwellenwerts der Ozonkonzentration von 
40 ppb (parts per billion by volume) ausgedrückt. Dieser 
Expositionsindex wird als AOT40 (accumulated exposure 
over a threshold of 40 ppb = akkumulierte Exposition über 
einem Schwellenwert von 40 ppb) bezeichnet. Der AOT40-
Wert wird durch Addieren der Differenz zwischen der 
stündlichen Konzentration (in ppb) und 40 ppb für jede 
Stunde berechnet, in der die Konzentration 40 ppb über-
schreitet. 
Die langfristige kritische Ozonkonzentration für landwirt-
schaftliche Kulturen bei einem AOT40 von 3.000 ppb.h für 
Mai–Juli (als typische Vegetationsperiode verwendet) und 
während der Stunden mit Tageslicht wurde zur Bestimmung 
von gefährdeten Gebieten herangezogen, in denen die 
kritische Konzentration überschritten wird. In der für dieses 
Protokoll durchgeführten Berechnung mit dem integrierten 
Bewertungsmodell wurde als Richtschnur für die 
Festlegung der Emissionshöchstmengen in Anhang II eine 
bestimmte Verringerung der Überschreitungen angestrebt. 
Die langfristige kritische Ozonkonzentration für landwirt-
schaftliche Kulturen wird auch als Grundlage für den 
Schutz anderer Pflanzen wie etwa Bäume und die natür-
liche Vegetation betrachtet. Derzeit werden weitere wissen-
schaftliche Untersuchungen durchgeführt, um eine 
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differenziertere Interpretation der Folgen von Über-
schreitungen der kritischen Ozonkonzentrationen für 
die Vegetation zu ermöglichen. 
Als kritische Ozonkonzentration für die menschliche 
Gesundheit gilt die Ozonkonzentration von 120 µg/m³  
als 8-Stunden-Mittelwert aus der Luftqualitätsrichtlinie der 
Weltgesundheitsorganisation. In Zusammenarbeit mit dem 
Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation für Europa 
(WHO/EURO) wurde als Ersatz für die Luftqualitäts-
richtlinie der Weltgesundheitsorganisation eine kritische 
Konzentration, ausgedrückt als AOT60 (akkumulierte 

Exposition über einem Schwellenwert von 60 ppb, d. h. 
120 µg/m³) und berechnet über einen Zeitraum von einem 
Jahr, für die Berechnung mit dem integrierten Bewertungs-
modell festgelegt. Diese wurde zur Bestimmung gefährdeter 
Gebiete herangezogen, in denen die kritische Konzentration 
überschritten wird. In der für dieses Protokoll durch-
geführten Berechnung mit dem integrierten Bewertungs-
modell wurde als Richtschnur für die Festlegung der 
Emissionshöchstmengen in Anhang II eine bestimmte 
Verringerung dieser Überschreitungen angestrebt.

 

Messung der Zielerreichung 

Inwieweit der Stand der Technik zur Emissionsminderung angewandt wird, kann mit 
den periodisch von Bund und Kantonen durchgeführten Emissionserhebungen erfasst 
werden. Emissionsmessungen und -kontrollen bei Anlagen gemäss Artikel 13 der LRV 
gehören ebenfalls zum Überwachungsinstrumentarium. 

Die Überwachung der Immissionen von Ammoniak (gasförmig), Stickoxiden (NO, 
NO2; gasförmig), Salpetersäure (gasförmig), Ammonium in Aerosolen, Nitrat in Aero-
solen sowie von Ammonium und Nitrat im Niederschlag wird durch den Bund (Refe-
renz-Messnetz NABEL) und durch die Kantone durchgeführt. Das Konzept der Immis-
sionsüberwachung entspricht den internationalen Anforderungen. Die Ergebnisse 
werden dem European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) übermittelt und 
dort für die gesamteuropäische Emissions-Immissions-Modellierung verwendet.  

Zur Beurteilung, ob Stickstoffeinträge übermässig sind, werden neben der Messung der 
Konzentrationen und Frachten der wichtigen stickstoffhaltigen Luftschadstoffe auch 
validierte Emissions-Immissions-Ausbreitungsmodelle eingesetzt (Art. 27 LRV). Die 
Stickstoffgesamtdeposition wird durch Berücksichtigung von sämtlichen trocken und 
nass deponierten Stickstoffkomponenten ermittelt. Die nationale Modellierung erfolgt 
in einer räumlichen Auflösung von 1 x 1 Kilometer, die Modellierung für den europäi-
schen ECE-Raum in einer Auflösung von 50 x 50 Kilometer (EMEP).  

Stand der Zielerreichung 

Die Emissionen von reaktiven Stickstoffformen in die Luft haben seit Mitte des 
20. Jahrhunderts aufgrund menschlicher Aktivitäten weltweit und auch in der Schweiz 
stark zugenommen. Massnahmen zur Minderung der Emissionen haben seit den 
1980er-Jahren dazu geführt, dass die gesamtschweizerischen Stickoxidemissionen bis 
heute etwa halbiert werden konnten. Immissionsmessungen bestätigen diesen Trend 
(BUWAL 2005). Dennoch werden in der Schweiz nach wie vor Immissionsgrenzwerte 
(LRV) für Stickstoffdioxid und Ozon sowie Critical Levels (UNECE) für Stickoxide 
und Ozon überschritten (BAFU 2007). Überschreitungen von Immissionsgrenzwerten 
(LRV) und von «Air Quality Guidelines» (WHO/Europe) werden auch beim Feinstaub 

Kein Rückgang der 

Stickstoffdepositionen seit 2000 
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(PM10) gemessen. Bereits beschlossene strengere Abgasvorschriften bei Motorfahr-
zeugen und technische Fortschritte bei stationären Anlagen werden die Emissionen 
weiter senken.  

Beim Ammoniak wurde für die Zeit nach 1980 ein gewisser und insbesondere für die 
zweite Hälfte der 1990er-Jahre ein deutlicher Rückgang der Emissionen berechnet 
(FAL/IUL-FAT 1996, SHL 2005). Immissionsmessungen von Ammoniak, Ammonium 
in Niederschlägen und ammoniumhaltigen Aerosolen zeigen aber, dass seit Beginn der 
1990er-Jahre keine Abnahme der Belastung beobachtet werden kann (BAFU 2006, 
BAFU 2007; fub 2007).  

Die Stickstoffeinträge in empfindliche Ökosysteme in der Schweiz liegen heute vieler-
orts deutlich über den international festgelegten Belastungsgrenzen (Critical Loads). 
Die Stickstoffdepositionen überschritten die Critical Loads um das Jahr 2000 auf etwa 
95 % der Waldflächen und auf 55 % der weiteren naturnahen Ökosysteme wie Hoch-
moore und artenreiche Wiesen (EKL 2005). Zu diesen Überschreitungen tragen sowohl 
oxidierte Stickstoffverbindungen (die von den Stickoxiden stammen) als auch reduzier-
te Stickstoffverbindungen (die von Ammoniak stammen) bei. Seit dem Jahr 2000 ist 
kein Rückgang der Stickstoffdepositionen zu beobachten. Demnach ist das Ausmass 
der Überschreitungen der Critical Loads unverändert hoch (Abb. 11). Da die redu-
zierten Stickstoffverbindungen (Ammoniak, Ammonium) im gesamtschweizerischen 
Durchschnitt zwischen 60 und 80 % (je nach Standort) zum Stickstoffeintrag beitragen, 
ist der Handlungsbedarf bei den Ammoniakemissionen besonders hoch. 

Abb. 11 > Modellierte Stickstoffdeposition auf die Schweiz 

Gesamteintrag der oxidierten und reduzierten N-Komponenten, Bezugsjahr 2000, räumliche Auflösung 1 x 1 km 
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EKL 2005, Quelle: Meteotest  
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2.2.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft betragen maximal 
25 000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. 

 

Herleitung 

Treten trotz vorsorglicher Emissionsbegrenzung übermässige Immissionen auf wie 
zum Beispiel übermässige Stickstoffeinträge in empfindliche Ökosysteme, dann stellt 
sich im Zusammenhang mit dem Abbau der übermässigen Immissionen die Frage nach 
dem Ausmass der erforderlichen Emissionsminderungen, um die Belastung unter die 
kritischen Belastungsgrenzen absenken zu können. Bei der Herleitung von länderspezi-
fischen wirkungsorientierten Höchstmengen von Luftschadstoffemissionen (auch als 
kritische Schadstoffflüsse bezeichnet) muss auch berücksichtigt werden, dass Luft-
schadstoffe weiträumig verfrachtet und umgewandelt werden und somit jedes Land 
primäre und sekundäre Schadstoffe exportiert und importiert (EMEP 2007).  

Ausgehend von einer wirkungsorientierten Betrachtung, die nach dem geltenden 
nationalen und internationalen Recht vorgegeben ist und bei den stickstoffhaltigen 
Luftschadstoffen (Stickoxide, Ammoniak) den Handlungsbedarf bestimmt, sind die 
folgenden, auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Ökosysteme ausge-
richteten Belastungsgrenzen von Bedeutung:  

1. die Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung für Stickstoffdioxid  
(Anhang 7 LRV);  

2. die Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung für Ozon (Anhang 7 LRV) 
und die Critical Levels der UNECE für Ozon (Annex I UNECE 1999);  

3. die Critical Loads der UNECE für Stickstoffeinträge und Einträge mit versauernder 
Wirkung in empfindliche Ökosysteme (Annex I UNECE 1999).  

Die Immissionsgrenzwerte der LRV und die Critical Levels der UNECE für Ozon sind 
im Zusammenhang mit stickstoffhaltigen Luftschadstoffen deshalb von Bedeutung, 
weil die Stickoxide zusammen mit den flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 
wichtige Vorläuferschadstoffe bei der Bildung von Ozon sind. 

Die Kenntnisse der Emissions-Immissions-Beziehungen bei Luftschadstoffen sowie die 
Möglichkeiten, diese Beziehungen mit Ausbreitungs-, Umwandlungs- und Depositi-
onsmodellen nachzubilden, erlauben es heute, bei gegebenen immissionsseitigen 
Schutzzielen den Emissionsminderungsbedarf zum Erreichen dieser Ziele abzuleiten. 
So müssen die gesamtschweizerischen Stickoxidemissionen gegenüber dem Stand im 
Jahre 2000 von 33 000 Tonnen Stickoxid-Stickstoff auf einen Stand von rund 20 000 
Tonnen pro Jahr vermindert werden, um den Immissionsgrenzwert der LRV für Stick-
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stoffdioxid von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) (Jahresmittelwert) einhalten 
zu können (EKL 2005). 

Gemäss den Abklärungen der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene müssen 
die gesamtschweizerischen Stickoxidemissionen – bei gleichzeitiger erheblicher Min-
derung der VOC-Emissionen – gegenüber ihrem Höchststand Mitte der 1980er-Jahre 
um 70 bis 80 % reduziert werden, damit die Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte für Ozon abgebaut werden können (EKL 1989). Daraus ergibt sich, dass die 
gesamtschweizerischen Emissionen noch etwa 11 000 bis 16 000 Tonnen Stickoxid-
Stickstoff pro Jahr betragen dürften. Weitere Untersuchungen zur Ozonbelastung in der 
Schweiz haben den hohen Minderungsbedarf bei den Emissionen der Ozonvorläufer-
schadstoffe bestätigt (Keller et al. 2005). Die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes 
für Ozon verlangt also zusätzliche Stickoxid-Emissionsminderungen im Vergleich zur 
Einhaltung des Stickstoffdioxid-Immissionsgrenzwertes. Gegenüber dem Stand der 
Emissionen der Stickoxide im Jahre 2000 ist mehr als eine Halbierung erforderlich 
(BBl 1999 und EKL 2005). 

Die derzeitigen Überschreitungen der Critical Loads für Stickstoff (Kapitel 2.2.1) 
lassen den Schluss zu, dass die gesamtschweizerischen Stickstoffeinträge in empfind-
liche Ökosysteme mindestens halbiert werden müssen, um die Critical Loads für 
Stickstoff einhalten zu können (BBl 1999, EKL 2005). Werden die zur Einhaltung des 
Ozon-Immissionsgrenzwertes erforderlichen weitreichenden Stickoxid-Emissions-
minderungen, das heisst eine Reduktion der Emissionen auf 11 000 Tonnen Stickoxid-
Stickstoff pro Jahr unter Berücksichtigung des Schadstoffexports, auf die Stickstoff-
deposition umgelegt, und werden für die aus dem Ausland importierten Luftverunrei-
nigungen etwa gleich strenge Massstäbe angelegt, so ergibt dies bei Anwendung der 
Import-Export-Bilanzen nach EMEP eine Gesamtdeposition von oxidierten Stickstoff-
verbindungen auf die Schweiz von etwa 11 000 Tonnen Stickstoff verglichen mit rund 
30 000 Tonnen Stickstoff, die durchschnittlich pro Jahr im Zeitraum 1985 bis 1995 auf 
die Landesfläche der Schweiz deponiert wurden (EMEP 1995).  

In Bezug auf die Einhaltung der Critical Loads heisst das, dass die gesamtschweizeri-
schen Ammoniakemissionen auf einen Stand von etwa 25 000 Tonnen Ammoniak-
Stickstoff pro Jahr vermindert werden müssen (siehe dazu auch BUWAL und BLW 
1996, EKL 2005), damit eine maximale Deposition von reduzierten Stickstoffverbin-
dungen auf die Schweiz von rund 23 000 Tonnen Stickstoff – wiederum unter Berück-
sichtigung der Import-Export-Bilanzen nach EMEP – erreicht werden kann. Zusammen 
mit der Deposition der (v.a. nicht landwirtschaftlichen) oxidierten Stickstoffverbindun-
gen von 11 000 Tonnen Stickstoff resultiert so eine Gesamtstickstoffdeposition auf die 
Schweiz von 34 000 Tonnen pro Jahr. Die Depositionsmodellierung in der räumlichen 
Auflösung von 1 x 1 Kilometer zeigt, dass rund 75 % dieser Gesamtdeposition auf 
62 % der Landesfläche der Schweiz niedergehen, wo sich die inventarisierten schüt-
zenswerten Ökosysteme befinden. Mit den insgesamt 34 000 Tonnen Stickstoff ergibt 
sich so eine durchschnittliche Deposition von 10 Kilogramm Stickstoff pro Hektare 
und Jahr, was etwa dem 50-Perzentilwert der Häufigkeitsverteilung aller Critical Loads 
für Stickstoffeinträge in empfindliche Ökosysteme der Schweiz entspricht (EKL 2005). 
Da die Häufigkeitsverteilung der Critical Loads für Stickstoffeinträge im Bereich von 
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7,5 bis 12,5 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr einen steilen Verlauf zeigt, 
kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Verringerung der Deposition auf 
10 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr ein wesentlicher Teil der empfindlichen 
Ökosysteme vor Eutrophierung geschützt würde (BUWAL und BLW 1996).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die kritischen Flüsse (Emissionen) für 
Stickoxid-Stickstoff und Ammoniak-Stickstoff das Ergebnis einer gesamtschweizeri-
schen Stickstoff-Flussanalyse sind, bei welcher wirkungsorientierte Belastungsgrenzen 
(Immissionsgrenzwerte für Ozon, Critical Loads für Stickstoffeinträge) vorgegeben 
und die wichtige Rolle der Stickoxide als Vorläuferschadstoffe des Ozons, das Zu-
sammenwirken der Stickoxid- und der Ammoniakemissionen bei der Stickstoffdeposi-
tion sowie die Import-Export-Bilanzen für Luftschadstoffe nach EMEP berücksichtigt 
werden. Das Ergebnis dieser Analyse zeigt, dass dank der sehr hohen Emissionsminde-
rung bei den Stickoxiden, die im Hinblick auf die Einhaltung der Ozon-Immissions-
grenzwerte erforderlich ist, eine gewisse Entlastung beim Bedarf nach Ammoniak-
Emissionsminderungen resultiert. Die Ammoniakemissionen müssen deshalb etwas 
weniger als halbiert werden, nämlich von schätzungsweise 44 000 Tonnen Ammoniak-
Stickstoff im Jahre 2000 auf 25 000 Tonnen − dies obwohl die reduzierten Stickstoff-
verbindungen deutlich mehr zur gesamten Deposition beitragen als die oxidierten.  

Bereits im Bericht «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen», der im Auftrag 
des EDI und des EVD erstellt wurde (BUWAL und BLW 1996), im Bericht des Bun-
desrates über die lufthygienischen Massnahmen des Bundes und der Kantone, der 1999 
den Eidgenössischen Räten vorgelegt wurde (BBl 1999), und im Status-Bericht der 
Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene betreffend «Stickstoffhaltige Luftschad-
stoffe in der Schweiz», der im Jahre 2005 dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht wurde 
(EKL 2005), sind die ökologischen Zielsetzungen bei den Ammoniak- und Stickoxid-
emissionen und der sich daraus ergebende Handlungsbedarf bei den stickstoffhaltigen 
Luftschadstoffen vergleichbar beurteilt worden. 

Rechtliche Grundlage 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
stickstoffhaltige Luftschadstoffe.  

Messung der Zielerreichung 

Die Zielerreichung kann mit periodisch durchgeführten Emissionserhebungen (Be-
triebserhebungen, Berechnungen, Modellierungen) verfolgt werden, welche die zeit-
lichen Veränderungen bei den landwirtschaftlichen Produktionstechniken, insbeson-
dere bei der Nutztierhaltung, berücksichtigen. Dazu sind detaillierte Aktivitätsdaten zur 
Landwirtschaft und periodisch nach dem nationalen und internationalen Stand des 
Wissens aktualisierte Emissionsfaktoren für einzelne emissionsrelevante Prozesse bei 
landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich.  
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Stand der Zielerreichung 

Bisherige Abschätzungen der Ammoniakemissionen haben für das Jahr 2000 gesamt-
schweizerische Emissionen von 44 000 Tonnen Ammoniak-Stickstoff ergeben. Zwi-
schen 1995 und 2000 wurde eine deutliche Abnahme und ab 2000 eine weitere leichte 
Abnahme der Emissionen berechnet (SHL 2005). Da die Ergebnisse von Messungen 
der Immissionen von reduzierten Stickstoffverbindungen diese zeitliche Entwicklung 
nicht zeigen und insbesondere auch seit 2000 kein Rückgang bei den gemessenen 
Konzentrationen und Frachten beobachtet werden kann, wurde mit einer Reevaluation 
der Emissionsberechnungsmodelle begonnen, die zurzeit noch nicht abgeschlossen ist 
(BAFU 2006). Aufgrund der Ergebnisse der Immissionsmessungen muss aber davon 
ausgegangen werden, dass die Emissionen seit 2000 nicht abgenommen haben und 
deshalb die Ziellücke unverändert hoch ist. 
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2.3 Dieselruss 

Dieselruss ist ein besonders gesundheitsschädlicher Teil des Feinstaubes.  
 

Einführung 

Feinstaub ist ein Gemisch von kleinsten Staubteilchen, die einen Durchmesser von 
weniger als 10 Mikrometer aufweisen und deshalb auch PM10 (PM = Particulate 
Matter) genannt werden. Die geltenden Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-
Verordnung (LRV) für PM10 werden in der Schweiz häufig und zum Teil massiv 
überschritten. Die sehr feinen Partikel können tief in die feinsten Verästelungen der 
Lunge eindringen und von dort zum Teil in die Lymph- und Blutbahnen gelangen. 
Feinstaub trägt dadurch zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei und führt 
in der Schweiz jährlich zu rund 3700 vorzeitigen Todesfällen. Ein besonders gesund-
heitsschädlicher Teil des Feinstaubes ist Dieselruss, der von Verbrennungsmotoren 
emittiert wird und vor allem aus unverbranntem Kohlenstoff besteht. Die Partikelgrös-
se der primären Feststoffpartikel in der Nähe des Auspuffs beträgt 20 bis 300 Nano-
meter. Dieselruss enthält krebserregende Bestandteile.  

3700 vorzeitige Todesfälle  

durch Dieselruss 
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Beitragende Sektoren 

Dieselruss wird hauptsächlich vom Strassenverkehr, von land- und forstwirtschaft-
lichen Maschinen, von Baumaschinen, von Industriemotoren, von Schiffen und von 
Schienenfahrzeugen emittiert. Die effektiven Beiträge der einzelnen Sektoren können 
rasch ändern, weil sie stark abhängig sind vom jeweiligen Ausrüstungsstand mit Parti-
kelfiltern. Dieser ist bei verschiedenen Sektoren bereits fortgeschritten, weshalb der 
relative Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen tendenziell ansteigt. 
Neue Emissionsdaten werden demnächst publiziert. 

Rolle der Landwirtschaft 

Die Dieselrussemissionen der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen liegen in der 
gleichen Grössenordnung wie diejenigen aller schweren Nutzfahrzeuge (je knapp 20 % 
der Gesamtemissionen). Die meisten der in der Landwirtschaft eingesetzten Maschinen 
(Traktoren, Transporter, Hoflader, Mähdrescher, Feldhäcksler usw.) stossen Diesel-
russpartikel aus.  

Filtersysteme können den Partikelausstoss der Traktoren deutlich reduzieren (Landis et 
al. 2007). Die Reduktion der Partikelmasse mit wirkungsvollen Partikelfiltern beträgt 
mindestens 95 %, das heisst, die Emissionen werden um mindestens einen Faktor 20 
verringert. Ab Werk oder durch den Importeur eingebaute Partikelfilter werden heute 
für neue Traktoren auf dem Markt angeboten. Die Nachrüstung bei älteren Traktoren 
ist technisch möglich. Bisher werden die Traktoren allerdings nicht serienmässig mit 
Partikelfiltern ausgerüstet. Zur Einhaltung der gültigen Abgasvorschriften ist die 
Ausrüstung mit Partikelfiltern bisher nicht erforderlich. 
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2.3.1 Allgemeines Umweltziel  

Reduktion der gesamten Dieselrussemissionen in der Schweiz auf 
100 Tonnen pro Jahr. 

 

Herleitung 

Das Umweltschutzgesetz (USG) und die Luftreinhalte-Verordnung (LRV) bezwecken 
den Schutz von Menschen und Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. 
Im Sinne der Vorsorge sind solche Einwirkungen frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 
USG). Einwirkungen sind unter anderem Luftverunreinigungen, die durch den Bau und 
Betrieb von Anlagen erzeugt werden. Landwirtschaftliche Geräte und Maschinen 
gelten als ortsfeste Anlagen im Sinne des Umweltschutzgesetzes (Art. 7 USG) und der 
Luftreinhalte-Verordnung (Art. 2 LRV). 

Das Umweltschutzgesetz kennt in Artikel 11 ein zweistufiges Schutzkonzept. Auf der 
ersten Stufe sind die Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im 
Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist. Anhang 1 der Luftreinhalte-Verordnung führt die Vor-
sorge bezüglich Dieselruss weiter aus. Danach sind die Emissionen von krebserzeu-
genden Stoffen unabhängig vom Risiko der durch sie verursachten Belastung so weit 
zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist 
(Minimierungsgebot).  

Auf der zweiten Stufe werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht 
oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden 
Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. Die verschärften Massnahmen sind 
vom Bund (insbesondere bei einer landesweit übermässigen Belastungssituation) und 
von den Kantonen (in Form von Massnahmenplänen bei lokal übermässiger Belastung 
aufgrund mehrerer Quellen) unabhängig von der wirtschaftlichen Tragbarkeit anzuord-
nen. Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit kommt dem öffentlichen Interesse 
an der Reduktion der Umwelteinwirkungen verstärktes Gewicht zu.  

Die Immissionsgrenzwerte für Feinstaub werden häufig und weiträumig überschritten. 
Die Dieselrussemissionen tragen als Bestandteil des Feinstaubes zur Überschreitung 
dieser Grenzwerte bei. Dieselruss gilt zudem als krebserzeugender Stoff. Laut Artikel 4 
sowie Anhang 1 (LRV) sind die Emissionen von krebserzeugenden Stoffen unabhängig 
vom Risiko der durch sie verursachten krebserzeugenden Belastung so weit zu begren-
zen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Weil für 
krebserregende Substanzen bisher unschädliche Schwellenkonzentrationen nicht nach-
gewiesen werden konnten, gibt es für Dieselruss keinen eigenen Immissionsgrenzwert. 
Als übermässig im Sinne des Umweltschutzgesetzes gelten demzufolge schon kleinste 
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Konzentrationen. Der Schutzanspruch auf Nichtgefährdung durch anthropogene Ein-
wirkungen von Einzelsubstanzen ist erst dann gewährleistet, wenn ein Risiko kaum 
nachweisbar ist. Bei kanzerogenen Schadstoffen sollte als Schutzziel ein Lebenszeit-
Risiko von höchstens einem Krebsfall pro Million Einwohner gelten (Brunner 2000).  

Aus einer Studie der deutschen Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 
(LAI 2006) ergibt sich eine maximal tolerierbare Konzentration von 0,1 μg/m³ Russ in 
der Atemluft. Laut Statusbericht der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene 
(EKL 2007) dürften zur Einhaltung dieses Risikos aufgrund der Risikofaktoren der 
WHO (WHO 2006) in der Schweiz höchstens 100 bis 200 Tonnen Russ pro Jahr 
emittiert werden. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Dieselruss mindestens 50 % 
der Gesamtrussbelastung ausmacht, dann muss die Belastung von gut 2000 Tonnen 
Dieselruss im Jahre 2005 auf 100 Tonnen pro Jahr verringert werden. 
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Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädli-
che oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 
Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft 
erhalten. 

2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Art. 7 Abs. 7 Definitionen 
7 Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste 

Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anla-
gen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und 
Luftfahrzeuge gleichgestellt. 

Art. 11 Grundsatz  
1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und 

Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle 
begrenzt (Emissionsbegrenzungen).  

2 Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind 
Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begren-
zen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirt-
schaftlich tragbar ist.  

3 Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn 
feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen 
unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelas-
tung schädlich oder lästig werden.  

Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV), 
SR 814.318.142.1 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung soll Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Bo-
den vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen 
schützen. 

2 Sie regelt: 

 a. die vorsorgliche Emissionsbegrenzung bei Anlagen 
nach Artikel 7 des Gesetzes, welche die Luft verunrei-
nigen; 

 a.bis die Abfallverbrennung im Freien;  
 b. die Anforderungen an Brenn- und Treibstoffe; 
 c. die höchstzulässige Belastung der Luft  

(Immissionsgrenzwerte); 
 d. das Vorgehen für den Fall, dass die Immissionen 

übermässig sind. 

Art. 2 Begriffe 
Als stationäre Anlagen gelten: 
 a. Bauten und andere ortsfeste Einrichtungen; 
 c. Geräte und Maschinen; 
2 Als Fahrzeuge gelten Motorfahrzeuge, Luftfahrzeuge, 

Schiffe und Eisenbahnen. 
5 Übermässig sind Immissionen, die einen oder mehrere 

Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 überschreiten. 
Bestehen für einen Schadstoff keine Immissionsgrenz-
werte, so gelten die Immissionen als übermässig, wenn: 

 a. sie Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemein-
schaften oder ihre Lebensräume gefährden; 

 b. aufgrund einer Erhebung feststeht, dass sie einen 
wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohl-
befinden erheblich stören; 

 d. sie die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation oder 
die Gewässer beeinträchtigen. 

2. Kapitel: Emissionen 

Art. 4 Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen durch die 
Behörde 
1 Emissionen, für die diese Verordnung keine Emissions-

begrenzung festlegt oder eine bestimmte Begrenzung als 
nicht anwendbar erklärt, sind von der Behörde vorsorg-
lich so weit zu begrenzen als die technisch und betrieb-
lich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Anhang 1 Ziff 8 Krebserzeugende Stoffe  

82 Emissionsbegrenzung 
1 Die Emissionen von krebserzeugenden Stoffen sind unab-

hängig vom Risiko der durch sie verursachten krebs-
erzeugenden Belastung so weit zu begrenzen, als dies 
technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 
tragbar ist.
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Messung der Zielerreichung 

Gemessen werden die Dieselrussemissionen am Auspuff der Fahrzeuge oder Maschi-
nen in Gramm pro Kilometer oder Gramm pro Kilowattstunde. Mit den jährlich erho-
benen Fahrzeugkilometern, den Betriebsstunden und den motorenspezifischen Emissi-
onsfaktoren lassen sich die Zeitreihen berechnen, welche in den Datenbanken des 
BAFU für den Strassenverkehr (BAFU 2004) und für die Offroad-Maschinen (land- 
und forstwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen, Schifffahrt und Bahnen; BAFU 
2008) festgehalten werden. Die Zielerreichung wird regelmässig anhand der vom 
BAFU berechneten Luftschadstoffemissionen überprüft. 

Stand der Zielerreichung 

Im Jahre 2005 betrugen die gesamten Dieselrussemissionen in der Schweiz rund 2000 
Tonnen. Sie sind gemäss Zielvorgabe noch um einen Faktor 20 zu hoch. 
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2.3.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Die Dieselrussemissionen der Landwirtschaft betragen maximal 20 Tonnen 
pro Jahr. 

 

Herleitung 

Es gelten die gleichen Überlegungen wie beim allgemeinen Umweltziel für den Diesel-
russ. Die Land- und Forstwirtschaft trägt etwa 20 % zu den gesamten Dieselrussemis-
sionen in der Schweiz bei. Daher beträgt das Umweltziel für den Sektor Land- und 
Forstwirtschaft 20 % des allgemeinen Umweltziels. 

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Dieselruss.  

Messung der Zielerreichung 

Die Berechnung der Luftschadstoffemissionen und des Treibstoffverbrauchs des 
Offroad-Sektors erfolgt durch das BAFU. Das BAFU erhebt regelmässig die Emissio-
nen zum Dieselrussausstoss der landwirtschaftlichen Maschinen. Die Berechnungen 
werden mit dem gesetzten Ziel verglichen und geben den Stand der Zielerreichung an. 

Stand der Zielerreichung 

Der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten Dieselrussemissionen betrug im Jahr 
2005 rund 400 Tonnen. Gemäss Zielvorgabe liegen sie noch um einen Faktor 20 zu 
hoch. 
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3   > Wasser 
  

 Von den Wasservorräten der Schweiz ist die Hälfte in den Seen gespeichert, rund ein Fünftel liegt als 
Grundwasser im Untergrund, und lediglich 0,2 % fliessen in den Flüssen und Bächen. Wasser ist für alle 
Organismen unentbehrlich. Der Mensch nutzt Wasser und Gewässer auf vielfältige Weise, beispielsweise  
als Lebensmittel, zur Energiegewinnung und zur Erholung.  

Mehr als uns vielleicht bewusst ist, hängt unser Lebensstandard von der Qualität des Elements Wasser ab.  
Dies gilt insbesondere für das Trinkwasser. Saubere und intakte Gewässer dienen zudem als Lebensraum  
für Pflanzen und Tiere und als Erholungsraum für die Bevölkerung.  

Wasser ist ein verletzliches Gut. Rückstände verschiedener Stoffe, die über die Abwässer sowie über 
Abschwemmungen und Auswaschungen aus dem Siedlungsgebiet und aus Landwirtschaftsflächen 
in die Gewässer gelangen, können problematisch sein. Die Umweltziele in diesem Kapitel betreffen 
Gewässerbelastungen mit Nitrat, Phosphor sowie Pflanzenschutz- und Arzneimitteln. 

3 



3  > Wasser  103
    

     
 

 

 

3.1 Nitrat 

Die mit Abstand bedeutendste Ursache für erhöhte Nitratkonzentrationen in den Gewässern ist der Acker- und Gemüsebau. 

 

Einführung 

Stickstoff ist ein für Pflanzen lebensnotwendiger Nährstoff, der von gewissen Pflanzen 
(Leguminosen) mithilfe von Bakterien im Boden angereichert wird oder durch den 
Eintrag von verrottenden Pflanzenteilen, Gülle, Mist, Kompost oder Mineraldünger in 
den Boden gelangt und dort von Bakterien in Nitrat (NO3¯) umgebaut wird. Nitrat kann 
direkt von den Pflanzen als Stickstoffquelle aufgenommen und verwertet werden. Eine 
intensive Bodenbearbeitung fördert die Bodenaktivität, was zu einer weiteren Minerali-
sierung von Stickstoff zu Nitrat führt.  

Da Nitrat äusserst wasserlöslich ist und selten die gesamte verfügbare Menge im 
Boden von den Pflanzen aufgenommen wird, kann das überschüssige Nitrat mit den 
versickernden Niederschlägen ins Grundwasser ausgewaschen werden und das Trink-
wasser belasten. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Über 80 % des 
Schweizer Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. 

Auswaschung ins Grundwasser 

und in die Oberflächengewässer 
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In Gebieten mit hohen Nitratgehalten ist mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen, dass auch andere Substanzen (z. B. Pflanzenschutzmittel und deren Metabolite) 
in erhöhtem Masse ins Grundwasser und damit indirekt ins Trinkwasser ausgewaschen 
werden (BUWAL und BWG 2004). Nitrat dient daher auch als Indikator für eine 
mögliche Belastung des Grundwassers mit anderen Schadstoffen, welche nur mit 
erheblich grösserem finanziellem und apparativem Aufwand oder gar nicht gemessen 
werden können, wobei umgekehrt aus der Abwesenheit hoher Nitratgehalte nicht 
unbedingt auch auf die Abwesenheit weiterer Schadstoffe wie Pflanzenschutzmittel 
geschlossen werden darf.  

Eine hohe Nitratkonzentration in den Fliessgewässern ist auch ein Indikator für mög-
liche Nitrit- und Ammoniakbelastungen stromaufwärts. Stickstoffverbindungen wie 
Ammonium werden bei ihrem Eintrag in die Oberflächengewässer in Nitrat umgewan-
delt. Vor der Umwandlung in Nitrat können die Verbindungen Nitrit und Ammoniak 
entstehen, die für empfindliche Organismen (z. B. Salmoniden) problematisch sind.  

Nitrat gelangt über den Oberflächenabfluss oder über das Grundwasser auch in die 
Fliessgewässer und Seen und schliesslich ins Meer. Eine unnatürlich hohe Stickstoffzu-
fuhr stellt einen bedeutenden Eingriff in den Stoffhaushalt des Meeres dar. Der Eintrag 
über die Zuflüsse ist heute auf rund das Drei- bis Vierfache der natürlichen Fracht 
angestiegen. Allein der Rhein liefert 25 bis 30 % des Gesamteintrags an Stickstoff in 
die Nordsee. Ein Überschuss an Stickstoff kann bei den entsprechenden Temperatur- 
und Mischungsverhältnissen insbesondere in Küstengebieten zu Massenvermehrungen 
von Algen führen. Die Ausscheidung von Algengiften und der Sauerstoffmangel, der 
beim Abbau der abgestorbenen Algen entsteht, haben verheerende Folgen für Fauna 
und Flora des Meeres. Neuere Modellrechnungen zeigen, dass eine Reduktion der 
Nährstoffeinträge um 50 % den ökologischen Zustand der küstennahen Meeresgebiete 
um 25 bis 30 % verbessern würde (Sieber 2003). Das Problem des Nährstoffüberschus-
ses in den küstennahen Gebieten (Massenvermehrung von Algen, starke Sauerstoff-
zehrung) würde dadurch entschärft. 

Beitragende Sektoren 

Nitratprobleme treten primär in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten und 
in Agglomerationen auf.  

Rolle der Landwirtschaft 

Acker- und Gemüsebau sind mit Abstand die bedeutendste Ursache für erhöhte Nitrat-
konzentrationen. Aus sehr intensiv genutzten Wiesen und Weiden kann ebenfalls Nitrat 
in die Gewässer ausgewaschen werden. Generell weist Grünland aber aufgrund der 
kontinuierlichen Bodenbedeckung ein geringeres Risiko für Nitratauswaschung auf. 
Erhöhte Nitratgehalte im Wasser in landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten sind 
die Folge einer nicht standortgerechten landwirtschaftlichen Bodennutzung sowie ein 
Indiz für erhöhte Konzentrationen problematischer Schadstoffe aus der intensiven 
landwirtschaftlichen Produktion.  

Nitrat als Indikator  

für andere Belastungen 
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3.1.1 Allgemeines Umweltziel  

1.  Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die der Trinkwasser-
nutzung dienen oder dafür vorgesehen sind. 

2.  Reduktion der Stickstoffeinträge in die Gewässer um 50 % gegenüber 
1985. 

 

Herleitung 

Das erste Umweltziel entspricht der numerischen Anforderung nach Anhang 2 der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV). Der Anforderungswert von maximal 25 Milli-
gramm (mg) Nitrat pro Liter ist auch als Interventionswert zu verstehen, bei dessen 
Überschreitung die für den Vollzug des Gewässerschutzes zuständigen Kantone gemäss 
Artikel 47 (GSchV) Massnahmen ergreifen müssen. Nur so kann bei steigenden Nitrat-
gehalten sichergestellt werden, dass die Sanierungsmassnahmen greifen, bevor der 
Trinkwassertoleranzwert der Lebensmittelgesetzgebung von maximal 40 mg Nitrat pro 
Liter überschritten wird. Die Sanierung von Grundwasservorkommen mit zu hoher 
Nitratbelastung ist ein oft langwieriger und finanziell aufwendiger Prozess. Ist einmal der 
Trinkwassertoleranzwert erreicht oder überschritten, kann es trotz umfassender Sanie-
rungsprogramme Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis der Nitratgehalt wieder dauerhaft und 
deutlich unter diese Schwelle gefallen ist. Eine kurzfristige Intervention zur Einhaltung 
des Trinkwassertoleranzwertes ist dann meist nicht erfolgreich. 

In den Oberflächengewässern liegt der Stickstoff in der Regel zu 70 bis 80 % als Nitrat 
vor. Die Stickstofffrachten gelangen früher oder später in die Seen und Meere. Be-
stimmungen zur Lösung der landeseigenen Stickstoffprobleme sind daher auch ein 
Beitrag zur Verringerung der Stickstoffbelastung der Meere und der grenzüberschrei-
tenden Gewässer (Sieber 2003). Entsprechende Verpflichtungen ist die Schweiz im 
Rahmen des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
(OSPAR) und des Übereinkommens zum Schutz des Rheins eingegangen. Dem 
OSPAR-Übereinkommen ist die Schweiz als Oberlieger im Einzugsgebiet der Nordsee 
1994 beigetreten. Das Ziel 2 − die Reduktion der Stickstoffeinträge in die Gewässer 
um 50 % gegenüber 1985 − wurde bereits Ende der 1980er-Jahre, damals noch im 
Rahmen des Paris-Übereinkommens (PARCOM), übernommen. Von Bedeutung ist die 
«PARCOM-Empfehlung 88/2 über die Reduzierung von Nährstoffeinträgen in das 
Vertragsgebiet des Paris-Übereinkommens», die das generelle 50 %-Reduktionsziel für 
Stickstoffeinträge der 2. Internationalen Nordseeschutzkonferenz (PARCOM 1988) 
übernimmt. Dieses PARCOM-Abkommen wurde mit der «Verordnung des UVEK 
über die Genehmigung internationaler Beschlüsse und Empfehlungen» genehmigt.  

Die Strategie der Schweiz wurde in der Schriftenreihen Umwelt 273 «Strategie zur 
Reduktion der Stickstoffemissionen» dargelegt (BUWAL 1996). Die entsprechenden 

Ziel 1 

Ziel 2 
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Zielsetzungen wurden weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene erreicht, 
dies vor allem wegen Einträgen aus der Landwirtschaft (OSPAR Commission 2003, 
Prasuhn und Sieber 2005). Nach dieser Feststellung hat die Kommission zum Schutz 
des Nordostatlantiks (OSPAR-Kommission) in ihre Strategie zusätzlich die Bekämp-
fung der Eutrophierung sowie die Erreichung eines möglichst naturnahen Zustands des 
Nordostatlantiks bis ins Jahr 2010 aufgenommen. Die Zielsetzung zu einer Reduktion 
der Stickstoffeinträge um 50 % ist weiter beizubehalten. Vor allem der Nährstoffeintrag 
aus der Landwirtschaft soll gesenkt werden. Bezüglich Abwasserreinigung wurden 
1998 zusätzliche Anforderungen für die Einleitung in empfindliche Gewässer definiert 
(Anh. 3 Ziff. 3 GSchV).  

 
Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 6 Grundsatz 
1 Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, 

mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzubringen 
oder sie versickern zu lassen. 

2 Es ist auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines 
Gewässers abzulagern oder auszubringen, sofern da-
durch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des 
Wassers entsteht. 

Art. 27 Bodenbewirtschaftung 
1 Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu 

bewirtschaften, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt 
werden, namentlich nicht durch Abschwemmung und 
Auswaschung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln. 
 

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV), 
SR 814.201 

Art. 47 Vorgehen bei verunreinigten Gewässern 
1 Stellt die Behörde fest, dass ein Gewässer die Anforde-

rungen an die Wasserqualität nach Anhang 2 nicht erfüllt 
oder dass die besondere Nutzung des Gewässers nicht 
gewährleistet ist, so: 

 a. ermittelt und bewertet sie die Art und das Ausmass der 
Verunreinigung; 

 b. ermittelt sie die Ursachen der Verunreinigung; 
 c. beurteilt sie die Wirksamkeit der möglichen Mass-

nahmen; 
 d. sorgt sie dafür, dass gestützt auf die entsprechenden 

Vorschriften die erforderlichen Massnahmen getroffen 
werden. 

2 Sind mehrere Quellen an der Verunreinigung beteiligt, 
so sind die bei den Verursachern erforderlichen Mass-
nahmen aufeinander abzustimmen. 

Anhang 2 Anforderungen an die Wasserqualität 

1 Oberirdische Gewässer 
11 Allgemeine Anforderungen 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass:  
 a. sich im Gewässer keine mit blossem Auge sichtbaren 

Kolonien von Bakterien, Pilzen oder Protozoen 
und keine unnatürlichen Wucherungen von Algen oder 
höheren Wasserpflanzen bilden; 

 b. Laichgewässer für Fische erhalten bleiben; 
 d. das Wasser bei Infiltration das Grundwasser nicht 

verunreinigt; 

12 Zusätzliche Anforderungen an Fliessgewässer 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass: 
 b. die Nitrit- und Ammoniak-Konzentrationen die Fort-

pflanzung und Entwicklung empfindlicher Organis-
men, wie Salmoniden, nicht beeinträchtigen. 

5 Die nachfolgenden numerischen Anforderungen gelten 
bei jeder Wasserführung nach weitgehender Durch-
mischung des eingeleiteten Abwassers im Gewässer; 
besondere natürliche Verhältnisse wie Wasserzufluss 
aus Moorgebieten, seltene Hochwasserspitzen oder  
seltene Niederwasserereignisse bleiben vorbehalten. 

Die Anforderung für Nitrat (NO3
– - N) heisst: Für Fliess-

gewässer, die der Trinkwassernutzung dienen: 5,6 mg/l N 
(entspricht 25 mg/l Nitrat) 
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2 Unterirdische Gewässer 
21 Allgemeine Anforderungen 
1 Die Konzentration von Stoffen, für die Ziffer 22 numeri-

sche Anforderungen enthält, darf im Grundwasser nicht 
stetig zunehmen. 

2 Die Qualität des Grundwassers muss so beschaffen sein, 
dass es bei Exfiltration oberirdische Gewässer nicht 
verunreinigt. 

22 Zusätzliche Anforderungen an Grundwasser, das als 
Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass das 

Wasser nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfah-
ren die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung 
einhält. 

2 Es gelten die nachfolgenden numerischen Anforderun-
gen; vorbehalten bleiben besondere natürliche Verhält-
nisse. Für Stoffe, die von belasteten Standorten stammen, 
gelten diese Anforderungen nicht im Abstrombereich, in 
dem der grösste Teil dieser Stoffe abgebaut oder zurück-
gehalten wird. 

Die Anforderung für Nitrat (NO3
– - N) heisst: Für Grund-

wasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vor-
gesehen ist: 5,6 mg/l N (entspricht 25 mg/l Nitrat) 

Anhang 3.1 Einleitung von kommunalem Abwasser  
in Gewässer 

3 Zusätzliche Anforderungen für die Einleitung  
in empfindliche Gewässer:  
Die Anforderung für Gesamtstickstoff heisst: 
Anlagen, bei denen keine Abflusskonzentration und kein 
Reinigungseffekt für Gesamtstickstoff festgelegt ist, müssen 
so betrieben werden, dass bei der Abwasserreinigung und 
der Schlammbehandlung möglichst viel Stickstoff eliminiert 
wird. Bauliche Anpassungen sind so weit vorzunehmen, als 
dies mit geringem Aufwand möglich ist; dies gilt insbeson-
dere für Anlagen, die bereits eine Nitrifikation durchführen. 
Die Kantone im Einzugsgebiet des Rheins legen bis am 
28. Februar 2002 in einer Planung fest, wie ab dem Jahre 
2005 aus Abwasserreinigungsanlagen 2600 Tonnen Stick-
stoff weniger eingeleitet werden als 1995. Anlagen, die in 
dieser Planung zur Stickstoff-Elimination vorgesehen sind, 
müssen die Stickstoff-Elimination spätestens ab dem Jahre 
2005 durchführen. 

PARCOM recommendation 88/2 of 17 June 1988 on the re-
duction in inputs of nutrients to the Paris convention area 

The Paris-Commission agrees to recommend that contract-
ing parties: 
– take effective national steps in order to reduce nutrient 

inputs into areas where these inputs are likely, directly or 
indirectly, to cause pollution; 

– aim to achieve a substantial reduction (of the order of 
50 %) in inputs of phosphorus and nitrogen into these 
areas between 1985 and 1995, or earlier if possible; 

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt  
des Nordostatlantiks (OSPAR-Übereinkommen)  
Abgeschlossen in Paris am 22. September 1992,  
in Kraft getreten für die Schweiz am 25. März 1998 

Art. 2 Allgemeine Verpflichtungen 
1. a) Die Vertragsparteien treffen in Übereinstimmung mit 

dem Übereinkommen alle nur möglichen Massnahmen, 
um Verschmutzungen zu verhüten und zu beseitigen, 
und unternehmen alle notwendigen Schritte zum Schutz 
des Meeresgebiets vor den nachteiligen Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten, um die menschliche Ge-
sundheit zu schützen, die Meeresökosysteme zu erhal-
ten und, soweit durchführbar, beeinträchtigte Meeres-
zonen wiederherzustellen, 

 b) Zu diesem Zweck beschliessen die Vertragsparteien 
einzeln und gemeinsam Programme und Massnahmen 
und stimmen ihre diesbezügliche Politik und ihre dies-
bezüglichen Strategien aufeinander ab. 

2. Die Vertragsparteien wenden folgende Grundsätze an: 
 a) das Vorsorgeprinzip, nach dem Verhütungsmassnah-

men getroffen werden, wenn triftige Gründe zur Be-
sorgnis vorliegen, dass unmittelbar oder mittelbar der 
Meeresumwelt zugeführte Stoffe oder Energie zu einer 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit, einer Schä-
digung der lebenden Ressourcen und der Meeresöko-
systeme, einer Beeinträchtigung der Annehmlichkeiten 
der Umwelt oder einer Behinderung der sonstigen 
rechtmässigen Nutzungen des Meeres führen können, 
selbst wenn es keinen schlüssigen Beweis für einen  
ursächlichen Zusammenhang zwischen den Einträgen 
und ihren Auswirkungen gibt; 

 b) das Verursacherprinzip, nach dem die Kosten der 
Massnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Verrin-
gerung der Verschmutzung vom Verursacher zu tragen 
sind. 
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3. a) Bei der Durchführung des Übereinkommens beschlies-
sen die Vertragsparteien Programme und Massnah-
men, die gegebenenfalls Fristen für ihren Abschluss 
vorsehen und die Anwendung der neuesten technischen 
Entwicklungen und Methoden zur Verhütung und voll-
ständigen Beseitigung der Verschmutzung in vollem 
Mass berücksichtigen. 

Übereinkommen zum Schutz des Rheins 
Abgeschlossen in Bern am 12. April 1999,  
in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Januar 2003 

Art. 3 Zielsetzungen 
Die Vertragsparteien setzen sich mit diesem Übereinkom-
men folgende Ziele: 
1. nachhaltige Entwicklung des Ökosystems Rhein, insbe-

sondere durch 
 a) Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualität des 

Rheins und damit auch der Schwebstoffe, der Sedimen-
te sowie des Grundwassers, indem insbesondere 

 –  Verunreinigungen durch Schad- und Nährstoffe aus 
Punktquellen (z. B. aus Industrie und Kommunen), aus 
diffusen Quellen (z. B. aus Landwirtschaft und Ver-
kehr), auch über das Grundwasser, und aus der Schiff-
fahrt so weit wie möglich vermieden, vermindert oder 
beseitigt werden; 

 –  die Sicherheit von Anlagen gewährleistet und verbes-
sert sowie Stör- und Unfälle verhütet werden; 

 b) Schutz der Populationen von Organismen und der 
Artenvielfalt sowie Reduzierung der Schadstoffbelas-
tung in Organismen; 

2. Sicherung der Nutzung von Rheinwasser zur Trinkwas-
sergewinnung; 

Verordnung des UVEK vom 10. Januar 2000 über die  
Genehmigung internationaler Beschlüsse und Empfehlun-
gen, SR 814.201.81 

Art. 1 Genehmigung 
Die in Anhang 1 aufgeführten internationalen Beschlüsse 
und die in Anhang 2 aufgeführten internationalen Empfeh-
lungen werden genehmigt. 

Art. 2 Wirkung der Genehmigung 
1 Die genehmigten Beschlüsse sind für die ganze Schweiz 

verbindlich. 
2 Die genehmigten Empfehlungen sind nicht verbindlich. 

Den zuständigen Behörden wird empfohlen, sie beim 
Vollzug von Umweltschutzvorschriften zu berücksichti-
gen. 

Internationale Empfehlungen 
PARCOM-Empfehlung 88/2 über die Reduzierung von 
Nährstoffeinträgen in das Vertragsgebiet des Paris-
Übereinkommens. 

 

Messung der Zielerreichung 

Die Messungen der Nitratgehalte im Grundwasser werden durch den Bund im Rahmen 
des Nationalen Netzes zur Beobachtung der Grundwasserqualität (NAQUA) und durch 
die Kantone im Rahmen von kantonalen Messnetzen durchgeführt.  

Die Messungen in den Oberflächengewässern erfolgen durch den Bund im Rahmen der 
Nationalen Daueruntersuchung der schweizerischen Fliessgewässer (NADUF) und 
durch die Kantone im Rahmen von kantonalen Messnetzen. Die kantonalen Daten wer-
den vom BAFU in der Datenbank Gewässerzustand (DBGZ) gesammelt und ausgewer-
tet. Im Rahmen des Netzwerks Umweltbeobachtung Schweiz (NUS) ist vorgesehen, 
die Nitratmessungen in den Oberflächengewässern für ausgewählte Messstationen mit 
mindestens zwölf Stichproben pro Jahr als verbindlich zu erklären. Das BAFU wird die 
Daten periodisch auswerten.  

Ziel 1 
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Aus den Stickstoffkonzentrationen und Abflussmengen lassen sich jährliche Stickstoff-
frachten berechnen. Da diese starken Witterungsschwankungen unterliegen, müssen 
Mittelwerte über längere Perioden oder abflussbereinigte Jahresfrachten verwendet 
werden, um mögliche Trends nachweisen zu können.  

Die Stickstoffeinträge in die Gewässer können mithilfe von Modellen berechnet oder 
abgeschätzt werden. Mit dem Modell MODIFFUS (Prasuhn 2003, Prasuhn und Sieber 
2005) konnten die diffusen Stickstoffeinträge in den Rhein unterhalb der grossen Seen 
für die Jahre 1985, 1996 und 2001 abgeschätzt und mit Daten aus Kläranlagen und 
Regenwasserentlastungen ergänzt sowie mit Frachten der NADUF-Messstation Weil 
am Rhein verglichen werden. Die Berechnungen werden von der Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART im Auftrag des BAFU im Rahmen der Bericht-
erstattung für OSPAR periodisch weitergeführt. 

Stand der Zielerreichung 

Im Jahr 2006 erfüllten rund 75 % der untersuchten Grundwasser-Messstellen die 
Anforderungen der Gewässerschutzverordnung an den Nitratgehalt im Grundwasser 
(Abb. 12). Etwas mehr als 19 % der Standorte wiesen Werte zwischen 25 (Anfor-
derungswert der Gewässerschutzverordnung) und 40 mg Nitrat pro Liter auf (Trink-
wassertoleranzwert der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung); 5,5 % überschritten den 
Trinkwassertoleranzwert (BAFU 2008).  

Nitratmessungen in Fliessgewässern des Kantons Zürich zeigen, dass 26 % aller Proben 
in den Untersuchungsjahren 2004/05 die Zielvorgabe für Nitrat nicht erfüllt haben. 
Dieser Wert ist das Resultat der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in Kombina-
tion mit einem relativ hohen Anteil an Stickstoff im Abwasser (AWEL 2006). Die 
Abbildung 13 veranschaulicht die Situation in der Schweiz. 

Die Berechnungen mit dem Modell MODIFFUS für das Rheineinzugsgebiet der 
Schweiz unterhalb der Seen für die Jahre 1985 und 2001 zeigen, dass die gesamten 
Stickstoffeinträge um 23 % zurückgegangen sind (1985: 53 000 Tonnen). Die Reduk-
tion bei den Punktquellen (v.a. Siedlungsabwässer) betrug dabei 32 %, die im Bereich 
diffuser Quellen (v.a. Landwirtschaft) 18 % (Prasuhn und Sieber 2005). Die OSPAR-
Ziele wurden damit aber nicht erreicht.  

Ziel 2 

Ziel 1 

Ziel 2 
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Abb. 12 > Nitratkonzentration in Grundwasser-Messstellen im Jahr 2006 

< 10 mg/l

10 mg/l bis 25 mg/l

25 mg/l bis 40 mg/l

> 40 mg/l

0 %

0 – 5 %

5 – 20 %

< 40 %

20 – 40 %

Maximalwert

Mittelwert

Nicht beprobt

Ackeranteil

 
Quelle NAQUA  
 
Abb. 13 > Maximale Nitratkonzentration in Oberflächengewässern (2004–2006) 

< 10 mg/l

10 mg/l bis 25 mg/l

25 mg/l bis 40 mg/l

> 40 mg/l

0 %

0 – 5 %

5 – 20 %

< 40 %

20 – 40 %

Ackeranteil

 
Quelle: DBGZ 2008 (Datenbank Gewässerzustand mit Daten von kantonalen Messstellen und NADUF)  
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3.1.2 Umweltziel Landwirtschaft  

1.  Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die der Trinkwasser-
nutzung dienen oder dafür vorgesehen sind und deren Zuströmbereich 
hauptsächlich von der Landwirtschaft genutzt wird. 

2.  Reduktion der landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer um 50 % gegenüber 1985. 

 

Herleitung 

Es gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel.  

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Nitrat.  

Messung der Zielerreichung 

Es gelten die gleichen Messgrössen wie beim allgemeinen Umweltziel, wobei die 
landwirtschaftsspezifische Messung der Zielerreichung durch eine gezielte Auswertung 
von Messstellen erfolgt, die landwirtschaftlich dominiert sind.  

Stand der Zielerreichung 

In den von intensiver Landwirtschaft (v.a. Ackerbau) dominierten Einzugsgebieten 
wird die Anforderung der Gewässerschutzverordnung (GSchV) an den Nitratgehalt im 
Grundwasser häufig nicht eingehalten (Abb. 14). Nach einem deutlichen Rückgang der 
Nitratgehalte im Grundwasser Ende des 20. Jahrhunderts sind die Nitratkonzentratio-
nen seit 2003 im Durchschnitt wieder deutlich angestiegen. Von diesem Anstieg sind in 
erster Linie Grundwasservorkommen betroffen, deren Einzugsgebiet hauptsächlich 
landwirtschaftlich genutzt wird. Bei 61 % der im Jahr 2006 untersuchten Grundwasser-
Messstellen mit der Hauptbodennutzung Ackerbau lag der maximale Nitratgehalt über 
der Anforderung der Gewässerschutzverordnung von 25 mg/l, ebenso wie bei 22 % der 
untersuchten Grundwasser-Messstellen mit der Hauptbodennutzung Gras- und Vieh-
wirtschaft (BAFU 2008). 

Bei den Fliessgewässern kann mit den heute zur Verfügung stehenden Daten nicht an 
jeder Messstelle eine statistisch gesicherte Aussage getroffen werden, da die Nitrat-
konzentration an einigen Stellen aus Einträgen aus der Landwirtschaft und aus der 
Siedlungsentwässerung resultiert. Die Abbildung 14 kann die Situation für die vom 
Ackerbau dominierten Flächen aber darstellen. 

Ziel 1 
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Abb. 14 > In Ackerbaugebieten sind die Nitratwerte in Oberflächengewässern oft sehr hoch 

Messstellen in Fliessgewässern, deren Einzugsgebiet über 40 % offene Ackerfläche aufweisen.  
Erhöhte Nitratgehalte in Fliessgewässern aufgrund von sehr intensiv genutzten Wiesen und Weiden  
sind in dieser Grafik nicht berücksichtigt, beeinflussen aber die Erreichung des Umweltziels ebenfalls. 

< 10 mg/l
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Maximale Nitratkonzentration
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5 – 20 %

< 40 %
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Quelle: DBGZ 2008 (Datenbank Gewässerzustand mit Daten von kantonalen Messstellen und NADUF)  
 

Prasuhn und Mohni (2003) berechneten die Stickstoffeinträge in Grundwasser und 
Oberflächengewässer aus diffusen Quellen für 38 hydrologische Einzugsgebiete im 
Kanton Bern für das Jahr 2000 mit dem Stoffflussmodell MODIFFUS und verglichen 
die Ergebnisse mit einer früheren Berechnung von Prasuhn und Braun (1994) für das 
Jahr 1990. Sie schlossen auf eine Reduktion der diffusen Stickstoffverluste für den 
Kanton Bern in der Grössenordnung von 5 %. Dabei bewirkten die Ökomassnahmen 
insgesamt eine Reduktion der Nitratauswaschung unter Ackerland in der Grössenord-
nung von 10 %. Diese Schätzung wurde mittlerweile durch neue Berechnungen weit-
gehend bestätigt.  

Die Stickstoffbelastung im gesamten Rheineinzugsgebiet der Schweiz unterhalb der 
Seen aus diffusen anthropogenen Einträgen (= überwiegend Landwirtschaft) ist zwi-
schen 1985 und 2001 um 18 % gesunken (Prasuhn und Sieber 2005). Es bleibt dem-
nach eine erhebliche Ziellücke. 

Ziel 2 
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3.2 Phosphor 

Ein hoher Phosphoreintrag in stehende Gewässer führt zu einer höheren Produktion pflanzlicher Biomasse.  
 

Einführung 

Phosphor zählt neben Stickstoff und Kalium zu den Hauptnährstoffen der Pflanzen. In 
Gewässern, insbesondere in Seen und Teichen, ist er der limitierende Faktor für das 
Wachstum von Algen und Cyanobakterien. Während in Bächen und Flüssen meist 
keine ökologischen Probleme durch einen erhöhten Phosphoreintrag entstehen, kommt 
es in Seen, Teichen und im Meer zu einer höheren Produktion pflanzlicher Biomasse 
und dadurch zu einer Eutrophierung. Der Abbau der abgestorbenen und sedimentieren-
den Biomasse entzieht dem Wasser Sauerstoff. Die danach von anaeroben Bakterien 
verursachten Zersetzungsprozesse können giftige Stoffe wie Schwefelwasserstoff, 
Ammoniak und Methan bilden. Das Gewässer beginnt «umzukippen» (Fischsterben, 
Geruchsbelästigung). Weitere negative Folgen einer Eutrophierung sind die Abnahme 
der Biodiversität, Kosten bei der Trinkwasseraufbereitung und eine eingeschränkte 
Nutzung der Seen für Freizeitaktivitäten und den Tourismus.  

Eutrophierung  

von stehenden Gewässern 
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Beitragende Sektoren 

Der Eintrag von Phosphor in die Gewässer erfolgt über zwei Pfade: zum einen über 
punktuelle Quellen (z. B. kommunale und industrielle Kläranlagen, Regenwasserentlas-
tungen), zum anderen über diffuse Quellen (z. B. Landwirtschaft, Wald, Atmosphäre). 
Vor etwa 30 Jahren gelangte Phosphor hauptsächlich aufgrund fehlender oder ungenü-
gender Kläranlagen in die Gewässer. Der Ausbau der Kläranlagen und das Phosphat-
verbot für Textilwaschmittel von 1986 haben zu einem wesentlichen Rückgang der 
Phosphorgehalte in Fliessgewässern geführt. Als Folge davon ist auch die Phosphor-
belastung in vielen schweizerischen Seen zurückgegangen. 

Beim Genfersee und beim Greifensee liefert die Siedlungsentwässerung allerdings 
nach wie vor den grössten Anteil des bioverfügbaren Phosphors. Vor allem das Ein-
zugsgebiet des Greifensees ist dicht besiedelt, und obwohl die Abwasserreinigung dem 
Stand der Technik entspricht, gelangt viel Phosphor aus der Siedlungsentwässerung in 
den See. Für den hohen Phosphorgehalt im Luganersee sind dagegen langjährige 
Defizite bei der Abwasserreinigung im italienischen Einzugsgebiet massgebend. 

Rolle der Landwirtschaft 

Für die zum Teil immer noch hohen Phosphorgehalte der Seen im schweizerischen 
Mittelland ist heute vor allem die Landwirtschaft verantwortlich. Ein Eintrag von nur 
wenigen Prozenten des in der Landwirtschaft eingesetzten Phosphors reicht aus, um die 
Gewässer zu belasten. Besonders Seen mit landwirtschaftlich intensiv genutzten Ein-
zugsgebieten weisen hohe Phosphorgehalte auf. Problematisch sind beispielsweise die 
Einzugsgebiete von Baldegger-, Hallwiler-, Sempacher- und Zugersee.  

Siedlungsentwässerung  

und Landwirtschaft 
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3.2.1 Allgemeines Umweltziel  

Der Sauerstoffgehalt im Seewasser darf zu keiner Zeit und in keiner 
Seetiefe weniger als 4 mg Sauerstoff pro Liter betragen. Er muss zudem 
ausreichen, damit wenig empfindliche Tiere den Seegrund ganzjährig und 
in einer möglichst natürlichen Dichte besiedeln können. Besondere 
natürliche Verhältnisse bleiben vorbehalten. 

 

Herleitung 

Das allgemeine Umweltziel leitet sich direkt aus dem Anhang 2 der Gewässerschutz-
verordnung (GSchV) ab. Der numerische Anforderungswert in der Gewässerschutzver-
ordnung bezieht sich nicht auf Phosphor, sondern auf den für die Organismen zentralen 
Sauerstoff. Da Sauerstoffmangelzustände vorab in stehenden Gewässern ein Problem 
sind, gilt der Anforderungswert nur für Seen. Anhang 2 Ziffer 13 GSchV verlangt zu-
dem eine höchstens mittlere Produktion von Biomasse. Laut Anhang 1 GSchV dürfen 
keine Stoffe eingetragen werden, die eine unnatürlich hohe Produktion von Biomasse 
verursachen. Artikel 6 und 27 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) untermauern diese 
Anforderung. 

Die Biomasseproduktion ist abhängig vom Licht und kann nur nahe der Oberfläche 
stattfinden. Während der Periode der Stratifikation im Sommer und Anfang Herbst 
schwimmt das wärmere Oberflächenwasser auf dem kühleren und dichteren Tiefen-
wasser. Der Wasseraustausch zwischen den beiden Wasserkörpern ist während dieser 
Zeit stark eingeschränkt. Mit der Sedimentation der abgestorbenen Biomasse wird 
Phosphor im Wasserkörper von oben nach unten transportiert. Bei nährstoffarmen Seen 
führt dies zu Phosphormangel im Oberflächenwasser, und die Biomasseproduktion 
geht zurück. Der biologische Abbau sedimentierender Biomasse verbraucht Sauerstoff. 
Bei nährstoffreichen Seen mit hoher Startkonzentration an Phosphor im Frühjahr tritt 
die Limitierung der Biomasseproduktion nicht auf; Sauerstoffmangel verbunden mit 
giftigen Stoffen wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff im Tiefenwasser und Abster-
ben von Fischeiern über dem Grund sind die Folgen. Wenn die Seen im Herbst oder 
Frühjahr zirkulieren, gelangt der Phosphor aus der Tiefe wieder in oberflächennahe 
Bereiche.  

Die Nährstoffdynamik in Seen wird aber nicht nur von dieser Zirkulation beeinflusst. 
Weitere Faktoren sind Beschattung, Temperaturverlauf, Windexposition, Dauer der 
Stratifikation, mittlere und maximale Tiefe, durchschnittliche Aufenthaltszeit des 
Wassers und Einschichttiefe der Zuflüsse. Jeder See reagiert somit individuell auf 
erhöhte Phosphoreinträge. Die Anforderung an den Nährstoffgehalt für eine höchstens 
mittlere Produktion kann deshalb nicht mit einem einzigen Wert, der für alle Seen 
gleichermassen gilt, festgelegt werden. Wenn der mittlere Gehalt bzw. der Konzentra-
tionswert der Frühjahrszirkulation während mehrerer Jahre unter 20 mg Gesamtphos-
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phor pro Kubikmeter (20 µg P pro Liter) liegt, ist diese Anforderung für viele Seen 
erfüllt.  

Das Umweltziel weist darauf hin, dass besondere natürliche Verhältnisse vorbehalten 
bleiben (gemäss Anhang 2 GschV). Diese sind bei relativ flachen Seen zu finden, 
welche häufig zirkulieren. Dadurch sind sie auch im Sommer nur kurzfristig stratifi-
ziert und weisen selbst bei moderaten Phosphorkonzentrationen eine hohe Produktion 
auf. Besondere natürliche Verhältnisse können bei Seen mit geogenem Methaneintrag 
geltend gemacht werden, der die Sauerstoffzehrung erhöht.  

 

Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 6 Grundsatz 
1 Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, 

mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzubringen 
oder sie versickern zu lassen. 

2 Es ist auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines 
Gewässers abzulagern oder auszubringen, sofern da-
durch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des 
Wassers entsteht. 

Art. 27 Bodenbewirtschaftung 
1 Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu 

bewirtschaften, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt 
werden, namentlich nicht durch Abschwemmung und 
Auswaschung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln. 

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV), 
SR 814.201 

Anhang 1 Ökologische Ziele für Gewässer 
1 Oberirdische Gewässer 
3 Die Wasserqualität soll so beschaffen sein, dass: 
 c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und 

die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen 
können: 

  - keine unnatürlich hohe Produktion von Biomasse 
verursachen; 

Anhang 2 Anforderungen an die Wasserqualität 

1 Oberirdische Gewässer 
13 Zusätzliche Anforderungen an stehende Gewässer 
2 Der Nährstoffgehalt darf höchstens eine mittlere Pro-

duktion von Biomasse zulassen; besondere natürliche 
Verhältnisse bleiben vorbehalten. 

3 Für Seen gilt ausserdem: 
 b. Der Sauerstoffgehalt des Wassers darf zu keiner Zeit 

und in keiner Seetiefe weniger als 4 mg/l O2 betragen; 
er muss zudem ausreichen, damit wenig empfindliche 
Tiere wie Würmer den Seegrund ganzjährig und in 
einer möglichst natürlichen Dichte besiedeln können. 
Besondere natürliche Verhältnisse bleiben 
vorbehalten.  

 



  Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen BAFU 2008   118
    

    

 
 

 

 

Messung der Zielerreichung 

Internationale Kommissionen (CIPEL, IGKB, CIPAIS), kantonale Fachstellen, die Eid-
genössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 
(Eawag) und die Wasserversorgung Zürich (WVZ) messen den Sauerstoffgehalt der 
Seen. Es werden mit Ausnahme der Engadiner Seen alle natürlichen Seen mit mehr als 
drei Quadratkilometern Wasserfläche beprobt.  

Der Sauerstoffgehalt ist nicht konstant, er variiert mit dem Jahresverlauf und mit der 
Tiefe (Abb. 15). Als einzelne Messgrösse, die charakteristisch für einen bestimmten 
See ist, ist er somit nicht darstellbar. Zur Zielkontrolle werden Zeitreihen wenige Meter 
über den Sedimenten, Tiefenprofile zu verschiedenen Zeiten oder zweidimensionale 
Karten als Funktion der Zeit und der Tiefe (Isoplethen) bereitgestellt (AfU Zug 2004, 
Gammeter et al. 1997). Für die grösseren Seen der Schweiz ist eine Darstellung der 
schlechtesten Situation über mehrere Jahre möglich (HADES 2004). 

Schwach belastete Seen werden seltener beprobt als solche, die stärker belastet sind. 
Seen, deren Sauerstoffgehalt mit bestimmten Massnahmen verbessert wird (Belüftung, 
Zirkulationshilfe, Tiefenwasserableitung), können das Sauerstoffziel messtechnisch er-
reichen, obwohl sie mit Nährstoffen stark belastet sind (z. B. Sempacher-, Baldegger-, 
Hallwiler- und zukünftig auch der Greifensee); sie entsprechen der Anforderung der 
Gewässerschutzverordnung «mittlere Produktion von Biomasse» somit noch nicht 
(uwe 2005).  

Abb. 15 > Sauerstoffgehalt im Pfäffikersee als Funktion von Zeit und Tiefe 

Die Abbildung zeigt, dass zur Beurteilung des Zustands komplexe Rechenprogramme und gute Datenreihen benötigt werden. 
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Stand der Zielerreichung 

Die bisher beobachteten Verbesserungen beim Phosphor- und beim Sauerstoffgehalt in 
den Seen sind primär auf Massnahmen bei der Siedlungsentwässerung und der Abwas-
serbehandlung zurückzuführen (Herzog und Richner 2005). Abbildung 16 veranschau-
licht den Stand der Zielerreichung bei den bekannteren Schweizer Seen. Zurzeit wird 
das Umweltziel in mehreren Seen mehr oder weniger verfehlt. Erreicht wird es im 
Bodensee (Obersee), Langensee, Brienzersee, Thunersee, Neuenburgersee und Walen-
see. Problematisch sind bei den grossen Seen der Zugersee und der Luganersee.  
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Abb. 16 > Sauerstoffverhältnisse in grösseren Seen am Ende der sommerlichen Stagnationsphase 

Problematische Sauerstoffkonzentrationen (<4 mg/l O2) bei mittleren und grösseren Seen.  
Seeinterne Massnahmen führen zu einer Verbesserung, auch wenn die Nährstoffbelastung noch immer zu gross ist. 
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3.2.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Der Gesamtphosphorgehalt in Seen, deren Phosphoreintrag hauptsächlich 
aus der Landwirtschaft stammt, beträgt weniger als 20 µg Phosphor pro 
Liter. Besondere natürliche Verhältnisse bleiben vorbehalten. 

 

Herleitung 

Der Zusammenhang zwischen Sauerstoff, Biomasse und Phosphor wurde in der Herlei-
tung zum allgemeinen Umweltziel erläutert. Das Umweltziel Landwirtschaft leitet sich 
ab aus dem «Konzept zur Verminderung der Phosphorbelastung von oberirdischen 
Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung», in welchem das Bundesamt 
für Landwirtschaft und das Bundesamt für Umwelt 1998 ein Sachziel festgelegt haben 
für die Sanierung der Einzugsgebiete belasteter Seen, bei denen der Hauptteil der 
Phosphorfracht aus der Landwirtschaft stammt (BLW und BUWAL 1998). Mit geziel-
ten Massnahmen sollen die Verluste im Zuströmbereich von oberirdischen Gewässern 
in einem ersten Schritt so weit reduziert werden, dass die Phosphorgehalte in stehenden 
oberirdischen Gewässern Mikrogramm (µg) Gesamtphosphor pro Liter (l) durchmisch-
tes Freiwasser nicht mehr überschreiten. Längerfristig soll der Gesamtphosphorgehalt 
in den stehenden oberirdischen Gewässern unter 20 µg/l durchmischtes Freiwasser 
gehalten werden. 

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Phosphor.  

Messung der Zielerreichung 

Der Phosphorgehalt in den wichtigsten Seen wird von internationalen Kommissionen 
(CIPEL, IGKB, CIPAIS), kantonalen Fachstellen, der Eawag und der WVZ gemessen. 
Für die Beurteilung sind der aufgrund von jährlich mindestens zwölf Tiefenprofilen 
erhobene Jahresmittelwert oder die Werte der Frühjahrszirkulation massgebend.  

Stand der Zielerreichung 

Zwischen 1990 und 2005 ist die Phosphorbelastung der Oberflächengewässer aus 
landwirtschaftlichen Quellen um 10 bis 30 % zurückgegangen. In Regionen mit hoher 
Nutztierdichte sind die Böden aber stark mit Phosphor angereichert. Kommt es auf 
diesen Flächen zu Auswaschung, Abschwemmung oder Bodenabtrag, führt dies zu 
hohen P-Einträgen in die Oberflächengewässer. In Gebieten mit intensiver Viehmast 
oder mit vielen offenen Ackerflächen sind einzelne Seen deshalb noch immer zu stark 
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mit Phosphor belastet (Abb. 17). Betroffen sind Baldegger-, Hallwiler-, Murten- und 
Zugersee, aber auch viele kleinere Seen. 

Der Eintrag von Phosphor aus landwirtschaftlich genutzten Flächen hängt unter ande-
rem vom Vorrat im Oberboden ab. Dieser hat seit rund 50 Jahren zugenommen. Allein 
zwischen 1990 und 2000 haben die aufsummierten landesweiten jährlichen Phosphor-
überschüsse von 20 000 auf 140 000 Tonnen zugenommen. Massnahmen in der Land-
wirtschaft reduzierten die jährlichen P-Überschüsse von rund 20 000 Tonnen (1992) 
auf 5000 bis 7000 Tonnen (2001–2005). Eine Abnahme des Bodenvorrats wurde nur in 
den Einzugsgebieten beobachtet, in denen die Düngung auf unter 100 % des Pflanzen-
bedarfs reduziert wurde. Die Reduktion der Bodenvorräte ist allerdings ein langsamer 
Prozess und dauert Jahrzehnte. 

Abb. 17 > Gesamter Phosphor in Schweizer Seen 

0

300

400

600

500

200

100

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007

Ph
os

ph
or

ge
ha

lt 
in

 µ
g/

l

Langensee

Genfersee

Bodensee

Zugersee

Vierwaldstättersee

Zürichsee

Sempachersee

Baldeggersee

Hallwilersee

Pfäffikersee

 

Quelle: BAFU  
 

Literatur

AfU Zug (Amt für Umweltschutz des Kantons Zug) 2004: Untersuchung der 
Fliessgewässer und Seen im Kanton Zug und im Einzugsgebiet des 
Zugersees. Zusammenstellung der Untersuchungen bis ins Jahr 2000. 

BLW (Bundesamt für Landwirtschaft), BAFU (Bundesamt für Umwelt) 
1998: Konzept zur Verminderung der Phosphorbelastung von 
oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. 
Bern. 

Gammeter S., Forster R., Zimmermann U. 1997: Limnologische 
Untersuchung des Zürichsees 1972–1996. Wasserversorgung Zürich. 

HADES (Hydrologischer Atlas der Schweiz) 2004: Tafel 7.6; Veränderungen 
ausgewählter chemischer Parameter in Fliessgewässern und Seen 1976–
2000, Abbildung: Sauerstoffverhältnisse in grösseren Seen am Ende der 
sommerlichen Stagnationsphase. 

Herzog F., Richner W. (Red.) 2005: Evaluation der Ökomassnahmen − 
Bereich Stickstoff und Phosphor. Schriftenreihe der FAL 57. Forschungs-
anstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (Hrsg.), Zürich:132 S. 

uwe (Umwelt und Energie, Kanton Luzern) 2005: Publikationen über den 
Sempachersee und seine Zuflüsse im Jahr 2005. 

Grosser Phosphorvorrat  

in den Landwirtschaftsböden 



3  > Wasser  123
    

     
 

 

 

3.3 Pflanzenschutzmittel 

Pflanzenschutzmittel kommen vor allem in der Landwirtschaft zum Einsatz.  
 

Einführung 

Pflanzenschutzmittel (PSM) sind chemische oder biologische Wirkstoffe und Zuberei-
tungen, die unter anderem dazu bestimmt sind, Pflanzen vor Schadorganismen zu 
schützen, das Wachstum von Pflanzen zu regulieren oder unerwünschte Pflanzen zu 
beseitigen. Sie sind biologisch aktive Stoffe, die neben den erzielten Schutzwirkungen 
auch Nebenwirkungen auf die Kulturpflanzen selbst, auf Nichtzielorganismen und auf 
die Umwelt haben können. Durch Auswaschung, Abdrift und Abschwemmung sowie 
durch unsachgemässe Handhabung können sie in unter- und oberirdische Gewässer, in 
die Luft und in den Boden gelangen.  

Als generelles Ziel, das es anzustreben gilt, formuliert die Gewässerschutzverordnung 
in Anhang 1, dass keine künstlichen langlebigen Stoffe im Wasser vorhanden sein 
sollen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkstoff�
http://de.wikipedia.org/wiki/Zubereitung�
http://de.wikipedia.org/wiki/Zubereitung�
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Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel werden umfassende 
ökotoxikologische Gutachten durchgeführt und falls nötig Anwendungseinschränkun-
gen erlassen, um zu verhindern, dass ökotoxikologisch relevante Konzentrationen von 
Pflanzenschutzmitteln in den Gewässern auftreten.  

PSM werden aber trotzdem immer wieder in den Oberflächengewässern, im Grund-
wasser und sogar im Trinkwasser nachgewiesen, und zwar auch in Konzentrationen, 
welche die numerischen Anforderungen der Gewässerschutzverordnung bzw. den 
Trinkwassertoleranzwert der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung von 0,1 µg/l über-
schreiten (BUWAL und BWG 2004, BAFU 2008b). Besonders bei Regenwetter wur-
den von verschiedenen Kantonen und Forschungsinstitutionen in kleinen Fliessgewäs-
sern, in deren Einzugsgebieten PSM ausgebracht worden waren, verschiedene Stoffe in 
hohen Konzentrationen von bis zu mehreren µg/l festgestellt. 

In den PSM-Produkten, die in der Schweiz eingesetzt werden, kommen über 320 orga-
nisch-synthetische Wirkstoffe zur Anwendung. Ein Monitoring des effektiven PSM-
Einsatzes fehlt bisher. Gemäss der schweizerischen chemischen und pharmazeutischen 
Industrie wurden im Jahr 2005 rund 1400 Tonnen PSM verkauft. Davon waren 45 % 
Fungizide, Bakterizide oder Saatbeizmittel, 45 % waren Herbizide und 9 % Insektizide; 
1 % entfällt auf übrige Produkte (SGCI 2005).  

Neue Forschungsresultate zeigen, dass einzelne Wirkstoffe, PSM-Abbauprodukte 
sowie Beistoffe, die zur Verbesserung der PSM-Wirkung eingesetzt werden, bereits in 
Konzentrationen von unter 0,01 µg/l eine toxische Wirkung auf Wasserlebewesen auf-
weisen (Chèvre et al. 2006, Europäische Union 2008). Ungeklärt sind zudem die addi-
tiven und/oder synergistischen Kombinationswirkungen von Pestiziden, Abbauproduk-
ten, Beistoffen und anderen Stoffen aus Industrie und Gewerbe. 

Beitragende Sektoren 

Der weitaus grösste Teil der Pflanzenschutzmittel kommt in der Landwirtschaft zum 
Einsatz. Kleinere PSM-Mengen werden unter anderem in Baumschulen, Privatgärten, 
Sportanlagen und auf Industriearealen eingesetzt. 

Rolle der Landwirtschaft 

PSM werden von der Landwirtschaft zum Schutz der Nutzpflanzen, für eine rationelle 
Bewirtschaftung und zur Sicherung des Ertrags aktiv und direkt in die Umwelt ausge-
bracht und können via Abdrift, Abschwemmung, Versickerung, Drainagen, Auswa-
schung sowie Hof-, Strassen- und Wegentwässerungen direkt und indirekt in angren-
zende Lebensräume oder in die Gewässer eingetragen werden. Im Ackerbau werden 
60 % des Gesamtumsatzes der in der Landwirtschaft verwendeten PSM ausgebracht; in 
den Spezialkulturen Gemüse-, Obst- und Rebbau sind es 34 % (SGCI-Statistik 2006). 
Es muss allerdings beachtet werden, dass der Ackerbau 27 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche umfasst, die Spezialkulturen dagegen nur 2,6 %.  

Pflanzenschutzmittel  

in der Umwelt 



3  > Wasser  125
    

     
 

 

 

3.3.1 Allgemeines Umweltziel  

1.  Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Pflanzen-
schutzmittel.  

2.  Maximal 0,1 µg organische Pflanzenschutzmittel und relevante Meta-
boliten pro Liter je Einzelstoff in oberirdischen Gewässern sowie im 
Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen 
ist. Vorbehalten bleiben andere Werte aufgrund von Einzelstoffbeurtei-
lungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

3.  Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel ist so weit wie möglich 
zu reduzieren. Dabei sind naturräumliche Gegebenheiten zu 
berücksichtigen. 

 

Herleitung 

Das Ziel 1 entstammt verschiedenen rechtlichen Grundlagen (Art. 1 und 28 USG; 
Art. 1 ChemG; Art. 18 NHG; Art. 1, 3, 6 und 27 GSchG; Anh. 1 GSchV und Art. 10 
und 45 PSMV). Aus diesen lässt sich ablesen, dass bei den PSM in hohem Masse auf 
das Vorsorgeprinzip abgestützt wird.  

Der zweite Zielsatz, das numerische Umweltziel in Bezug auf die Gewässer, entspricht 
der rechtlich festgeschriebenen Anforderung (Anh. 2 Ziff. 12 Abs. 5 sowie Ziff. 22 
Abs. 2 GSchV). In Fliessgewässern sowie im Grundwasser, das als Trinkwasser ge-
nutzt wird oder dafür vorgesehen ist, gilt für PSM der gesetzlich festgelegte Anforde-
rungswert von 0,1 µg/l, wenn kein anderer Wert aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens bestimmt wurde. Mit relevanten Metaboliten 
sind solche gemeint, die für die Umwelt und die Gesundheit relevant sind. Dies kann 
über die Relevanz-Kriterien im Rahmen des Zulassungsverfahrens hinausgehen. 

Die Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und von Grundwasser, das als Trink-
wasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist, muss so beschaffen sein, dass das 
Wasser nach Anwendung von angemessenen bzw. einfachen Trinkwasser-Aufberei-
tungsverfahren die Anforderungen an die Lebensmittelgesetzgebung erfüllt (Anh. 1 
Ziff. 11 Abs. 1 Bst. c und Ziffer 22 Abs. 1 GSchV). Die Fremd- und Inhaltsstoffver-
ordnung (FIV) enthält als Toleranzwert für Pestizide und deren relevante Metabolite, 
Abbau- und Reaktionsprodukte ebenfalls den Wert von 0,1 µg/l je Einzelstoff, bei 
dessen Überschreiten Trinkwasser als verunreinigt oder sonst im Wert vermindert gilt 
(Anh. 1 Liste 4 FIV).  

Ziel 1 

Ziel 2 
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Dieses Ziel basiert auf denselben Rechtsgrundlagen wie das Ziel 1. Es ist ebenfalls 
Ausdruck des Vorsorgeprinzips. Das Ziel, das Umweltrisiko möglichst zu verringern, 
ist national («Bericht des Bundesrates über die Reduktion der Umweltrisiken von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln», Bundesrat 2003) und international (internationa-
le Programme zur Risiko-Reduktion im Rahmen der OECD, Strategie der EU für die 
nachhaltige Nutzung von Pestiziden) anerkannt.  

 
Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädli-
che oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 
Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft 
erhalten. 

2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Art. 28 Umweltgerechter Umgang 
1 Mit Stoffen darf nur so umgegangen werden, dass sie, 

ihre Folgeprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittel-
bar den Menschen nicht gefährden können. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über den Schutz  
vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen  
(Chemikaliengesetz, ChemG), SR 813.1 

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz soll das Leben und die Gesundheit des 
Menschen vor schädlichen Einwirkungen durch Stoffe und 
Zubereitungen schützen. 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG), SR 451 

Art. 18 Schutz von Tier- und Pflanzenarten 
2 Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Gift-

stoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- 
und Pflanzenarten nicht gefährdet werden. 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen 
Einwirkungen zu schützen. 
Es dient insbesondere: 
 a) Der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 
 b) Der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die 

einheimische Tier- und Pflanzenwelt; 
 c) Der Erhaltung der Fischgewässern; 

Art. 3 Sorgfaltspflicht 
Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen 
gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkun-
gen auf die Gewässer zu vermeiden. 

Art. 6 Grundsatz 
1 Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, 

mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzubringen 
oder sie versickern zu lassen. 

2 Es ist auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines Ge-
wässers abzulagern oder auszubringen, sofern dadurch 
die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers 
entsteht. 

Art. 27 Bodenbewirtschaftung 
1 Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu 

bewirtschaften, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt 
werden, namentlich nicht durch Abschwemmung und 
Auswaschung von Düngern und Pflanzenbehandlungs-
mitteln. 

Ziel 3 
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Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV),  
SR 814.201 

Anhang 1: Ökologische Ziele für Gewässer 

1 Oberirdische Gewässer 
3 Die Wasserqualität soll so beschaffen sein, dass: 
 b. im Wasser, in den Schwebstoffen und in den Sedimen-

ten keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten 
sind; 

 c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und 
die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen 
können, 

 –  in Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen, Schwebstoffen 
oder Sedimenten nicht angereichert werden, 

 –  keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebensge-
meinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-
men und auf die Nutzung der Gewässer haben, 

 –  die biologischen Prozesse zur Deckung der physiologi-
schen Grundbedürfnisse von Pflanzen und Tieren, wie 
Stoffwechselvorgänge, Fortpflanzung und geruchliche 
Orientierung von Tieren, nicht beeinträchtigen, 

 –  im Gewässer nur in nahe bei Null liegenden Konzent-
rationen vorhanden sind, wenn sie dort natürlicher-
weise nicht vorkommen. 

2 Unterirdische Gewässer 
3 Die Grundwasserqualität soll so beschaffen sein, dass: 
 b. im Wasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe 

enthalten sind; 
 c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und 

die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen 
können, 

 –  in der Biozönose und in der unbelebten Materie des 
Grundwasserleiters nicht angereichert werden, 

 –  im Grundwasser nicht vorhanden sind, wenn sie dort 
natürlicherweise nicht vorkommen, 

 –  keine nachteiligen Einwirkungen auf die Nutzung des 
Grundwassers haben. 

Anhang 2: Anforderungen an die Wasserqualität 

1 Oberirdische Gewässer 
11 Allgemeine Anforderungen 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass: 
 c.  das Wasser nach Anwendung von angemessenen 

Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Le-
bensmittelgesetzgebung erfüllt; 

 d. das Wasser bei Infiltration das Grundwasser nicht 
verunreinigt; 

12 Zusätzliche Anforderungen an Fliessgewässer 
5 Die nachfolgenden numerischen Anforderungen gelten 

bei jeder Wasserführung nach weitgehender Durchmi-
schung des eingeleiteten Abwassers im Gewässer; beson-
dere natürliche Verhältnisse wie Wasserzufluss aus 
Moorgebieten, seltene Hochwasserspitzen oder seltene 
Niederwasserereignisse bleiben vorbehalten. 

Die Anforderung für Organische Pestizide (Biozidprodukte 
und Pflanzenschutzmittel) heisst: 0,1 µg/l je Einzelstoff. 
Vorbehalten bleiben andere Werte auf Grund von Einzel-
stoffbeurteilungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

2 Unterirdische Gewässer 
21 Allgemeine Anforderungen 
1 Die Konzentration von Stoffen, für die Ziffer 22 numeri-

sche Anforderungen enthält, darf im Grundwasser nicht 
stetig zunehmen. 

2 Die Qualität des Grundwassers muss so beschaffen sein, 
dass es bei Exfiltration oberirdische Gewässer nicht ver-
unreinigt. 

22 Zusätzliche Anforderungen an Grundwasser, das als 
Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist.  
 1  Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass das 

Wasser nach Anwendung einfacher Aufbereitungsver-
fahren die Anforderungen der Lebensmittelgesetzge-
bung einhält. 

 2  Es gelten die nachfolgenden numerischen Anforderun-
gen; vorbehalten bleiben besondere natürliche Ver-
hältnisse.  

Die Anforderung für Organische Pestizide (Biozidprodukte 
und Pflanzenschutzmittel) heisst: 0,1 µg/l je Einzelstoff. 
Vorbehalten bleiben andere Werte auf Grund von Einzel-
stoffbeurteilungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

Verordnung vom 18. Mai 2005 über das Inverkehrbringen  
von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelverord-
nung, PSMV), SR 916.161 

Art. 1 Zweck 
Diese Verordnung soll sicherstellen, dass Pflanzenschutz-
mittel hinreichend geeignet sind und bei vorschriftsgemäs-
sem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf 
Mensch, Tier und Umwelt haben. 
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Art. 10 Bewilligung 
1 Ein Pflanzenschutzmittel wird bewilligt, wenn: 
 a. alle in ihm enthaltenen Wirkstoffe in Anhang 1 aufge-

nommen sind;  
 b. nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen und 

technischen Kenntnisse und den Anforderungen nach 
den Anhängen 2 und 3 sichergestellt ist, dass es bei 
sachgemässer Anwendung und im Hinblick auf alle 
normalen Verhältnisse, unter denen es angewendet 
wird, sowie im Hinblick auf die Folgen dieser Anwen-
dung:  

  1.  hinreichend geeignet ist,  
  2.  keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Kultur

 pflanzen oder Erntegüter hat, die geschützt werden 
 sollen,  

  3.  bei den zu bekämpfenden Wirbeltieren keine unnöti-
 gen Leiden oder Schmerzen verursacht,  

  4.  keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die 
 Gesundheit von Mensch und Tier insbesondere 
 über Trinkwasser, Nahrungs- und Futtermittel 
 oder Grundwasser hat,  

  5.  keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die 
 Umwelt hat, namentlich in Bezug auf:  

   –  den Verbleib und das Verhalten in der Umwelt, 
  insbesondere die Kontamination von Boden und 
  Wasser einschliesslich Trinkwasser und Grund-
  wasser,  

   –  die Auswirkung auf Organismen, die nicht 
  bekämpft werden sollen; 

 c. die Art und die Menge der in ihm enthaltenen Wirkstof-
fe und gegebenenfalls die toxikologisch und ökotoxiko-
logisch signifikanten Verunreinigungen und zusätzli-
chen Bestandteile nach geeigneten Methoden bestimmt 
werden können; 

2  Anhang 6 enthält konkretisierende Bestimmungen zu den 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, c, f und g. 

Anhang 6 

6C-2.5.1.2 Verbleib und Verhalten in Grundwasser 
Es wird keine Bewilligung erteilt, wenn die zu erwartende 
Konzentration des Wirkstoffs oder seiner relevanten Meta-
boliten, Abbau- oder Reaktionsprodukte im Grundwasser, 
das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist, 
den Anforderungen nach Anhang 2 Ziffer 22 GSchV nicht 
genügt. 

6C-2.5.1.3 Verbleib und Verhalten in Oberflächen-
gewässern 
1  Es wird keine Bewilligung erteilt, wenn nach Anwendung 

des Pflanzenschutzmittels unter den vorgeschlagenen 
Bedingungen die zu erwartende Konzentration des Wirk-
stoffs oder seiner relevanten Metaboliten, Abbau- oder 
Reaktionsprodukte in Oberflächengewässern: 

 a. die als Trinkwasser genutzt werden oder dafür vorge-
sehen sind, den Anforderungen nach Anhang 2 Zif-
fer 22 der GSchV nicht genügt; 

 b. für die nicht zu den Zielorganismen gehörenden Arten 
und insbesondere Tiere Auswirkungen hat, die im Sin-
ne der entsprechenden Bestimmungen der Ziffer 2.5.2 
als unannehmbar anzusehen sind. 

Art. 45 Sorgfaltspflicht 
1  Wer mit Pflanzenschutzmitteln und ihren Abfällen um-

geht, muss dafür sorgen, dass sie keine unannehmbaren 
Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. 

Verordnung des EDI vom 26. Juni 1995 über Fremd- und 
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und Inhaltsstoff-
verordnung, FIV) SR 817.021.23 

Anhang 1 

4 Liste der Höchstkonzentrationen (Toleranz- und  
Grenzwerte) für andere Fremdstoffe oder Inhaltsstoffe 
Stoff 
 

Lebensmittel Toleranzwert mg/kg Bemerkungen 

Pestizide Trinkwasser 0,0001 gilt je Substanz für organische Pestizide, 
deren relevante Metaboliten, Abbau- und 
Reaktionsprodukte 

Der Toleranzwert ist die Höchstkonzentration, bei dessen Überschreitung das Lebensmittel als verunreinigt oder 
sonst im Wert vermindert gilt, Art. 2 Abs. 3 FIV 
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Messung der Zielerreichung 

Die Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit kann nur in Ausnahmefällen direkt 
beobachtet werden. Hingegen können indirekte Hinweise erhalten werden aufgrund 
von Hilfsgrössen wie zum Beispiel der zu Ziel 2 gemessenen Gewässerbelastung. Auf-
grund dieser Daten und der verfügbaren Resultate ökotoxikologischer Untersuchungen 
kann die resultierende Beeinträchtigung beurteilt werden. 

Der Aufwand für die Erfassung der PSM-Belastung in der Umwelt ist hoch. Angesichts 
der grossen Zahl zugelassener Wirkstoffe, der Vielzahl Metaboliten sowie der je nach 
Wirkstoff oder Metaboliten zum Teil fehlenden oder sehr aufwendigen Analysemetho-
den muss in jedem Untersuchungsprogramm eine stark eingeschränkte Auswahl getrof-
fen werden. Aus diesem Grund existieren bis heute für die überwiegende Zahl der 
Wirkstoffe und Metaboliten kaum Daten. 

Messungen im Grundwasser werden durch den Bund im Rahmen der nationalen 
Grundwasserqualitätsbeobachtung (NAQUA) und durch die Kantone im Rahmen von 
kantonalen Beobachtungs- oder Überwachungsprogrammen durchgeführt.  

Die Überwachung der Qualität der Fliessgewässer erfolgt durch die kantonalen Fach-
stellen. Im Rahmen der Bearbeitung von Methoden zur Untersuchung und Beurteilung 
der Fliessgewässer (durch BAFU, Eawag, KVU) wird bis Ende 2009 ein Erhebungs- 
und Beurteilungskonzept für PSM erarbeitet. Dieses soll im Rahmen des Projektes 
Netzwerk Umweltdaten Schweiz (NUS) zur Anwendung kommen. 

Zur Beurteilung des Umweltrisikos von Pflanzenschutzmitteln besteht kein umfassen-
der, konsolidierter Indikator. Als Annäherungen zur Überprüfung der Zielerreichung 
kann der relativ einfach zu berechnende Risikoindikator FA (frequency of application) 
für die Anwendungsintensität der PSM verwendet werden. Der FA-Indikator gibt an, 
wie häufig eine bestimmte Fläche oder Kultur mit der empfohlenen Standarddosierung 
der PSM behandelt worden ist. Als weitere Annäherung zur Überprüfung der Zielerrei-
chung dient die Messung von PSM in Gewässern. Sobald es geeignetere Indikatoren 
zum Umweltrisiko gibt, werden diese übernommen. 

Stand der Zielerreichung 

Eine vollständige allgemeine Beurteilung liegt nicht vor. Im Fall der Oberflächenge-
wässer werden Untersuchungen in Form von Kampagnen von den zuständigen kanto-
nalen Fachstellen oder der Eawag durchgeführt. Besonders in kleinen Fliessgewässern 
mit grosser Dynamik werden kurzfristig (Stunden bis wenige Tage) Konzentrationen 
an PSM erreicht, die im Bereich der Effektkonzentrationen für verschiedene aquatische 
Organismen liegen oder diese überschreiten (Chèvre 2006, Balsiger 2007).  

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 

Ziel 1 
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Zwischen 2004 und 2006 wiesen pro Jahr1 rund 10 % der untersuchten Grundwasser-
Messstellen bei mindestens einer Messung mehr als 0,1 µg PSM (Einzelsubstanz) pro 
Liter auf (BAFU 2008b), womit die in der Gewässerschutzverordnung festgelegte 
Anforderung für Grundwasser, welches als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorge-
sehen ist, nicht erfüllt wird.  

Für Oberflächengewässer existieren zurzeit keine national repräsentativen Untersu-
chungen. Die Stichprobenuntersuchungen einzelner Kantone weisen aber darauf hin, 
dass der Wert von 0,1 µg/l vor allem in kleineren Gewässern oft und deutlich über-
schritten wird.  

Zurzeit ist der FA-Indikator erst theoretisch berechenbar (BAFU 2008a). Um aussage-
kräftige Werte zu erhalten, müssen die PSM-Anwendungen erhoben werden. 

Zwischen 2004 und 2006 wurden zusätzlich in 40 bis 46 % der untersuchten Grund-
wasser-Messstellen bei mindestens einer Messung Spuren bis maximal 0,1 µg PSM pro 
Liter nachgewiesen (BAFU 2008b). 

Abb. 18 > Maximale Pflanzenschutzmittel-Konzentration im Grundwasser im Jahr 2006 

Keine

Mind. 1 Substanz < 0,01 µg/l

PSM nachgewiesen:

Mind. 1 Substanz 0,01 – 0,1 µg/l

Mind. 1 Substanz > 0,1 µg/l

0 %

0 – 5 %

5 – 20 %

< 40 %

20 – 40 %

Ackeranteil

Quelle: NAQUA  

 
 
1  Über die ganze Dreijahresperiode betrachtet, wiesen rund 16 % der untersuchten Messstellen mindestens eine Überschreitung des 

Wertes von 0,1 µg/l auf. 

Ziel 2 

Ziel 3 
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3.3.2 Umweltziel Landwirtschaft  

1.  Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Pflanzen-
schutzmittel aus der Landwirtschaft.  

2.  Für Gewässer, deren Pflanzenschutzmittel-Eintrag hauptsächlich aus der 
Landwirtschaft stammt: maximal 0,1 µg organische 
Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten pro Liter je Einzelstoff 
in oberirdischen Gewässern sowie im Grundwasser, das als Trinkwasser 
genutzt wird oder dafür vorgesehen ist. Vorbehalten bleiben andere 
Werte aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens. 

3.  Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft ist 
so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind naturräumliche Gegeben-
heiten zu berücksichtigen. 

 

Herleitung 

Es gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel. Die Bundesverfas-
sung verlangt zudem, dass der Bund die Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft so 
ausrichtet, dass die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch einen überhöhten Einsatz 
von Chemikalien und anderen Hilfsstoffen geschützt ist (Art. 104 BV). 

Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel ist folgende 
rechtliche Grundlage von Bedeutung.  

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
SR 101 vom 18. April 1999 

Art. 104 Landwirtschaft 
1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch 

eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Pro-
duktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 

 b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur 
Pflege der Kulturlandschaft; 

3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirt-
schaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat 
insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 

 d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch 
überhöhten Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und 
anderen Hilfsstoffen. 
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Messung der Zielerreichung 

Siehe allgemeines Umweltziel, mit landwirtschaftsspezifischem Fokus. Im Bereich 
Gewässer  beispielsweise erfolgt die Messung der Zielerreichung durch eine gezielte 
Auswertung von Messstellen, deren Einzugsgebiet hauptsächlich von der Landwirt-
schaft beeinflusst ist. 

Ein Monitoring des effektiven PSM-Einsatzes wird im Agrarumweltmonitoring des 
BLW eingeführt. 

Stand der Zielerreichung 

In kleineren bis mittleren Fliessgewässern in landwirtschaftlich geprägten Einzugsge-
bieten treten regelmässige und zum Teil sehr hohe Spitzenbelastungen auf, die den 
numerischen Anforderungswert von 0,1 µg/l der Gewässerschutzverordnung klar 
überschreiten und im Effektbereich einzelner empfindlicher Arten liegen. 

Die numerische Anforderung der Gewässerschutzverordnung von 0,1 µg/l wird pro 
Jahr2 in rund 18 % der Messstellen mit von Ackerbau dominiertem Einzugsgebiet bei 
mindestens einer Messung überschritten (BAFU 2008b).  

Siehe allgemeines Umweltziel. Zwischen 2004 und 2006 wurden zusätzlich in 61 bis 
68 % der untersuchten Grundwasser-Messstellen, deren Einzugsgebiet vom Ackerbau 
dominiert ist, mindestens bei einer Messung Spuren von maximal 0,1 µg PSM pro 
Liter nachgewiesen (BAFU 2008b). 
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2  Über die ganze Dreijahresperiode betrachtet, wiesen 25 % der untersuchten Messstellen mit Hauptbodennutzung Ackerbau mindestens 

eine Überschreitung des Wertes von 0,1 µg/l auf. 

Ziel 1 bis 3 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 
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3.4 Arzneimittel 

Rückstände einzelner Arzneimittel wurden in Gewässern und Böden nachgewiesen.  
 

Einführung 

Die Verunreinigung von Gewässern und Böden mit Substanzen, die Organismen 
bereits in geringen Konzentrationen schädigen können, hat in den letzten Jahren ver-
mehrt gesundheits- und umweltpolitische Bedenken ausgelöst. Zu den sogenannten 
Mikroverunreinigungen tragen auch Rückstände von Arzneimitteln bei.  

Sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich wird eine grosse Anzahl von Arz-
neimitteln eingesetzt. Diese biologisch aktiven Substanzen und ihre Abbauprodukte 
können über unterschiedliche Pfade in die Umwelt gelangen. Für die Veterinärarznei-
mittel steht der Austrag mit der Gülle und die anschliessende Auswaschung und Ab-
schwemmung in die unter- und oberirdischen Gewässer im Vordergrund. Arzneimittel 
aus der Humanmedizin werden mit dem Abwasser über die Kläranlagen in die Ober-
flächengewässer und via Flusswasserinfiltration allenfalls ins Grundwasser eingetra-

Arzneimittel und ihre 

Abbauprodukte können  

über unterschiedliche Pfade  

in die Umwelt gelangen 
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gen. Ein grosses Spektrum von Arzneimitteln wird in den Kläranlagen praktisch nicht 
entfernt und gelangen so kontinuierlich und ungehindert in die Gewässer (Joss et al. 
2005, Göbel et al. 2007). 

Rückstände einzelner Arzneimittel (z. B. Antibiotika, Psychopharmaka, Lipidsenker, 
Betablocker, Zytostatika, Schmerzmittel) sowie deren Metaboliten und Umwandlungs-
produkte wurden wiederholt in Oberflächengewässern, Kläranlagenausflüssen, Böden 
und – etwas weniger häufig – im Grundwasser und in Nahrungsmitteln festgestellt 
(Hollender et al. 2007, Hanke et al. 2007). Arzneimittel aus der Landwirtschaft wurden 
im Vergleich zu den Arzneimitteln aus dem Humanbereich weniger häufig und in 
tieferen Konzentrationen nachgewiesen (Hanke et al. 2007, Stoob 2005). Über Lang-
zeitauswirkungen, über die Abbauprodukte von Arzneimitteln und über Kombinations-
effekte dieser Stoffe bestehen Wissenslücken. Es gibt jedoch klare Indizien, dass 
Arzneimittelwirkstoffe in Fliessgewässern zumindest im Bereich von Kläranlagenaus-
flüssen nachteilige Auswirkungen auf Wasserlebewesen haben (Ort et al. 2007, SNF 
2008).  

Gelangen Antibiotika in die Umwelt, besteht zudem die Gefahr der Resistenzbildung. 
Antibiotikaresistente Krankheitserreger stellen ein wachsendes Problem bei der Be-
handlung schwerer Infektionskrankheiten dar (z. B. Lungenentzündung). Überall dort, 
wo Antibiotika vermehrt zum Einsatz kommen, entsteht ein Selektionsdruck auf die 
Erreger. Erreger, die gegenüber Antibiotika unempfindlich sind, können nicht mehr 
bekämpft werden. 

Je nach Wirkstoff werden Antibiotika unverändert oder biochemisch verändert wieder 
ausgeschieden. Schwer abbaubare Antibiotika, beispielsweise aus den Gruppen der 
Sulfonamide oder Makrolide, gelangen bei Anwendung in der Landwirtschaft über den 
Gülleaustrag in den Boden und werden bei starken Niederschlägen analog den Pflan-
zenschutzmitteln in die Oberflächengewässer abgeschwemmt. Bei Anwendung in der 
Humanmedizin gelangen sie ins Abwasser. Für einige Stoffe werden über 10 % der 
konsumierten Arzneimittelmengen über die Kläranlagen direkt in die Oberflächen-
gewässer eingetragen (Ort et al. 2007).  

Beitragende Sektoren 

Sowohl aus dem Human- als auch aus dem Veterinärbereich gelangen Arzneimittel in 
die Umwelt. Der Verbrauch von Antibiotika in der Nutztierhaltung ist etwa gleich 
gross wie in der Humanmedizin. Die eingesetzten Mengen bei der Behandlung von 
Haustieren in den individuellen Tierarztpraxen oder in Tierspitälern sind im Vergleich 
zum Bedarf der Landwirtschaft verhältnismässig klein. 

Nachweis in Oberflächen-

gewässern, Kläranlagen-

ausflüssen, Böden,  

im Grundwasser  

und in Nahrungsmitteln 

Antibiotika:  

Gefahr der Resistenzbildung 
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Rolle der Landwirtschaft 

Der Einsatz von Tierarzneimitteln in der landwirtschaftlichen Produktion ist weit 
verbreitet. Wichtige Tierarzneimittel in der Landwirtschaft sind Antibiotika und Anti-
parasitika. Sie werden zur akuten therapeutischen Behandlung der Nutztiere oder auch 
zum vorbeugenden Infektionsschutz eingesetzt.  

Der Einsatz von Hormonen und Antibiotika zur Leistungs- und Wachstumsförderung 
ist in der Schweiz seit 1999 verboten. Durch dieses Verbot hat sich die in der Schwei-
zer Landwirtschaft eingesetzte Antibiotikamenge stark reduziert (Hanke et al. 2007). In 
den Jahren 2004 bis 2006 liegen die Vertriebszahlen für Veterinärantibiotika bei über 
60 Tonnen pro Jahr (Swissmedic 2007).  

Bei einer Untersuchung zum Umweltverhalten von Veterinärantibiotika zeigte sich, 
dass bereits ein Tag nach dem Gülleaustrag nur noch 10 % der extrahierten Menge im 
Bodenwasser vorlagen, der Rest sorbierte am Bodenmaterial oder wurde verändert 
(Stoob et al. 2005). Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in den neusten Messergeb-
nissen von NAQUA, wo Veterinärarzneimittel nur sehr selten in messbaren Mengen 
ins Grundwasser gelangen (BAFU 2008a). Das Auftreten dieser Substanzen im 
Grundwasser, unserer wichtigsten Trinkwasserressource, ist jedoch als unbefriedigend 
zu bezeichnen.  

In der Tiermast eingesetzte Sulfonamide gelangen durch das Ausbringen der Gülle in 
ähnlich hoher Konzentration wie Herbizide ins Erdreich und bleiben dort mehrere 
Wochen oder Monate wirksam. Das Erdreich stellt damit ein beträchtliches Reservoir 
für Resistenzgene dar (SNF 2007).  
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3.4.1 Allgemeines Umweltziel  

Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Arzneimittel.  

 

Herleitung 

Das Ziel entstammt verschiedenen rechtlichen Grundlagen (Art. 1 und 28 USG; Art. 1, 
6 und 7 GSchG; Anh. 1 und 2 GSchV). Wie bei den Pflanzenschutzmitteln ist auch bei 
den Arzneimitteln das Vorsorgeprinzip von zentraler Bedeutung.  

Bei den Arzneimitteln gibt es zurzeit keinen numerischen Anforderungswert in der 
Gewässerschutzgesetzgebung. Für verschiedene Stoffe werden durch EU-Mitglied-
staaten, internationale Gewässerschutzkommissionen (z. B. Internationale Kommission 
zum Schutz des Rheins IKSR) und durch die EU-Kommission im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Zuge von Einzelstoffbeurteilungen 
wirkungsbasierte bzw. ökotoxikologische Grenzwerte entwickelt. Unter anderem wer-
den dabei Arzneimittelwirkstoffe evaluiert (Europäische Kommission 2007), Vor-
schläge für Grenzwerte hergeleitet (z. B. Jahnel et al. 2006) oder erste Entscheidungs-
grundlagen erarbeitet (z. B. Besse und Garric 2007).  

Das Ziel einer «Trinkwassergewinnung mit natürlichen Mitteln» wurde in das Pro-
gramm 2020 der IKSR übernommen. Die Stoffliste 2007 der IKSR enthält unter den 
trinkwasserrelevanten Stoffen auch Arzneimittel. Für diese Stoffe werden Zielwerte 
hergeleitet. Dabei ist auch eine vorsorgliche Maximalkonzentration von 0,1 µg/l 
(IAWR-Wert) in Diskussion. Die Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für 
Gesundheit und soziale Sicherheit (BMGS) beim Umweltbundesamt (UBA) in 
Deutschland empfiehlt zur Bewertung der Anwesenheit von Stoffen im Trinkwasser 
für teil- oder nicht bewertbare Stoffe im Trinkwasser ebenfalls einen pragmatischen 
gesundheitlichen Orientierungswert (Konzentrationsobergrenze) in der Höhe von 
0,1 µg/l als erste Bewertungsbasis. 

Anlässlich der Bearbeitung von Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der 
Fliessgewässer (durch BAFU, Eawag, KVU) wird bis Ende 2009 ein Erhebungs- und 
Beurteilungskonzept für organische Spurenstoffe – inklusive ausgewählte Arzneimit-
tel – erarbeitet. Dieses soll im Rahmen des Projektes Netzwerk Umweltdaten Schweiz 
(NUS) zur Anwendung kommen. 

 



3  > Wasser  137
    

     
 

 

 

Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädli-
che oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 
Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft 
erhalten. 

2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 

Art. 28 Umweltgerechter Umgang  
(Umweltgefährdende Stoffe) 
1 Mit Stoffen darf nur so umgegangen werden, dass sie, 

ihre Folgeprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittel-
bar den Menschen nicht gefährden können. 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen 
Einwirkungen zu schützen. 
Es dient insbesondere: 
 a. der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 
 c. der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die ein-

heimische Tier- und Pflanzenwelt; 
 d. der Erhaltung von Fischgewässern; 

Art. 6 Grundsatz 
1 Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, 

mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzubringen 
oder sie versickern zu lassen. 

2 Es ist auch untersagt, solche Stoffe ausserhalb eines 
Gewässers abzulagern oder auszubringen, sofern da-
durch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des 
Wassers entsteht. 

Art. 7 Abwasserbeseitigung 
1 Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden. Man 

darf es nur mit Bewilligung der kantonalen Behörde in 
ein Gewässer einleiten oder versickern lassen. 

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV), 
SR 814.201 

Anhang 1: Ökologische Ziele für Gewässer 
1 Oberirdische Gewässer 
3 Die Wasserqualität soll so beschaffen sein, dass: 
 b. im Wasser, in den Schwebstoffen und in den Sedimen-

ten keine künstlichen, langlebigen Stoffe enthalten 
sind; 

 c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und 
die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen 
können, 

 –  in Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen, Schwebstoffen 
oder Sedimenten nicht angereichert werden, 

 –  keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebensge-
meinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-
men und auf die Nutzung der Gewässer haben, 

 –  die biologischen Prozesse zur Deckung der physiologi-
schen Grundbedürfnisse von Pflanzen und Tieren, wie 
Stoffwechselvorgänge, Fortpflanzung und geruchliche 
Orientierung von Tieren, nicht beeinträchtigen, 

 –  im Gewässer nur in nahe bei Null liegenden Konzent-
rationen vorhanden sind, wenn sie dort natürlicher-
weise nicht vorkommen. 

2 Unterirdische Gewässer 
3 Die Grundwasserqualität soll so beschaffen sein, dass: 
 b. im Wasser keine künstlichen, langlebigen Stoffe 

enthalten sind; 
 c. andere Stoffe, die Gewässer verunreinigen können und 

die durch menschliche Tätigkeit ins Wasser gelangen 
können, 

 –  in der Biozönose und in der unbelebten Materie des 
Grundwasserleiters nicht angereichert werden, 

 –  im Grundwasser nicht vorhanden sind, wenn sie dort 
natürlicherweise nicht vorkommen, 

 –  keine nachteiligen Einwirkungen auf die Nutzung des 
Grundwassers haben. 

Anhang 2: Anforderungen an die Wasserqualität 
1 Oberirdische Gewässer 
11 Allgemeine Anforderungen 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass: 
 c. das Wasser nach Anwendung von angemessenen 

Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der  
Lebensmittelgesetzgebung erfüllt; 

 d. das Wasser bei Infiltration das Grundwasser nicht 
verunreinigt; 
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2 Unterirdische Gewässer 
21 Allgemeine Anforderungen 
2 Die Qualität des Grundwassers muss so beschaffen  

sein, dass es bei Exfiltration oberirdische Gewässer  
nicht verunreinigt. 

22 Zusätzliche Anforderungen an Grundwasser, das als 
Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist 
1 Die Wasserqualität muss so beschaffen sein, dass das 

Wasser nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfah-
ren die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung 
einhält. 

 
Messung der Zielerreichung 

> Berechnungen der Gewässerbelastung mit einem Stoffflussmodell unter Einbezug 
der Arzneimittel-Verbrauchsstatistik und der Eliminationsleistung der Kläranlagen. 
Das Modell wurde im Projekt «Mikroverunreinigungen in den Gewässern – Strate-
gie Micropoll» des BAFU entwickelt. 

> Messungen von ausgewählten Arzneimittelwirkstoffen im Abwasser und in Oberflä-
chengewässern (in Entwicklung) 

> Die Beurteilung gemessener und berechneter Konzentrationen von ausgewählten 
Arzneimittelwirkstoffen anhand ökotoxikologischer Kriterien nach den Vorgaben 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Lepper 2005) kommt als Beurteilungskonzept für 
organische Spurenstoffe im Rahmen des Projektes Netzwerk Umweltdaten Schweiz 
(NUS) zur Anwendung (in Bearbeitung). 

> Da der Einsatz von Antibiotika und Antiparasitika Organismen mit Resistenzen 
selektioniert und deren Verbreitung fördert, ist auch die Überwachung der Antibio-
tikaresistenzsituation von Bedeutung. 

> Messungen von ausgewählten Arzneimittelwirkstoffen im Abwasser, in Oberflä-
chengewässern (in Entwicklung) und im Grundwasser durch einzelne Programme 
des NAQUA. 

Stand der Zielerreichung 

Für ausgewählte Arzneimittel aus dem Humanbereich wurden mit einem einfachen, 
neu entwickelten Stoffmodell die über die Kläranlagen eingetragenen Frachten sowie 
die Konzentrationen in den schweizerischen Fliessgewässern berechnet (Ort et al. 
2007, Ort et al. 2008). Insbesondere im Bereich des Schweizerischen Mittellandes 
wurden für verschiedene Flüsse Konzentrationen ermittelt, die über den ökotoxikologi-
schen Grenzwerten (aus Jahnel et al. 2006) liegen. Dies gilt für Gewässer mit einem 
hohen Anteil an gereinigtem Abwasser. Die Berechnungen werden durch Messwerte 
bestätigt, was auf einen Optimierungsbedarf bei der Abwasserreinigung hinweist 
(Schärer et al. 2007). Durch den Einbau von weitergehenden Reinigungsverfahren im 
Rahmen des natürlichen Erneuerungsbedarfes der Kläranlagen kann der Eintrag von 
einem grossen Spektrum von Arzneimitteln und zahlreichen anderen organischen 
Spurenstoffen praktisch vollständig eliminiert werden. Die diffusen Einträge aus der 
Landwirtschaft oberhalb der Kläranlagen werden damit aber nicht beseitigt. 

Im Rahmen des NFP 49 wurde ein Instrument zur Überwachung der Antibiotik-
resistenzsituation sowie des Antibiotikakonsums in der Schweiz entwickelt (Sentinel 
Surveillance of Antibiotic Resistance in Switzerland – SEARCH). Dieses Überwa-
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chungsprogramm steht auch in Verbindung mit regionalen und nationalen Programmen 
im Veterinär- und Umweltbereich (www.search.ifik.unibe.ch). 

Die Konzentrationen von Arzneimitteln in Oberflächengewässern weisen keine zeit-
liche Variabilität auf, da diese Stoffe kontinuierlich eingetragen werden. In Fliessge-
wässern im Einflussbereich von Kläranlagen werden in Untersuchungen von kantona-
len Gewässerschutzfachstellen Konzentrationen gemessen, die zu unerwünschten 
Auswirkungen auf Wasserlebewesen führen (Hollender et al. 2007, BAFU 2008b). Im 
Falle der synthetischen und natürlichen Östrogene, anderer östrogen aktiver Substan-
zen und verschiedener Arzneimittel aus dem Humanbereich werden in der Schweiz 
regelmässig Konzentrationen im Effektbereich gemessen (Ort et al. 2007, SNF 2008).  

Abb. 19 > Modellierte Konzentrationen des Schmerzmittels Diclofenac in Fliessgewässern bei Minimalabfluss 

Die Punkte markieren die Konzentrationsbereiche im Fliessgewässer unterhalb der jeweiligen Kläranlage. 

< 0,001 µg/l

0,001 bis 0,01 µg/l

0,01 bis 0,1 µg/l

> 1 µg/l

Kein Q347

Einleitung in See

0,1 bis 1 µg/l

 
Qualitätsnormvorschlag von 0,1 μg/l aus Jahnel et al. 2006. Quelle: Eawag  

http://www.search.ifik.unibe.ch/�
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3.4.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Tierarznei-
mittel, deren Eintrag hauptsächlich aus der Landwirtschaft stammt. 

 

Herleitung 

Die Herleitung des Umweltziels Landwirtschaft entspricht der Herleitung des allge-
meinen Umweltziels, wobei es sich auf den Einsatz von Tierarzneimitteln in der Land-
wirtschaft beschränkt. Da Tierarzneimittel durch Hofdünger auf die Böden und in die 
Gewässer gelangen, sind zudem folgende Bestimmungen relevant: Es gilt die generelle 
Pflicht, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten (Art. 33 und 34 USG sowie Art. 2 VBBo) 
und die Beeinträchtigung von Gewässern durch Abschwemmung und Auswaschung 
von Düngern zu vermeiden durch eine dem Stand der Technik entsprechende Bewirt-
schaftung (Art. 27 GSchG).  
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Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel sind folgende 
rechtlichen Grundlagen von Bedeutung.  

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 33 Massnahmen gegen Bodenbelastungen 
1 Zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 

werden Massnahmen gegen chemische und biologische 
Bodenbelastungen in den Ausführungsvorschriften 
zum Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991, zum 
Katastrophenschutz, zur Luftreinhaltung, zum Umgang 
mit Stoffen und Organismen sowie zu den Abfällen und 
zu den Lenkungsabgaben geregelt. 

Art. 34 Weitergehende Massnahmen bei belasteten Böden 
1 Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten 

langfristig nicht mehr gewährleistet, so verschärfen die 
Kantone im Einvernehmen mit dem Bund die Vorschrif-
ten über Anforderungen an Abwasserversickerungen, 
über Emissionsbegrenzungen bei Anlagen, über die Ver-
wendung von Stoffen und Organismen oder über physika-
lische Bodenbelastungen im erforderlichen Mass. 

2 Gefährdet die Bodenbelastung Menschen, Tiere oder 
Pflanzen, so schränken die Kantone die Nutzung des  
Bodens im erforderlichen Mass ein. 

Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens 
(VBBo), SR 814.12 

Art. 2 Begriffe 
1 Boden gilt als fruchtbar, wenn: 
 a. er eine für seinen Standort typische artenreiche, 

biologisch aktive Lebensgemeinschaft und typische 
Bodenstruktur sowie eine ungestörte Abbaufähigkeit 
aufweist; 

 b. natürliche und vom Menschen beeinflusste Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften ungestört wachsen und 
sich entwickeln können und ihre charakteristischen  
Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden; 

 c. die pflanzlichen Erzeugnisse eine gute Qualität auf-
weisen und die Gesundheit von Menschen und Tieren 
nicht gefährden; 

 d. Menschen und Tiere, die ihn direkt aufnehmen, nicht 
gefährdet werden. 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 

Art. 27 Bodenbewirtschaftung 
1 Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu 

bewirtschaften, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt 
werden, namentlich nicht durch Abschwemmung und 
Auswaschung von Düngern und Pflanzenbehandlungs-
mitteln.
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Messung der Zielerreichung 

Siehe allgemeines Umweltziel. Mit der Einführung der neuen Tierarzneimittelverord-
nung (TAMV vom 18. August 2004) wird die Swissmedic zudem verpflichtet, künftig 
eine Tierarzneimittel-Verbrauchsstatistik zur Überwachung der Antibiotikaresistenz-
situation zu erstellen. Damit lässt sich eine mögliche (indirekte) Beeinträchtigung von 
Umwelt und Gesundheit durch Tierarzneimittel abschätzen. Ausserdem entwickelt das 
BLW im Rahmen des Agrarumweltmonitorings einen Indikator, mit welchem der 
Verbrauch von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben erfasst wird.  

Stand der Zielerreichung 

Mangels zielspezifischer Daten wird die Verkaufsmenge an Antiobiotika als erste 
Hilfsgrösse verwendet. Im Jahr 2006 wurden im Grosshandel 63 Tonnen Veterinär-
antibiotika verkauft. Mengenmässig dominiert die Wirkstoffklasse der Sulfonamide, 
die hauptsächlich in Form von Arzneimittelvormischungen vertrieben werden. Diese 
Präparate gelangen schliesslich als Fütterungsarzneimittel für Schweine und Kälber auf 
den Markt, indem sie nach tierärztlicher Rezeptur zur Behandlung von Masttiergruppen 
eingesetzt werden. Nach wie vor gering bleibt die Vertriebsmenge der Veterinäranti-
biotika aus der Wirkstoffklasse der (Fluoro-)Chinolone, die bezüglich der Resistenz-
thematik besonders kritisch zu bewerten ist (Swissmedic 2007). 

Tierarzneimittel können indirekt über den Boden während Regenereignissen nach 
Gülleapplikationen in die Gewässer eingetragen werden. Aufgrund der Rückhaltung im 
Boden werden Tierarzneimittel im Vergleich zu Humanarzneimitteln – mit Ausnahme 
weniger Regenereignisse – in tieferen Konzentrationen im Oberflächengewässer 
nachgewiesen (Stoob 2005). Vereinzelte Untersuchungen im Grundwasser weisen 
tendenziell darauf hin, dass Veterinärantibiotika nur in geringen Konzentrationen 
auftreten dürften. Im Rahmen einer Pilotstudie von NAQUA wurden in ausgewählten 
Grundwasser-Messstellen (Messstellen in Regionen mit intensiver Schweinezucht) 
Veterinärantibiotika untersucht und in wenigen Proben in kleinen Mengen (bis ca. 
0,01 µg/l) nachgewiesen. Eine einmalig gemessene hohe Konzentration von 0,1 µg/l 
Sulfamethazin lässt sich auf einen punktuellen Eintrag zurückführen (Hanke et al. 
2007, BAFU 2008a). 
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4   > Boden 
  

 Boden ist ein wertvolles Gut. Dies ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass die Bildung von Erde 
aus Muttergestein Tausende von Jahren in Anspruch nehmen kann. 

Der Mensch greift schon seit Langem in die natürlichen Kreisläufe des Ökosystems Boden ein. Wird 
die Ressource Boden nicht sorgfältig und sachgemäss genutzt, kommt es zu einem Verlust der Boden-
fruchtbarkeit. Zudem kann der Boden seine Funktionen im Naturhaushalt (Wasserspeicher, Filter,  
Lebensraum, Ort für Abbau- und Rückhalteprozesse für Nähr- und Schadstoffe) nur noch eingeschränkt 
wahrnehmen. Die in diesem Kapitel aufgeführten Umweltziele betreffen den Schutz des Bodens  
vor chemischen Schadstoffen sowie vor physikalischen Einflüssen wie Verdichtung und Erosion.  

Nicht behandelt wurde das Problem der Bodenversiegelung, welches primär durch die Ausdehnung  
des Siedlungsraums verursacht wird. Wird der Boden versiegelt, verliert er vollständig die Fähigkeit, 
seine Funktionen im Naturhaushalt wahrzunehmen. Da die Landwirtschaft von der Versiegelung zwar 
stark betroffen ist, selbst aber nur am Rand oder indirekt zum Umweltproblem beiträgt, wird das Thema 
in einem Folgebericht mit Umweltzielen für andere Sektoren behandelt. 

 

4 
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4.1 Schadstoffe im Boden 

In den Böden landwirtschaftlicher Spezialkulturen können hohe Schwermetallkonzentrationen gemessen werden. 

 

Einführung 

Schadstoffbelastungen im Boden können die Bodenfruchtbarkeit, das Wachstum, den 
Ertrag und die Qualität von Nutzpflanzen, die Bodenlebewesen, die Artenvielfalt und 
die natürlichen Stoffkreisläufe gefährden. Kommt es zu einer Mobilisierung solcher 
Schadstoffe, werden Oberflächengewässer oder das Grundwasser verschmutzt. Schad-
stoffe können über die Nutzpflanzen in die Nahrungskette gelangen und sind damit 
eine Gefahr für die Gesundheit von Tieren und Menschen. Bei höheren Schadstoff-
belastungen kann zudem eine direkte Gefährdung von Menschen und Tieren nicht 
ausgeschlossen werden.  

Besonders problematisch sind sehr langsam oder nicht abbaubare, sogenannte per-
sistente Schadstoffe (Halbwertszeit DT50 im Boden > 180 Tage), die sich im Lauf der 
Zeit im Boden anreichern. Dazu gehören vor allem Schwermetalle und organische 
Schadstoffe wie Polychlorierte Biphenyle (PCB), Dioxine, Polyzyklische aromatische 
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Kohlenwasserstoffe (PAK) oder persistente Tierarznei- und Pflanzenschutzmittel 
(Persistent Organic Pollutants oder POPs). POPs sind chemische Substanzen, die in der 
Umwelt verbleiben, sich im Nahrungsnetz akkumulieren und ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen (BAFU 2001). Sie werden in 
Bezug auf Wasser in den Kapiteln 3.3 und 3.4 behandelt.  

Beitragende Sektoren 

Viele Schadstoffe in den Böden der Schweiz stammen aus der Zeit des bleihaltigen 
Benzins, der filterlosen Abluftkamine oder der grossflächigen Ausbringung von Klär-
schlamm und Kehrichtkompost in der Landwirtschaft. Hohe Schwermetallkonzentra-
tionen finden sich im Siedlungsraum, im Nahbereich von Strassen, in korrosions-
geschützten Metallkonstruktionen (z. B. Masten und Brücken), Metall verarbeitenden 
Fabriken, Schiessanlagen und in landwirtschaftlichen Spezialkulturen. 

Rolle der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft ist für die Schadstoffbelastung der Böden in der Schweiz mitver-
antwortlich. Hohe Schwermetallkonzentrationen finden sich in landwirtschaftlichen 
Spezialkulturen (z. B. durch Fungizidanwendungen in Rebbergen), wo mehr als zehn-
fache Richtwertüberschreitungen vorkommen. Bei der grossflächigen Belastung des 
Bodens mit Schwermetallen trägt die Landwirtschaft ebenfalls eine grosse Verantwor-
tung. Dabei spielen beispielsweise Cadmium in Mineraldüngern, Kupfer in Pflanzen-
schutzmitteln sowie Kupfer und Zink in Futtermittelzusätzen eine wichtige Rolle. 
Organische Schadstoffe wie Pflanzenschuttzmittel und Tierarzneimittel werden in 
separaten Kapiteln behandelt (Kap. 3.3 und 3.4).  
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4.1.1 Allgemeines Umweltziel  

Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit durch  
anorganische oder organische Schadstoffe. 

 

Herleitung 

In seinem Zweckartikel verlangt das Umweltschutzgesetz (Art. 1 USG) die langfristige 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Für chemische Bodenbelastungen wird diese Forde-
rung in Artikel 33 konkretisiert. Dort wird gefordert, dass der Schutz der Böden vor 
schädlichen Stoffen vor allem in denjenigen Verordnungen des Umweltschutzrechts 
umgesetzt wird, die den Eintrag oder den Ausstoss von Schadstoffen begrenzen. Dies 
geschieht unter anderem in der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) und in der Techni-
schen Verordnung über Abfälle (TVA), aber auch in den Vorschriften, welche die 
Zulassung und Anwendung von Stoffen regeln (z. B. Pflanzenschutzmittelverordnung 
PSMV, Anhänge der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV).  

Artikel 34 des Umweltschutzgesetzes (USG) fordert, dass die Kantone im Einverneh-
men mit dem Bund die Vorschriften über Anforderungen an Abwasserversickerung, 
über Emissionsbegrenzungen bei Anlagen und über die Verwendung von Stoffen 
verschärfen können, wenn die Bodenfruchtbarkeit langfristig nicht mehr gewährleistet 
ist. Zur Beurteilung der Belastung des Bodens kann der Bundesrat Richtwerte und 
Sanierungswerte festlegen (Art. 35 USG). Die Verordnung über Belastungen des 
Bodens (VBBo) definiert die Überwachung der Böden, setzt Grenzwerte für kritische 
Belastungen und legt fest, was geschieht, wenn diese überschritten sind (BAFU 2001). 

Rechtliche Grundlagen 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 33 Massnahmen gegen Bodenbelastungen 
1  Zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 

werden Massnahmen gegen chemische und biologische 
Bodenbelastungen in den Ausführungsvorschriften 
zum Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991, zum 
Katastrophenschutz, zur Luftreinhaltung, zum Umgang 
mit Stoffen und Organismen sowie zu den Abfällen und 
zu den Lenkungsabgaben geregelt. 

Art. 34 Weitergehende Massnahmen bei belasteten Böden 
1 Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten 

langfristig nicht mehr gewährleistet, so verschärfen die 

Kantone im Einvernehmen mit dem Bund die Vorschrif-
ten über Anforderungen an Abwasserversickerung, über 
Emissionsbegrenzungen bei Anlagen, über die Verwen-
dung von Stoffen und Organismen oder über physikali-
sche Bodenbelastungen im erforderlichen Mass. 

2 Gefährdet die Bodenbelastung Menschen, Tiere oder 
Pflanzen, so schränken die Kantone die Nutzung des 
Bodens im erforderlichen Mass ein. 

3 Soll der Boden gartenbaulich, land- oder forstwirtschaft-
lich genutzt werden und ist eine standortübliche Bewirt-
schaftung ohne Gefährdung von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen nicht möglich, so ordnen die Kantone Mass-
nahmen an, mit denen die Bodenbelastung mindestens so 
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weit vermindert wird, dass eine ungefährliche Bewirt-
schaftung möglich ist. 

Art. 35 Richtwerte und Sanierungswerte für Bodenbelas-
tungen 
1 Zur Beurteilung der Belastungen des Bodens kann der 

Bundesrat Richtwerte und Sanierungswerte festlegen. 
2 Die Richtwerte geben die Belastung an, bei deren Über-

schreitung die Fruchtbarkeit des Bodens nach dem Stand 
der Wissenschaft oder der Erfahrung langfristig nicht 
mehr gewährleistet ist. 

3 Die Sanierungswerte geben die Belastung an, bei deren 
Überschreitung nach dem Stand der Wissenschaft oder 
der Erfahrung bestimmte Nutzungen ohne Gefährdung 
von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht möglich sind. 

Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens 
(VBBo), SR 814.12 

Art. 2 Begriffe 
1 Boden gilt als fruchtbar, wenn: 
 a. er eine für seinen Standort typische artenreiche und 

biologisch aktive Lebensgemeinschaft und eine 
typische Bodenstruktur sowie eine ungestörte Abbau-
fähigkeit aufweist; 

 b. natürliche und vom Menschen beeinflusste Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften ungestört wachsen und 
sich entwickeln können und ihre charakteristischen 
Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden; 

 c. die pflanzlichen Erzeugnisse eine gute Qualität auf-
weisen und die Gesundheit von Menschen und Tieren 
nicht gefährden; 

 d. Menschen und Tiere, die ihn direkt aufnehmen, nicht 
gefährdet werden. 

2 Chemische Bodenbelastungen sind Belastungen des Bo-
dens durch natürliche oder künstliche Stoffe (Schad-
stoffe). 

5 Prüfwerte geben für bestimmte Nutzungsarten Belastun-
gen des Bodens an, bei deren Überschreitung nach dem 
Stand der Wissenschaft und der Erfahrung Menschen, 
Tiere oder Pflanzen konkret gefährdet werden können. 
Sie dienen der Beurteilung, ob Einschränkungen der Nut-
zungen des Bodens nach Artikel 34 Absatz 2 USG nötig 
sind. 

Art. 5 Beurteilung der Bodenbelastung 
1 Bund und Kantone beurteilen die Bodenbelastung an-

hand der in den Anhängen festgelegten Richt-, Prüf- und 
Sanierungswerte. 

2 Fehlen Richtwerte, so wird anhand der Kriterien in 
Artikel 2 Absatz 1 im Einzelfall beurteilt, ob die Frucht-
barkeit des Bodens langfristig gewährleistet ist. 

3 Fehlen für bestimmte Nutzungen Prüf- oder Sanierungs-
werte, so wird im Einzelfall beurteilt, ob die Bodenbelas-
tung die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen 
konkret gefährdet. Das BAFU sorgt für die Beratung der 
Kantone. 

Art. 8 Massnahmen der Kantone bei Überschreiten  
der Richtwerte (Art. 34 Abs. 1 USG) 
1 Sind in einem Gebiet die Richtwerte überschritten oder 

steigt die Bodenbelastung deutlich an, so ermitteln die 
Kantone die Ursachen der Belastung. 

2 Sie klären ab, ob die Massnahmen nach den Vorschriften 
des Bundes in den Bereichen Gewässerschutz, Katastro-
phenschutz, Luftreinhaltung, umweltgefährdende Stoffe 
und Organismen sowie Abfälle und physikalische Belas-
tungen genügen, um im betroffenen Gebiet den weiteren 
Anstieg der Belastung zu verhindern. 

3 Genügen diese Massnahmen nicht, so treffen die Kantone 
weitergehende Massnahmen nach Artikel 34 Absatz 1 
USG. Sie teilen diese vorher dem BUWAL mit. 

4 Die Kantone führen die Massnahmen innert fünf Jahren 
durch, nachdem die Bodenbelastung festgestellt worden 
ist. Sie legen die Fristen nach der Dringlichkeit des Ein-
zelfalls fest. 

Art. 9 Massnahmen der Kantone bei Überschreiten  
der Prüfwerte (Art. 34 Abs. 2 USG) 
1 Sind in einem Gebiet die Prüfwerte überschritten, so 

prüfen die Kantone, ob die Belastung des Bodens Men-
schen, Tiere oder Pflanzen konkret gefährdet. 

2 Bei konkreter Gefährdung schränken sie die Nutzung 
des Bodens so weit ein, dass die Gefährdung nicht mehr 
besteht. 

Art. 10 Massnahmen der Kantone bei Überschreiten der 
Sanierungswerte (Art. 34 Abs. 3 USG) 
1  Sind in einem Gebiet die Sanierungswerte überschritten, 

so verbieten die Kantone die davon betroffenen Nutzun-
gen. 

2  In Gebieten mit raumplanerisch festgelegter gartenbauli-
cher, land- oder forstwirtschaftlicher Nutzung ordnen sie 
Massnahmen an, mit denen die Bodenbelastung so weit 
unter die Sanierungswerte gesenkt wird, dass die beab-
sichtigte standortübliche Bewirtschaftungsart ohne Ge-
fährdung von Menschen, Tieren und Pflanzen möglich 
ist. 
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Anhang 1 (Art. 5 Abs. 1): 
Richt-, Prüf- und Sanierungswerte  
für anorganische Schadstoffe im Boden 

1 Richt-, Prüf- und Sanierungswerte 
11 Richtwerte 

Gehalte (mg/kg TS für Böden bis 15 % Humus, mg/dm³ für Böden über 15 % Humus)Schadstoffe 
Totalgehalt löslicher Gehalt 

Chrom (Cr) 50 -
Nickel (Ni) 50 0,2 
Kupfer (Cu) 40 0,7 
Zink (Zn) 150 0,5 
Molybdän (Mo)  5 -
Cadmium (Cd)  0,8 0,02 
Quecksilber (Hg)  0,5 -
Blei (Pb) 50 -
Fluor (F) 700 20 
TS = Trockensubstanz 

12 Prüfwerte 
Gehalte (mg/kg TS für Böden bis 15 % Humus, 

mg/dm³ für Böden über 15 % Humus) 
Blei (Pb) Cadmium (Cd) Kupfer (Cu) 

Nutzungsarten 

t l t l t l 

Probenahme-
tiefe (in cm)

Nahrungspflanzenanbau 200 - 2 0,02 - - 0–20 
Futterpflanzenanbau 200 - 2 0,02 150 0,7 0–20 
Nutzungen mit möglicher 
direkter1 Bodenaufnahme 

 
300 

 
- 

 
10 

 
- 

 
-

 
- 

 
0–5 

TS = Trockensubstanz; l = löslicher Gehalt; t = Totalgehalt; 1 oral, inhalativ, dermal 

13 Sanierungswerte 
Gehalte (mg/kg TS für Böden bis 15 % Humus, 

mg/dm³ für Böden über 15 % Humus) 
Probenahme-

tiefe (in cm)
Blei (Pb) Cadmium (Cd) Kupfer (Cu) Zink (Zn)  

Nutzungskategorien 

t l t l t l t l  
Landwirtschaft und Gartenbau 2000 - 30 0,1 1000 4 2000 5 0–20 
Haus- und Familiengärten 1000 - 20 0,1 1000 4 2000 5 0–20 
Kinderspielplätze 1000 - 20 - - - - - 0–5 
TS = Trockensubstanz; l = löslicher Gehalt; t = Totalgehalt 

 
2 Ermittlung und Beurteilung der Schadstoffgehalte 
1 Ein Richtwert ist überschritten, wenn der lösliche oder 

der totale Gehalt eines Schadstoffs in einer repräsentati-
ven Mischprobe aus den obersten 20 cm diesen Wert 
überschreitet. 

2 Ein Prüfwert oder ein Sanierungswert ist überschritten, 
wenn der lösliche oder der totale Gehalt eines Schad-
stoffs in einer repräsentativen Mischprobe aus den in den 
Tabellen nach Ziffer 1 angegebenen Probenahmetiefen 
diesen Wert überschreitet. 

3 In begründeten Fällen kann von diesen Probenahmetie-
fen abgewichen werden. 

4 Die Bodenproben werden in Umluft von 40 °C bis zur 
Gewichtskonstanz getrocknet und auf die Kornfraktion 
von 2 mm abgesiebt. Für die Umrechnung der Analysen-
ergebnisse auf die Trockensubstanz werden repräsenta-
tive Teilproben bei 105 °C bis zur Gewichtskonstanz  
getrocknet. 

5 Zur Ermittlung der totalen und löslichen Schadstoff-
gehalte gilt die folgende Tabelle: 

Parameter Lösungsmittel Verhältnis der Einwaage einer Bodenprobe 
zum Volumen des Lösungsmittels (G/V) 

Schwermetalle 
(Totalgehalt) 

 
2 molare Salpetersäure (HNO3) 

 
1 : 10 

Schwermetalle  
(löslicher Gehalt) 

 
0,1 molares Natriumnitrat (NaNO3) 

 
1 : 2,5 

Fluor total NaOH-Schmelze  0,5 : 200 
Fluor löslich Wasser-Extrakt  1 : 50 
G = Gewicht; V = Volumen 

6 Für die Umrechnung der Schadstoffgehalte bei Böden 
mit einem Humusgehalt über 15 % von mg/kg Trocken-
substanz in mg/dm³ werden die gewichtsbezogenen  
Gehalte mit dem Trockenraumgewicht multipliziert.  

Anhang 2 (Art. 5 Abs. 1): 
Richt-, Prüf- und Sanierungswerte  
für organische Schadstoffe im Boden 

1 Richt-, Prüf- und Sanierungswerte 
11 Werte für Dioxine (PCDD) und Furane (PCDF) 
Werte PCDD/F-Gehalte1 (ng I-TEQ/kg TS für Böden bis 

15 % Humus, ng I-TEQ/dm³ für Böden über 15 % Humus) 
Probenahme-

tiefe (in cm) 
Richtwert 5 0–20 
Prüfwerte 
Nutzungen mit möglicher direkter2 
Bodenaufnahme 

 
20 

 
0–5 

Nahrungspflanzenanbau 20 0–20 
Futterpflanzenanbau 20 0–20 
Sanierungswerte 
Kinderspielplätze 

 
100 

 
0–5 

Haus- und Familiengärten 100 0–20 
Landwirtschaft und Gartenbau  1000 0–20 
I-TEQ = Internationale Toxizitätsäquivalente; TS = Trockensubstanz 
1 PCDD/F = Summe der polychlorierten Dibenzo-p-dioxine und polychlorierten Dibenzofurane;  
2 oral, inhalativ, dermal 

12 Werte für polyzyklische aromatische  
Kohlenwasserstoffe (PAK) 

PAK1 (mg/kg TS für Böden bis 15 % Humus, 
mg/dm³ für Böden über 15 % Humus) 

Werte 

Summe der  
16 Leitsubstanzenen 

Benzo(a)pyren 

Probenahme-
tiefe (in cm) 

Richtwert 1 0,2 0–20 
Prüfwerte 
Nutzungen mit möglicher direkter2 
Bodenaufnahme 

 
10 

 
1 

 
0–5 

Nahrungspflanzenanbau 20 2 0–20 
Sanierungswerte  
Kinderspielplätze 

 
100 

 
10 

 
0–5 

Haus- und Familiengärten 100 10 0–20 
TS = Trockensubstanz; 1 Die Beurteilungswerte gelten für die Summe der folgenden 16 PAK-Leitverbindungen 
der EPA (Priority pollutants list): Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 
Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, 
Indeno (1,2,3-c,d)pyren, Dibenzo(a,h)-anthracen und Benzo(g,h,i)perylen; 2 oral, inhalativ, dermal 
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13 Werte für polychlorierte Biphenyle (PCB) 
Werte PCB-Gehalte1 

(mg/kg TS für Böden bis 15 % Humus, 
mg/dm³ für Böden über 15 % Humus) 

Probenahme-
tiefe (in cm) 

Prüfwerte 
Nutzungen mit möglicher direkter2 Bodenaufnahme 

 
0,1 

 
0–5 

Nahrungspflanzenanbau 0,2 0–20 
Futterpflanzenanbau 0,2 0–20 
Sanierungswerte  
Kinderspielplätze 

 
1 

 
0–5 

Haus- und Familiengärten 1 0–20 
Landwirtschaft und Gartenbau 3 0–20 
TS = Trockensubstanz; 1 Summe der 7 Kongeneren gemäss IRMM (Institute for Reference Materials and 
Measurements), IUPAC-Nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180; 2 oral, inhalativ, dermal 

 

2 Ermittlung und Beurteilung der Schadstoffgehalte 
1 Ein Richt-, Prüf- oder Sanierungswert ist überschritten, 

wenn der Schadstoffgehalt in einer repräsentativen 
Mischprobe aus den in den Tabellen nach Ziffer 1 ange-
gebenen Probenahmetiefen diesen Wert überschreitet. 

2 In begründeten Fällen kann von diesen Probenahmetie-
fen abgewichen werden. 

3 Die organischen Schadstoffe werden möglichst vollstän-
dig extrahiert (Totalgehalte). Das Bundesamt erlässt 
Empfehlungen zur Probenaufbereitung und Analyse. 

4 Für die Umrechnung von mg/kg Trockensubstanz in 
mg/dm³ der Schadstoffgehalte in Böden mit einem Hu-
musgehalt über 15 % werden die gewichtsbezogenen 
Gehalte mit dem Trockenraumgewicht multipliziert. 

Messung der Zielerreichung 

Da die Belastungen räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich sowie teilweise sehr 
hoch sind, müssen die Schadstofffrachten ort- und zeitbezogen erhoben werden. Bund 
und Kantone beurteilen die Bodenbelastungen anhand der in Anhang 1 und 2 der 
Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) festgelegten Richt-, Prüf- und 
Sanierungswerte. Die Nationale Bodenbeobachtung (NABO) ist ein Referenznetz und 
ein Instrument zur Früherkennung und misst und beurteilt die zeitliche Entwicklung 
dieser Bodenbelastungen (Desaules und Dahinden 2000). Sie wird durch die kantona-
len Erhebungen (KABO) ergänzt. Bisher wurde vorwiegend die Belastung der Böden 
mit Schwermetallen untersucht. In Zukunft sollen auch organische Schadstoffe syste-
matisch erfasst werden. 

Stand der Zielerreichung 

In der Schweiz gibt es keine völlig unbelasteten Böden mehr. Auf rund 90 % des 
offenen Bodens sind die Schadstoffanreicherungen als gering, auf 9 % als mittel und 
auf knapp 1 % als hoch zu taxieren (Desaules 1998). Zur chemischen Belastung des 
Bodens tragen vor allem Blei (Pb), Kupfer (Cu), Cadmium (Cd) und Zink (Zn) bei. Das 
Ausmass der landesweiten Bodenbelastung mit anorganischen Schadstoffen kann auf-
grund des gegenwärtigen Kenntnisstands vorerst nur als Schätzung angeben werden, 
deren Grössenordnung jedoch als realistisch betrachtet wird. Die drei ökotoxikologi-
schen Belastungsstufen lassen sich folgendermassen charakterisieren (Desaules 1998): 

> Geringe Schadstoffanreicherung: Bei stark sauren Bodenverhältnissen, namentlich 
unter Nadelwald und in höheren niederschlagsreichen Lagen, besteht eine erhöhte 
Löslichkeit von Cadmium und Zink.  

> Mittlere Schadstoffanreicherungen: Diese verursachen je nach Nutzung und Boden-
verhältnissen eine latente bis konkrete Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit. 

> Hohe Schadstoffanreicherungen: Diese Flächen (hauptsächlich im Zusammenhang 
mit Altlastenstandorten) sind echte Problemstandorte. Je nach Art der Belastung 
besteht bei direkter Bodenaufnahme eine akute Gesundheitsgefahr für Kinder und 
Tiere. Auch die Qualität von Pflanzen kann stark beeinträchtigt werden. 
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4.1.2 Umweltziel Landwirtschaft  

1.  Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit 
durch anorganische oder organische Schadstoffe aus der Landwirtschaft. 

2.  Der Eintrag einzelner Schadstoffe aus der Landwirtschaft in Böden ist 
kleiner als deren Austrag und Abbau. 

 

Herleitung 

Es gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel.  

Da es ausser einem aufwendigen Bodenaustausch keine praktikable Sanierungsmetho-
de gibt, muss alles getan werden, um chemische Bodenbelastungen zu vermeiden. Dies 
gilt besonders für Schwermetalle und persistente organische Schadstoffe, die in Böden 
angereichert werden können; eine Rückführung belasteter Standorte ist kaum möglich. 
Deshalb sollen im Sinne des Vorsorgeprinzips (Art. 1 USG) keine zusätzlichen Belas-
tungen entstehen. Dies ist nur möglich, wenn der Eintrag von Schadstoffen in Böden 
langfristig ihren Austrag bzw. Abbau nicht übersteigt. 

Rechtliche Grundlagen 

Es gelten die gleichen rechtlichen Grundlagen wie für das allgemeine Umweltziel 
Schadstoffe im Boden.  

Messung der Zielerreichung 

Da die Belastungen räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich sowie teilweise sehr 
hoch sind, müssen die Schadstofffrachten ort-, zeit- und kulturbezogen und wenn 
möglich für einzelne Parzellen erhoben werden. Grobe Trendaussagen zum Risiko der 
Schadstoffbelastung sind anhand von Agrarumweltindikatoren (Agrarumweltmonito-
ring in einem Netz von Referenzbetrieben) innert weniger Jahre möglich. Diese Risiko-
indikatoren müssen mit repräsentativen Erhebungen der Belastung landwirtschaftlicher 
Böden ergänzt und validiert werden. Gesicherte Ergebnisse bezüglich der Entwicklung 
der Schadstoffbelastung der Böden und der Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 
sind allerdings erst nach Jahrzehnten zu erwarten. Für den Vollzug sind die Kantone 
zuständig (Art. 13 VBBo).  

Bei der NABO werden zuhanden der kantonalen Bodenschutzfachstellen im Rahmen 
ihrer emissionsbezogenen Bodenuntersuchungen ausgewählte, repräsentative Standorte 
im Rahmen eines jahrzehntelangen Referenzauftrags nach VBBo untersucht. Die 
derzeit 105 NABO-Standorte wurden sowohl nach Umweltgesichtspunkten wie auch 
nach vermuteten Belastungssituationen ausgewählt. Die NABO ist für die agrarökolo-

Ziel 1 

Ziel 2 
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gische Beurteilung deshalb ein Referenznetz, das durch zusätzliche Untersuchungen 
die Spannbreite der chemischen Bodenbelastung landwirtschaftlicher Betriebstypen 
ausloten soll. 

Stand der Zielerreichung 

Allein im NABO-Referenznetz wird an 39 % der insgesamt 105 Standorte mindestens 
ein Richtwert überschritten (Abb. 20). Als Hauptursachen stehen bei 10 % der Standor-
te anthropogene Schadstoffeinträge von Kupfer, Cadmium, Zink und Blei im Vorder-
grund. Bei weiteren 19 % der Standorte werden Richtwerte löslicher Gehalte von 
Cadmium und Zink aufgrund diffuser Einträge und der Bodenversauerung überschrit-
ten. Bei den übrigen Standorten sind natürlich erhöhte Schadstoffgehalte im Ausgangs-
gestein verantwortlich.  

Im Rahmen der NABO wurden − vorwiegend aus kantonalen Quellen – rund 330 000 
Analysenwerte von 15 anorganischen und 4 organischen Schadstoffen ausgewertet 
(Abb. 21, Keller und Desaules 2001). Auf die produktive Bodenfläche der Schweiz 
bezogen ergibt dies im Durchschnitt einen Standort auf 2,3 Quadratkilometer. Im 
Gegensatz zu den NABO-Referenzdaten handelt es sich bei den kantonalen Daten 
weitgehend um Böden vermuteter Belastungsstandorte. Es zeigte sich, dass die Sied-
lungsböden und Spezialkulturen prioritäre Belastungsstandorte sind. Da die Messreihe 
des NABO-Referenznetzes erst 15 Jahre umfasst, ist für die Entwicklung der Schad-
stoffbelastungen der Böden bisher noch kein gesicherter Trend nachweisbar (Desaules 
et al. 2006). 

Für einzelne Landwirtschaftsbetriebe im NABO-Messnetz liegen die Einträge gemäss 
NABO-Flux rund 3- bis 4-mal über den Austrägen. Hierbei sind zwar die Tierdichte 
eines Betriebes und die Art der Tiermast wichtig, aber alleine nicht unbedingt aus-
schlaggebend für die Höhe der Kupfer- und Zinkeinträge. Diese können auch innerhalb 
des gleichen Betriebstyps von Betrieb zu Betrieb stark variieren. Für die Mehrheit der 
48 Parzellen im Messnetz der NABO nehmen die Schwermetallkonzentrationen im 
Boden in einem Jahrzehnt um weniger als 1 % des jeweiligen Richtwertes zu. Zunah-
men der Bodenkonzentrationen von mehr als 1 % in einem Jahrzehnt wurden hingegen 
für Cadmium in 7, für Kupfer in 10 und für Zink in 20 der 48 NABO-Parzellen prog-
nostiziert. Auf einigen Parzellen waren stark erhöhte Einträge von Zink über Hof-
dünger und von Kupfer über Pflanzenschutzmittel oder Hofdünger zu verzeichnen. Die 
geschätzten Schwermetallzunahmen können bei intensiver Tierhaltung für Kupfer und 
Zink bis zu 5 % und im Rebbau für Kupfer 21 % des jeweiligen Richtwertes in einem 
Jahrzehnt betragen (Keller et al. 2005). 

Ziel 1 

Ziel 2 
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Abb. 20 > Richtwertüberschreitungen im NABO-Referenznetz 

Keine (64)

Nur löslicher Gehalt (13)

Nur Totalgehalt (20)

Löslicher Gehalt 

und Totalgehalt (8)

Richtwertüberschreitungen

 

Quelle: NABO  
 

Abb. 21 > Die Anteile der Richtwertüberschreitungen im Boden für die Totalgehalte von Pb, Cd, Cu und Zn nach Landnutzung 

Datenbasis: Zeitraum 1990–1996; Messwerte von ca. 14 000 Standorten 
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Quelle: Keller und Desaules 2001  
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4.2 Bodenerosion 

Die Erosion grösserer Mengen an Bodenmaterial reduziert die Bodenfruchtbarkeit und beeinträchtigt naturnahe Lebensräume.  
 

Einführung 

Bodenerosion ist der Abtrag von Bodenmaterial durch Wasser und Wind. In der 
Schweiz ist fast ausschliesslich die Wassererosion wirksam. Bei geschlossener Vegeta-
tionsdecke ist die Bodenoberfläche weitgehend vor Erosion geschützt. Durch bestimm-
te Tätigkeiten des Menschen wie etwa die Nutzung durch Ackerbau wird die Pflanzen-
decke zeitweilig beseitigt oder ausgedünnt, was zu Bodenabträgen führen kann.  

Die Bodenerosion zeigt vielfältige Erscheinungsformen. Flächenhafte (diffuse) Erosion 
ist dabei weiter verbreitet als linienhafte Erosion (Talwegerosion). Nur etwa ein Fünf-
tel bis ein Drittel aller durch Bodenerosion betroffenen Äcker weist neben der flächen-
haften Erosion auch Rillen und Rinnen auf (Mosimann et al. 1991). Sämtliche Erosi-
onsrillen verschwinden aus der Landschaft, wenn die Äcker gepflügt werden. Da die 
Bodenerosion nur bedingt sichtbar ist, besteht die Gefahr, dass die Bedeutung der 
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Erosion oder die Häufigkeit der Ereignisse unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen 
wird.  

Da vor allem die nährstoffreiche Feinerde abgeschwemmt wird, schädigt die Erosion 
die Bodenfruchtbarkeit. Zudem werden natürliche Bodenfunktionen wie das Wasser-
speichervermögen, die Durchwurzelbarkeit und die Filterleistung beeinträchtigt. Die 
Schäden ausserhalb der landwirtschaftlich genutzten Parzellen (Off-Site-Schäden) 
dürfen nicht vernachlässigt werden. Ein Teil des Bodenmaterials gelangt in angrenzen-
de, naturnahe Lebensräume (z. B. Hecken, Moore) oder mit dem Abschwemmwasser 
direkt oder via Drainagesystem in Bäche, Flüsse und Seen. Die Bodenerosion ist damit 
ein bedeutender Eintragspfad für unerwünschte Stoffe wie Phosphor, Stickstoff und 
Pflanzenschutzmittel in die Gewässer. Bodenerosion wirkt sich also nicht nur ungüns-
tig auf die Standorteigenschaften des Abtragungsorts aus, sondern auch auf die be-
nachbarten Ökosysteme und Gewässer (Abb. 22; INRA 2002, Van-Camp et al. 2004). 
Bodenmaterial kann auch auf Strassen und in Kellern sedimentieren. 

Das Ausmass der Bodenerosion ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Dazu gehören 
die Häufigkeit und Intensität der Niederschläge, die Bodenbeschaffenheit, die Art der 
Kultur und die Anbaupraktik. Die Bodenerosion ist deshalb sehr ungleichmässig 
verteilt und variiert von Parzelle zu Parzelle deutlich mehr als im Vergleich verschie-
dener Regionen (Mosimann et al. 1991). Das Ausmass von Bodenerosion variiert auch 
von Jahr zu Jahr. Während in manchen Jahren in wenig gefährdeten Parzellen praktisch 
keine Erosion stattfindet, zeigen andere Jahre starke, verbreitete und im Jahresverlauf 
gleich mehrfach auftretende Schäden. Neben den Kosten durch den Ertragsverlust 
entstehen Folgekosten für die Allgemeinheit. Bauten und Anlagen müssen gereinigt 
und Oberflächengewässer saniert werden.  

Risikoberechnungen haben ergeben, dass die ackerfähigen Böden in der Schweiz im 
langjährigen Mittel in 61 % der Fälle einer schwachen, in 22 % einer mittleren 
(>2 Tonnen Bodenmaterial pro Hektare und Jahr) und in 17 % einer starken Erosion 
(>4 Tonnen) unterworfen sind (Prasuhn et al. 2007). Es gilt allerdings zu beachten, 
dass diese Berechnungen nur die flächenhafte (diffuse) Bodenerosion wiedergeben und 
dass 4 Tonnen abgeschwemmtes Bodenmaterial ein grosses ökologisches Problem 
darstellen.  

In letzter Zeit haben Beobachtungen gezeigt, dass auch auf Weideland im Sömme-
rungsgebiet Bodenerosion ein Problem sein könnte. Entsprechende Untersuchungen 
sind im Gange.  

Bedeutender Eintragspfad  

für unerwünschte Stoffe  

in die Gewässer und  

in empfindliche Ökosysteme 
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Abb. 22 > Bodenerosion als ökologisches Problem 
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Beitragende Sektoren 

Jede Tätigkeit des Menschen, die zu einer Beseitigung oder Schwächung der Vegetati-
onsdecke führt, erhöht das Erosionsrisiko. Bau-, Forst- und Landwirtschaft sind hierbei 
die Hauptakteure.  

Rolle der Landwirtschaft 

Die Bodenerosion tritt vor allem auf offenen Ackerflächen auf. Ackerflächen sind nach 
Artikel 18 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) Flächen, die in eine 
Fruchtfolge einbezogen sind. Sie setzt sich aus der offenen Ackerfläche und den 
Kunstwiesen zusammen. Die offene Ackerfläche ist mit einjährigen Pflanzen bebaut. 
Diese Parzellen werden in der Regel jährlich bearbeitet und sind somit vermehrt der 
Erosion ausgesetzt. Viele Böden im Mittelland neigen zudem zu Verschlämmung und 
Wasserstau, was zusammen mit dem Relief und den hohen Niederschlägen zu einem 
erhöhten Erosionsrisiko führt. Weil der Verlust der nährstoffreichen und humus-
haltigen Feinerde mit der Zeit die Bodenfruchtbarkeit und damit die Ertragskraft des 
Kulturlandes schwächt, liegt die konsequente Bekämpfung des unerwünschten Phäno-
mens auch im wirtschaftlichen Eigeninteresse der Bewirtschafter.  

Da die Schweiz mehrheitlich niederschlagsreich ist und oft schwer durchlässige Böden 
an Hanglagen zu bewirtschaften sind, besteht eine gewisse Anfälligkeit für Bodenero-
sion. Ausserdem existiert ein dichtes Netz an asphaltierten Erschliessungswegen mit 
Regenwassersammlern. Insbesondere an langen Hängen ohne unterbrechende Land-
schaftselemente kann das Oberflächenwasser zusammen mit dem erodierten Material 
rasch und ungehindert in die Gewässer gelangen.  

Die Europäische Umweltagentur (EUA) schätzt, dass 17 % der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche Europas von Erosion betroffen sind. Die Reinigungs- und Wiederher-
stellungskosten ausserhalb der Parzelle belaufen sich auf 32 Euro pro Hektare land-
wirtschaftlicher Nutzfläche und Jahr (Van-Camp et al. 2004). Für Flächen im Schwei-
zer Mittelland, die von Erosion betroffen sind, konnte gezeigt werden, dass die Kosten 
für Räumung und Reinigung im Durchschnitt 50 bis 100 Franken pro Hektare und Jahr 
betragen.  
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4.2.1 Allgemeines Umweltziel  

1.  Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch Erosion. 
2.  Keine Beeinträchtigung der Gewässer und naturnaher Lebensräume  

durch abgeschwemmtes Bodenmaterial. 

 

Herleitung 

Laut Umweltschutzgesetz (USG) soll die Fruchtbarkeit der Böden dauerhaft erhalten 
bleiben (Art. 1). Dies beinhaltet den Schutz vor Bodenerosion (Art. 33). Damit gilt 
grundsätzlich das Vorsorgeprinzip.  

Die Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) regelt Massnahmen zur Ver-
meidung von Bodenerosion. Böden sollen so bewirtschaftet und Terrainveränderungen 
so vorgenommen werden, dass Bodenerosion vermieden wird (Art. 6). 

Die Bodenerosion beeinträchtigt nicht nur die Bodenfruchtbarkeit, sondern auch Ge-
wässer und naturnahe terrestrische Lebensräume. Laut Gewässerschutzgesetz (GSchG) 
sind nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Art. 3). Böden sind 
entsprechend dem Stand der Technik so zu bewirtschaften, dass die Gewässer nicht 
durch Abschwemmung und Auswaschung von Düngern und Pflanzenbehandlungs-
mitteln beeinträchtigt werden (Art. 27).  

Das Umweltschutzgesetz (USG) verlangt, dass Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebens-
gemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen ge-
schützt werden (Art. 1). Es gilt das Vorsorgeprinzip. Laut Natur- und Heimatschutz-
gesetz (NHG) sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, 
Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für 
Lebensgemeinschaften aufweisen, besonders zu schützen (Art. 18).  

Ziel 1 

Ziel 2 
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Rechtliche Grundlage

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 
Art. 33 Massnahmen gegen Bodenbelastungen 
2 Der Boden darf nur so weit physikalisch belastet werden, 

dass seine Fruchtbarkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt 
wird; dies gilt nicht für die bauliche Nutzung des Bodens. 
Der Bundesrat kann über Massnahmen gegen physika-
lische Belastungen wie die Erosion oder die Verdichtung 
Vorschriften oder Empfehlungen erlassen. 

Art. 34 Weitergehende Massnahmen bei belasteten Böden 
1  Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten 

langfristig nicht mehr gewährleistet, so verschärfen die 
Kantone im Einvernehmen mit dem Bund die Vorschrif-
ten über Anforderungen an Abwasserversickerungen, 
über Emissionsbegrenzungen bei Anlagen, über die Ver-
wendung von Stoffen und Organismen oder über physika-
lische Bodenbelastungen im erforderlichen Mass. 

Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens 
(VBBo), SR 814.12 
Art. 2 Begriffe 
1  Boden gilt als fruchtbar, wenn: 
 a. er eine für seinen Standort typische artenreiche, 

biologisch aktive Lebensgemeinschaft und typische 
Bodenstruktur sowie eine ungestörte Abbaufähigkeit 
aufweist; 

 b. natürliche und vom Menschen beeinflusste Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften ungestört wachsen und 
sich entwickeln können und ihre charakteristischen  
Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden; 

 c. die pflanzlichen Erzeugnisse eine gute Qualität auf-
weisen und die Gesundheit von Menschen und Tieren 
nicht gefährden; 

 d. Menschen und Tiere, die ihn direkt aufnehmen, nicht 
gefährdet werden. 

4  Physikalische Bodenbelastungen sind Belastungen des 
Bodens durch künstliche Veränderungen der Struktur, 
des Aufbaus oder der Mächtigkeit des Bodens. 

Art. 6 Vermeidung von Bodenverdichtung und -erosion 
2 Wer Terrainveränderungen vornimmt oder den Boden 

bewirtschaftet, muss mit geeigneter Bau- und Bewirt-
schaftungsweise, insbesondere durch erosionshemmende 
Bau- oder Anbautechnik, Fruchtfolge und Flurgestal-
tung, dafür sorgen, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht 
durch Erosion langfristig gefährdet wird. Sind dazu ge-
meinsame Massnahmen mehrerer Betriebe nötig, so ord-
net der Kanton diese an, insbesondere bei der Erosion 
durch konzentrierten Oberflächenabfluss (Talwegerosi-
on). 

Art. 8 Massnahmen der Kantone bei Überschreiten der 
Richtwerte (Art. 34 Abs. 1 USG) 
1 Sind in einem Gebiet die Richtwerte überschritten oder 

steigt die Bodenbelastung deutlich an, so ermitteln die 
Kantone die Ursachen der Belastung. 

2 Sie klären ab, ob die Massnahmen nach den Vorschriften 
des Bundes in den Bereichen Gewässerschutz, Katastro-
phenschutz, Luftreinhaltung, umweltgefährdende Stoffe 
und Organismen sowie Abfälle und physikalische Belas-
tungen genügen, um im betroffenen Gebiet den weiteren 
Anstieg der Belastung zu verhindern. 

3 Genügen diese Massnahmen nicht, so treffen die Kantone 
weitergehende Massnahmen nach Artikel 34 Absatz 1 
USG. Sie teilen diese vorher dem BAFU mit. 

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20 
Art. 3 Sorgfaltspflicht 
Jedermann ist verpflichtet, alle nach den Umständen 
gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkun-
gen auf die Gewässer zu vermeiden. 

Art. 27 Bodenbewirtschaftung 
1 Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu 

bewirtschaften, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt 
werden, namentlich nicht durch Abschwemmung und 
Auswaschung von Düngern und Pflanzenbehandlungs-
mitteln. 
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Bundesgesetz vom 1. Juli 1966  
über den Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451 
Art. 18 Schutz von Tier- und Pflanzenarten 
1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten 

ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume 
(Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegen-
zuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen 

land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu 
tragen. 

1bis Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete 
und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feld-
gehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine 
ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder 
besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemein-
schaften aufweisen.

 

Messung der Zielerreichung 

Mit der Revision der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo, 1998) wurde 
die Überwachung der Bodenbelastung zur gesetzlichen Aufgabe, für welche die Kan-
tone zuständig sind (Art. 4). Daten zur Erosion liefern die Kontrollberichte und Unter-
suchungen der kantonalen Fachstellen für Bodenschutz in Problemgebieten (Netzwerk 
Umweltbeobachtung Schweiz, NUD-CH).  

Über den Zustand der Oberflächengewässer gibt die Nationale Daueruntersuchung der 
schweizerischen Fliessgewässer (NADUF) Auskunft. Die kantonalen Gewässerschutz-
fachstellen führen eigene Erhebungsprogramme durch. Der Phosphor- und Stickstoff-
gehalt sowie der Gehalt an organischem Kohlenstoff sind wichtige Indikatoren für den 
Grad der Gewässerbelastung mit Bodenmaterial. Zur Bestimmung des Ausmasses der 
Erosion sind vor allem deren partikuläre Anteile von Bedeutung. 

Die Belastung naturnaher Lebensräume durch sedimentiertes Bodenmaterial wird nicht 
erhoben. Ein wichtiger Indikator für die Belastung schützenswerter Lebensräume in 
Ackerbaugebieten ist die Umsetzung von Pufferzonen entlang der Gewässer und um 
Biotope von nationaler Bedeutung. Die extensiv genutzte Vegetation der Pufferzonen 
besitzt in der Regel eine Rückhaltewirkung für Bodenmaterial.  

Stand der Zielerreichung 

Da es kein nationales Überwachungsprogramm zur Bodenerosion gibt, existieren auch 
keine Daten auf nationaler Ebene. Auf regionaler Ebene liegen dagegen Ergebnisse vor 
(Kap. 4.2.2).  

In der Region Frienisberg (BE) haben 65 % der ackerfähigen Parzellen direkt oder 
indirekt Kontakt mit Oberflächengewässern; 90 % des erodierten Materials, das die 
Parzellen verlässt, fliesst über die Kanalisation oder über das Wegsystem in die Bäche, 
Flüsse und Seen. Sichtbar ist die Bodenerosion deshalb vor allem dort, wo keine 
unterirdischen Wassersammler in der unmittelbaren Umgebung existieren. Es besteht 
zurzeit keine aktuelle Auswertung der für die Bestimmung des Ausmasses der Erosion 
relevanten partikulären Anteile von Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff.  

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 1 

Ziel 2 
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4.2.2 Umweltziel Landwirtschaft  

1.  Keine Richtwertüberschreitungen für Erosion und Verhinderung der 
Talwegerosion auf Ackerflächen.  

2.  Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch Erosion auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

3.  Keine Beeinträchtigung der Gewässer und naturnaher Lebensräume 
durch abgeschwemmtes Bodenmaterial aus landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

 

Herleitung 

Bund und Kantone beurteilen die Bodenbelastung anhand der in den Anhängen der 
Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) festgelegten Richt-, Prüf- und 
Sanierungswerte (Art. 5 VBBO). Anhang 3 enthält Richtwerte für die flächenhafte 
(diffuse) Erosion auf Ackerflächen sowie eine Anleitung zur Ermittlung des Bodenab-
trages. Werden diese Richtwerte (2 bis 4 Tonnen pro Hektare und Jahr) überschritten, 
so haben die Kantone die Ursachen der Erosion zu ermitteln und Massnahmen zu deren 
Verminderung anzuordnen (Art. 8 VBBO). Bei der Erosion durch konzentrierten 
Oberflächenabfluss (Talwegerosion) werden die Richtwerte immer überschritten. Die 
Talwegerosion ist laut Direktzahlungsverordnung (DZV) zu verhindern (Art. 9). Die 
technischen Regeln für den Ökologischen Leistungsnachweis besagen, dass auf der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche keine wiederholten Bodenabträge auftreten dürfen 
(Anhang DZV).  

Grundsätzlich gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel (1). Das 
Ziel bezieht sich nicht nur auf die landwirtschaftliche Nutzfläche, sondern auch auf das 
Sömmerungsgebiet. Laut Sömmerungsbeitragsverordnung (Art. 10 SöBV) müssen 
Sömmerungs-, Hirten- und Gemeinschaftsweidebetriebe sachgerecht und umweltscho-
nend bewirtschaftet werden.  

Es gilt die gleiche Herleitung wie für das allgemeine Umweltziel (2).  

Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel sind folgende 
rechtlichen Grundlagen von Bedeutung. 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 
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Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens 
(VBBo), SR 814.12 

Art. 5 Beurteilung der Bodenbelastung 
1 Bund und Kantone beurteilen die Bodenbelastung an-

hand der in den Anhängen festgelegten Richt-, Prüf- 
und Sanierungswerte. 

Anhang 3 Richtwerte für Erosion auf Ackerflächen 

1 Richtwerte  
Durchwurzelbare Mächtigkeit Gesamter durchschnittlicher Bodenabtrag1 

(Tonnen TS pro Hektare und Jahr) 
Bis und mit 70 cm 2 
Über 70 cm 4 
TS = Trockensubstanz;  
1 Gesamter durchschnittlicher Bodenabtrag = Summe des flächenhaften und des linienhaften Bodenabtrags 

Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, 
Direktzahlungsverordnung (DZV), SR 910.13  

Art. 9 Geeigneter Bodenschutz 
1 Zum geeigneten Bodenschutz gehören insbesondere das 

Vermeiden von Erosion und von chemischen Bodenbelas-
tungen. 

2 Der Bodenschutz wird gefördert durch eine optimale 
Bodenbedeckung, durch Massnahmen zur Verhinderung 
von Talwegerosion und durch die Verwendung boden-
schonender Dünger und Pflanzenschutzmittel. 

Anhang  
Ökologischer Leistungsnachweis, technische Regeln 

5.2  Erosionsschutz 
1 Es dürfen keine wiederholten Bodenabträge auf der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes auftreten, 
wo angepasste Massnahmen zur Erosionsbekämpfung 
fehlen. Als angepasste Massnahme gilt die Bewirtschaf-
tung nach einem mehrjährigen Plan zur Verhinderung 
der Erosion. Der Plan wird von einer vom Kanton be-
zeichneten Stelle gemeinsam mit dem Bewirtschafter er-
stellt. Er beinhaltet eine Situationsanalyse (Identifikation 
der Erosionsprobleme, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, 
Neigung und Bodenstruktur der Parzellen usw.) und ei-
nen Umsetzungsplan. 

Verordnung über Sömmerungsbeiträge (SöBV), SR 910.133 
vom 29. März 2000 

Art. 10 
1 Die Sömmerungs-, Hirten- und Gemeinschaftsweide-

betriebe müssen sachgerecht und umweltschonend  
bewirtschaftet werden. Insbesondere sind folgende  
Anforderungen zu erfüllen: 

 i. Die in einem allfälligen Bewirtschaftungsplan festge-
legten Vorgaben sind einzuhalten. 

2 Werden ökologische Schäden festgestellt, so kann der 
Kanton Auflagen für die Weideführung und die Düngung 
verfügen und entsprechende Aufzeichnungen verlangen.

 

Messung der Zielerreichung 

Laut Verordnung über Belastungen des Bodens (Art. 4 VBBo) sind die Kantone dazu 
verpflichtet, Erosionsschäden festzustellen und zu kartieren. Die Ergebnisse der Erosi-
onskontrolle im Rahmen des Ökologischen Leistungsnachweises und die Anzahl der 
angemeldeten Erosionsmassnahmenpläne könnten wichtige Informationen über das 
Ausmass der Bodenerosion liefern.  

Es gelten die gleichen Messgrössen wie für das allgemeine Umweltziel (1). Bezugs-
grösse ist die landwirtschaftliche Nutzfläche und das Sömmerungsgebiet.  

Es gelten die gleichen Messgrössen wie für das allgemeine Umweltziel (2). Der Fokus 
sollte dabei insbesondere auf kleinere Gewässer gelegt werden, deren Einzugsgebiet 
viele offene Ackerflächen in Hanglage aufweist. 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 
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Stand der Zielerreichung 

Der Kanton Baselland ist einer von drei Kantonen, welche die Erosion auf seinem 
Gebiet untersucht haben. Gemäss der Bodenerosions-Risikokarte (Prasuhn et al. 2007) 
für die Schweiz gehört Baselland zu den neun Kantonen, die eine im Modell errechnete 
flächenhafte (diffuse) Erosion von über 2 Tonnen pro Hektare und Jahr aufweisen. 
Resultate der kantonalen Untersuchung (1992 bis 2002), in die 9 % der Landwirt-
schaftsbetriebe einbezogen wurden, können als repräsentativ für Regionen mit mittle-
rem bis hohem Erosionsrisiko angesehen werden. Die Resultate zeigen, dass je nach 
Gebiet die Situation gleich geblieben ist oder sich leicht verbessert hat.  

Untersuchungen der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART in der 
Region Frienisberg zeigen, dass vor allem durch die Zunahme konservierender Boden-
bearbeitungsverfahren und den vermehrten Anbau von Zwischenkulturen die Boden-
abträge seit der Einführung des Ökologischen Leistungsnachweises um 15 bis 30 % 
abgenommen haben. Dieser Erfolg kann allerdings zu zwei Dritteln auf das spezielle 
Umweltschutzprogramm des Kantons Bern zurückgeführt werden (Prasuhn 2005).  

Bis Ende 2007 wurden rund 100 Massnahmenpläne nach der Direktzahlungsverord-
nung durchgeführt. Die Hälfte davon befindet sich in den Kantonen Waadt und Frei-
burg, deren Bodenschutzfachstellen über ein Überwachungsprogramm verfügen. 
Ergebnisse der Erosionskontrolle im Rahmen des Ökologischen Leistungsnachweises 
im Bereich Erosion gibt es nur aus dem Kanton Freiburg.  

Zusätzlich zu den Ergebnissen aus Ziel 1 müssen bei der Frage zur Zielerreichung 
Messresultate aus dem Sömmerungsgebiet herbeigezogen werden. Gemäss einer 
Fallstudie im Urserental (UR) scheint die Erosion auf Alpweiden zuzunehmen. Eine 
Untersuchung auf den Alpen der Ostschweiz hat zudem gezeigt, dass dieses Problem 
vermutlich unterschätzt wird. 

Siehe allgemeines Umweltziel.  

Literatur

Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz 1999: Physikalischer 
Bodenschutz, Konzept zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im USG 
und in der VBBo. BGS Dokument Nr. 9. 

INRA 2002: L’érosion hydrique des sols en France. Orléans. 

Mosimann T. 2003: Erosionsgefährdung und Schutz der Böden durch die 
Bewirtschaftung. Monitoring 1982–2002. Hrsg.: Amt für Umweltschutz 
und Energie (AUE) (Hrsg.), Liestal. 

Mosimann T. et al. 1991: Erosionsbekämpfung in Ackerbaugebieten, PNR 
22 Boden, Liebefeld-Bern. 

Prasuhn V. 2005: Phosphorbelastung der Oberflächengewässer durch 
Erosion. In: Schriftenreihe der FAL 57, 108–119. Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (Hrsg.), Zürich. 

Prasuhn V., Liniger H., Hurni H., Friedli S. 2007: Bodenerosions-
Gefährdungskarte der Schweiz. AGRARForschung 14: 120–127. 

Van-Camp L. et al. 2004: Reports of the Technical Working Groups 
Established under the Thematic, Strategy for Soil Protection. Volume II, 
Erosion. Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg. http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/vol2.pdf. 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 3 

http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/vol2.pdf�


4  > Boden  165
    

     
 

 

 

4.3 Bodenverdichtung 

In verdichteten Böden ist das Eindringen von Pflanzenwurzeln und Bodentieren deutlich erschwert.  
 

Einführung 

Das Befahren des Bodens mit schweren Bau-, Zug- oder Erntemaschinen kann zu 
Verdichtungen des Bodens führen. Dabei werden die grossen Bodenporen zusammen-
gedrückt, was zu einem gestörten Gashaushalt im Boden führt. Entscheidend ist dabei 
aber nicht nur das Gesamtgewicht, sondern auch das Verhältnis Gewicht und (ange-
passte) Bereifung. Eine weitere Art der Verdichtung kann durch die Bildung von 
sogenannten Pflugsohlen oder Schmierschichten insbesondere bei gezogenen oder 
rotierenden Bodenbearbeitungsmaschinen entstehen.  

Das Eindringen von Pflanzenwurzeln und Bodentieren ist in verdichteten Böden deut-
lich erschwert. Die Bodenfruchtbarkeit ist daher eng mit den physikalischen Eigen-
schaften des Bodens verbunden. Verdichtete Böden verfügen zudem über eine ein-
geschränkte Sickerkapazität, wodurch der Oberflächenabfluss gefördert wird. Dies 
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begünstigt die Bodenerosion und erhöht das Hochwasserrisiko. Da das Wasser länger 
auf der Oberfläche liegen bleibt, wird die Bodenbearbeitung erschwert.  

Durch eine Verdichtung besonders gefährdet sind Böden mit starkem Grund- oder 
Stauwassereinfluss, Böden in feuchten Klimaregionen sowie Böden, die langsam 
abtrocknen. Schäden an der Bodenstruktur können in kürzester Zeit entstehen. Die 
Wiedergutmachung von Bodenschadverdichtungen durch die natürlichen Gefüge-
bildungsvorgänge dauert Jahrzehnte und führt meist nicht zum natürlichen Ausgangs-
zustand. Die Regeneration durch geeignete Massnahmen in der Landwirtschaft ist im 
Oberboden theoretisch möglich. Der Unterboden hingegen erholt sich auch durch 
technische Massnahmen nur sehr beschränkt von einer Verdichtung. 

Beitragende Sektoren 

Zur Bodenverdichtung tragen vor allem die Bau-, Forst- und Landwirtschaft bei. 

Rolle der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft als der flächenmässig grösste Landnutzer hat durch Bodenbearbei-
tungsverfahren, Ernteverfahren, Fruchtfolgegestaltung, Bereifung von Zugfahrzeugen 
sowie Erntemaschinen und anderen Maschinen und über die Wahl des Zeitpunkts, in 
welchem die Böden befahren werden, einen grossen Einfluss auf die Stabilität des 
Bodengefüges und damit auf das Ausmass der Bodenverdichtung. In ackerbaulich 
genutzten Böden dürfte die landwirtschaftlich verursachte Bodenverdichtung am 
stärksten und am weitesten verbreitet sein. In feuchteren Gebieten mit intensiver 
Graslandnutzung oder bei ungeeignetem Alpweidemanagement können ebenfalls 
Schäden am Bodengefüge auftreten.  
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4.3.1 Allgemeines Umweltziel  

Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch Bodenverdichtung. 

 

Herleitung 

Laut Umweltschutzgesetz (USG) soll die Fruchtbarkeit der Böden dauerhaft erhalten 
bleiben (Art. 1). Dies beinhaltet den Schutz vor irreversibler Bodenverdichtung 
(Art. 33). Damit gilt grundsätzlich das Vorsorgeprinzip. Die Verordnung über Belas-
tungen des Bodens (VBBo) regelt Massnahmen zur Vermeidung von nachhaltiger 
Bodenverdichtung. Böden sollen so bewirtschaftet und Bauten und Anlagen so erstellt 
werden, dass eine nachhaltige Bodenverdichtung vermieden wird (Art. 6). Dieses Ziel 
wird erreicht, indem der Boden nur in genügend abgetrocknetem Zustand befahren 
wird und bodenschonende Maschinen, Geräte und Fahrzeuge eingesetzt werden.  

Zurzeit enthält die Verordnung über Belastungen des Bodens keine Werte zur Beurtei-
lung der Bodenschadverdichtung. Unter Schadverdichtung fallen diejenigen Verdich-
tungen, die ein ungestörtes Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Die Bodenkundliche 
Gesellschaft der Schweiz hat Vorschläge zur Beurteilung von Bodenverdichtungen 
erarbeitet (BGS 2004). Der Richtwert für die effektive Lagerungsdichte von 
1,7 Gramm pro Kubikzentimeter sollte gemäss BGS als Referenzwert gelten. Ist dieser 
Wert überschritten, liegt ein erstes Anzeichen dafür vor, dass die Bodenfruchtbarkeit 
langfristig gefährdet ist. Die BGS hat zudem Vorschläge für die Parameter «dynami-
scher Eindringwiderstand», «Grobporenvolumen» und «gesättigte Wasserleitfähigkeit» 
erarbeitet.  
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Rechtliche Grundlagen

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 

Art. 33 Massnahmen gegen Bodenbelastungen 
2 Der Boden darf nur so weit physikalisch belastet werden, 

dass seine Fruchtbarkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt 
wird; dies gilt nicht für die bauliche Nutzung des Bodens. 
Der Bundesrat kann über Massnahmen gegen physika-
lische Belastungen wie die Erosion oder die Verdichtung 
Vorschriften oder Empfehlungen erlassen. 

Art. 34 Weitergehende Massnahmen bei belasteten Böden 
1  Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten 

langfristig nicht mehr gewährleistet, so verschärfen die 
Kantone im Einvernehmen mit dem Bund die Vorschrif-
ten über Anforderungen an Abwasserversickerungen, 
über Emissionsbegrenzungen bei Anlagen, über die Ver-
wendung von Stoffen und Organismen oder über physika-
lische Bodenbelastungen im erforderlichen Mass. 

Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens 
(VBBo), SR 814.12 

Art. 2 Begriffe 
1 Boden gilt als fruchtbar, wenn: 
 a. er eine für seinen Standort typische artenreiche, 

biologisch aktive Lebensgemeinschaft und typische 
Bodenstruktur sowie eine ungestörte Abbaufähigkeit 
aufweist; 

 b. natürliche und vom Menschen beeinflusste Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften ungestört wachsen und 
sich entwickeln können und ihre charakteristischen  
Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden; 

4 Physikalische Bodenbelastungen sind Belastungen des 
Bodens durch künstliche Veränderungen der Struktur, 
des Aufbaus oder der Mächtigkeit des Bodens. 

Art. 6 Vermeidung von Bodenverdichtung und -erosion 
1 Wer Anlagen erstellt oder den Boden bewirtschaftet, 

muss unter Berücksichtigung der physikalischen Eigen-
schaften und der Feuchtigkeit des Bodens Fahrzeuge, 
Maschinen und Geräte so auswählen und einsetzen, dass 
Verdichtungen und andere Strukturveränderungen des 
Bodens vermieden werden, welche die Bodenfruchtbar-
keit langfristig gefährden. 

Art. 8 Massnahmen der Kantone bei Überschreiten der 
Richtwerte (Art. 34 Abs. 1 USG) 
1  Sind in einem Gebiet die Richtwerte überschritten oder 

steigt die Bodenbelastung deutlich an, so ermitteln die 
Kantone die Ursachen der Belastung. 

2  Sie klären ab, ob die Massnahmen nach den Vorschriften 
des Bundes in den Bereichen Gewässerschutz, Katastro-
phenschutz, Luftreinhaltung, umweltgefährdende Stoffe 
und Organismen sowie Abfälle und physikalische Belas-
tungen genügen, um im betroffenen Gebiet den weiteren 
Anstieg der Belastung zu verhindern. 

3  Genügen diese Massnahmen nicht, so treffen die Kantone 
weitergehende Massnahmen nach Artikel 34 Absatz 1 
USG. Sie teilen diese vorher dem BAFU mit. 

4  Die Kantone führen die Massnahmen innert fünf Jahren 
durch, nachdem die Bodenbelastung festgestellt worden 
ist. Sie legen die Fristen nach der Dringlichkeit des Ein-
zelfalls fest.
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Messung der Zielerreichung 

Die Gefügeeigenschaften von Böden geben Auskunft über den physikalischen Zustand 
des Bodens. Dazu gehören neben den von der BGS vorgeschlagenen Parametern für 
Richt- und Prüfwerte die Leitfähigkeit, die Wasserinfiltration, die Vernässung, der 
Gasaustausch, die Quellung und die Schrumpfung.  

Mit der Revision der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo, 1998) wurde 
die Überwachung physikalischer Bodenbelastungen zur gesetzlichen Aufgabe (Art. 4). 
Im Rahmen des Pilotprojektes «Langzeitbeobachtung von physikalischen und biologi-
schen Bodeneigenschaften» (LAZBO) wurde die Eignung von bodenphysikalischen 
Untersuchungen im NABO-Referenznetz abgeklärt. Ein anerkanntes Set an normierten 
Messmethoden und Bewertungsparametern wird zurzeit durch die Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART erarbeitet. 

Stand der Zielerreichung 

Da Messungen sehr aufwendig sind, fehlen genaue und flächendeckende Angaben zum 
Ausmass und zur Verbreitung der Bodenverdichtung. Es muss aber davon ausgegangen 
werden, dass infolge der stetigen Zunahme der Gewichte von Bau-, Zug- und Erntema-
schinen die Gefährdung der Böden durch Bodenverdichtung tendenziell zugenommen 
hat, wobei festzuhalten ist, dass die heutigen Maschinen und Geräte eine deutlich 
grösser dimensionierte Bereifung aufweisen. Für die Ackerböden in der Schweiz gibt 
es eine Risikokarte der Verdichtungsgefährdung (Weisskopf et al. 1988). 

Set an normierten Messmethoden 

und Bewertungsparametern  

in Bearbeitung 

Gefahr der Bodenverdichtung 

nimmt tendenziell zu 
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4.3.2 Umweltziel Landwirtschaft  

Vermeidung dauerhafter Verdichtungen landwirtschaftlicher Böden. 

 

Herleitung 

Die Herleitung des Umweltziels Landwirtschaft entspricht derjenigen des allgemeinen 
Umweltziels, wobei das Ziel auf landwirtschaftlich genutzte Böden beschränkt ist. 
Zusätzlich gelten für die Landwirtschaft die Bestimmungen der Direktzahlungsverord-
nung (DZV). Diese verlangt in Artikel 8, dass die Kulturanteile und die Fruchtfolgen 
so festgelegt werden, dass eine Bodenverdichtung vermieden wird.  

Rechtliche Grundlagen 

Zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen für das allgemeine Umweltziel ist folgende 
rechtliche Grundlage von Bedeutung. 

Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, 
Direktzahlungsverordnung (DZV), SR 910.13 

Art. 8 Geregelte Fruchtfolge 
2  Die Kulturanteile und die Fruchtfolgen sind so anzule-

gen, dass Erosion, Bodenverdichtung und Bodenschwund 
sowie Versickerung und Abschwemmung von Düngern 
und von Pflanzenschutzmitteln möglichst vermieden wer-
den.  
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Messung der Zielerreichung 

Es gelten die gleichen Messgrössen wie beim allgemeinen Umweltziel. Durch leicht 
erfassbare Parameter aus dem Boden (z. B. die maximale Auflockerungstiefe, die 
Bodentextur durch Fühlprobe, die Oberbodenfestigkeit durch den Schraubenziehertest) 
und aus der Belastung (die Bereifungs- und Raupendimension, die Reifen-/Raupenlast 
und der Reifeninnendruck) lässt sich die Gefahr von gravierenden Verdichtungen von 
Fall zu Fall schnell und schlüssig überprüfen. Für die Entscheidungsfindung bei der 
Konzeption, der Ausrüstung und dem Einsatz von Grossmaschinen und -geräten für 
den Ackerbau steht eine praxistaugliche Excel-Anwendung zur Verfügung (TASC; 
Diserens et al. 2005). Die technischen Angaben zur Bereifung können von über 1000 
gespeicherten Reifentypen aus der Forst- und Landwirtschaft angewählt und über-
nommen werden. Damit lassen sich Schadverdichtungen vorsorglich vermeiden.  

Stand der Zielerreichung 

Siehe allgemeines Umweltziel.  
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A1 Ziel- und Leitarten 

A > Ziel- und Leitarten Fauna 
 
Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Säugetiere 
                                            

Castor fiber  Biber   x 1 1a 1 x x x x                2 2 1    2      2    2 
Lepus europaeus  Feldhase   x 1 4a 3 x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a  1a 2  1b 2  1b 1b 2  1a 1b  1b    1a   2  
Mustela erminea  Hermelin   x 1 5a  x x x x x x 2 2  1a 1a  1a   2  2 1a  1b 1b 2 1b  1b  1b       1b  
Mustela nivalis  Mauswiesel   x 1 4a 3 x x x x x x  2 2  1a 1a 1a     2 1a  1b 1b 2 1b 2 1b  1b       1b  

Vögel                                             

Asio otus Waldohreule x 2 x 2 1 VU x x x x x x  2 2  2 2 2  2  2 2   1     2  2     2    
Athene noctua Steinkauz x 1 x 3 1 CR x x    x  2 2  2 2   2   2 1 2 2  2 2         1  1 1 
Ciconia ciconia Weissstorch     x 1 x 1 1 VU  x     2 2 2 2 2 2   2 2      2         2  2    
Corvus monedula Dohle   x 2 x 2 1 VU x x x x x x  1a   1a    1a     2 2       2     1  1  
Crex crex Wachtelkönig    x 1 x 3 1 CR x x x x x x 1a 1a        1a              2   1    
Cuculus canorus Kuckuck     x 3 x 1 1 NT x x x x x x 2 2 2 2 2 2    2  2 2  2       2         
Emberiza calandra Grauammer   x 1 x 3 1 VU  x     1a 1a 2       1a 2 2  2   2   2 2     2 2    
Emberiza cirlus Zaunammer   x 2 x 2 1 VU x x x x x x            2   2  2  1  2       1   
Emberiza hortulana Ortolan     x 1 x 3 1 VU    x     1a   1a     2 2  2   2  2 2 2     2  1   
Falco tinnunculus Turmfalke   x 1 x 1 1 NT x x x x x x  2 2  2 2   2  2 2  2 2     2       1  1  
Gallinago gallinago Bekassine   x 3 x 3 1 CR  x     2   2      1      1        2     2  
Jynx torquilla Wendehals   x 1 x 2 1 VU x x x x x x  1a 1a  1a 1a  2     1b 1b 1b  2  2   2     1 1 1 1 
Lanius senator Rotkopfwürger   x 1 x 3 1 CR  x       1a 2  1a 2       1 2 2           1  1 1 
Larus ridibundus Lachmöwe    x 3 x 2 1 EN  x     2 2  2 2           2         2 2 2  2  
Lullula arborea Heidelerche     x 1 x 3 1 VU x   x    1a 1a  1a 1a      2  1   2 2 1a  2       1 1  
Luscinia megarhynchos Nachtigall  x 2 x 2 1 NT x x x x x x               1a       1a  2       
Milvus milvus Rotmilan    x 3 x 1 1 LC x x x     2 2 2 2 2 2   2   2  2 2      2     2  2  
Numenius arquata Grosser Brachvogel  x 1 x 3 1 CR  x     2   2      1              2   2  2  
Otus scops Zwergohreule x 1 x 2 1 CR x x  x x x  1a 1a  1a 1a     2 2 1b 1b 1b     2  2     1  1  
Perdix perdix Rebhuhn     x 1 x 3 1 CR  x      1a 1a      2  1a 1a   1  2  2 1a 2     2 2    
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz    x 2 x 1 1 NT x x x x x x  1a 1a  1a 1a 1a 1     1 2 2    2  2 2     1 1 1  
Picus canus Grauspecht  x 3 x 2 1 VU x x x  x   2 2  2 2       2 2 2       2     1  1  
Saxicola rubetra Braunkehlchen   x 1 x 2 1 NT x x x x x x 1a 1a  1a 1a    2 2             2    1  1  
Sylvia communis Dorngrasmücke   x 2 x 3 1 VU x x x x x x           2 1a   1a  2   2  2    2     
Tyto alba Schleiereule    x 1 x 2 1 NT x x x     2 2  2 2   2  2 2        2       2  2  
Upupa epops Wiedehopf   x 1 x 3 1 EN  x x x x x  1a 1a  1a 1a  1b     1b 1b 1b    2  2 2     1 1 1 1 
Vanellus vanellus Kiebitz     x 1 x 2 1 EN  x x    1a   1a      1a      1       2 2 2 1 1  2  
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger       x 1  LC x x x x x x           1  2    1       1       
Alauda arvensis Feldlerche    x 1  NT x x x x x x  1a 1a  1a 1a   1a  2 2     2   2 2     2 1  2  
Anthus pratensis Wiesenpieper      x 1  NT x x x   x 2 2 2 1a 1a 1a   2     2   2      2      1  
Anthus spinoletta Bergpieper   x 1  LC x x x x x x                           1  1  
Anthus trivialis Baumpieper    x 2  LC x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a  1a 1a    2 2        2    2  2  
Carduelis cannabina Hänfling      x 1  LC x x x x x x  1a 1a  1a 1a     2 2 2 2   1a  1a 2 2     2 2 2 2  
Carduelis carduelis Distelfink    x 1  LC x x x x x x 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2  2  2 2    2  2     
Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer      x 1  LC x x x x x x             1a 1a 1a       1a        2 
Coturnix coturnix Wachtel       x 2  LC x x x x x x 1a 1a 1a      2 2 2 2        2    2   2    
Dendrocopos minor Kleinspecht       x 2  LC x x x x x x       2      1a 2 1a       2        2 
Emberiza citrinella Goldammer     x 1  LC x x x x x x 2 2 2 2 2 2 2  2  2 2   1a  2    2 1a     2  2  
Ficedula albicollis Halsbandschnäpper     x 2  VU      x        1              2         
Hirundo rustica Rauchschwalbe     x 1  LC x x x x x x 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2   2 2    2 2    2  2  2  
Lanius collurio Neuntöter     x 1  LC x x x x x x  2 1a  2 1a      2   1    2   2     1  1  
Motacilla flava Schafstelze   x 3  VU x x x x  x 2   2       2 2        2      2 2  2  
Picus viridis Grünspecht    x 1  LC x x x x x x  2 2  2 2 2 2     2 2 2       2     1  1  
Saxicola torquata Schwarzkehlchen       x 2  NT x x x x x x 2 2 2 2 2 2    2 2 2     2  2 2           
Streptopelia turtur Turteltaube       x 2  LC x x x x x x           2 2  1a 1a    2 2 2 2      2   
Sylvia borin Gartengrasmücke       x 1  LC x x x x x x               1a       1a  2       
Turdus pilaris Wacholderdrossel      x 1  LC x x x x x x 2 2 2 2 2 2   2    2 2 2       2     2  2  

Reptilien                                             

Coronella austriaca Schlingnatter x 1  3 4a VU x x x x x x   1a*   1a* 1a* 1a       2  1b 1b 1a* 2 2 2         
Vipera aspis Aspisviper x 1  2 4a EN x x x x x x   1a*   1a* 1a* 1a       2  1b 1b 1a* 2  2         
Vipera berus Kreuzotter x 1  3 4a EN x x x  x x 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a*        2  1b 1b    2 1a        
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Hierophis viridiflavus Zornnatter   x 2 4a EN  x    x   1a*   1a* 1a* 1a       1b  1b 1b 1a* 2  2         
Lacerta agilis Zauneidechse   x 2 4a VU x x x x x    1a*   1a* 2*        1b 2 1b 1b 1a* 1a 2 2         
Lacerta bilineata Smaragdeidechse   x 2 4a VU  x x x x x   1a*   1a* 1a* 2       1b  1b 1b 1a* 2 2 2         
Natrix natrix Ringelnatter   x 3 4a VU x x x x x x 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a  1a*     1b 1b 1b 2 1a* 2  2 2 2 2      
Zamenis longissimus Äskulapnatter   x 2 4a EN  x x x  x   1a*   1a* 1a* 1a       1b  1b 1b 1a* 2  1a         
Zootoca vivipara Waldeidechse   x 1 5a LC x x x x x x 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a* 1a*   1a*     1b 2 1b 2   2 1a 1a        

Amphibien                                             

Hyla intermedia Ital. Laubfrosch x 1  3 3a EN      x 1a*   1a*      1a*     1b 1a 2   2  1b  1b 1a    1  
Hyla arborea  Laubfrosch x 1  3 3a EN x x x    1a*   1a*      1a*     1b 1a 2   2  1b  1b 1a    1  
Triturus carnifex  Alpen-Kammmolch x 1  3 3a EN      x 1a*   1a*      1a*     1b 1a 2   2  1b  2 1a    1  
Triturus cristatus  Kammolch x 1  3 3a EN x x x    1a*   1a*      1a*     1b 1a 2   2  1b  2 1a    1  
Triturus vulgaris  Teichmolch x 1  3 3a EN x x x   x 1a*   1a*      1a*     1b 1a 2   2  1b  2 1a    1  
Alytes obstetricans   Geburtshelferkröte  1 x 2 4a EN x x x    1a* 1a*  1a* 1a*  2*        2 1 2 1a  2  2  2     1  
Bombina variegata  Gelbbauchunke  1 x 2 4a EN x x x x   1a*   1a*   1a*   1a*     1b 1a 2   2 2 1b  2 1a    1  
Bufo calamita  Kreuzkröte  1 x 3 4a EN x x     1a*   1a*      1a*     2 1a 2   2 2 2  2 1a    1  
Rana esculenta/lessonae Wasserfrosch  3 x 1 4a NT x x x   x 1a*   1a*      1a*     1b 1a    2  1b  2 1a    1  
Salamandra atra  Alpensalamander  3 x 1 3a LC   x  x  1a*   1a*   1a*        1b 2 2 2  2  1b  2 2      

Käfer                                             

Osmoderma eremita   x 2  3 1a  x x x x  x        1a      1a        1a         
Ropalopus ungaricus   x 2  3 1a  x x           1a                        
Acmaeoderella flavofasciata     x 2 3b     x x x        1a              1a         
Agapanthia violacea      x 2 5a  x x x x  x  2 1a  2 1a         2      1a          
Agrilus derasofasciatus      x  2b  x   x  x                   1a         1   
Agrilus hyperici      x 2 5a  x x  x        2         1a    1a   1a         
Agrilus roscidus      x 2 2b   x    x       1a      1a  1a       1a         
Agrilus sinuatus      x 1 3a  x x x x        2 1a      2  1a    2   1a         
Anaesthetis testacea     x 2 4b  x x x x x x        1a              1a         
Anthaxia candens      x 2 3a  x x                 1a  1a                
Anthaxia cichorii      x 2 3a       x      1a       1a  1a       1a         
Corymbia cordigera     x 2 3d   x  x  x        1a              1a         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Deilus fugax      x 2 4b       x      2  1a       2                
Gnorimus variabilis     x 2 2a     x  x        1a                       
Megopis scabricornis      x 2 4a  x x x x  x        2     1a 1a 1a       1a         
Plagionotus detritus     x 2 3a  x x  x  x        1a      1a        1a         
Protaetia aeruginosa     x 3 4a  x x x x  x        1a              1a         
Protaetia affinis     x         x        1a                       
Protaetia cuprea     x 1 5a  x x x x x x       1a 1a     1a  1a       1a         
Protaetia lugubris     x  4a  x x x x x x        1a              1a         
Protaetia morio     x  3c  x     x        1a              1a         
Ptosima flavoguttata      x 2 3a  x x  x  x             1a 2 1a       1a         
Ropalopus clavipes     x  3b   x  x  x        1a     1a  1a       1a         
Trichius zonatus     x  4a  x x x x  x        1a              1a         

Hautflügler (Bienen, Wespen usw.)                                            

Andrena chrysosceles     x 1 5b  x x x  x x  1b 1b  1b 1b       1a  1a  1b     1a         
Andrena florea     x 1 4b 3 x x x x  x  2 2  2 2          1a 1b  1a   1a         
Andrena floricola     x 1 4b 3 x x  x             1b 1a     1a   1b 1b          
Andrena hattorfiana     x 2 4b 3 x x x x x x  1a 1a  1a 1a       1a                  
Andrena marginata     x 2 3b 2  x x x x x   1a   1a    2                     
Andrena pilipes     x 2 5b   x  x  x  2 1b  2 1b      1b     1a  1a            
Andrena potentilliae     x 3 2b 1 x x  x     1a   1a                         
Anthidium lituratum     x 1 4b 3  x x x x x            1b   1b  1a     1b         
Anthidium oblongatum     x 2 5b  x x x x x x   1b  2 1b      1b     1b 1a 1a            
Anthophora aestivalis     x 2 4b 3 x x x x x x   1b   1b      1b     1b 1a 1a   1a         
Anthophora bimaculata     x 1 3b 2 x x x x x x   2   2      2     1a              
Anthophora plagiata     x 1 4b 3 x x x x x x  1b 1b  1b 1b      1b     1b 1a 1a            
Anthophora plumipes     x 1 5b  x x x x x x  2 1b  2 1b      1b 2  1b  1b 1a 1a   1b         
Anthophora pubescens     x 2 3b 2  x x x x x   1b  2 1b      1b     1b 1a             
Anthophora quadrimaculata     x 2 5b  x x x x x x  2 1b  2 1b      1b 2    1b 1a 1a            
Anthophora retusa     x 1 2b 0  x    x   1b   1b      1b     1a  1a            
Bombus humilis     x 2 4b 3 x x x x x x  1a 1a  1a 1a       1a  1a     1a  1a         
Bombus mendax     x 2 5b  x  x x x x     1a 1a              1a           
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Bombus mucidus     x 2 5b  x  x x x x     1a 1a              1a           
Bombus muscorum     x 2 5b 4  x x x   1a   1a      1a              2 2      
Bombus pomorum     x 1 3b 2 x x x x x x  1a 1a  1a 1a       1a  1a     1a  1a         
Bombus ruderarius     x 2 5b  x x x x x x  1a 1a  1a 1a       1a       1a 1a          
Bombus ruderatus     x 2 3b 2 x x x x x   1a 1a  1a 1a       1a       1a 1a          
Bombus subterraneus     x 2 3b 2 x x x x x    1b  1b 1b         1a     1b           
Bombus sylvarum     x 1 4b 3 x x x x x x  1a 1a  1a 1a       1a  1a     1a  1a         
Bombus veteranus     x 2 4b 3 x x x     1a 1a  1a 1a       1a  1a     1a  1a         
Colletes nigricans     x 2 3c 3  x  x     2   2     2 1b     1a  1a            
Colletes similis     x 2 4b 3 x x x x x x   2   2     2 2     1a  1a            
Eucera interrupta     x 2 3b 3  x  x  x   1a   1a           1a              
Eucera longicornis     x 3 5b  x x x x x x  1a   1a        1a    1a   1a           
Eucera nigrescens     x 1 5b  x x x x x x   1a   1a                         
Halictus scabiosae     x 2 4b 3 x x x x  x  1b 1b   1b      1b     1a  1a            
Halictus smaragdulus     x 2 3b 3  x x x     1a   1a           1a              
Halictus subauratus     x 2 4b 3 x x x x x x   1a   1a           1a              
Heriades crenulatus     x 1 4b 3 x x  x  x             1a  1a       1a         
Heriades truncorum     x 1 5b  x x x x x x  2 1b  2 1b      1b 1a  1a       1a         
Hylaeus brevicornis     x 1 5b  x x x x x x  1b 1b  1b 1b         1a  1b     1a         
Hylaeus clypearis     x 1 5b 4 x x  x  x     1b 1b     2 2   1a  1a  1a   1a         
Hylaeus punctulatissimus     x 1 4b 3 x x x x  x                   1a            
Hylaeus signatus     x 1 5b  x x x x x x     1b 1b     1b 1a     1a  1a            
Lasioglossum breviventre     x 2 4b 4 x   x     1a   1a      2     1a              
Lasioglossum buccale     x 2 4b 4  x  x  x   1a   1a  1a         1a     1a         
Lasioglossum clypeare     x 2 5b  x x  x  x   1a   1a           1a              
Lasioglossum convexiusculum     x 2 4b 3 x x  x x    1a   1a      2     1a              
Lasioglossum griseolum     x 3 4b 3 x x  x     1a   1a           1a              
Lasioglossum interruptum     x 2 4b 3 x x x x x x   1a   1a      1a     1a              
Lasioglossum laticeps     x 1 5b  x x x x x x  1b 1b  1b 1b      1b     1b 1a 1a   1a         
Lasioglossum lativentre     x 1 4b 3 x x x x x x   1a   1a       1a    1a     1a         
Lasioglossum lineare     x 2 4b 3 x x x x x    1a   1a      1a     1a  1a            
Lasioglossum lucidulum     x 2 5b  x x x x x x   1a   1a      1a 1a    1a  1a            
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Lasioglossum majus     x 2 4b 3 x x x x x x   1a   1a      1a   1a  1a    1a 1a         
Lasioglossum marginatum     x 2 4b 3  x  x     1a   1a           1a    1a          
Lasioglossum minutulum     x 2 4b 3 x x x x  x   1a   1a           1a    1a          
Lasioglossum nigripes     x 2 4b 3 x x x x x x   1a   1a      1a     1a              
Lasioglossum nitidiusculum     x 1 5b  x x x x x x   1a   1a       1a    1a     1a         
Lasioglossum nitidulum     x 1 5b  x x x x x x   1b  2 1b      1b     1b 1a 1a            
Lasioglossum pallens     x 1 4b 3 x x x x x x   1a   1a       1a  1a    1a            
Lasioglossum parvulum     x 1 4b 3 x x x x x x   1a   1a       1a      1a            
Lasioglossum punctatissimum     x 1 5b  x x x x x x             1a      1a  1a          
Lasioglossum pygmaeum     x 2 3b 2 x x  x  x   1a   1a             1a            
Lasioglossum semiluscens     x 2 5b  x x x x x x   1a   1a           1a  1a            
Lasioglossum sexnotatum     x 2 3b 2 x x x x x x   1a   1a           1a  1a            
Lasioglossum subfasciatum     x 2 4b 3 x x x x x x   1a   1a           1a  1a            
Lasioglossum xanthopus     x 1 4b 3 x x x x x   1a 1a  1a 1a      1a     1a  1a   1a         
Lasioglossum zonulum     x 1 5b  x x x x x x   1a   1a      1a     1a              
Macropis europaea     x 2 5b  x x x x x x          1a                     
Megachile ericetorum     x 2 5b  x x x x x x   1b  2 1b      2     1b 1a 1a            
Megachile pilidens     x 2 4b 3 x x x x x x  1b 1b   1a      1b     1a 1a 1a            
Melitta dimidiata     x 3 5b     x x    1a   1a               1a          
Melitta leporina     x 1 5b  x x x x x x   1a   1a      1a   1a  2  1a 1a           
Osmia adunca     x 1 5b  x x x x x x   2   2      1b     1b 1a 1a            
Osmia bicolor     x 2 5b  x x x x x x   1a   1a         1a  1a     1a         
Osmia brevicornis     x 2 4b 3 x x x x  x             1a         1a         
Osmia claviventris     x 1 5b  x x x x x x       1a        1a       1a         
Osmia gallarum     x 3 4b 3 x x  x  x   1a   1a         1a       1a         
Osmia leaiana     x 2 5b  x x x x x x  2 1b  2 1b       1a    1b 1a    1a         
Osmia leucomelana     x 1 5b  x x x x x x  1b 1b  1b 1b         1a  1a     1a         
Osmia niveata     x 2 4b 3 x x x x x x  2 1b  2 1b 1a      1a    1b     1a         
Osmia ravouxi     x 2 5b  x x x x    2 1b  2 1b      1b 2    1b 1a 1a            
Osmia tridentata     x 1 4b 3 x x x x  x   1b   1b      1b     1a  1a  1a 1a         
Panurgus dentipes     x 2 4b 3 x x  x                   1a  1a   1a         
Rophites algirus     x 3 4b 3 x x  x  x   1a   1a               1a 1a         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Tetralonia dentata     x 2 4b 3    x  x                 1a              
Xylocopa violacea     x 2 4a 3 x x x x x x  1b 1b  1b 1b       1a 2        2         

Schmetterlinge 
                                            

Bembecia albanensis    x 1  2 1b  x   x  x      1a               1a          
Ceononympha oedippus   x 1  3 1a 1   x             1a                     
Chazara briseis    x 1  3 1a 1 x   x x       1a                         
Erebia sudetica    x 1  1 3a 4a   x    1a 1a  1a 1a 1a 1a                        
Hyphoraia aulica   x 1  3 1a  x           1a                         
Iolana iolas    x 1  2 1a 1    x  x              1a 1a  1b  1b            
Lemonia dumi    x 1  3 2a  x           1a                         
Melitaea britomartis   x 1  3 1a  x        1a   1a                         
Ocnogyna parasita    x 2  2 2b     x  x      1a                         
Odonestis pruni    x 1  3 3a   x  x  x             1a  1a       1a         
Phragmatobia luctifera    x 1  3 2a  x x  x     1a   1a                         
Plebeius argyrognomon    x 1  3 2a 1 x x  x  x   1a   1a                         
Pyrgus cirsii    x 1  3 1a 2  x          1a         1b       1b         
Pyrgus onopordi    x 1  3 1a 2    x        1a         2                
Acherontia atropos      x 1 5a  x x x x x x           1a 1a       1a       1a     
Adscita statices      x 2 4a  x x x x x x 1a  1a 1a  1a    1a      1a 1a              
Agrius convolvuli      x 1 5a  x x x x x x           1a 1a     1a  1a  1a          
Aporia crataegi      x 2 5a 3 x x x x x x  1b 1b  1b 1b    2  2 1a  1a  2   2  1a         
Arctia villica      x 2 4a  x x  x  x      1a                         
Argynnis adippe     x 2 5a 3 x x x x x x   2   1a                1a         
Argynnis aglaja      x 2 5a  x x x x x x   1b  1b 1b 1b   1a     1a       1a         
Argynnis niobe      x 3 5a 3 x x x x x x      1b 1b               1a         
Aricia agestis agg.     x 3 4a 3 x x x x x x   1a   1a                         
Aricia eumedon     x 1 5a 3 x  x x x x    2      1a            1a  1a       
Boloria dia      x 2 5a 2 x x x x x x   1a   1a           2    2          
Boloria selene      x 3 5a 3 x x x x x x 1a  1a 1a  1a                2 1a        
Brenthis ino      x 1 5a 3 x x x x x x    1a      1a      1a       1a 1a       
Brintesia circe     x 3 4a 2 x x x x     2   1a                1a         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Callophrys rubi      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a 1a        1b       1b 2        
Carcharodus alceae      x 2 3a 1 x x x x x x     1a 1a      1a       1a            
Carcharodus flocciferus      x 2 2a 2 x x x x x x    1a  1a    1a            1b         
Carcharodus lavatherae      x 3 2a 1    x  x      1a           1a  1a            
Coenonympha arcania     x 3 5a 4b x x  x x x   2   2         2       1a         
Coenonympha glycerion      x 3 3a 2 x x x x x  1a  1a   1a    1a             1a        
Coenonympha tullia      x 3 1a 2 x x x  x  1a   1a      1a             1a        
Colias alfacariensis      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a                         
Colias phicomone      x 2 5a    x x x x      1a                         
Cupido minimus      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a                         
Cupido osiris      x 3 2a 2  x x x     1a   1a               1a          
Diloba caeruleocephala     x 2 5b  x x x x x x             1a  1a       1a         
Erebia aethiops     x 2 5a 3 x x x x x x   2   1a                1a         
Erebia alberganus      x 2 5a     x x x  1a 1a  1a 1a 1a               1a  2       
Erebia flavofasciata     x 3 3a 4a     x x      1a                         
Erebia medusa      x 2 5a  x x x x x x 1a 1a 1a 2  2 1a   1a             2 2       
Erebia meolans     x 3 4a 3 x  x x x       1a                         
Erebia oeme      x 2 5a 3 x  x x x x 1a  1a 1a  1a                         
Erebia pandrose      x 2 5a    x x x x      1a                         
Erebia pronoe      x 3 5a 3 x  x x x x      1a                         
Erebia triaria      x 3 3a 2    x x x      1a                         
Euphydryas aurinia aurinia     x 3 2a 2 x x x x x x 1a  1a 1a  1a    1a                     
Euphydryas aurinia debilis     x 2 5a    x x x x      1a                         
Euphydryas cynthia     x 3 5a    x x x x      1a                         
Gazoryctra ganna     x 2 5b    x x x       1a                         
Glaucopsyche alexis      x 3 2a 2 x x x x x x   1a   1a               1a          
Hamearis lucina      x 2 5a 3 x x x x x x    1b  1b 1a        1a       1a         
Hemaris tityus      x 3 3a  x x x x x x     1a 1a         2      2 1a         
Hesperia comma      x 3 5a  x x x x x x 1a  1a  1a 1a                         
Heteropterus morpheus      x 2 3a 2      x    1b  1b 1b 1b  1b  1b   1a 2 2     1a         
Hipparchia alcyone     x 3 4a 2 x x  x  x      1a                1b         
Hipparchia fagi     x 3 2a 2 x x  x  x      1a                1b         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Hipparchia semele      x 3 3a 2 x x x x x x      1a                1a         
Hipparchia statilinus      x 3 3a 2    x        1a             1b            
Hyles euphorbiae      x 2 4a  x x x x x x   1a   1a           1a   1a 1a          
Hyles gallii      x 2 5a   x x x x x      1a               1a 1a         
Hyponephele lycaon      x 3 4a 3    x x x      1a         1b  2    2 1b         
Iphiclides podalirius      x 3 3a 2 x x x x x x   1b   1b         1a       1a         
Issoria lathonia      x 2 5a  x x x x x x      1a     1a 1a       1a 1a 1a          
Jordanita globulariae      x 2 3a  x x  x  x   1a   1a                         
Jordanita notata      x 2 2a  x x x x  x   1a   1a                         
Korscheltellus lupulinus      x 1 5c  x x x   x  1a 1a  1a 1a                         
Lasiocampa trifolii     x 2   x x x x x x                               
Lasiommata maera      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a           1a              
Lasiommata megera      x 1 5a  x x x x x x     1a 1a           1a  1a 1a 1a 1a         
Lasiommata petropolitana      x 2 5a 3 x  x x x x     1a 1a                1b         
Lemonia taraxaci      x 2 4a   x  x x x   1a  1a 1a         1a                
Lycaena alciphron      x 3 3a 2    x x x      1a                         
Lycaena helle      x 2 2a 2 x x x       1a      1a      1a        1a       
Lycaena hippothoe      x 2 5a  x x x x x x 1a 1a  1a 1a     1a                     
Lycaena phlaeas      x 1 5a  x x x x x x 2 1a 1a 2 1a 1a   1a 2          1a 1a          
Lycaena tityrus      x 1 5a  x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a              1a          
Lycaena virgauraea     x 3 5a 3 x  x x x x      1a                1b         
Maculinea alcon     x 3 1a 1 x x x             1a                     
Maculinea arion      x 3 3a 3 x x x x x x      1a                         
Maculinea nausithous      x 3 2a 2 x x x x      1a      1a      1a               
Maculinea rebeli      x 3 3a 2 x  x x x x      1a                         
Maculinea teleius      x 3 1a 2 x x x x            1a             1a        
Melanargia galathea      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a       2        1a          
Melitaea athalia      x 2 5a 3 x x x x x x 1a  1a   1a    1a            1a         
Melitaea aurelia      x 3 2a 2 x  x x x x      1a                         
Melitaea cinxia      x 3 3a 2 x x x x x x   1a   1a         1b       1b         
Melitaea diamina      x 2 5a 3 x x x x x x 1a         1a      2       1a 2       
Melitaea didyma      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a                         



 

 

 
Um

w
eltziele Landw

irtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen 
BAFU 2008 

 
182 

Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 

 

Zi
ela

rt 
UZ

L 

Pr
ior

itä
t U

ms
et

zu
ng

 Z
iel

ar
te

n 

Le
ita

rt 
UZ

L 

Qu
ali

tä
tss

tu
fe

 

Na
tio

na
ler

 P
rio

rit
ät

s-
In

de
x 

Ro
te

 L
ist

e 

Ju
ra

 

M
itte

lla
nd

 W
es

t 

No
rd

alp
en

 

W
es

tlic
he

 Z
en

tra
lal

pe
n 

Ös
tlic

he
 Z

en
tra

lal
pe

n 

Sü
da

lpe
n 

Ex
te

ns
ive

 W
ies

en
 fe

uc
ht

 

Ex
te

ns
ive

 W
ies

en
 n

or
m

al 

Ex
te

ns
ive

 W
ies

en
 tr

oc
ke

n 

Ex
te

ns
ive

 W
eid

en
 fe

uc
ht

 

Ex
te

ns
ive

 W
eid

en
 n

or
ma

l 

Ex
te

ns
ive

 W
eid

en
 tr

oc
ke

n 

W
ald

we
ide

n 

Ka
sta

nie
ns

elv
en

 

W
en

ig 
int

en
siv

e 
W

ies
en

 

St
re

uw
ies

en
 

Ac
ke

rs
ch

on
str

eif
en

 

Bu
nt

-, 
Ro

ta
tio

ns
br

ac
he

n 

Ho
ch

sta
m

m
-F

eld
ob

stb
äu

me
 

Ei
nz

elb
äu

me
, A

lle
en

 

He
ck

en
, F

eld
- u

nd
 U

fe
rg

eh
ölz

e 

W
as

se
rg

rä
be

n,
 T

üm
pe

l, T
eic

he
 

Ru
de

ra
lflä

ch
en

, S
te

inh
au

fe
n 

Tr
oc

ke
nm

au
er

n 

Ar
te

nr
eic

he
 R

eb
flä

ch
en

 

Sä
um

e 
au

f A
ck

er
flä

ch
e 

Un
be

fe
sti

gt
er

, n
at

ür
lic

he
r W

eg
 

W
ald

ra
nd

, S
au

m
ve

ge
ta

tio
n 

Ho
ch

mo
or

e 

Ho
ch

sta
ud

en
, R

öh
ric

ht
 

te
mp

or
är

e 
Ge

wä
ss

er
 

Ac
ke

rfl
äc

he
 (P

ro
du

kti
on

sfl
äc

he
) 

W
ies

en
 (P

ro
du

kti
on

sfl
äc

he
) 

Re
bb

au
 (P

ro
du

kti
on

sfl
äc

he
) 

W
eid

en
 (P

ro
du

kti
on

sfl
äc

he
) 

Ob
stb

au
ku

ltu
re

n 

 

Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Melitaea parthenoides      x 3 3a 2 x x x x  x   1a   1a                         
Melitaea phoebe      x 3 3a 2  x x x x x      1a         1b       1b         
Melitaea varia      x 3 4a     x x       1a                         
Minois dryas     x 3 3a 2 x x x x x x   1a       1a                     
Parnassius apollo     x 3 3a 3 x x x x x x   1a   1a                         
Parnassius mnemosyne      x 2 3a 2   x x x x  1b 1b 1b 1b  1b               1a         
Pieris mannii      x 3 3a 2  x  x  x      1a                         
Plebeius argus      x 3 5a 3 x x x x x x 1a  1a 1a  1a                         
Plebeius glandon      x 3 5a    x x x x      1a                         
Plebeius idas      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a           1a              
Plebeius orbitulus      x 3 5a    x x x x      1a                         
Polyommatus amandus      x 3 4a 4b    x x x   1a   1a                         
Polyommatus bellargus      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a               1a          
Polyommatus coridon      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a                         
Polyommatus damon      x 3 4a 3 x x x x x x      1a               1a          
Polyommatus daphnis      x 3 3a 2    x x    1a   1a                1a         
Polyommatus dorylas      x 3 5a 3 x x x x x x   1a   1a                1a         
Polyommatus semiargus      x 1 5a  x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a  1a   1a     1a   1a 1a          
Polyommatus thersites      x 3 4a 3 x x x x x x   1a   1a               1a          
Pontia daplidice     x 2 3a 2    x  x            2     1a  1a            
Pseudophilotes baton      x 3 3a 3 x x x x x x      1a               1a          
Pyrgus accretus      x 3 3a  x x          1a                         
Pyrgus alveus      x 2 5a 3   x x x x 1a   1a  1a         2         1a       
Pyrgus armoricanus      x 3 3a 2 x x  x x x   1a   1a                         
Pyrgus carlinae      x 3 4a    x x  x      1a         2                
Pyrgus malvae      x 3 5a 3 x x x x   1a  1a 1a  1a 1a        2  2    1a 1a         
Pyrgus malvoides      x 3 5a    x x x x 1a  1a 1a  1a 1a        2  2    1a 1a         
Pyrgus serratulae      x 3 5a 3 x x x x x x      1a                         
Pyronia tithonus      x 1 4a 2 x x x   x     1b 1b         1a  2     1a         
Saturnia pyri      x 2 3a   x  x  x             1a  2       1a         
Satyrium acaciae      x 3 2a 2 x x x x        1b         1a       1a         
Satyrium pruni      x 2 2a 1 x x x x  x   2   2       1a  1a       1a         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Satyrium spini     x 2 4a 2 x  x x x x      1b         1a       1a         
Satyrus ferula      x 3 5a    x x  x      1a                1a         
Scolitantides orion      x 2 3a 2   x x x x      1a             1a            
Spialia sertorius      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a               1a          
Thecla betulae      x 2 5a  x x x x x x      1b       1a  1a       1a         
Thymelicus acteon      x 2 2a 2 x x x x  x      1a         1a  1a     1a         
Thymelicus lineola      x 2 5a  x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a   1a      1a    1a  1a  1a       
Thymelicus sylvestris      x 1 5a  x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a   1a      1a    1a  1a  1a       
Zygaena carniolica      x 3 4a  x x x x x x   1a   1a         2       2         
Zygaena ephialtes      x 2 5a  x x x x x x   1a   1a         1b       1b         
Zygaena exulans      x 2 5a    x x x x      1a                         
Zygaena fausta      x 2 4a  x x x x x       1a         1b       1b         
Zygaena loti      x 3 5b  x x x x x x 1a 1a 1a  1a 1a                         
Zygaena romeo      x 2 5b       x  1a 1a  1a 1a         1b      1a 1b         
Zygaena trifolii      x 3 2a  x x x x  x 1a   1a      1a      1a               
Zygaena viciae      x 2 4a  x x x x x x 1a  1a 1a  1a    1a       1a  1a            

Netzflügler                                             

Libelloides coccajus     x 3   x x x x x       1a                         
Libelloides longicornis     x 3      x        1a                         

Libellen                                             

Coenagrion mercuriale      x 2 2a CR x x x  x           1a      1a               
Orthetrum coerulescens      x 3 5a NT x x x x x x    1a      1a      1a               
Sympetrum flaveolum      x 3 3a EN x x x  x  1a   1a      1a      1b         1b      

Geradflügler (Heuschrecken, Grillen usw.)                                            

Anonconotus alpinus    x 1  2 3a VU   x x        1a                         
Ephippiger terrestris bormansi   x 1  2 4a VU      x     1a 1a                         
Oedalus decorus   x 1  3 1a CR            1a                         
Pachytrachis striolatus    x 1  2 2a CR      x      1a                         
Pholidoptera littoralis insubrica   x 1  2 4a VU      x    1a 1a 1a         1a                
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Platycleis tessellata    x 1  2 2a CR  x       1a   1a             1a            
Saga pedo   x 1  3 1a CR            1a         1b       2         
Stenobothrus nigromaculatus    x 1  2 4a VU    x  x   1a   1a                         
Stenobothrus stigmaticus    x 1  2 2a CR x           1a                         
Tettigonia caudata    x 3  2 4a VU     x   1a   1a 1a     1a 1a   1a  1a              
Arcyptera fusca      x 2 4a VU   x x x x   1a   1a                         
Calliptamus italicus      x 3 4a VU x x x x x x   1a   1a           1a  1a 1a 1a          
Chorthippus apricarius     x 1 5a LC x  x  x  1a 1a  1a 1a 1a   1a   1a     1a   1a           
Chorthippus dorsatus     x 1 5a LC x x x x x x 1a 1a  1a 1a     1a   2      2      1a      
Chorthippus mollis      x 2 5a NT x x x x x x   1a   1a  2           2 2 2          
Chorthippus montanus      x 2 4a VU x x x x x  1a   1a      1a      2               
Chrysochraon dispar      x 2 5a NT x x x x      1a 1a 1a    1a  1a    1b   1b 1a  1a  1a       
Conocephalus fuscus      x 2 4a VU x x x x x x    1a      1a  1a    1a   2 1a  1a         
Decticus verrucivorus      x 2 5a NT x x x x x x 1a 1a 1a 1a 1a 1a  2                       
Ephippiger vicheti      x 2 4a VU      x     1b 1b  2       1a    2   1a         
Euchorthippus declivus      x 2 4a VU x x    x   1a  1a 1a           1a  2  1a          
Euthystira brachyptera      x 2 5a LC x x x x x x     1a 1a    1a     1a     1a  1a         
Gomphocerus sibiricus      x 2 5a LC   x x x x     1a 1a 1a                        
Gryllotalpa gryllotalpa      x 1 5a DD x x x x x x 1a 1a  1a 1a    1a 1a 1a 1a 2   1a   1a 1a       1a 1a 1a 1a 
Gryllus campestris      x 1 5a LC x x x x x x  1a 1a  1a 1a 1a      2      1a 1a 1a        1a  
Mecostethus parapleurus      x 1 5a LC x x x x  x 1a 1a 1a 1a 1a 1a   1a 1a      2   1a 1a           
Metrioptera bicolor      x 2 4a VU x x x x x x      1a                         
Metrioptera brachyptera      x 2 5a NT x x x x x x 1a   1a  1a    1a                     
Metrioptera fedtschenkoi minor     x 1 5a LC      x  1a 1a 1a 1a 1a    1a  1a    1a 1a   1a 1a 1a         
Miramella alpina     x 1 5a LC x  x x x  2   1a            1a               
Myrmeleotettix maculatus      x 3 3a EN x x x x x x   1a   1a               2          
Oecanthus pellucens      x 2 5a LC x x x x x x     1a 1a      1a   1a  1a  1a  1a 1a         
Oedipoda caerulescens      x 2 5a NT x x x x x x   1a   1a           1a  1a  2          
Oedipoda germanica      x 3 4a VU x x x x x x   1a   1a           1a  2  2          
Omocestus haemorrhoidalis      x 3 5a NT x x  x x x   1a  1a 1a           1a   1a 2          
Omocestus rufipes      x 2 5a NT x x x x x x     1a 1a      1a     1a  1a  2 1a         
Phaneroptera falcata      x 2 4a VU x x x x x x      1a         1a  1a  1a   1a         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

 1: unerlässliche Lebensräume für das Habitat der Art, aber: mögliche Alternativen sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet (z. B. 1a) 
2: förderliche Lebensräume (nicht zwingend) 
a, b, c: die mit gleichen Buchstaben gekennzeichneten Lebensräume sind gleichwertige Alternativen 
x: Art kommt in der Region vor 
*  nur in Verbindung mit Ruderalfächen, Steinhaufen, Trockenmauern oder allenfalls anderen Kleinstrukturen (Angabe für Amphibien und Reptilien) 

 

Pholidoptera fallax      x 2 5a NT      x     1a 1a      1a   1a  1a     1a         
Platycleis albopunctata albopunctata     x 2 5a NT x x x x x x      1a                         
Platycleis albopunctata grisea     x 2 5a LC     x x     1a 1a  2           1a  1a          
Polysarcus denticauda      x 1 5a NT x  x x  x  1a 1a  1a 1a 1a  1a                      
Psophus stridulus      x 3 4a VU x  x x x x   1a   1a           2              
Pteronemobius heydenii      x 2 4a VU x x x x  x 1a   1a      1a      1a         1a      
Sphingonotus caerulans      x 1 4a VU x x x x x x                 1a  1a  1a          
Stauroderus scalaris      x 2 5a LC x x x x x x  1a 1a  1a 1a 1a                        
Stenobothrus lineatus      x 2 5a LC x x x x x x  1a 1a  1a 1a 1a              2          
Stethophyma grossum      x 2 4a VU x x x x x x 1a   1a      1a      1a               
Tetrix bipunctata s.l.     x 3 5a  x x x x x x   1a  1a 1a           1a    1a          

Weichtiere                                             

Candidula unifasciata unifasciata     x  5a  x x x x x x            1a     1a  1a 1a 1a          
Chondrula tridens tridens     x 2 3a 2 x x x  x x   1a   1a         1a     1a 1a          
Zebrina detrita detrita     x 3 4a 3 x x x x x       1a           1a  1a  1a          
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B > Ziel- und Leitarten Flora 
 
Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Farn- und Blütenpflanzen                                            

Aconitum anthora x 2  3 4 EN 3      3      x                         
Adenophora liliifolia x 1  3 2 EN       3 x         x            x         
Adonis flammea x 1  3 4 EN     3              x     x   x           
Adonis vernalis x 3  3 2 VU     3        x                         
Allium rotundum x 1  3 3 CR 3  3                x        x         x  
Anagallis minima x 1  3 4 EN 3 3 3    3            x     x   x           
Androsace maxima x 1  3 3 CR     3              x     x   x           
Androsace septentrionalis x 2  3 2 VU     3 3       x           x   x           
Anemone sylvestris x 1  3 3 CR 3                            x         
Aphanes inexspectata x 3  3 4 EN     3  3            x     x   x           
Arabis scabra x 2  3 3 CR  3           x           x              
Aristolochia rotunda x 1  3 3 CR       3                 x  x            
Armeria arenaria x 3  3 4 EN     3        x                         
Asperula arvensis x 2  3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3            x     x  x            
Botrychium lanceolatum x 2  3 1 CR      3   x   x                          
Botrychium multifidum x 3  3 1 RE      3   x   x                          
Bromus grossus x 1  3 3 CR 3 3 3 3               x     x   x           
Bromus racemosus s.str. x 2  3 4 EN 3 3 3     x                              
Bromus racemosus subsp. commutatus x 3  3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x        x           
Bromus secalinus x 1  3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3            x        x           
Bryonia alba x 2  3 2 CR     3                 x              x  
Bufonia paniculata x 2  3 3 CR     3                   x              
Carex buxbaumii x 1  3 4 EN  3 3     x   x      x      x               
Carex hartmanii x 2  3 4 VU   3     x         x      x               
Centaurea nemoralis x 2  3 4 EN  3 3      x   x                 x         
Chenopodium murale x 3  3 4 EN 3 3 3 3 3  3            x     x   x           
Chenopodium vulvaria x 3  3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Cytisus decumbens x 1  3 4 EN 3            x                         
Danthonia alpina x 3  3 4 VU       3   x   x                         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Dorycnium germanicum x 3  3 3 VU      3                x                
Eryngium campestre x 2  3 4 EN  3 3          x                         
Erysimum virgatum x 3  3 2 NT      3                x  x              
Euphorbia falcata x 2  3 4 EN 3 3 3 3   3                 x   x           
Euphrasia christii x 3  3 2 NT       3      x                         
Falcaria vulgaris x 1  3 4 EN 3 3 3   3       x                         
Filago vulgaris x 2  3 3 CR  3   3  3      x           x              
Fritillaria meleagris x 1  3 4 EN 3       x   x                           
Fumaria vaillantii x 3  3 4 EN 3 3 3  3 3 3            x     x  x x           
Gagea pratensis x 1  3 4 EN  3 3                     x  x x         x  
Gagea villosa x 2  3 4 EN 3 3 3 3 3 3                    x          x  
Galium parisiense x 3  3 4 EN     3  3                 x   x           
Galium tricornutum x 3  3 4 EN  3 3 3 3  3                 x  x x           
Gaudinia fragilis x 3  3 3 CR  3           x                         
Gentiana pannonica x 3  3 2 EN    3        x x                         
Gentiana prostrata x 2  3 1 EN      3   x   x                          
Gladiolus imbricatus x 1  3 2 EN       3 x                              
Gladiolus italicus x 2  3 3 CR       3                    x           
Gladiolus palustris x 2  3 4 EN  3 3 3  3  x         x                     
Helianthemum salicifolium x 1  3 3 CR     3                   x  x            
Holoschoenus romanus x 3  3 3 CR       3                x         x      
Hypochaeris glabra x 3  3 3 CR       3                    x           
Iberis amara x 3  3 4 EN 3 3 3                     x   x           
Juncus capitatus x 3  3 3 CR 3                          x     x      
Juncus sphaerocarpus x 2  3 2 CR     3                   x   x           
Juncus tenageia x 2  3 3 CR       3 x   x            x               
Knautia transalpina x 3  2 1 VU       2   x   x                         
Lathyrus bauhinii x 1  3 1 EN 3            x                         
Lathyrus hirsutus x 1  3 3 CR 3 3 3 3 3  3            x   x  x   x           
Lathyrus nissolia x 3  3 3 CR 3                  x     x   x           
Legousia hybrida x 3  3 3 CR  3 3                x     x   x           
Ligusticum lucidum x 3  3 4 EN       3   x            x       x         
Lolium temulentum x 3  3 3 CR 3 3 3 3 3                      x           
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Lysimachia thyrsiflora x 1  3 4 VU  3 3                    x               
Lythrum hyssopifolia x 2  3 3 CR  3 3                        x     x      
Lythrum portula x 2  3 4 EN  3 3    3                x     x    x      
Melampyrum nemorosum x 2  3 4 EN 3 3                    x       x         
Micropus erectus x 2  3 3 CR     3              x     x    x          
Moenchia mantica x 2  3 3 CR       3  x   x                          
Muscari botryoides x 2  3 4 VU 3 3 3 3  3                    x x           
Myosurus minimus x 2  3 3 CR  3 3                x     x   x           
Narcissus x verbanensis x 2  3 1 VU       3  x   x  x                        
Nepeta nuda x 2  3 2 EN     3        x         x                
Nigella arvensis x 1  3 4 EN     3              x     x   x           
Orchis provincialis x 1  3 3 CR       3       x x              x         
Orchis spitzelii x 2  3 2 CR     3        x                         
Papaver hybridum x 3  3 3 CR     3                      x           
Polycnemum arvense x 2  3 3 CR     3              x     x   x           
Polycnemum majus x 2  3 4 EN 3 3 3  3              x     x   x           
Polygala calcarea x 2  3 4 EN 3            x                         
Potentilla alpicola x 3  3 1 CR     3 3 3      x                         
Potentilla arenaria x 1  3 4 EN      3       x                         
Potentilla multifida x 3  3 2 VU     3                   x              
Potentilla praecox x 2  3 1 CR 3            x                         
Pulsatilla vulgaris x 2  3 4 EN 3         x   x                         
Reseda phyteuma x 3  3 4 EN  3                 x     x  x x           
Rosa chavinii x 2  3 3 VU     3         x        x       x         
Rosa gallica x 3  3 4 EN 3 3            x        x       x         
Rosa mollis x 2  3 2 EN     3         x        x       x         
Sagina subulata x 2  3 4 EN       3                         x      
Sagittaria sagittifolia x 1  3 4 EN  3 3                    x               
Saxifraga bulbifera x 2  3 1 EN     3        x                         
Sempervivum grandiflorum x 3  3 3 VU     3        x                         
Serapias vomeracea x 1  3 4 EN       3      x                         
Seseli montanum x 1  3 4 EN 3            x                         
Tephroseris integrifolia x 2  3 1 EN 3            x x                        
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Tephroseris tenuifolia x 3  3 2 EN      3                  x              
Thymelaea passerina x 1  3 4 EN  3   3                      x           
Tragopogon pratensis subsp. minor x 3  3 4 EN 3                       x   x           
Tulipa grengiolensis x 1  3  CR     3        x              x           
Turgenia latifolia x 2  3 3 CR  3 3                        x           
Vaccaria hispanica x 3  3 3 CR 3 3 3  3  3                    x           
Valerianella eriocarpa x 2  3 3 CR     3                      x           
Valerianella rimosa x 2  3 4 EN 3 3 3 3   3                    x           
Verbascum blattaria x 2  3 4 EN 3 3 3   3                  x              
Verbascum phlomoides x 2  3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3                 x              
Verbascum pulverulentum x 2  3 4 EN 3 3 3  3                   x              
Veronica anagalloides x 1  3 3 CR     3                           x      
Veronica austriaca x 1  3 1 EN 3            x                         
Veronica prostrata s.str. x 2  3 2 EN    3 3 3       x                         
Veronica prostrata subsp. scheereri x 2  3 2 EN 3            x                         
Vicia orobus x 1  3 1 CR 3                     x       x         
Vicia pisiformis x 1  3 3 CR 3                     x       x         
Achillea nobilis   x 2  LC     2        x      x        x           
Achillea ptarmica   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x        x       
Achillea roseoalba   x 2  LC       1  x   x  x  x                      
Achillea setacea   x 2-3 4 LC     2        x      x        x           
Achillea stricta   x 2  LC      2 2  x     x        x       x         
Achillea tomentosa   x 3  NT     3        x                         
Acinos alpinus   x 1  LC 1   1 1 1 1  x   x x                         
Acinos arvensis   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1   x   x           x x             
Adonis aestivalis   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Aethusa cynapium   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                 x  x x           
Agrimonia eupatoria   x 1  LC  1 1           x        x       x         
Agrimonia procera   x 3 4 VU    3  3        x        x       x         
Agrostemma githago   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Ajuga chamaepitys   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3           x x     x   x           
Ajuga genevensis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Ajuga pyramidalis   x 1  LC    1 1 1 1  x   x x                         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Allium angulosum   x 3 4 VU 3 3 3 3 3  3 x   x      x                     
Allium oleraceum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1           x      x  x x         x  
Allium sphaerocephalon   x 1-3  LC 3    1 3 2      x                         
Allium victorialis   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Allium vineale   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1 1           x      x  x x         x  
Alopecurus geniculatus   x 3 4 VU  3 3 3                   x x   x x    x      
Alopecurus myosuroides   x 1  LC 1 1 1 1 1              x     x   x           
Amelanchier ovalis   x 3  LC 2 3 3 3 2 3 2       x        x       x         
Anacamptis pyramidalis   x 3  NT 3 3 3       x   x                         
Anagallis arvensis   x 1-2  LC 1 1 1 1   2           x      x   x           
Anagallis foemina   x 2-3  NT 3 3 3  2              x     x  x x           
Anchusa arvensis   x 1-3  LC 3 3 3 3 1 3 3           x x     x   x           
Anchusa officinalis   x 2-3  NT     3 2 2            x     x    x          
Anemone narcissiflora   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Angelica sylvestris   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x      x        x       
Antennaria dioica   x 2  LC 1 2 2 1 1 1 1  x   x x                         
Anthemis arvensis   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2           x x     x   x      x     
Anthericum liliago   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3   x   x                         
Anthericum ramosum   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Anthoxanthum odoratum   x 1  LC  1 1           x  x                  x x  x 
Anthriscus caucalis   x 3 4 VU     3         x        x  x     x         
Anthriscus cerefolium   x 3 4 VU     3         x        x  x     x         
Anthyllis vulneraria s.l.   x 1   1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Aphanes arvensis   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2           x x     x   x      x     
Aquilegia alpina   x 3 2 NT    3 3 3 3  x   x                          
Arabis nova   x 2-3  NT 3   3 2 2                  x    x          
Arctium lappa   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x          x    x x         
Arctium minus s.str.   x 1-2  LC 2 2 2 1 1 1 1       x          x    x          
Arctium tomentosum   x 2  NT    2  2        x          x    x          
Aristolochia clematitis   x 3 4 VU 3 3 3 3   3       x        x  x  x   x         
Arnica montana   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Artemisia absinthium   x 1-2  LC   2   1 2            x     x  x            
Artemisia campestris   x 2-3  LC    3 2 2 2   x   x                         



 

 

 
> Anhang 

 
191 

Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Artemisia vallesiaca   x 3 2 NT     3        x                         
Asparagus officinalis   x 1  LC     1  1            x        x           
Asperugo procumbens   x 1-2  NT    2 1 2             x     x   x           
Asperula cynanchica   x 2-3  LC 2 3 3 2 2 2 2   x   x                         
Asperula purpurea   x 3  NT       3   x   x                         
Asphodelus albus   x 3 4 VU       3  x   x x                         
Aster alpinus   x 1-2  LC 2   1 1 1 1  x x  x x                         
Aster linosyris   x 3  NT 3   3 3 3 3      x                         
Astragalus australis   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Astragalus cicer   x 2  NT     2 2        x        x       x         
Astragalus exscapus   x 3 3 NT     3        x         x       x         
Astragalus frigidus   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Astragalus glycyphyllos   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Astragalus leontinus   x 3 2 NT     3 3   x x  x x                         
Astragalus onobrychis   x 1-2  LC     1 2       x                         
Astragalus penduliflorus   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Astrantia major   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x   x  x  x                      
Ballota nigra subsp. foetida   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2               x  x    x          
Barbarea intermedia   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Bartsia alpina   x 2  LC 2   2 2 2 2 x   x                           
Berberis vulgaris   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x                
Berula erecta   x 2-3  LC 2 2 2 2 3  3                x        x       
Biscutella laevigata   x 1-2  LC 2   1 1 1 1  x x  x x                         
Blackstonia perfoliata   x 3 4 VU 3 3 3 3 3  3 x                        x      
Blitum virgatum   x 2  NT    2  2             x     x   x           
Blysmus compressus   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1    x        x     x   x x          
Botrychium lunaria   x 2  LC 2   2 2 2 2  x   x x                         
Briza media   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1 x x x x x x x   x                     
Bromus arvensis   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3                 x   x           
Bromus erectus s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Bromus squarrosus   x 1  LC     1              x        x           
Bromus tectorum   x 1  LC 1 1 1 1  1 1            x     x   x           
Bryonia dioica   x 2  LC 2 2 2  2                 x       x         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Buglossoides arvensis   x 1-3  LC 3 3 3 3 1 3 3            x     x   x           
Bunium bulbocastanum   x 2  LC     2              x     x   x           
Buphthalmum salicifolium   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x x        x       x         
Bupleurum falcatum s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1         x        x       x         
Bupleurum rotundifolium   x 3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Bupleurum stellatum   x 1  LC    1 1 1 1      x                         
Calamintha menthifolia   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Calendula arvensis   x 3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3                 x  x x         x  
Calluna vulgaris   x 1  LC 1 1 1          x         x                
Caltha palustris   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x                     
Camelina microcarpa   x 3 4 VU     3 3             x     x   x           
Campanula barbata   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Campanula glomerata s.l.   x 1-2   2 2 2 1 1 1 2   x   x                         
Campanula patula s.l.   x 1   1 1 1 1  1   x   x  x  x                      
Campanula rapunculoides   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Campanula rapunculus   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x   x  x  x                      
Campanula spicata   x 2  LC     2  2      x                         
Campanula thyrsoides   x 2 4 LC 3   2 2 2   x x  x x                         
Cardamine rivularis   x 2  LC    2    x   x      x      x               
Carduus defloratus s.str.   x 1 4 LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x                         
Carduus nutans s.str.   x 1-3  LC 2 3 3 3 1 1 2                 x    x          
Carex acuta   x 2-3  LC 2 2 2 3  3 3          x      x               
Carex appropinquata   x 3  LC 3 3 3 3    x   x      x      x               
Carex canescens   x 1-3  LC 2 3 3 1 3 2 3 x   x      x      x               
Carex caryophyllea   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1   x   x                         
Carex davalliana   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex distans   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x  x        x           
Carex disticha   x 2-3  NT 2 2 2 3 3   x   x      x      x               
Carex echinata   x 1-2  LC 2 2 2 1 1 1 1 x   x      x      x               
Carex elata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex ericetorum   x 2  LC   2  2 2    x   x                         
Carex ferruginea   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Carex flacca   x 1  LC  1 1     x   x      x                     
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Carex flava   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex fritschii   x 1  LC       1   x   x                         
Carex halleriana   x 3  LC 3   3 3  3      x                         
Carex hostiana   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex humilis   x 2  LC 2   2 2 2       x                x         
Carex lasiocarpa   x 3  NT 3 3 3     x   x      x      x       x x       
Carex leporina   x 1  LC 1 1 1 1     x   x x                         
Carex liparocarpos   x 2-3  LC  3   2 2 2      x                         
Carex montana   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x                         
Carex nigra   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1 x   x      x                     
Carex otrubae   x 3 4 VU 3 3 3 3                   x x    x    x      
Carex pallescens   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x                         
Carex panicea   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex paniculata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x            x               
Carex paupercula   x 3  LC    3 3 3 3 x   x      x      x               
Carex pilulifera   x 2  LC 2 2 2 2   2   x   x                x         
Carex pulicaris   x 2-3  NT 2 3 3 2 3 3 3 x   x      x      x               
Carex punctata   x 3  NT       3 x   x      x                     
Carex rostrata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Carex tomentosa   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x                     
Carex vesicaria   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x      x               
Carex viridula   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x               x         x      
Carex vulpina   x 3 4 EN 3 3 3     x   x      x      x               
Carlina acaulis subsp. caulescens   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1      x                         
Catabrosa aquatica   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3                x        x       
Caucalis platycarpos   x 2 4 VU     2              x     x   x           
Centaurea cyanus   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x      x     
Centaurea jacea s.str.   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                  x x  x 
Centaurea jacea subsp. gaudinii   x 2  NT       2   x   x                         
Centaurea montana   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1   x x  x x                         
Centaurea nigrescens   x 1  LC       1  x   x  x  x                      
Centaurea pseudophrygia   x 3 4 VU      3   x   x  x                        
Centaurea scabiosa s.str.   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1   x   x                         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Centaurea scabiosa subsp. grinensis   x 2  NT       2   x   x                         
Centaurea triumfettii   x 3  NT     3  3      x x        x       x         
Cerastium arvense s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2  x   x  x  x                      
Cerinthe glabra   x 2  LC    2 2 2                  x    x          
Chaerophyllum aureum   x 1  LC  1 1 1          x        x       x        x 
Chaerophyllum temulum   x 2  LC 2             x        x       x        x 
Chelidonium majus   x 1  LC  1 1                     x x   x         x 
Chenopodium bonus-henricus   x 1  LC 1 1 1                     x    x          
Chenopodium botrys   x 3 4 VU     3                   x   x           
Chenopodium ficifolium   x 2-3  NT  3 3  2              x     x   x           
Chenopodium glaucum   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3                 x   x           
Chenopodium hybridum   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2           x      x  x x         x  
Chenopodium rubrum   x 1  LC     1 1                  x   x           
Chondrilla juncea   x 3  NT     3 3             x     x  x x           
Chrysopogon gryllus   x 2  NT       2   x   x                         
Cichorium intybus   x 1  LC  1 1                x     x   x x         x 
Cirsium acaule   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Cirsium eriophorum s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1     x            x    x          
Cirsium helenioides   x 2  LC    2 2 2 2 x   x      x              x       
Cirsium oleraceum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x              x       
Cirsium palustre   x 1  LC  1 1     x   x      x                     
Cirsium rivulare   x 2  LC 2   2    x   x      x              x       
Cirsium tuberosum   x 3 4 VU 3       x   x      x                     
Cleistogenes serotina   x 3 4 VU     3  3   x   x                         
Clematis recta   x 3  NT       3       x        x       x         
Clinopodium vulgare   x 1  LC  1 1           x        x       x         
Coeloglossum viride   x 2  LC 2   2 2 2 2  x   x x                         
Colutea arborescens   x 3  NT     3         x        x       x         
Conium maculatum   x 3 4 VU     3 3 3                 x    x          
Consolida regalis   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Coronilla coronata   x 3  NT 3 3 3           x        x       x         
Cotinus coggygria   x 3  NT     3  3       x        x       x         
Crepis aurea   x 2  LC 2        x   x  x                        
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Crepis bocconei   x 2  LC    2     x x  x x                         
Crepis conyzifolia   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Crepis foetida   x 3 4 VU 3 3 3  3  3            x     x   x           
Crepis mollis   x 2  NT 2   2     x   x  x  x                      
Crepis paludosa   x 1  LC  1 1     x   x      x              x       
Crepis praemorsa   x 3 4 VU 3   3          x        x       x         
Crepis pyrenaica   x 1  LC 1   1 1 1 1  x x  x x x                        
Crepis tectorum   x 3 4 VU  3 3  3 3 3            x     x   x           
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia   x 1  LC  1 1                x     x   x           
Crupina vulgaris   x 3 2 EN     3        x                         
Cucubalus baccifer   x 3 4 VU       3       x        x       x         
Cynoglossum officinale   x 2 4 VU 2   2 2 2 2                 x    x          
Cyperus flavescens   x 3 4 VU  3 3 3 3  3                x         x      
Cyperus fuscus   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3                x         x      
Dactylorhiza cruenta   x 3 2 VU      3  x   x      x                     
Dactylorhiza fistulosa   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Dactylorhiza incarnata   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Dactylorhiza maculata   x 2 3 LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x                     
Dactylorhiza sambucina   x 2-3  NT 3   2 2        x         x                
Daucus carota   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x           x             x 
Descurainia sophia   x 1-3  LC 2 3 3 3 1 1 2            x     x   x           
Dianthus armeria   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3               x  x     x         
Dianthus carthusianorum s.str.   x 2-3  LC 3 3 3 3 2 2 2   x   x                         
Dianthus deltoides   x 3  NT      3       x         x                
Dianthus seguieri   x 2  LC       2       x        x       x         
Dianthus sylvestris   x 1-3  LC 2   3 1 1 1      x                         
Diplotaxis muralis   x 2-3  LC 3 3 3 3 2  3                 x   x           
Diplotaxis tenuifolia   x 2  LC 2 2 2 2 2 2             x     x   x           
Dipsacus fullonum   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x     x   x  x     x         
Dipsacus pilosus   x 3 4 VU 3 3 3 3          x        x       x  x       
Dracocephalum ruyschiana   x 3 3 NT    3 3 3 3   x   x                         
Echinops sphaerocephalus   x 3 4 VU 3 3 3  3 3 3                 x    x          
Echium vulgare   x 2  LC  2 2                x     x  x x x          
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Ephedra helvetica   x 3 1 VU     3        x                         
Epilobium hirsutum   x 1  LC  1 1           x        x       x  x       
Epilobium tetragonum s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x           x                
Epipactis palustris   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x      x               
Eriophorum angustifolium   x 2-3  LC 3 3 3 2 2 2 2 x   x      x      x               
Eriophorum latifolium   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Erodium cicutarium   x 1-2  LC 1 2 2 2  1                  x   x         x  
Erysimum cheiranthoides   x 2-3  NT 2 2 2 3               x     x   x           
Erysimum rhaeticum   x 2 4 LC     2 2 2      x                         
Euonymus europaeus   x 1  LC 1 1 1 1                  x       x         
Eupatorium cannabinum   x 1  LC  1 1           x        x       x  x       
Euphorbia cyparissias   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Euphorbia exigua   x 2  LC 2 2 2                x     x   x           
Euphorbia palustris   x 3 4 VU  3 3     x   x      x              x       
Euphorbia platyphyllos   x 2  LC 2 2 2                     x  x x         x  
Euphorbia stricta   x 2  LC 2 2 2 2          x        x       x         
Euphorbia verrucosa   x 1-2  LC 1 2 2 2      x   x                         
Euphrasia alpina   x 2 4 LC     2 2 2      x                         
Euphrasia rostkoviana s.str.   x 1  LC  1 1      x   x  x                        
Festuca paniculata   x 2  LC       2      x                         
Filipendula ulmaria   x 1  LC  1 1     x   x   x   x              x       
Filipendula vulgaris   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3   x   x                         
Frangula alnus   x 1  LC  1 1 1          x        x       x         
Fumana procumbens   x 2-3  LC    3 2 2 2      x                         
Fumaria officinalis s.str.   x 1  LC 1 1 1 1              x x     x  x x         x  
Galeopsis ladanum   x 2-3  NT 2 3 3 3 2 2 2            x     x   x           
Galeopsis pubescens   x 1-3  LC      3 1               x  x    x x         
Galeopsis speciosa   x 3 4 VU    3  3             x     x   x           
Galium boreale   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x                     
Galium glaucum   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3       x        x       x         
Galium spurium   x 2  NT     2 2            x x     x   x           
Galium uliginosum   x 2-3  LC 2 2 2 2 3 3 3 x   x      x                     
Galium verum s.str.   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1 1   x   x                         
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Genista germanica   x 3  LC 3 3 3          x         x       x         
Genista sagittalis   x 1-2  LC 1 2 2          x         x                
Genista tinctoria   x 2-3  LC 2 3 3 3 3  2 x   x      x                     
Gentiana acaulis   x 1-2  LC 2   1 1 1 1  x   x x                         
Gentiana amarella   x 3 2 EN      3     x                           
Gentiana asclepiadea   x 2  LC   2 2  2 2 x   x      x                     
Gentiana campestris s.str.   x 1-2  LC 2 2 2 1 1 1 1      x         x                
Gentiana ciliata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x                         
Gentiana clusii   x 1-2  LC 2   1 1 1 1  x   x x                         
Gentiana cruciata   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3      x                         
Gentiana germanica   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3   x   x                         
Gentiana insubrica   x 3 1 VU       3      x x               x         
Gentiana pneumonanthe   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Gentiana purpurea   x 1 4 LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Gentiana verna   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2      x                         
Geranium dissectum   x 1  LC 1 1 1 1   1           x x     x  x x         x  
Geranium divaricatum   x 3 4 EN     3 3        x        x       x         
Geranium molle   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                      
Geranium palustre   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x              x       
Geranium phaeum s.str.   x 3  NT 3   3          x        x       x         
Geranium phaeum var. lividum   x 1  LC    1 1 1   x   x  x  x                  x    
Geranium pusillum   x 1  LC 1 1 1 1              x x     x  x x         x  
Geranium rotundifolium   x 1-2  LC 2 2 2 2 1  1           x      x  x x         x  
Geranium sanguineum   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Geranium sylvaticum   x 1  LC  1 1      x   x  x  x               x   x x  x 
Geum montanum   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Geum rivale   x 1  LC  1 1     x   x      x              x       
Globularia bisnagarica   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2      x                         
Globularia nudicaulis   x 2  LC    2 2 2   x x  x x                         
Glyceria fluitans   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x        x       
Glyceria notata   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x        x       
Gnaphalium uliginosum   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2                    x     x      
Gymnadenia conopsea   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x   x                     
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Gymnadenia odoratissima   x 2  LC 2  2 2  2  x  x x  x    x                     
Hedysarum hedysaroides   x 2  LC    2 2 2   x x  x x                         
Helianthemum nummularium subsp.obscurum   x 2  LC 2 2 2 2 2  2   x   x                         
Helictotrichon pratense   x 2  LC    2 2 2 2   x   x                         
Helictotrichon pubescens   x 1  LC  1 1           x  x                  x x  x 
Heliotropium europaeum   x 3 4 VU  3 3  3                   x  x x           
Herminium monorchis   x 3  NT 3  3 3  3  x   x      x                     
Heteropogon contortus   x 3 4 VU       3   x   x                         
Hieracium cymosum   x 3  NT 3    3 3    x   x                         
Hieracium hoppeanum   x 2  LC    2  2 2   x   x                         
Hieracium lactucella   x 1  LC 1 1 1 1      x   x                         
Hieracium pilosella   x 1  LC  1 1 1      x   x                         
Hieracium piloselloides   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3   x   x      x     x x x  x          
Hieracium sabaudum aggr.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Hieracium umbellatum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Himantoglossum hircinum   x 3 4 VU 3 3 3       x   x                         
Hippocrepis comosa   x 1-2  LC 1 2 2 1 1 1 1   x   x                         
Hippocrepis emerus   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x                
Holosteum umbellatum   x 1-3  LC 3 3 3 3 1  3                 x  x x           
Hymenolobus pauciflorus   x 3 4 VU      3                  x   x x          
Hyoscyamus niger   x 3 4 EN     3 3 3            x     x  x x           
Hypericum humifusum   x 2  LC 2 2 2 2   2            x    x    x     x      
Hypericum maculatum s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2  x   x  x                        
Hypericum montanum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Hypericum perforatum s.str.   x 1  LC  1 1           x        x       x         
Hypericum tetrapterum   x 1-2  LC 1 1 1 1 1 1  x   x      x              x       
Hypochaeris maculata   x 1-3  NT    3 1  3   x   x                         
Hypochaeris radicata   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                  x x  x 
Inula conyza   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Inula hirta   x 3 3 VU 3      3   x   x                         
Inula salicina   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x              x       
Iris pseudacorus   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2                x        x       
Iris sibirica   x 3 4 VU  3 3     x   x      x                     
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Isatis tinctoria   x 1-2  LC    2 1 2             x     x  x  x          
Juncus bufonius   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x         x      
Juncus compressus   x 1  LC  1 1                     x   x x    x      
Juncus filiformis   x 1  LC    1 1 1 1 x   x            x               
Juniperus communis s.str.   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1       x         x                
Kickxia elatine   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Kickxia spuria   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Knautia arvensis   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                  x x  x 
Knautia dipsacifolia s.str.   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                      
Knautia godetii   x 3 2 NT 3        x x  x x                         
Knautia purpurea   x 3 4 VU     3     x   x                         
Koeleria pyramidata   x 1-2  LC 1 2 2 2 1 1 1   x   x                         
Koeleria vallesiana   x 2  LC     2        x                         
Lactuca perennis   x 2-3  LC 2   3 2 2 3   x   x                         
Lactuca virosa   x 3 4 VU  3 3  3  3               x  x    x x         
Lamium album   x 1  LC  1 1 1          x        x  x    x x        x 
Lamium amplexicaule   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 2 2           x x     x  x x         x  
Lamium hybridum   x 1 4 VU     1              x     x  x x         x  
Laserpitium gaudinii   x 2 2 NT      2 2      x x                        
Laserpitium halleri   x 1-2 4 LC    2 1 1 1   x   x                         
Laserpitium prutenicum   x 3 4 EN  3 3     x   x      x                     
Laserpitium siler   x 2  LC 2   2 2 2 2       x        x       x         
Lathyrus heterophyllus   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Lathyrus occidentalis   x 2  LC    2     x x                            
Lathyrus palustris   x 3 4 VU  3 3     x   x      x                     
Lathyrus pratensis   x 1  LC  1 1             x                  x x  x 
Lathyrus sphaericus   x 3 4 VU     3              x     x  x x           
Lathyrus sylvestris   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Lathyrus tuberosus   x 3 4 VU     3              x     x   x           
Leersia oryzoides   x 3 4 EN  3 3                    x        x       
Legousia speculum-veneris   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Leontodon autumnalis   x 1  LC  1 1      x   x    x                   x  x 
Leontodon hispidus s.str.   x 1    1 1      x   x    x                      
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Leontodon incanus subsp. tenuiflorus   x 3 1 VU       3   x   x                x         
Leontopodium alpinum   x 3 4 LC 3   3 3 3 3  x x  x x                         
Leonurus cardiaca   x 3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3               x  x    x x         
Leucanthemum vulgare   x 1  LC  1 1      x   x    x                      
Ligustrum vulgare   x 1  LC 1 1 1 1          x        x       x         
Lilium bulbiferum subsp. croceum   x 3 3 NT    3 3 3 3  x x  x x                         
Linaria angustissima   x 2  NT     2              x        x           
Linaria vulgaris   x 1  LC  1 1                x     x  x x x          
Linum austriacum  2 x 3 2 VU 3 3   3 3 3                   x            
Linum tenuifolium   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3      x                         
Listera ovata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x                        
Lithospermum officinale   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Lomelosia graminifolia  3 x 3 4 VU       3   x   x                         
Lonicera periclymenum   x 3  NT 3             x        x       x         
Lotus corniculatus   x 1  LC  1 1      x   x    x                      
Lotus maritimus   x 2-3  LC 2 3 3 2 2 2 3 x   x      x                     
Lotus pedunculatus   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x                     
Luzula campestris   x 1  LC  1 1       x   x         x                
Luzula multiflora   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Lycopus europaeus s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x        x       
Lysimachia vulgaris   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x      x               
Marrubium vulgare   x 3 4 EN     3 3             x     x  x x x          
Medicago falcata   x 1-2  LC 2 2 2  1 2 2       x        x       x         
Medicago lupulina   x 1  LC  1 1             x                  x x  x 
Melampyrum arvense   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Melampyrum cristatum   x 3  NT 3 3 3    3       x        x       x         
Melica transsilvanica   x 3 4 VU      3       x      x   x                
Mentha arvensis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1           x x    x x   x    x x      
Mentha longifolia   x 1  LC  1 1        x        x    x               
Mercurialis annua   x 1-2  LC 1 2 2 2 1 2 1           x      x  x x         x  
Meum athamanticum   x 3  NT    3 3    x x  x x                         
Misopates orontium   x 3 4 VU  3 3 3 3  3           x      x   x           
Molinia arundinacea   x 1  LC 1 1 1 1    x   x      x                     
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Molinia caerulea   x 1  LC 1 1 1 1    x   x      x                     
Muscari racemosum   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2               x    x x         x  
Myosotis arvensis   x 1  LC 1 1 1 1              x x     x   x           
Myosoton aquaticum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Myrrhis odorata   x 2  LC    2          x          x              
Narcissus radiiflorus   x 2-3  NT 2 3 3 2     x   x  x  x                      
Nasturtium officinale   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x        x       
Nepeta cataria   x 3 4 EN     3 3                x  x    x          
Neslia paniculata s.str.   x 3 4 VU     3 3             x     x   x           
Nigritella rhellicani   x 2  LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Nigritella rubra   x 3 3 NT      3   x x  x x                         
Odontites vernus s.str.   x 3 4 VU 3 3 3  3 3             x     x   x           
Oenanthe fistulosa  1 x 3 4 EN  3 3     x   x      x      x               
Onobrychis montana   x 1-2  LC 2   1 1 1 2  x x  x x                         
Onobrychis viciifolia   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x                         
Ononis natrix   x 2-3  LC  3  3 2     x   x                x         
Ononis repens   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Ononis spinosa s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1      x                         
Onopordum acanthium   x 3 4 VU  3 3 3 3 3                  x    x          
Onosma pseudoarenaria s.l.   x 2 3 VU     2        x                x         
Ophioglossum vulgatum   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Ophrys apifera s.str.   x 3 4 VU 3 3 3 3      x   x                         
Ophrys holosericea s.str.   x 3 4 VU 3 3 3 3      x   x                         
Ophrys insectifera   x 3  NT 3 3 3 3  3  x   x  x                x         
Ophrys sphegodes   x 3 4 EN 3 3    3 3   x   x                x         
Orchis coriophora   x 3 4 EN     3 3 3 x x x   x   x                      
Orchis mascula   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x x        x       x         
Orchis militaris   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3   x   x         x       x         
Orchis morio   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3   x   x                         
Orchis simia   x 3 4 VU 3 3        x   x         x       x         
Orchis tridentata   x 3 4 VU       3   x   x         x       x         
Orchis ustulata   x 2-3  NT 3 3 3 2 2 2 2   x   x x        x       x         
Origanum vulgare   x 1  LC  1 1           x        x       x         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Ornithogalum nutans   x 3 4 VU 3 3 3           x        x       x         
Ornithogalum umbellatum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                 x  x x         x  
Orobanche alsatica   x 3 4 EN 3                     x       x         
Orobanche laserpitii-sileris   x 3 3 NT 3   3          x        x       x         
Orobanche lucorum   x 3 4 EN      3                x       x         
Orobanche major   x 3 4 EN 3   3      x   x                         
Oxytropis halleri subsp. velutina   x 2-3  NT     2 3       x                         
Oxytropis jacquinii   x 2 4 LC    2 2 2   x x  x x                         
Oxytropis pilosa   x 2-3  NT     2 3       x                         
Papaver argemone   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Papaver dubium s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1            x     x   x      x     
Papaver dubium subsp. lecoqii   x 3  LC 3 3 3                x     x   x           
Papaver rhoeas   x 1  LC 1 1 1 1              x x     x   x      x     
Paradisea liliastrum   x 2 4 LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Parnassia palustris   x 1-2  LC 2 2 2 1 1 1 1 x   x      x                     
Pastinaca sativa s.str.   x 1  LC  1 1             x        x    x         x 
Pedicularis foliosa   x 2-3  LC 2   2 2 2 3  x x  x x                         
Pedicularis palustris   x 3  LC 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Pedicularis rostratospicata s.l.   x 3 2 NT      3   x x  x x                         
Pedicularis tuberosa   x 1-2 4 LC    2 1 1 1   x   x                         
Petrorhagia prolifera   x 2  LC 2 2 2 2 2  2                 x   x           
Petrorhagia saxifraga   x 2  LC      2       x                         
Peucedanum austriacum   x 2  NT    2     x   x                 x         
Peucedanum cervaria   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Peucedanum oreoselinum   x 1-2  LC 2    1 1 1   x   x                         
Peucedanum palustre   x 3  NT 3 3 3 3 3   x   x      x      x               
Peucedanum venetum   x 3 4 VU     3  3       x        x       x         
Phalaris arundinacea   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x        x       
Phleum bertolonii   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2  x   x  x                        
Phleum hirsutum   x 1  LC 1   1 1 1 1  x x  x x                         
Phleum phleoides   x 2  LC      2       x                         
Phleum rhaeticum   x 1  LC 1        x   x  x                        
Phyteuma betonicifolium   x 2 4 LC    2 2 2 2   x   x                         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Phyteuma orbiculare   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2  x x  x x                         
Phyteuma ovatum   x 3  LC    3 3 3 3  x   x  x  x               x       
Picris echioides   x 3 4 VU 3 3 3                x     x   x           
Pimpinella major   x 1  LC  1 1      x   x  x  x               x   x x  x 
Pinguicula leptoceras   x 2 4 LC    2 2 2 2 x   x      x                     
Plantago alpina   x 1 4 LC 1   1 1 1 1  x   x                          
Plantago atrata s.str.   x 1  LC 1   1 1 1 1  x   x                          
Plantago media   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x                         
Platanthera chlorantha   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x   x   x                     
Pleurospermum austriacum   x 2  NT    2                  x       x  x       
Poa bulbosa   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2                 x x   x          
Poa compressa   x 1  LC  1 1                     x    x          
Poa violacea   x 2  LC     2 2 2   x   x                         
Polygala amarella   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x  x x  x                         
Polygala comosa   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x                         
Polygala pedemontana   x 2  NT       2   x   x                         
Polygala vulgaris s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x                         
Polygonatum odoratum   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x       x         
Polygonum alpinum   x 2  NT       2  x   x  x                        
Polygonum bistorta   x 1  LC  1 1     x   x   x  x x                 x x  x 
Polygonum hydropiper   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2                x         x      
Potentilla alba   x 3 3 VU 3      3   x   x                x         
Potentilla erecta   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x    x                     
Potentilla grandiflora   x 1 4 LC    1 1 1 1   x   x                         
Potentilla inclinata   x 3 4 EN 3    3        x           x              
Potentilla neumanniana   x 2  LC  2 2 2      x   x                         
Potentilla recta   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2            x        x           
Primula elatior s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x   x  x  x      x       x         
Primula farinosa   x 1-3  LC 3 3 3 1 1 1 1 x   x      x                     
Primula halleri   x 3 1 VU     3 3 3      x                         
Primula veris s.str.   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x                         
Prunella laciniata   x 3 4 EN 3         x   x                         
Prunus mahaleb   x 1-3  LC 2 3 3 3 1 2 2       x        x       x         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Prunus spinosa   x 1  LC 1 1 1 1          x        x       x         
Pseudorchis albida   x 2  LC 2   2 2 2 2  x x  x x                         
Pulicaria dysenterica   x 1  LC 1 1 1 1    x   x      x       x    x          
Pulmonaria australis   x 2  LC     2 2 2   x   x x               x         
Pulsatilla alpina s.str.   x 2  LC 2   2 2 2 2  x x  x x                         
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia   x 2 4 LC    2 2 2 2  x x  x x x                        
Pulsatilla montana   x 3  LC     3 3    x   x                         
Ranunculus aconitifolius   x 1  LC  1 1     x   x      x                     
Ranunculus arvensis   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Ranunculus bulbosus   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Ranunculus montanus   x 1 4 LC 1        x   x  x                        
Reseda lutea   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1            x     x   x x          
Rhamnus cathartica   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1 1       x        x       x         
Rhinanthus alectorolophus   x 1  LC  1 1      x   x    x                      
Rhinanthus glacialis   x 2 4 LC    2 2 2 2  x x  x x                         
Rhinanthus minor   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x x  x x     x                     
Rorippa islandica   x 2  NT    2 2 2                 x         x      
Rorippa palustris   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1            x    x x   x x    x      
Rorippa sylvestris   x 1  LC  1 1 1               x     x   x x          
Rosa abietina   x 3 4 LC    3  3 3       x        x                
Rosa agrestis   x 3  LC 3   3          x        x                
Rosa canina   x 1  LC  1 1 1          x        x                
Rosa corymbifera   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x                
Rosa glauca   x 2  LC 2   2 2 2 2       x        x                
Rosa pimpinellifolia   x 2  LC 2             x        x       x         
Rosa rubiginosa   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x                
Rosa tomentosa   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2       x        x                
Rosa villosa   x 2  LC    2 2 2 2       x        x                
Rumex pulcher   x 3 4 VU  3 3    3            x     x   x x          
Rumex thyrsiflorus   x 3  NT 3 3 3    3            x     x    x          
Sagina apetala subsp. erecta   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3                 x   x x    x      
Salvia pratensis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x                         
Sambucus ebulus   x 1  LC 1 1 1 1  1        x        x       x         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Sanguisorba minor s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1  x x  x x x  x                      
Sanguisorba officinalis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x              x       
Saponaria officinalis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x     x   x     x          x 
Saxifraga granulata   x 3 4 EN 3 3       x   x                          
Scabiosa columbaria s.str.   x 2  LC 2 2 2 2      x   x                         
Scabiosa triandra   x 2  LC     2     x   x                         
Scandix pecten-veneris   x 3 4 EN 3 3 3  3              x     x   x           
Schoenus ferrugineus   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Schoenus nigricans   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Scleranthus annuus s.str.   x 3 4 VU     3 3 3            x     x   x           
Scorzonera austriaca   x 2  NT     2        x                         
Scorzonera humilis   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x                     
Scrophularia umbrosa   x 2  LC 2 2 2 2   2       x        x x      x         
Scutellaria galericulata   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x      x               
Securigera varia   x 1-2  LC 1 2 2 2 1 1 1       x        x       x         
Sedum album   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                 x x x  x          
Sedum sexangulare   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                 x x x  x          
Sedum telephium s.str.   x 1  LC 1 1 1 1                  x  x x    x         
Selinum carvifolia   x 3 4 VU 3 3 3 3   3 x   x      x                     
Sempervivum wulfenii   x 3 4 NT      3    x   x                         
Senecio doronicum   x 1  LC    1 1 1 1   x   x                         
Senecio paludosus   x 2  NT 2 2 2 2             x      x        x       
Serratula tinctoria s.str.   x 2-3  NT 3 3 3 3 3  2 x   x      x                     
Seseli annuum s.str.   x 3 4 VU     3 3 3   x   x                         
Seseli libanotis   x 2  LC 2   2 2 2 2      x x        x       x         
Sesleria caerulea   x 1  LC  1 1      x x  x x                         
Sherardia arvensis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1            x     x   x           
Silaum silaus   x 2-3  NT 2 2 2 3 3 3 3 x   x      x                     
Silene dioica   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                  x x  x 
Silene flos-cuculi   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x                     
Silene flos-jovis   x 3 3 NT     3 3 3      x x        x       x         
Silene nutans s.str.   x 1  LC  1 1       x   x x        x       x         
Silene pratensis   x 1  LC  1 1           x     x     x   x x         x 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Silene viscaria   x 2  NT     2  2   x   x                         
Sisymbrium austriacum   x 2  NT     2 2             x     x   x           
Sisymbrium officinale   x 1  LC  1 1                x     x   x           
Sisymbrium strictissimum   x 3 4 VU      3        x        x  x     x         
Solanum luteum s.l.   x 3 4 VU       3            x     x   x           
Spergula arvensis   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x           
Spiranthes spiralis   x 3  NT 3 3 3 3  3 3 x  x x  x                         
Stachys annua   x 2 4 VU 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Stachys arvensis   x 3 4 EN  3                      x   x           
Stachys officinalis s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x                     
Stachys palustris   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2 x   x      x              x       
Stachys pradica   x 3  NT    3 3    x x  x x                         
Stachys recta s.str.   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Stemmacantha rhapontica s.str.   x 3 3 NT    3 3 3 3                      x  x       
Stipa capillata   x 3  LC     3 3       x                         
Stipa eriocaulis subsp. austriaca   x 3  LC     3 3       x                         
Succisa pratensis   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x                     
Swertia perennis   x 2-3  NT 3 3 3 2    x   x      x                     
Symphytum bulbosum   x 3 4 VU       3       x        x    x   x         
Symphytum officinale   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x x        x       
Symphytum tuberosum   x 2  NT       2       x        x       x         
Tanacetum vulgare   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                 x    x          
Teucrium chamaedrys   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1   x   x                         
Teucrium scorodonia   x 1  LC 1 1 1 1          x        x       x         
Thalictrum flavum   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3 x   x      x      x        x       
Thalictrum foetidum   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Thalictrum minus s.l.   x 1   1 1 1 1 1 1 1       x        x       x         
Thesium alpinum   x 1  LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Thesium linophyllon   x 3 4 VU     3  3   x   x                         
Thesium pyrenaicum   x 1  LC 1   1 1 1 1   x   x         x                
Thlaspi caerulescens   x 2  LC 2   2     x   x  x                        
Thymus pulegioides s.str.   x 1  LC  1 1       x   x                         
Tofieldia calyculata   x 1-2  LC 2 2 2 1 1 1 1 x   x      x                     
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Tragopogon dubius   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 2 2            x     x              
Tragopogon pratensis subsp. orientalis   x 1  LC 1 1 1 1     x   x  x  x                      
Traunsteinera globosa   x 2  LC 2   2  2 2  x x  x x                         
Trifolium alpinum   x 1 4 LC    1 1 1 1  x x  x x                         
Trifolium aureum   x 2  NT 2 2 2 2 2 2 2      x         x                
Trifolium badium   x 2  LC 2   2 2 2 2  x   x  x                        
Trifolium fragiferum   x 3 4 VU  3 3   3             x     x   x x          
Trifolium medium   x 1  LC  1 1 1          x        x       x        x 
Trifolium montanum   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1 1   x   x                         
Trifolium ochroleucon   x 3 4 VU 3 3 3 3      x   x                         
Trifolium patens   x 3 4 VU       3  x   x  x                        
Trifolium rubens   x 3  NT 3 3 3 3 3 3 3       x        x       x         
Trigonella monspeliaca   x 3 4 EN     3        x                         
Trinia glauca   x 3 4 VU 3 3 3 3   3      x                         
Trollius europaeus   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x x  x x  x  x                  x x  x 
Tulipa sylvestris s.str.   x 3 4 EN 3 3 3 3 3 3 3               x  x  x x         x  
Tulipa sylvestris subsp. australis   x 3 2 VU     3    x                             
Turritis glabra   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2            x   x       x         
Urtica urens   x 2-3  NT 2 3 3 3 2 2 2            x     x   x x          
Valeriana dioica   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x      x                     
Valeriana officinalis   x 1  LC  1 1     x   x            x        x       
Valerianella locusta   x 1  LC 1 1 1 1              x x     x   x           
Veronica agrestis   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 2 2                 x  x x         x  
Veronica anagallis-aquatica   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2                x        x       
Veronica arvensis   x 1  LC  1 1               x x     x   x      x     
Veronica beccabunga   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1                x        x       
Veronica fruticans   x 2  LC    2 2 2 2      x                         
Veronica officinalis   x 1  LC 1 1 1 1         x         x                
Veronica polita   x 1-2  LC 2 2 2 2 1 1 2                 x  x x         x  
Veronica spicata   x 2  LC 2   2 2 2 2      x                         
Veronica teucrium   x 2-3  LC 2 2 2 2 2 2 3      x x        x       x         
Veronica triphyllos   x 3 4 VU     3              x     x   x           
Viburnum lantana   x 1  LC 1 1 1 1          x        x       x         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Viburnum opulus   x 1  LC 1 1 1 1          x        x       x         
Vicia cracca s.str.   x 1  LC  1 1      x   x  x  x                  x x  x 
Vicia onobrychioides   x 3  NT     3         x        x       x         
Vicia sativa subsp. nigra   x 2  LC 2 2 2 2 2 2 2            x     x   x           
Vicia villosa s.str.   x 3 4 VU 3 3 3 3 3 3 3            x     x   x      x     
Vincetoxicum hirundinaria   x 1  LC 1 1 1 1 1 1 1     x x x        x       x         
Viola calcarata   x 2 4 LC 2   2 2 2 2  x   x  x                        
Viola lutea   x 2  NT    2 2    x   x x                         
Viola pinnata   x 3 3 NT      3                       x         

Moose                                            

Acaulon muticum x 2  3 2a CR x x x  x        x               x     x  x   
Acaulon triquetrum x 2  3 3a VU  x x  x     x   x                      x   
Amblystegium saxatile  x 3  3 4 VU x x x x             x              x       
Asterella saccata x 2  3 3a VU  x x  x  x   x   x                      x   
Bryum neodamense x 2  3 2c CR  x x x x x     x      x                     
Calliergon richardsonii x 3  3 4 VU    x x x     x      x                  x   
Campylium elodes  x 3  3 3a VU  x x x             x              x       
Campylium polygamum  x 2  3 3a EN x x x   x           x                     
Corsinia coriandrina x 3  2 4 VU       x   x               x             
Desmatodon systylius x 2  3 2b CR    x x x      x x                      x   
Drepanocladus lycopodioides x 3  3 4a VU x x x x x x           x      x               
Drepanocladus sendtneri x 2  3 2b CR x x x x             x                     
Ephemerum cohaerens x 2  3 2a CR  x x              x      x    x     x      
Ephemerum recurvifolium x 2  3 2a CR  x x       x   x                    x     
Fossombronia pusilla x 3  2 4 VU  x x    x     x x x    x x        x x     x  x   
Fossombronia wondraczekii x 3  2 4 VU  x x x x       x x     x x        x x     x  x   
Funaria fascicularis x 2  3 3a EN x x x x x  x   x   x  x   x x     x         x x x   
Funaria muhlenbergii x 2  3 2a CR x x x  x  x      x            x          x   
Funaria pulchella x 2  3 2a CR x    x x x      x            x          x   
Haplomitrium hookeri  x 3  3 4 VU    x x x     x      x                  x   
Mannia fragrans x 2  3 4 VU     x  x   x   x            x         x x   
Oxymitra incrassata x 3  3 4 VU     x     x   x                     x x   
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Phaeoceros laevis x 1  3 3a EN x x x    x           x x        x      x     
Phascum curvicolle x 2  3 3b EN x x x  x     x   x     x x              x x x   
Physcomitrium eurystomum x 2  2 4 VU  x x    x  x   x      x x     x         x x x   
Physcomitrium patens x 2  2 4 VU  x x x       x            x x        x x  x   
Plagiobryum demissum x 1  3 1b CR    x x x     x x                       x   
Pleurochaete squarrosa x 3  2 4 VU x    x  x   x   x            x         x x x  
Pottia bryoides x 1  2 2b CR x x x                       x  x        x  
Pottia lanceolata x 2  2 4 VU x   x x x    x   x             x       x x x x  
Pottia starckeana x 2  3 3d EN x x x  x     x   x     x x              x x x   
Pterygoneurum ovatum x 3  2 4 VU  x   x x    x   x            x x        x x x  
Pterygoneurum subsessile x 3  3 4 VU     x     x   x            x         x x   
Riccardia chamaedryfolia x 3  3 4 VU    x  x x    x      x                  x   
Riccia cavernosa x 1  3 2b CR x x x    x          x x x        x      x     
Riccia ciliifera x 2  3 4 VU x    x  x   x   x                     x x   
Riccia gougetiana x 2  3 4 VU     x     x   x                     x x   
Riccia nigrella x 2  3 4 VU     x  x   x   x                     x x   
Riccia subbifurca x 3  3 4 VU x  x  x     x   x     x x              x x x   
Riccia trichocarpa x 3  3 4 VU x    x x    x   x                     x x   
Riccia warnstorfii x 2  2 4 VU  x x  x  x           x x              x     
Scorpidium scorpioides  x 3  2 4 VU x x x x x x x          x      x               
Sphaerocarpos texanus x 2  3 3a EN  x x               x x              x     
Splachnum ampullaceum x 3  2 5 NT x   x x  x    x                   x     x   
Targionia hypophylla x 2  3 4 VU     x  x   x   x            x           x  
Tayloria lingulata  x 3  3 4 VU    x x x x          x      x       x     x   
Tayloria rudolphiana x 1  3 2a VU    x         x x  x     x        x         
Tetraplodon angustatus x 2  3 3c EN    x  x     x x  x   x                  x   
Tetraplodon mnioides x 2  3 4 VU    x x x     x x x x                     x   
Tetraplodon urceolatus x 1  3 2d CR    x  x     x x x                      x   
Tortula atrovirens x 2  3 4 VU     x  x   x   x            x x        x x x  
Trematodon brevicollis x 1  3 1b EN    x x x     x x x                      x   
Weissia triumphans x 2  3 4 VU     x     x   x                     x x   
Aneura pinguis   x 1 5 LC 2 2 2 1 1 1 1    x      x      x               
Anthoceros agrestis   x 3 5 LC  3 3               x x        x      x     
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Barbula hornschuchiana   x 2 5 LC 2 2 2  1 1   x x  x x           x         x x x x  
Breutelia chrysocoma    x 2 4 LC    2   3 x   x      x            x     x x   
Bryum pseudotriquetrum   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1    x      x      x            x   
Bryum rubens   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1    x x    x  x x     x  x x x     x  x   
Calliergon giganteum   x 1 5 LC 1 2 2 1 1 1 2          x                     
Calliergon sarmentosum   x 2 5 LC    2 2 2 2          x                     
Calliergon stramineum   x 1 5 LC 1 2 2 1 1 1 1          x                     
Calliergon trifarium   x 2 5 NT 3 3 3 2 2 2 2          x                     
Calliergonella cuspidata   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1 x x  x x  x  x x      x           x x   
Campylium chrysophyllum   x 2 5 LC 1 2 2 1 1 1 1   x x x x    x            x     x x   
Desmatodon latifolius   x 1 5 LC 2   1 1 1 1    x x x x                    x x   
Desmatodon leucostomus   x 2 K NT    2 2 2     x x x x                     x   
Dicranella staphylina   x 1 5 LC 1 1 1 1  1 1           x x     x   x x     x     
Dicranum bonjeanii   x 1 5 LC 1 2 2 1 1 1 1    x      x                 x    
Drepanocladus aduncus   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1    x      x                 x    
Drepanocladus cossonii   x 1 5 LC 2 2 2 1 1 1 1    x      x                 x    
Drepanocladus exannulatus   x 2 5 LC 2 3 3 1 1 1 1          x                     
Drepanocladus lycopodioides   x 3 4a VU 3 3 3 3 3 3           x      x               
Drepanocladus vernicosus   x 2 5 NT 3 3 3 2 2 3 3          x                     
Encalypta vulgaris   x 1 5 LC 2 2 2 1 1 1 1  x x  x x            x         x x   
Entodon concinnus   x 2 5 LC 1 2 2 1 1 1   x x   x         x   x x   x     x x   
Ephemerum minutissimum   x 2 5 LC 2 2 2 2   2 x   x x      x x     x   x x     x x x   
Eurhynchium pulchellum   x 2 5 LC 2 2 2 1 1 1 1  x x  x x x              x x     x x   
Fissidens adianthoides   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1    x      x      x           x    
Heterocladium dimorphum   x 1 5 LC    1 1 1 1     x x                      x   
Hypnum lindbergii   x 2 5 LC 2 2 2 1 2 2 2    x      x      x            x   
Lophozia bantriensis   x 1 5 LC    1 1 1     x      x                  x   
Marchantia polymorpha   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1 x   x   x   x      x          x x x   
Phaeoceros laevis   x 3 3a EN 3 3 3    3           x x        x           
Phascum cuspidatum   x 1 5 LC 1 1 1 1 1 1 1    x x x     x x     x  x x x     x  x x  
Physcomitrium pyriforme   x 2 5 LC  2 2 2 2  2    x   x    x x     x   x      x  x   
Pleurochaete squarrosa   x 3 4 VU 3    3  3   x   x            x         x x x  
Pottia intermedia   x 2 5 LC 2 2 2 2 2 2 2   x   x     x x      x x  x      x x x  
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Pottia truncata   x 1 5 LC 1 1 1 1       x x      x x        x x      x x   
Pterygoneurum ovatum   x 2 4 VU     2 3    x   x                     x x x  
Racomitrium canescens   x 1 5 LC 2 2 2 1 1 1 1     x x           x x          x   
Rhytidium rugosum   x 2 5 LC 2 3 3 2 2 2 2   x   x            x         x x   
Riccardia latifrons   x 3 5 LC 3 3 3 3 3 3           x                     
Riccardia multifida   x 2 5 LC 3 3 3 2  3 3    x      x                  x   
Riccia ciliifera   x 3 5 VU 3    3  3   x   x                    x  x   
Riccia glauca   x 2 5 LC  2 2   2 2    x       x x     x  x x      x  x   
Riccia gougetiana   x 3 4 VU     3     x   x                     x x   
Riccia nigrella   x 3 4 VU     3  3   x   x                     x x   
Riccia sorocarpa   x 2 5 LC 2 2 2  2 2 2   x x  x     x x     x   x      x x x   
Scapania paludicola   x 1 5 LC 3   2 3 3 3    x      x      x            x   
Scorpidium scorpioides    x 2 4 VU 3 3 3 2 3 2 2          x      x               
Tayloria serrata   x 2 5 LC 3   3 3 3 3    x   x   x                  x   
Tetraplodon mnioides   x 3 4 VU    3 3 3     x x x x                     x   
Thuidium abietinum   x 2 5 LC 2 3 3 2 2 2 2  x x   x           x x         x x x  
Tomentypnum nitens   x 2 5 LC 2 3 3 2 2 2 3    x      x      x            x   
Trematodon brevicollis   x 3 1b EN    3 3 3     x x x                      x   
Weissia brachycarpa   x 1 5 LC 1 2 2 1 1 2 1    x x x    x       x          x x   
Weissia longifolia   x 2 5 NT 2 2 2 2 2 2 2   x  x x           x x   x      x x   
Weissia wimmeriana   x 2 5 LC    1 2 2   x x  x x           x          x x   

Epiphytische Flechten                                            

Arthrosporum populorum x 2   3b EN    x x x x             x x             x x  x 
Buellia alboatra x 2   3b EN x x x x x  x             x x             x x  x 
Caloplaca flavorubescens x 2   3b EN    x x x x              x             x x   
Candelariella subdeflexa x 1   2b EN  x x x x  x             x x             x x  x 
Collema fragrans x 1   2a CR     x                x             x x   
Collema furfuraceum x 1   2a CR      x x             x x             x x  x 
Gyalecta ulmi x 2   3a EN x x x x   x              x             x x   
Heterodermia speciosa x 1   2a CR    x x  x        x     x x             x x  x 
Leptogium hildenbrandii x 1   2a EN    x x (x) x        x     x x             x x  x 
Parmelia reticulata x 1   2a CR       x        x     x x             x x  x 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Parmelia septentrionalis x 2   3a EN x                             x    x x   
Parmotrema stuppeum x 2   3a EN x x x    x        x     x x             x x  x 
Phaeophyscia insignis x 1   2a EN      x x             x x             x x  x 
Phaeophyscia poeltii x 2   3a VU    (x) x                 x            x x  x 
Physcia clementei x 1   2a EN       x             x x             x x  x 
Physcia vitii x 2   3a VU  x x x  x x             x x             x x  x 
Ramalina panizzei x 2   3a EN x   x                 x             x x   
Rinodina isidioides x 2   3a EN       x        x      x             x x   
Thelopsis rubella x 2   3b EN x   x   x        x      x             x x   
Caloplaca alnetorum   x 3 4 VU     x x   x x  x x                     x x   
Caloplaca chrysophthalma   x 3 3b EN x x x x x x              x x             x x  x 
Caloplaca lucifuga   x 3 4 EN x x x   x x        x      x             x x   
Candelaria concolor   x 3 K LC x x x x x x x        x     x x x            x x  x 
Ochrolechia pallescens   x 3 3b EN               x      x             x x   
Parmelia acetabulum   x 3 K NT x x x x                x x x            x x  x 
Parmelia subargentifera   x 3 K LC x x x x x x              x x x            x x  x 
Parmelia tiliacea   x 3 K LC x x x x x x x        x     x x x            x x  x 
Phaeophyscia hirsuta   x 3 K NT      x x             x x             x x  x 
Phaeophyscia orbicularis   x 3 K LC x x x x x x x        x     x x x            x x  x 
Physconia grisea   x 3 K NT (x) x x x x (x)              x x x            x x  x 
Schismatomma decolorans   x 3 4 VU x x x   x               x             x x   
Sclerophora nivea   x 3 4 VU x x x x x                x             x x   
Strangospora ochrophora   x 3 4 VU x x x x x               x x             x x  x 
Xanthoria parietina   x 3 K LC x x x x x x x             x x x            x x  x 

Bodenflechten                                            

Acarospora schleicheri x 1   3a VU     x     x   x                     x x   
Cladonia ciliata x 2   3a EN x x x x      x   x                     x x   
Cladonia foliacea s.l. x 3   4 VU x x   x (x) (x)   x   x                     x x   
Cladonia furcata ssp. subrangiformis  x 3   3a EN x x x  x    x x  x x                     x x   
Cladonia polycarpoides x 1   2a CR  x x   x x   x   x           x          x x   
Fulgensia fulgens x 3   4 VU x x x x x     x   x                     x x   
Fulgensia subbracteata x 1   3a EN    x x     x   x             x        x x x  
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Heppia adglutinata x 2   3a VU x    x x   x x  x x                     x x   
Leptochidium albociliatum x 1   4 VU     x x x  x x  x x                     x x   
Massalongia carnosa x 1   2b CR     x (x) x  x x  x x                     x x   
Solorinella asteriscus x 1   2b EN     x (x) (x)   x   x                     x x   
Squamarina lentigera x 1   4 VU x x   x (x) (x)   x   x                     x x   
Cetraria aculeata   x 3 K LC x x x x x x x  x x x x x                     x x   
Cladonia arbuscula   x 3 K LC x x x x x x x x x x x x x                 x    x x   
Cladonia rangiformis s.l.   x 3 3a EN x x x x x x x   x x  x           x          x x   
Cladonia rei   x 3 4 VU x x x x x x x  x x  x x           x      x    x x   
Cladonia symphycarpa   x 3 K LC x x x x x x x  x x x x x           x          x x   
Diploschistes muscorum   x 3 K LC x   x x x x  x x  x x             x        x x x  
Endocarpon adscendens   x 3 K NT    x x x x  x x  x x             x        x x x  
Endocarpon pusillum   x 3 K NT  x x x x x x  x x  x x           x x x        x x x  
Fulgensia bracteata s.l.   x 3 K LC     x x   x x x x x             x        x x x  
Peltigera pojonensis   x 3 K LC x x x x x x    x   x                     x x   
Peltigera rufescens   x 3 K LC x x x x x x x  x x x x x           x          x x   
Phaeophyscia constipata   x 3 K LC     x x   x x  x x                     x x   
Psora decipiens   x 3 K LC x    x x x  x x x x x                     x x   
Psora globifera   x 3 K NT    x x x x  x x  x x                     x x   
Squamarina cartilaginea   x 3 K NT    x x x x  x x  x x                     x x   
Toninia sp.   x 3 na na x x   x x   x x  x x                     x x   

Pilze                                            

Antrodia malicola x 1   3a EN x x x   x x             x x                x 
Aurantioporus fissilis x 1   4b VU x x x    x             x x                x 
Bovista limosa x 2   3a EN x x  x x  x   x   x                      x   
Bovista tomentosa x 1   3a EN  x  x x x    x   x                      x   
Camarophyllopsis schulzeri x 1   2a CR x   x      x   x                         
Clavaria fumosa x 1   3a EN x   x x x   x     x  x                      
Clavaria incarnata x 1   3a EN x  x x    x x     x                        
Clavaria zollingeri x 1   3a EN x x x x      x  x x x                        
Clitocybe barbularum x 1   3a EN  x x  x     x   x                         
Clitocybe glareosa x 1   3a EN  x   x   x                              
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Clitocybe pseudoobbata x 1   3a EN   x   x    x   x                         
Dermoloma cuneifolium x 2   4a VU x x x x x x x  x x  x x                         
Disciseda bovista x 1   2a CR     x x       x                         
Entoloma asprellum x 2   4a VU x x  x   x x   x x                          
Entoloma bloxamii x 1   3a EN x  x x x x x   x  x x                         
Entoloma clandestinum x 2   3a EN  x  x x x    x   x x                        
Entoloma costatum x 2   3a EN x  x x                x                  
Entoloma exile x 2   3a EN x x x x   x x  x   x                         
Entoloma lividocyanulum x 2   3a EN x  x x  x  x  x   x                         
Entoloma turci x 2   3a EN  x  x  x  x     x                         
Flammulina ononidis x 2   K NE     x            x     x                
Floccularia straminea x 1  3 2a CR      x    x                            
Gastrosporium simplex x 1   1a CR  (x) (x)  x x    x   x                         
Geastrum coronatum x 1   2a CR  x x   x        x                        
Geastrum melanocephalum x 1   3a EN x    x x       x                         
Geastrum nanum x 1   3a EN x x  x x x       x                         
Geastrum pedicellatum x 2   K NE     x        x x                        
Geastrum pouzarii x 2   K DD     x        x                         
Geoglossum cookeianum x 2   3a EN x   x x x           x       x              
Gerronema josserandii x 1   3c EN       x     x x                         
Gymnopilus flavus x 2   3a EN x  x       x   x                         
Hemimycena mairei x 2  3 3a EN x x x    x   x   x                         
Hygrocybe calciphila x 2   4a VU x x x x x x x   x   x         x                
Hygrocybe obrussea x 2   4a VU x x x x x x    x x  x x  x                      
Hygrocybe parvulax x 2   3a EN x  x x  x x x   x   x                        
Hygrocybe reidii x 2   4a VU x x x x x x x   x x  x                         
Hygrocybe subglobispora x 2   3a EN x   x      x   x                         
Hygrophorus ligatus x 2   4c VU x x x x x x x   x    x        x                
Lepiota alba x 2   4a VU x x x x x x x   x   x         x                
Lepiota oreadiformis x 1   3a EN x x x x x x x  x x  x x   x                      
Lycoperdon altimontanum x 1   2a EN    x         x                         
Lycoperdon decipiens x 2   4a VU  x  x      x   x                         
Marasmius anomalus x 2   3a EN  x  x  x    x   x                         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Mycena pseudopicta x 1   3a EN x x x  x x x   x   x x                        
Omphalina rustica x 2   3a EN  x  x x x x                 x x  x           
Panaeolus cinctulus x 2   4a VU x x x x       x x    x                      
Panaeolus guttulatus x 2   4a VU x x x x x x     x x    x                      
Phellinus hippophaecola x 2   4b VU  x x  x x x               x                
Pleurotus eryngii x 1   1a EN   x  x x   x x                            
Polyporus rhizophilus x 1   3a EN     x     x   x                         
Poronia punctata x 1   2a CR     x        x                         
Porpoloma metapodium x 2   4a VU x x x x  x x x                              
Pseudoclitocybe obbata x 2   3a EN x x x  x     x   x                         
Ramariopsis pulchella x 1   3a EN x x  x    x     x                         
Sarcodontia crocea x 1   3a EN x x x x                x  x                
Stropharia albocyanea x 2   4a VU x x x x  x x  x   x x                         
Tulostoma fimbriatum x 2   4c VU  x x  x  x      x                         
Tulostoma squamosum x 1   3a EN  x   x        x                       x  
Xerocomus moravicus x 3   3a EN  x x x      x     x      x x       x         
Agaricus bitorquis   x  K LC x x x x x x x           x        x  x          
Agaricus campestris   x  K LC x x x x x x x    x x                          
Agrocybe arvalis   x  K LC x x x x x x x           x                    
Agrocybe dura   x  K LC x x x  x x            x         x      x     
Agrocybe elatella   x  4a VU x x x x x x x    x            x               
Agrocybe pediades   x  K LC x x x x x x x x x x        x      x              
Agrocybe semiorbicularis   x  K LC x x x x x x x   x x                           
Agrocybe vervacti   x  4a VU x x x x  x x   x    x      x x x                
Amanita lividopallescens   x  4c VU x x x x x x x   x     x      x x                
Amanita nivalis   x  4c VU     x x  x                              
Anellaria semiovata   x  K LC x x x x x x x  x   x                          
Arrhenia retirugis   x  K NT  x  x   x   x            x                
Arrhenia spathulata   x  K LC x x x x x x x                  x             
Auricularia auricula-judae   x  K LC x x x x x x x               x                
Boletus edulis   x  K LC x x x x x x x       x                        
Boletus queletii   x  4c VU x x x x   x              x x                
Bovista nigrescens   x  K LC x x x x x x x      x                         
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Bovista plumbea   x  K LC x x x x x x x     x x        x x                
Calloria neglecta   x  K LC x x x x x x x               x  x              
Calocybe gambosa   x  K LC x x x x x x x  x   x                          
Calocybe onychina   x  4a VU    x x x x               x                
Camarophyllus fuscescens   x  4a VU x   x   x x x                             
Camarophyllus pratensis   x  K LC x x x x x x x    x                           
Clavulinopsis fusiformis   x  4a VU x x x x       x                           
Clavulinopsis helveola   x  K NT x x x x   x    x                           
Clitocybe bresadolana   x  4a VU x x x x x x x   x                            
Clitocybe ericetorum   x  3a EN   x x  x x   x   x         x                
Clitocybe lateritia   x  2c EN    x x x x      x                         
Collybia fusipes   x  K LC x x x x x x x         x     x x                
Conocybe lactea   x  K LC x x x x x x x         x                      
Coprinus comatus   x  K LC x x x x x x x               x      x          
Cortinarius arquatus   x  3c EN x x  x  x                x                
Cortinarius aureofulvus   x  3c EN    x  x                x                
Cortinarius causticus   x  4c VU x x x x x x x               x                
Cortinarius emollitus   x  4c VU x x  x  x                x                
Cortinarius glandicolor   x  2c EN x x x x x x x               x                
Cortinarius haematochelis   x  4c VU      x x               x                
Cortinarius rufoolivaceus   x  4c VU x x x x  x x               x                
Cortinarius saporatus   x  3c EN x  x x  x    x    x        x                
Crinipellis scabella   x  4a VU x x x  x x    x x                           
Cucurbitaria berberidis   x  K NE x x x x x x x               x                
Cytidia salicina   x  K LC x x x x  x x               x                
Entoloma catalaunicum   x  K LC    x x x x   x                            
Entoloma corvinum   x  4a VU  x x x x x x x x x x x x x                        
Entoloma griseocyaneum   x  4a VU x x x x x x x   x  x x x                        
Entoloma griseorubidum   x  3a EN  x x x  x  x   x                           
Entoloma infula   x  4a VU x x x x x x x x     x x   x                     
Entoloma jubatum   x  4a VU x x x x x  x    x   x                        
Entoloma prunuloides   x  K LC x x x x x x x   x                            
Entoloma saepium   x  4c VU x x x x x  x               x                
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Entoloma turbidum   x  K LC x x x x x x     x                           
Flammulina velutipes   x  K LC x x x x x x x               x                
Gerronema prescotii   x  4a VU x x  x x x x     x  x                        
Gomphidius gracilis   x  K NT x   x x x x       x                        
Hemimycena ochrogaleata   x  3c VU    x x x x     x                          
Hygrocybe helobia   x  4a VU x x x x   x    x                           
Hygrocybe konradii   x  4a VU x x  x  x x   x  x x   x                      
Hygrocybe laeta   x  4a VU x x x x x x x x   x   x  x                      
Hygrocybe nitrata   x 3 4a VU x x x x x x x x   x   x  x                      
Hygrocybe punicea   x  4a VU x x x x x x x    x                           
Hygrophorus leucophaeus   x  4c VU x x x x x                 x                
Hygrophorus speciosus   x  K LC  x  x x x x       x                        
Hymenochaete rubiginosa   x  K LC x x x x   x               x                
Inocybe agardhii   x  3c EN  x  x x  x      x     x      x              
Inocybe concinnula   x  3c VU    x         x                         
Inocybe frigidula   x  3c VU    x         x                         
Inocybe griseovelata   x  3c EN x x   x  x   x    x        x                
Inocybe leptocystis   x  3c EN x x x x x x x               x                
Inocybe margaritispora   x  4c VU x x x x   x         x      x                
Inocybe monochroa   x  3c VU    x         x                         
Inocybe mundula   x  3c VU    x x x x      x                         
Inocybe oblectabilis   x  4c VU x x x x  x x      x                         
Inonotus hispidus   x  K LC x x x x x  x       x      x x                 
Inonotus radiatus   x  K LC x x x x x x x          x      x               
Lactarius sanguifluus   x  K NT x (x) (x)    x       x                        
Lactarius semisanguifluus   x  4c VU x x x x x x x                               
Laetiporus sulphureus   x  K LC x x x x x x x             x x                 
Lamprospora miniata   x  K DD  x x x                    x x        x     
Lepiota ignicolor   x  3a EN x x x x  x    x   x                         
Lepiota parvannulata   x  3a EN x     x    x   x                         
Lepista caespitosa   x  4a VU    x x x x     x                          
Lepista rickenii   x  4c VU x x  x x  x     x                          
Leucopaxillus mirabilis   x  4a VU x x  x x x        x        x                
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Lycoperdon lividum   x  4a VU x x x x x x x   x   x                         
Macrolepiota excoriata   x  K LC x x x x x x x   x x                           
Macrolepiota heimii   x  3c EN x x x x ? x x   x   x x                        
Macrolepiota puellaris   x  4a VU x   x x x x  x x      x                      
Marasmius chordalis   x  3a EN x  x x             x       x              
Marasmius epidryas   x  2b EN    x x x x     x            x              
Marasmius oreades   x  K LC x x x x x x x  x   x                          
Marasmius tremulae   x  1a CR    x  x     x            x               
Melanoleuca subalpina   x  K LC x   x x x x    x x                          
Melanoleuca subpulverulenta   x  4c VU x x x x  x   x     x          x              
Morchella esculenta   x  K LC x x x x x x x                x               
Mycena avenacea   x  3a EN x x x x x   x x x  x x                         
Mycena cyanorrhiza   x  K LC x x x x x x x       x        x       x         
Mycenella margaritispora   x  4a VU  x x x x x x               x       x         
Octospora crosslandii   x  K DD  x x               x      x   x           
Octospora leucoloma   x  K LC  x x x              x       x  x           
Octospora muscimuralis   x  K DD  x x x                     x             
Omphalina griseopallida   x  4a VU x x x x x x x    x                           
Omphalina pyxidata   x  4a VU x x  x x x x                 x  x            
Omphalina rickenii   x  K LC x x x  x                    x             
Omphalina velutipes   x  K LC  x x x x x x                 x  x  x          
Panaeolus foenisecii   x  K LC x x x x x x x         x                      
Panaeolus papilionaceus   x  K LC x x x x x x x       x   x     x                
Peniophora limitata   x  K LC x x x x                  x       x         
Phaeomarasmius erinaceus   x  4a VU x x x x x x x               x       x         
Phellinus ribis   x  K LC x x x x   x               x       x         
Pluteus chrysophaeus   x  4a VU x x x  x x x               x       x         
Pluteus luctuosus   x  4a VU x x x  x x                x       x         
Pluteus thomsonii   x  4a VU x x x x x x                x       x         
Psilocybe semilanceata   x  K LC x x x x  x x    x                           
Rhizopogon obtextus   x  4c VU x   x x x x     x                          
Rhodocybe hirneola   x  3a EN    x  x x   x   x x                        
Rhodocybe popinalis   x  4a VU x x x x x x x  x x  x x         x                
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Taxon Regionen ökologischer Ausgleich (öaF) nicht öaF Produktionsflächen 
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Umsetzung 
1: hoch prioritär 
2: mittel prior. 
3: wenig prior. 

Qualitätsstufe 
1: gering 
2: mittel 
3: hoch 

x (oder Zahl): Art in der Region vorhanden 
(x): Angabe unsicher 
1–3: Qualitätsstufe für die betr. Region 

x: Art kommt in den betreffenden Lebensräumen vor  

Russula maculata   x  4c VU x x x x x  x      x                         
Simocybe rubi   x  4a VU  x x x x x x               x                
Stropharia coronilla   x  K LC x x x x x x x  x         x                    
Suillus bovinus   x  K LC x x x x x x x       x                        
Trichoglossum hirsutum   x  K NT x x x x  x x    x                           
Tricholoma imbricatum   x  K LC x x x x x x x       x                        
Tulostoma brumale   x  4a VU x x x x x x       x            x          x x  
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A2 Lebensräume 

1.  Typen ökologischer Ausgleichsflächen gemäss DZV 
 
Extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Weiden und Waldweiden mit Qualität gemäss ÖQV 
Rebflächen mit Qualität gemäss ÖQV 
Buntbrachen, Rotationsbrachen 
Ackerschonstreifen und -säume 
Hochstamm-Feldobstbäume, Einzelbäume, Alleen 
Hecken- Feld- und Ufergehölze 
Wassergräben, Tümpel, Teiche 
Ruderalflächen, Steinhaufen, -wälle, Trockenmauern 

 

2.  Lebensraumtypen gemäss Lebensraumtypologie (Delarze et al. 2008) 
 

Ufer und Feuchtgebiete 

Calthion* Sumpfdotterblumenwiese 
Cardamino-Montion* Kalkarme Quellflur 
Caricion davallianae* Kalkreiches Kleinseggenried 
Caricion fuscae* Kalkarmes Kleinseggenried 
Caricion lasiocarpae* Übergangsmoor 
Cratoneurion* Kalkreiche Quellflur 
Filipendulion* Spierstaudenflur 
Glycerio-Sparganoin* Bach-Röhricht 
Magnocaricion* Grossseggenried 
Molinion* Pfeifengraswiese 
Phalaridion* Landschilf-Röhricht 

Wiesen und Weiden 

Arrhenatherion (artenreich) Fromentalwiese 
Caricion ferrugineae* Rostseggenhalde 
Cirsio-Brachypodion* Kontinent. Halbtrockenrasen 
Diplachnion* Insubrische Trockenrasen 
Elynion* Nacktriedrasen 
Festucion variae Buntschwingelhalde 
Mesobromion* Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen 
Nardion (artenreiche Varianten) Borstgrasrasen 
Poion alpinae (artenreiche Varianten) Milchkrautweide 
Seslerion Blaugrashalde 
Stipo-Poion* Inneralpine Felsensteppe 
Xerobromion* Mitteleuropäischer Trockenrasen 
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Krautsäume, Gebüsche und Heiden  

Aegopodion / Alliarion* Nährstoffreicher mesophiler Krautsaum 
Berberidion* Trockenwarme Gebüsche 
Calluno-Genistion* Subatlantische Zwergstrauchheide 
Convolvulion Feuchter Krautsaum der Tieflagen 
Ericion (carneae)* Subalpine Heide auf Kalkboden 
Geranion sanguinei* Trockenwarmer Krautsaum 
Juniperion nanae* Trockene subalpine Zwergstrauchheide 
Juniperion sabinae* Kontinentale Zwergstrauchheide 
Loiseleurio-Vaccinion* Arktisch-alpine Zwergstrauchheide 
Pruno-Rubion Schlehen-Brombeergebüsche 
Rhododendro-Vaccinion* Mesophile subalpine Zwergstrauchheide 
Trifolion medii Mesophiler Krautsaum 

Ruderal-, Pionier- und Ackerbegleitfluren  

Agropyro-Rumicion* Feuchte Trittflur 
Arction Lägergesellschaft der Tieflagen 
Bidention* Nährstoffreiche Schlammflur 
Caucalidion Ackerbegleitvegetation kalkreicher Böden 
Convolvulo-Agropyrion Ruderaler Halbtrockenrasen 
Chenopodion rubri* Begleitvegetation der Hackkulturen basenarmer Böden 
Nanocyperion* Zwergbinsen-Pionierrasen 
Onopordion* Wärmeliebende Ruderalgesellschaft 
Sisymbrion Einjährige Ruderalgesellschaft 
Abkürzungen: 

NHV =   Natur- und Heimatschutzverordnung 

ÖQV =  Öko-Qualitätsverordnung 

DZV =   Direktzahlungsverordnung 
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